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Die Belagerung von Konſtanz durch die Schweden 

ann0 1633 und ihre Bedeutung fkür die ſchweizeriſche 

Eidgenoſlenſchaft. 
Von Dr. H. Buſer. 

Im Gedächtniſſe des deutſc<hen Volkes hat ſich während 

des dreißigjährigen Krieges die Erinnerung an die Shweden 

mit unverwiſ<hbaren Zügen eingegraben. Wer ein getreues 

Bild davon entwerfen wollte, wie die Krieger damals ge- 

hauſt haben, der müßte über die lebensfriſc<e Anſchaulichkeit 

des abenteuerlihen Simpliziſſimus oder über die volkstümliche 

Erzählerkunſt Johann Peter Hebels verfügen. In ſeiner Er- 

zählung „Lange Kriegsfuhr“ hat der genannte alemanniſche 

Dichter bekanntlih am Scidſale eines Wirtsknehtes gezeigt, 

in welcher Weiſe niht ferne von uns, im ſüdlihen Shwarz- 

wald, der Shwedenkrieg in das Leben einzelner Menſchen 

modte eingegriffen haben. Wer das Elend jener Zeit will 

kennen lernen, muß das Schidſal einzelner Menſchen, einzelner 

Orte verfolgen. Gerade auf dem Gebiete des dreißigjährigen 

Krieges iſt der Lokalgeſchichte eine wichtige Aufgabe zuge- 

wieſen. Schon aus dieſem Grunde empfiehlt es ſic<, die Ge- 

ſchichte der Belagerung unſrer Nachbarſtadt Konſtanz durch 

die Schweden darzuſtellen. Es kommt dazu, daß dieſes 

Ereignis des Jahres 1633 ſich leiht in die großen Linien 

der allgemeinen Geſchichte einordnen läßt. Es eröffnet einen 

weiten Ausbli> auf die wichtigſten Momente des langwierigen 

TIhurg. Beiträge L1. 1
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Krieges, und, was beſonders wichltig iſt, auf die innern Zu- 

ſtände der damaligen ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, durch 

welc<he das Untertanenland Thurgau ſtark in Mitleidenſchaft 
gezogen wurde. Wenig fehlte, ſo wäre ob der Belagerung 

von Konſtanz der Bund der Eidgenoſſen in Stüce zerfallen. 

Der konfeſſionelle Kampf im Deutſhen Reiche ſ<hürte den 

alten Haß der Konfeſſionen in den eidgenöſſiſchen Orten aufs 

neue. Seit den Kappelerkriegen, ſeit der Wiedererhebung des 

Katholizismus zur Zeit der Gegenreformation war eine den 

Beſtand der Eidgenoſſenſchaft gefährdende politiſche Zerſezung 

eingetreten. Beim Ausbruch des dreißigjährigen Krieges 

waren ſich einſichtige ſchweizeriſche Staatsmänner beider Kon- 

feſſionen wohl bewußt, daß eine Parteinahme den Krieg ins 

eidgenöſſiſhe Gebiet herübergezogen und den Beſtand der 

Eidgenoſſenſ<haft vollends aufs Spiel geſetzt hätte. Es iſt von 
beſonderm Intereſſe, zu verfolgen, wie die großen Ereigniſſe 

des dreißigjährigen Krieges bei den beiden Konfeſſionen un- 

ſers Landes ihren Widerhall fanden. Im erſten Jahrzehnt 
wuchſen mit der Zahl der kaiſerlihen Siege die Anſprüche 

und das Selbſtbewußtſein der katholiſchen Orte, bis es im 

Jahre 1629 mit dem Reſtitutionsedikt ſeinen Höhepunkt er- 

reichte. Dann folgte der Umſhwung auf dem Fuße. Als 

Kaiſer Ferdinand 1630 auf dem Regensburger Fürſtentage 

ſeinen größten Feldherrn, Wallenſtein, opfern mußte, und im 

Norden der Shwedenkönig Guſtav Adolf den deutſchen Glau- 
bensgenoſſen als Helfer erſchien, während zugleih Richelieu 

als Diplomat den Kampf gegen die Übermacht des Hauſes 

Habsburg aufnahm, da war es an der evangeliſc<en Eid- 

genoſſenſchaft, ſich über den Siegeslauf Guſtav Adolfs zu 

freuen. Und mit ihrer Freude wuchs die Aufregung in den 

katholiſch<en Orten, umſo mehr, als 1631 der Ritter Raſche 

als Geſandter Guſtav Adolfs der eidgenöſſiſchen Tagſatzung 
ein Bündnis mit den Schweden antrug. Die Tagſatzung
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lehnte zwar ab; aber unter der Hand arbeitete Zürich für 

den Sc<hwedenkönig. Dies trug vollends dazu bei, jedes 

Vertrauen zwiſchen den beiden Konfeſſionen ſchwinden zu 

laſſen. Damals verordnete der Stadtrat von Zug, daß jeder- 

mann das Seitengewehr zur Kir<e tragen und niemand ſich 

volltrinken ſolle, damit er wiſſe, was er tue. 

Unter dem konfeſſionellen Gezänke hatten vor allem die 

gemeinen Herrſchaften, wie der Thurgau und das Rheintal, 

zu leiden. In dieſe Grenzlande tönte auch zuerſt der Kriegs- 

lärm aus dem Reiche herüber. Den regierenden Herren wie 

den Untertanen kam es dabei zum Bewußtſein, wie mangel- 

haft es mit der Sicherung des Thurgaus gegen feindliche 

Überfälle beſtellt ſei. Wenn ſ<on Bedenken gegen die Be- 

waffnung der Untertanen erhoben wurden, ſo erhielt der 
Landvogt do< den Auftrag, mit Hilfe der Gerichtsherren 

eine neue Kriegsordnung zu entwerfen. Eine Kette von 

Wachtpoſten ſollte ſich den Rhein und den Bodenſee entlang 

Hinziehen. Kilian Keſſelring erhielt den Befehl, als Oberſt- 

wachtmeiſter in der ganzen Landſchaft die Wahtordnung der 

auf 10,000 Mann geſchäzten Wehrmannſchaft einzurichten. 

Die Landſturmmänner merkten ſic<h ihre Sammelpläe und 

die Ho<hwadten, von denen die herannahende Gefahr ſigna- 

liſiert werden ſollte. Die Wachen waren bereit, die Feuer- 

zeihen auflodern zu laſſen und die Sturmglo>en zu läuten- 

Wir werden ſehen, wie beim Einfall des ſ<wediſ<en Generals 

Horn der Apparat funktionierte. 

Die Kaiſerlichen, die ſih 1628 und 1629 in Shwaben 

ausbreiteten, verzogen ſih na< der Wendung des Kriegs- 

glüdes allerdings wieder nac< Norden; dafür näherte ſich die 
Schwedengefahr den Ufern des Bodenſees, und zugleich 

Juchten Peſt, Mangel und Teuerung ihre Opfer in der 

Landſchaft Thurgau. Für die Sc<hweiz kündete ſiH die ern- 

ſteſte Zeit des dreißigjährigen Krieges an. Der Sieg der
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Schweden bei Breitenfeld im September 1631 öffnete den 

ſ<wediſchen Heerſharen und ihren Verbündeten, namentlich 

den württembergiſchen und franzöſiſchen Truppen, den Weg 

na<h den öſterreichiſchen Ländern Süddeutſchlands. Im Früh- 

ling 1632 erſchienen die Shweden (man belegte mit dieſem 
Namen aud ihre Hilfsvölker) am Bodenſee. Shon am An- 

fang des Jahres hatte ſic) das Gerücht verbreitet, die vier 

evangeliſchen Städte Züric<h, Bern, Baſel und Schaffhauſen 

wollten ſic) des Thurgaus bemächtigen und mit den Shwe- 

den ein Bündnis abſchließen, worauf die ſ<wediſ<e Königs- 

majeſtät naM Konſtanz marſchieren würde, um dort die 

Oſtereier zu eſſen. Im Sommer 16338 war beinahe das 

ganze heutige badiſche Oberland in den Händen der Feinde. 

Vor Villingen, dem leßzten Widerſtandspunkte der Kaiſerlihen 
außer Überlingen und Konſtanz, lagen württembergiſ<e und 

franzöſiſ<e Truppen. Vom Hohentwiel und von Radolfszell 

aus ſtreiften ſie plündernd na< dem Unterſee und den Feldern 

um Konſtanz. Faſt täglich ſetzten ſie der Reichenau mit 

ihren Ausfällen zu, jo daß von Konſtanz aus 200 Mann 

an das megalithiſ<e Bauwerk der Burg Schopflen am Ein- 

gang der Inſel gelegt wurden. Große Aufregung verurſachte 

in den katholiſchen Orten der ſchweizeriſſ<en Eidgenoſſenſchaft 

die Meldung des thurgauiſ<en Landvogtes, daß die Shweden 

das Schloß Gaienhofen am Unterſee beſezten und ſich gleich- 

ſam das Dominium über den ganzen See anmaßten, „alſo 

das nit allein alle S<hiff, ſo paſſieren und repaſſieren wollten 

ufſſgefangen, ſondern ſogar mit großen Stücen bis in 7 oder 
8 S<hüß in das Thurgau hinüber getan worden“?), Auf 

ſolHe Nachrichten hin beſ<loß die Tagſazung im Auguſt 

1633, jeder regierende Ort ſolle einen kriegsverſtändigen 
Kommandanten an die thurgauiſche Grenze ſchi>en, damit 

1) Geſchihtsfreund 27, S. 260. Scultheiß und Rat von 

Luzern an den Rat von Zug. 27. Juli 1633.
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der Wachtdienſt umſo tatkräftiger verſchen werde. Dieſe Be- 

fehlshaber bezogen denn auch alsbald Quartier längs des 
Rheins, des Unterſees und Bodenſees in Dießenhofen, Eſchenz 

Ste>kborn, Ermatingen, Gottlieben, Emmishofen und Uttweil. 

Man ahnte, daß gegen Konſtanz etwas im Werke ſei. 

Es war nämlich ſogar Herzog Bernhard von Weimar vor 

der Stadt aufgetauc<ht. Er erſchien mit einigen höhern Offi- 

zieren auf dem See, um die Beſchaffenheit von Konſtanz zu 

rekognoszieren. Ihm fuhren aber zwei behende Jagdſc<iffe 

mit Musketieren und 2 Geſchüßen entgegen, „welche alſo auf 

des Feindes Schiff getroffen, daß derſelb mit höchſter Furcht 

und Trepidation dem Land und Meersburg, da er ſein 

Quartier gehabt, zugeeilet“. Trotz ſolcher Vorzeichen rieben 

ſich die Konſtanzer am Morgen des 8. Septembers 1633 die 

Augen in höchſter Verwunderung, als über die Ebene zwi- 

ſchen Gottlieben und Konſtanz ſc<wediſ<e Reiter einher- 

ſprengten. „Wie es rec<ht Tag worden, hat man von den 

Türmen und Stadtmauern aus wahrgenommen, daß auf 

dem Thurgauiſchen Boden, in dem Tägermoos, etliche Truppen 
Pferd ſic<h erzeigten, welche wir allhie nicht für Feind ſondern 

für Sc<hweizeriſch Volk halten täten. Deswegen alsbalden 

von dem Herren Obriſten allhie ein Trummelſchläger hin- 

ausgeſchi>t worden, zu vernehmen, was es für Volk und 

wohin desſelben Vorhaben und Intention gehen täte. Nun 

ware dieſes nicht Schweizeriſch, ſondern Shwediſch Volk, bei 

welc<hem ſic< der Feldmarſ<hal> Horn in Perſon befunden. 
Es hat der Trummelſc<hlager, als er wieder zurü> in die 

Stadt kommen, unter andern referiert, daß der Feind die 

Stadt Konſtanz einzunehmen gar nicht für ſ<wer erachte, 

ſondern für gewiß halte, derſelben gar bald mächtig zu wer- 

den“, ſo meldet der bald nad der Belagerung bei dem Kon- 
ſtanzer Buchdruker Leonhard Straub unter dem Titel „Con- 

gtantia ab Suecicis obsessa“ erſchienene anſhauliche Bericht.



6 Die Belagerung von Konſtanz durc4 die SHweden 

Was war geſchehen, daß General Horn, der begabteſte 

Heerführer aus der Shule Guſtav Adolfs, ſich plößlich ent- 
ſ<hloß, in Eilmärſchen mit ſeinem Korps aus der Donau- 

gegend in gerader Richtung auf Konſtanz loszumarſchieren ? 

Sein Vorſtoß entſpraH wichtigen Veränderungen auf dem 

Kriegsſhauplae. Im vorhergehenden Jahre hatte Kaiſer 

Ferdinand unter dem EindruFe der ſchwediſ<hen Siege ſich 

durc< einen Vertrag mit Philipp 1V. ſpaniſche Hülfe geſichert. 

So ſehr der Generaliſſimus Wallenſtein, der bei ſeinem zwei- 

deutigen Spiele mit den Schweden nicht gerne die Spanier 

als Aufſeher zur Seite hatte, ſi) dagegen ſträubte, ſo rief 

der Kaiſer im Sommer 1633 do<h die Spanier herbei. Der 

- Mailänder Statthalter Herzog von Feria, mit dem bekannt- 

li< Sciller in Wallenſteins Lager die zungenfertige Marke- 

tenderin wieder aus Italien zurükehren läßt, ſtieg aus dem 

Veltlin über das StilfſerjoH und erſchien prompi mit 9000 

Mann am 10. September in Innsbru>. Er ſollie ſich mit 

dem in Bayern ſtehenden kaiſerlihen Feldmarſchall Aldringen 

verbinden, um die proteſtantiſchen Streitkräfte, voran die 

Schweden, energiſc< zu bekämpfen und „in den deutſchen 

Krieg ein Lo< zu machen“. Die ſtrategiſche Bedeutung von 

Konſtanz wuchs von dieſem Augenblik an in den Augen 

der Shweden gewaltig. Es gehörte mit den beiden Rhein- 

feſtungen Philippsburg und BreiſaM und mit Regensburg 

an der Donau zu den vier damals no<h in katholiſchem 

Beſitz befindlihen Städten, die als Ausfallstore und Ver- 

bindungsglieder den kriegführenden Parteien außerordentlich 

wertvoll waren. Die Eroberung der Stadt am Bodenſee 

erſchien einem der Belagerungen gewohnten Feldherrn ein 
leichtes zu ſein. Von Konſtanz aus ließen ſich die Verbind- 

ungen zwiſchen den weit auseinanderliegenden vorderöſter- 

reihiſchen Ländern beherrſc<en. Von dieſem Stüßpunkte aus 

hoffte Horn, die Truppen Ferias in ihrem Vormarſch auf-
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zuhalten oder wenigſtens ihr Eindringen ins Breisgau und 

Elſaß zu verhindern. 

Der plößliHe Entſ<luß des ſc<hwediſc<en General-Feld- 

marſchalls führte zu einer großes Aufſehen erregenden Ver- 

lezung der ſ<weizeriſc<en Neutralität. Horn hätte den An- 

griff auf Konſitanz von der reichsdeutſchen Seite aus ver- 

ſuchen können. Es war ihm aber dur< ortskundige Leute 

in ſeiner Umgebung geſagt worden, wie teuer die ſpaniſchen 

Truppen im Jahre 1548, als ſie von Norden an die Stadt 

heranſhlihen, am Tore von Petershauſen und auf der 

Rheinbrüe die Einnahme von Konſtanz bezahlen mußten. 

Deshalb entſ<hloß ſih Horn, die Stadt von der Shweizer- 

ſeite anzugreifen. Nac<hdem er von Donauwörth aus über 

Ulm und Stoda< bei Radolfszell den Bodenſee erreicht hatte, 

teilte er ſeine Armee. Die Reiterei dirigierte er nach Stein 

am Rhein; das Fußvolk ſollte von Wollmatingen aus, dem 

nähſten reichsdeutſ<en Dorfe bei Konſtanz, den Rhein auf 

einer Sciffbrüe bei Gottlieben überſhreiten. Am Abend 

des 7. Septembers erzwang Horn in eigener Perſon den 

Durchpaß bei Stein. Über die ungenierte Benuzung der 

Rheinbrüke des unter zürcheriſher Oberhoheit ſtehenden 

StädtHens Stein berichtet voll Verſtändnis für das Be- 

nehmen der Shweden am ausführlichſten eine zeitgenöſſiſche 

Chronit, genannt „Theatrum Europzum“. Die Stadt 

Stein, ſo meldet die früher viel geleſene Sammlung von 

Denkwürdigkeiten, „iſt ni<t faſt wehrhaft, gehen>t an das 
Thurgau mit ſeiner guten Brüden“. In der Stadt lag keine 

Beſatzung ; einer bloßen Bürgerwac<he war in jenen bewegten 

Zeiten merkwürdigerweiſe die Obhut des wichtigſten Rhein- 

paſſes anvertraut. Horn vermied es gerne, von Zürich den 

Dur<paß zu begehren, da eine Zuſage von der durc< die 
Neutralität gebundenen Stadt nicht ſiher geweſen ſei, und 

wenn eine ſol<he au< wahrſcheinlich wäre gegeben worden,
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ſo habe der ſ<Hwediſ<e General es verhüten wollen, das Ge- 

Heimnis der geplanten Forcierung der Rheinbrüe dur< eine 
Beratung in Züric zu gefährden. Bevor der Rat von Stein 

ſiH überzeugen konnte, ob die Shweden wirklich heranritten, 

ſtand Horn ſ<on vor den Toren des Städt<hens. „Es war 
kein ander Mittel, zum Zwe> zu kommen, als Stillſſweigen 

und Behendigkeit“. Bürgermeiſter und Rat zu Stein ließ 

er ein Schreiben einhändigen. Darin bat er nicht erſt um 

gütige Erlaubnis, über die Rheinbrüke zu reiten, ſondern 

ſpra; von „ohnumbgänglicher“ Nötigung: Eine ſpaniſche 

Macht zu Roß und zu Fuß iſt im Anzug gegen den Boden- 

ſee begriffen. Die Schweden wollen ſi< der Stadt Konſtanz 

verſihern, ehe dieſes Heer aus Italien anlangt. Au< an 

die Herrn von Zürich ließ Horn ein Schreiben gleichen Inhaltes 

abgehen mit dem Zuſatze: er könne „für diesmal ihre Ant- 

wort und Erlaubnuß nic<ht erwarten.“ Er hoffe nicht nur, 

daß die Stadt Zürich ihm ſeinen Schritt in Anbetracht der 

dringenden Umſtände verzeihen werde, er erwarte auch „um 

deroſelben eignen Intereſſe willen allermüglichen Hilf und 

Aſſiſtenz.“ Wie Horn dazu kam, den Zürchern ſo viel Gut- 

artigkeit zuzumuten, ſoll na<hher unterſu<t werden. Die 

Bürger von Stein baten um Bedenkzeit, bis ſie wenigſtens 

den Herren von Zürich auch ihrerſeits den Fall vorgelegt 

hätten, da ſie ja ohne ihre Erlaubnis den Durc<paß nicht ge- 

währen könnten. Die Ratsherren des Städt<hens brachten 

bange Stunden im Ratsſale zu. Jeder Entſchluß mußte ſie 

in Not bringen. Entweder ſetzten ſie ſi< durc<h einen Ab- 

ſ<hlag den Gewalttaten der Shweden aus, oder ſie riskierten 

dur< eine eigenmädhtige Zuſage den Unwillen der Herren 

und Obern auf ihr Haupt zu ziehen. Der ſ<wediſc<he Reiter- 

geiſt befreite die Ratsherrn von ihrer Qual. „Der ſchwediſchen 
Oberſten einer Ulopfte an der Ratsſtuben Thür an, begehret, 

man ſollte ſi< kurz reſolvieren. Die Sache möge keinen
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Verzug leiden ; geben Sie den Paß mit Willen nicht, nehme 

man ſolchen mit Gewalt. . . . Weilen nun Sie ohne Garniſon 
geweſen, fanden ſie ihnen ſelbſt und ihren und unſchuldigen 

Weib und Kindern fürträglicher den Paß gütli< zu geſtatten, 

weder des Gewalts zu erwarten: thaten alſo ihre Herren 

na<ß der That berichten . .. So iſt gedachten Abends und 

gefolgter Nac<ht Herr Marſchall Horn mit etlih 1000 Mann 

zu Pferd und andrer Bereitſhaft zu Siein dur< die Stadt 

und über die Bru> uf thurgauiſhen Boden und fürder bis 

Coſtang mit ſolcher trefflicher Ordnung und Disciplin paſſiert, 

daß man ſic) keines Shadens nit zu beklagen gehabt.“ 

General Horn ſchlug ſein Hauptquartier im Sc<loß Gott- 

lieben auf. 

Man fragt ſich ſelbſtverſtändlic<h, ob ni<t in dieſer Nacht 

die Feuer. auf den Hohwachten Thurgaus aufflammten und 

die Sturmglo>en die Leute am Unterſee aus dem Sclafe 

auſſchreften. Horn erwartete merkwürdigerweiſe ſo wenig 

Widerſtand von dem thurgauiſchen Landſturm, daß er bei 

ſeiner Ankunft vor Stein den beiden in der Nähe einquartierten 

eidgenöſſiſchen Wachtkommandanten, nämli< Martin Aufder- 

Mauer in Eſchenz und Hans Golder von Luzern im Nonnen- 

Hoſter Feldbah bei Ste>born, ſeinen Anmarſch meldete. An 

den Landvogt im Thurgau, den Luzerner Hans an der All- 

mend, ſtellte er in einem Schreiben das Anſinnen, „er wollte 

ſich auf keinerlei Weiſe unterſtehen, ſolHhen Paß zu verwehren“. 

Die genannten Vertreter der Eidgenoſſenſhaft erachteten es 

denn auc<h für das beſte, „das Wetter für einmal vorüber 

gehen zu laſſen.“ Der Kommandant von Eſchenz wandte 

ſein Pferd auf der Rheinbrüde vor der unentwegt vorrüden- 

den ſ<wediſhen Reiterei. So trabte dieſe ohne Aufenthalt 

durH Eſ<henz und Mammern. Hauptmann Golder von 

Luzern hatte in gewohnter Weiſe ſein Wactquartier im 

Kloſter Feldbac<h bezogen. Da meldete ihm ein Bürger von



10 Die Belagerung von Konſtanz dur< die Shweden 

Ste>born beim Morgengrauen voller Aufregung, ein fremder 

Reiterzug ſprenge von Mammern heran, was den Haupt- 

mann nicht überraſchen konnte. Auf die Frage des Boten, 

ob man ſtürmen ſolle, gebot er Stilleſein. In Ermatingen 

gab es auc<h ſ<hon Eingeweihte. Der in Radolfszell in 

ſc<wediſchen Dienſten kommandierende Oberſt Zollikofer von 

St. Gallen hatte dem Gemeindeammann und dem evan- 

geliſhen Pfarrer von Ermatingen angedeutet, daß gegen 

Konſtanz etwas im Anzuge ſei. Bezeichnenderweiſe iſt der 

von Zürich ſtammende eidgenöſſiſch<he Kommandant in Goti- 

lieben, Jakob Grebel, am beſten über die kommenden Dinge 

unierrichtet geweſen. Kurz bevor Horn über die Rhein- 

brüde von Stein ritt, ſ<rieb er an Bürgermeiſter und Rat 

von Züri< am Scluſſe eines Berichts über die Kriegslage 

in der Umgebung von Konſtanz, wie eben der in ſ<Hwediſchen 

Dienſten ſtehende Zürc<her Hauptmann Ulrich ſamt einem 

Ingenieur Horns gekommen ſei „willens die Gelegenheit 

der Stadt Konſtanz zu beſichtigen. Der Feldmarſc<hall Horn 

ſei am Abend vorher in Radolfszell angekommen. „So vil 

iM vernimm, wird es Conſtanz mit allem Ernſt gelten, die 

ſiH deſſen zum wenigſten verſehen'““ Am gleichen Tage, 

da Horn mit ſeinen Shwadronen in Gottlieben erſchien, 

wurde ſein Fußvolk auf einer S<iffbrü>ke über den Rhein 

geſezt. Bei alledem war aus dem Thurgau kein Alarm- 

zeihen zu vernehmen, ſo daß der Conſtanzer Chroniſt nicht 

ohne Grund ſpottet: „Aber bei dieſes Volks Überſag und 

Einfall haben alle Glo>en im Thurgau den Schwendel ver- 

loren, und war der Trummel gar der Boden aus“. Die 
Grenzwache hatte vollkommen verſagt; die mit Recht ſich ent- 

behrlic< vorkommenden eidgenöſſiſchen Kommandanten ſchlugen 

den Heimweg ein und erzählten zu Hauſe, zur Entlaſtung 
der eigenen Perſon, durch Verrat ſei es den Shweden ge- 

lungen, bei Stein den Rhein zu überſchreiten. Dem Oberſt-
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wachtmeiſter Keſſelring, der nac<h ſeiner Ausſage gerade zu 

Hauſe in Bußnang das Erntefeſt feierte, als die Nachricht 

vom Einbruc) der Schweden eintraf, blieb vorläufig nichts 

andres übrig, als die Schweden vor Konſtanz hauſen 

zu laſſen und wenigſtens für den S<huß der landein- 

wärts gelegenen Gebiete des Thurgaus beſorgt zu ſein. Es 

iſt ſattſam bekannt, wie verhängnisvoll ſpäter der Ritt der 

Schweden über den Rhein für Kilian Keſſelring werden. 

ſollte. 
Die Invaſion der Shweden rief in der Eidgenoſſen- 

ſHaft, vor allem in den 5 katholiſchen Orten, große Be- 

ſtürzung hervor. Daß die Kriegführenden durch ſc<weizeriſches- 

Gebiet zogen, war zwar in jener Zeit nichts Außerordent- 

lices, aber die Belagerung einer Stadt von eidgenöſſiſchem 

Gebiete aus galt auc damals als grober Neutralitätsbru,. 

wenn ſc<on General Horn ihn mit der „ratio et necesgitas- 

bel)l:i“ zu entſchuldigen ſuhte. Die innren Orte rüſteten. 

ohne Verzug die Waffen. Drei Tage nac<dem die Shweden 

die eidgenöſſiſche Neutralität verleßt hatten, ließ der Stadtrat 

von Zug den Ruf ergehen, „daß jeder ſi< mit Harniſch 

und Gewehr verfaßt mache, und daß auc< das Spielen und 

Tanzen verboten ſei.“ Wer hat den Shweden den Weg 

in die Shweiz geebnet? Dieſe Frage wurde leidenſchaftlich 

erörtert. Auf ihr beruht die geſchichtlihe Bedeutung der 

Belagerung von Konſtanz für die Eidgenoſſenſchaft. Die 

Frage möge auc<F hier beſproßen werden, bevor wir 

ein Bild von dem Verlauf der Belagerung ſelbſt zu 

gewinnen ſuchen. Die katholiſhen Orte erhoben ſofort 

gegen Züric die Beſchuldigung, es habe Kenntnis von 

dem Plane einer Invaſion beſeſſen und ſie begünſtigt. Das 

Volkslied bemäctigte ſih der Klage und kleidete ſie 
in ein allerdings ni<ht ganz einwandfreies poetiſches Ge- 

wand:
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„Die Tür hat man ihn g'öffnet 

Zu Stein wol an dem Rhein, 
Zwei Jahr hat man drum gelöfflet 

Es hat nit mögen ſein, 

Bis daß Z. hat bewilliget, 
Das gſpürt man an der Tat, 

Es iſt der lezt"' Buchſtaben . . . 

Der Verdaht der katholiſchen Orte verfolgte keine falſche 

“Spur. Das wird auf Grund ausgedehnter archivaliſcher 

Studien von Profeſſor Paul Schweizer in ſeiner Geſchichte 

der ſc<weizeriſhen Neutralität überzeugend nachgewieſen. 

„Zwei Jahr hat man drum g"löfflet“, meldet das zitierte 

Klagelied und deutet damit auf die Allianzanträge Guſtav 

'Adolfs. Wie ſchon erwähnt, war der ſ<wediſ<e Bündnis- 

antrag vom Jahre 1631 von der eidgenöſſiſm<en Tagſaßung 

unter Hinweis auf die Erbeinung mit Oeſterreich abgewieſen. 

worden. Von da an verſuchten die Shweden ihr Glü> bei den 

'evangeliſchen Orten allein, insbeſondre bei Zürich und Bern, 

'die nach einer bekannten Äußerung Zwinglis wie zwei 

Ochſen ſind, welche an einem Jo< ziehen und die andern 

-evangeliſ<en Orte leiten. In Zürich agitierte für Shweden 

eine der Neutralität überdrüſſige Kriegspartei, an ihrer Spitze 

"der von der frühern Geſchihtſ<hreibung als Friedensſtifter 

Hingeſtellte Antiſtes Breitinger, ein fanatiſcher Verteidiger der 

»evangeliſc<hen Intereſſen, eine kräftig zugreifende Regenten- 

natur, redegewandt, gründlic< gebildet und politiſch hohbe- 

gabt. Er drang auf eine planmäßige Stärkung des zürche- 

riſchen Kriegsweſens, ſo daß man ſic<h unwillkürlih an die 

militäriſch-politiſhen Beſtrebungen Zwinglis ein paar Jahre 

vor den Kappelerkriegen erinnert. Doc< bevor ein ent- 

ſcheidender Schritt angezeigt ſchien, mußte die Volksſtimmung 

Hearbeitet werden und die ſ<wediſ<e Kriegsma<t näher 

rü>ken. Für das Zürcher Volk berehnet waren eine Anzahl 

„Flugſhriften über die Neutralität, ſo ein „Geſpräch zweier
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evangeliſher Eidgenoſſen“. Vielleicht entſtammt der Diskurs 

der Feder Breitingers ſelbſt oder iſt wenigſtens unter ſeiner 

Leitung entſtanden. Der temperamentvolle Eidgenoſſe Stephan 

donnert gegen die ſ<händlihe Neutralität und redet dem be- 

dächtigen Gevatter Hans ſeine Bedenken wider ein Bündnis 

mit den Schweden aus: „Was die abſcheuliche Neutralität 

betrifft, wird wahrlich kein Menſc<, der nicht ſeiner fünf 

Sinne beraubt, rathen, daß bei ſolher Univerſalcommotion 

wegen der Religion wir neutral oder keinem Theil zugethan, 

ſondern nur bloße und vergeblihe Zuſeher ſein ſollen.“ Gott 

ſpeie die laulichen, das iſt die Neutraliſten, aus. „Der mittler 

oder neutral Weg iſt ni<ht gut no< <riſtlih, ſondern der 

aller elendeſte.“ Im Anſc<luß an das Geſpräh wird es als 

„alte Leyer“ bezeichnet, „daß wir als Eydgenoſſen bei einander 

bleiben müßten, nicht ſehen wollen, daß wir es in Wahrheit 

niht ſind . .. und das einmal zerriſſene Band nimmer geflidt 

werden kann.“ Sol<e Flugſchriften laſſen ahnen, wie die 

Scwedenfreundſchaft an dem morſchen Fundament der Eid- 

genoſſenſ<aft rüttelte. Aus mehr als einer Tagſatungs- 

inſtruktion Zürichs geht hervor, daß man einen Entſchluß nur 

hinausſ<Hob, bis eine genügende ſHwediſ<e Mac<ht am Boden- 

ſee und in der Nähe des zür<eriſmen Machtbereiches ſtehe. 

Es entſpann ſich zwiſ<en Antiſtes Breitinger und ſ<wediſhen 

Agenten eine teilweiſe in Geheimſchrift geführte Korreſpondenz, 
aus der hervorgeht, daß das Haupt der zür<eriſ<en Kirche 

um Horns Abſihten gegen Konſtanz wußte. Am meiſten 

belaſtend für die Kriegspartei Zürichs iſt der Umſtand, daß 

einer dieſer ſHwediſc<en Unterhändler, Oberſt Peblis, der 1630 

als Organiſator des zürcheriſſ<en Militärweſens die unhalt»- 

bare Lage von Stein erkannt hatte, die Shweden gerade 

auf dieſes Einfallstor aufmerkſam machen konnte und daß 
Zürich troß der Shwäche des Plaßzes gerade im Juli 1633 

die Beſazung von 300 Mann zurüczog, im gleichhen Moment,
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"da in Donauwörth der Zug gegen Konſtanz verabredet 

wurde. Man wird nicht von einer zufälligen Verknüpfung 
:von Umſtänden ſprecßen dürfen, wenn ſ<on Bürgermeiſter 

und Rat der Stadt Zürih den Miteidgenoſſen „mit ſonder- 

barem befrömbden undt höchſter Verwunderung“ die For- 

ierung der Rheinbrü>ke bei Stein meldeten. Solche Wend- 

'ungen brauchen ja nicht buchſtäblih genommen zu werden, 

und im übrigen war in der Tat mehr als ein Ratsherr 

" überraſcht, da die Machenſ<haften mit Shweden Geheimnis 

-eines kleineren Kreiſes waren. Die ſtreitbare evangeliſche 
' Politik des Antiſtes Breitinger hat durc< ihre Tatkraft etwas 

Imponierendes; auch müſſen wir uns wohl hüten, ſie vom 

nationalen Standpunkte des modernen Bundesſtaates aus zu 

“beurteilen; aber ein gewagtes Spiel ſpielte er mit den 

Scweden, als er ihrem Zuge vor Konſtanz nahe ſtand. 

Die Shweden und ihre ſ<weizeriſchen Freunde täuſchten 

ſic ſ<wer, wenn ſie erwarteten, daß General Horn mit 

Konſtanz in ein paar Tagen zu Ende ſein werde. Die Kräfte 

'der Stadt und ihrer Beſazung wurden offenbar unterſchäßt. 

Die Geſchihte wußte allerdings von Konſtanz nichts Großes 

mehr zu melden, ſeit es 1548 zur öſterreichiſhen Landſtadt 

-geworden war. Das emporſtrebende Leben der einſtigen 

freien Reichsſtadt ging, wie Laible in ſeiner Geſchichte der 

Stadt Konſtanz ſchreibt, unter „in Vereinſamung, Lostrennung 

:von allen geiſtigen Quellen und in Kleinſtädterei“. Nac<h 

der Übergabe der Stadt an Öſterreih wanderte ein großer 
“Teil des no< vorhandenen Patriziates aus, da gegen die 

'Proteſtanten ſharfe Maßregeln ergriffen wurden. Dieſe 

"“Batrizier gerade waren es, die als geiſtig hochſtehende und 
-mit weltlihen Gütern geſegnete Männer verſu<ht hatten, den 

hundertjährigen Niedergang der Stadt aufzuhalten. Seit 
1548 lag über der Stadt eine erſchlaffende Luft; in dieſer 

"konnten der ſelbſtzufriedene Lebensgenuß des ausgehenden
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XVI Jahrhunderts und die Engherzigkeit des XVI]. vor- 

trefflich gedeihen, umſo mehr, als keine großzügige Induſtrie 

mehr den Blid der Bürger weitete. Zu Beginn des dreißig- 

jährigen Krieges mag die Stadt nur etwa 6000 Bürger 
gezählt haben. Dieſe waren meiſtens beſcheidene Handwerker, 

wenige trieben Handel, einige patriziſqe Familien lebten von 

ihrem Vermögen. Neben den Bürgern bewegte ſic< in den 
Straßen der Stadt eine zahlreiche Geiſtlichkeit, von den Bettel- 

mönden der Kapuziner bis herauf zum hochadeligen Domſtift. 

Es herrſ<te immerhin no< eine gewiſſe Behäbigkeit, wenn 
ſchon die glänzenden Zeiten des ausgehenden Mittelalters 

geſhwunden waren ?), Waren einſt die Leineweber von 

Konſtanz berühmt geweſen, bevor ſich der Leinwandhandel 

nac<h St. Gallen verzog, ſo bildeten jet die Rebleute eine 

angeſehene Zunft. In der Umgegend von Konſtanz dehnte 

ſicH damals ein viel größeres Rebgelände als heute aus. 

Mehr als ein einſames, baufälliges Torkelhäus<hen gibt jett 

no< dem Spaziergänger davon Kunde. Die Shweden haben 

ſiHh während der Belagerung in den Weinbergen na<h Her- 

zensluſt erlabt, da „die Druben eben der Zeit anheben zeitig 

werden“, wie der Bürgermeiſter von Allensbach, Gallus 

Zembroth, in ſeiner wirtſchaftlic< intereſſantes Detail bietenden 

Chronik berichtet. Je näher der Waffenlärm den Toren der 

Stadt kam, umſo empfindlicher verſpürten die Konſtanzer das 

Elend des dreißigjährigen Krieges am eignen Leibe. Als 

die Shweden an den Ufern des Bodenſees zu hauſen be- 
gannen, rüdten vier Kompagnien vom vorarlbergiſ<hen Re- 

giment Wolkenſtein als Beſazung ein. Dieſe 400 Mann 

erſchienen den Bürgern ſchon als drüende Laſt. Aber ſie 
ſollte noch viel ſchwerer werden. Kurz vor der Belagerung 

3o0g ein größtenteils aus Untertanen der katholiſchen Reichs- 
ſtände Oberſc<wabens gebildetes Infanterieregiment unter 

2) K. Beyerle, Konſtanz im dreißigjährigen Krieg, S. 6 ff.
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dem Grafen von Waldburg-Wolfegg ein. Dazu füllte ſich 

die Stadt mit Flüchtlingen aus ganz Schwaben; die Inſaſſen 
der meiſten Klöſter und die Adelsfamilien des genannten Ge- 

bietes flüchteten ſih vor den Shweden nac< Konſtanz und 

brachten die Bürger in ihren beſcheiden gebauten Häuſern in 

ein unerträgliches Gedränge. Die Soldaten Wolfeggs waren 

zum großen Teil verarmte oberſchwäbiſche Bauern. Das 

Kriegselend hatte ſie von Haus und Hof getrieben, und vom 

Waffenhandwerk verſtand mancher nicht viel. Das Schlimmſte 

für die Bürgerſchaft war der diebiſche Troß von Weibern 

und Buben, wie er zu jener Zeit dem Kriegsvolk nachzog. 

AuF die Peſt, das „ungariſc<he Fieber“, wurde dur<h die 

Beſatzung eingeſchleppt. Etliche Bürger mußten 3--4 Mann 

ſamt Weib und Kindern in ihr Haus aufnehmen. Dazu 
trat infolge der Kriegsnot eine enorme Preisſteigerung ein. 

Am ſchwerſten laſtete die Einquartierung auf dem in ziem- 

li< ärmlihen Verhältniſſen lebenden Handwerkerſtand. Die 
Reichen konnten ſie ſic) dur< Abfindungen vom Leibe halten. 

Auch beim Wadctdienſte ließen ſie ſih gerne dur< gedungene 

Leute vertreten. Aber je ernſter die Lage wurde, umſo mehr 

drang der Rat darauf, daß jeder in eigner Perſon - die 

Wact verſehe und den Dienſt pünkili< erfülle. Viele ſeien 

„ganz voll und bezecht zur Wacht kommen und mit großem 

Ärgernis und Spoit aufgezogen“, viele hätten, „da ſie wachen 

ſollen, geſpielt, voll geſoffen und gefreſſen“. Außer zum 

Wadtdienſte mußten vor und während der Belagerung etwa 

200 Bürger zu ſ<werer Shanzarbeit an der Befeſtigungs- 

linie antreten. 

Die mit Bürgern, Soldaten und Flüchtlingen angefüllte 

Stadt hätte jedenfalls keine lange Belagerung aushalten 

können. Dazu kam, daß ſie nach der Schweizerſeite hin nur 
mangelhaft befeſtigt war. Die Konſtanzer hatten wohl den 

rechtsrheiniſchen Vorort Petershauſen mit ſtarken Wällen und
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Gräben umgeben, um gegen die Raubzüge der Shweden 

von Radolfszell und vom Hohentwiel her geſchüßt zu ſein; 
aber auf der Shweizerſeite gegen Kreuzlingen zu gebrac< es 

vollſtändig an Wällen und Sc<hanzen. Zwei Mauerringe 

aus alter Zeit konnten auf die Dauer den ſ<wediſchen Ge- 
ſhüßen niht ſtand halten, ſo hübſc< ſi< au< die hoch- 

ragenden Türme ausnahmen. Seit dem XV. Jahrhundert 
war keine weſentliche Verſtärkung eingetreten. Damals wurde 

die Vorſtadt Stadelhofen, die nahherige Kreuzlinger Vorſtadty 

mit einer Ringmauer umgeben, 1452 der Kreuzlinger Tor- 

turm errichtet. Die Konſtanzer betrachteten offenbar die 

Neutralität der ShHweiz und die Erbeinung mit Öſterreich 

als genügenden Shuß. Sie wurden in ihrem guten Glauben 

beſtärkt, als die ſchweizeriſche Tagſazung im Juli 1633 be- 

leidigt gegen den Bau einer Shanze weſtlic von der Stadt 

proteſtierte und zugleich verſicherte, daß die Eidgenoſſenſchaft 

nie jemandem zum Nachteil von Konſtanz den Paß über 

ihren Boden geſtatten werde. Der Konſtanzer Chroniſt meldet 

denn auch, „daß man ſich ſchier ehender des Himmels Einfall 

beſorgte“, als daß ſo etwas geſ<ehe. Wie Horn vor der 

Stadt erſchien, ſchütteten die Konſtanzer die gegen die Shweiz 
gerichteten Tore zu und befeſtigten die Mauer auf der innern 

Seite dur< eine Bruſtwehr aus :Paliſaden. Die Stadtgräben 

wurden mit Waſſer gefüllt. S<hanzkörbe auf dem Hafen- 

damm ſollten zur Abwehr gegen Angriffe von der Seeſeite 

dienen. 

General Horn wurde von den Shweizern in ſeinem 

Gefolge auf die |<wachen Stellen der Befeſtigung aufmerkſam 

gemaht. Man habe ihm eingeredet: „Samb derffe es nit 

vil krumbs; inner zwei Tagen werde man ſie (die Stadt) 

kriegen, ſonderlich wann man dieſelbe gegen Kreußlingen 
attaquieren und diejenigen, ſo inner und außer der Stadt 

mit ihm in gutem Verſtand ſtehen theten, Farb halten ſolten“. 

Thurg. Beiträge L1. 2
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Horn hatte anfangs nicht einmal Artillerie bei ſich; er hoffte 

wohl, ſeine Reiter würden die Stadt im Sturm nehmen. 

Zielbewußt zog der ſchwediſche General noFZ am Vormittag 

des 8. Septembers den Weinbergen entlang zum Kloſter 

Kreuzlingen, das als Hauptoperationsbaſis auserſehen war. 

Unterwegs plünderten ſeine Leute Luſt- und Gartenhäuſer, 

„jonderlic; ſo den katholiſchen zugehörten“. Die kaiſerliche 

Beſazung von Konſtanz hatte vorher noH verſuht, die im 

Felde draußen ſtehenden Gebäude, welhe dem Feinde als 

Stüßpunkte dienen konnten, zu zerſtören. Mit dem Kloſter 

Kreuzlingen wollte es nicht gelingen, da Oberſtwachtmeiſter 

Keſſelring mit einer kleinen Shar ſie daran hinderte. Die 

Konſtanzer erinnerten ſiH wohl daran, daß ſ<on im Shwa- 

benfrieg 1499 das Kloſter im Namen des Kaiſers Maximilian 

zerſtört worden war, damit ni<t der Gegner ſic<h darin feſt- 

ſeze. Den Neubau von 1510 zu zerſtören, mohte einen ge- 

heimen Wunſch der Konſtanzer bilden; denn Stift und Stadt 

lagen beſtändig im Streite, weil das Kloſter ſeine eigene 

Schifflände hatte, an der die mit Früchlen beladenen Schiffe 
aus Shwaben anlegten, und weil ſeine Inſaſſen auf dem 

Bodenſee fiſchen durften *?). Für die Shweden iſt das Kloſter 

eine wahre Fundgrube geweſen; Wein, Mehl, Heu, Garben, 

Shladctvieh bot es in Menge, dazu Leinwand und Kirdhen- 

geräte. Das Koſtbarſte des Kir<enſhaßes konnte der be- 

ſonnene Abt allerdings retten. Von den Inſaſſen des Kloſters 

trafen die Shweden nur nodh zwei an. Den übrigen Kon- 

ventherren begegnete ein Bote des Frauenkloſters Münſter- 
lingen auf dem Felde, wie ſie „ganz betrübt und voller 

Shreden mit ihren Büntelein unter den Armen“, die Flucht 
nach Feldkirh antraten. Die Shweden trieben ihren derben 

Spott mit dem Heiligtum der Mön<he. Die Kirc<he machten 

8) Thurg. Beiträge zur vaterl. Geſhihte XXI1l. C. v. Kleiſer, 

Das alte Kloſter Kreuzlingen, S. 68.
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ſie zum Pferdeſtall; ſie zerſtörten die Altäre und zerſchlugen 

die Heiligenbilder. Sie zogen geiſtliche Gewänder an und 
ſpazierten im Garten auf und adb, „«als weren ſie des Gotts- 

haus Religioſen“. Einem aus Holz geſchnizten Marienbild 

gaben ſie einen Spieß in die Hand und ſtellten es außerhalb 

des Kloſters an einer EIe auf, „als wann es Sciltwacht 

halten müſſe“; an einem andern Orte brachten ſie einen mit 

einer Büchſe bewaffneten Engel an. Die „Studmeiſter“ in 
Konſtanz ſuchten j<hon am erſten Abend den Mutwillen der 

Schweden mit einigen Schüſſen zu dämpfen. 

Die Stadt wurde gleich auf drei Seiten von den Fein- 

den eingeſchloſſen, da die Shweden von Ermatingen bis 

Münſterlingen LQuartier bezogen. Nac< dem See war der 

Ausgang no<h frei; aber das war kein großer Troſt, da die 

ſ<Hwediſc<en Geſhüße die Konſtanzer Bucht beſtrichen. Be- 

hagliche Unterkunft bot den Schweden das Kloſter Münſter- 

lingen, aus dem die Konventfrauer am Nacmittag des 

8. Septembers „ohne Nießung des Miitagsmahls, mit großen 

Shmerzen“ *) entflohen. 300 S<wv'den hauſten dort vier 

Wocdhen und genoſſen die reihen Vorräte an Wein und Korn, 

die in den vorhergehenden Monaten vor den am Bodenſee 

plündernden Horden dahin waren 9lüchtet worden. Sie 

konnten von Münſterlingen aus nod drei andre Quartiere 

mit Proviant verſehen. Auch in Konſt..nz ergriff der Shre>en 

die Geiſtli<keit, Biſc<hof Johann VI1., Graf zu Waldburg- 

Wolfegg, entfloh zu S<hiff naH Meersburg und von dort 
zu Pferd na<h Lindau. Die Domherren wollten ſih nach 

der biſchöflihen Stadt Arbon flüchten. Dur< Verrat fiel 

ein mit Kleinodien des Münſters beladenes S<hiff den Shwe- 

4) Schidſale des Frauenkloſters Münſterlingen vor und wäh- 
rend der Belagerung der Stadt Konſtanz dur<Fg die Shweden. Aus 
einer Chronik des Kloſters Münſterlingen, mitgeteilt von P. Morel, 

Rektor der Stiftsſchule in Einſiedeln. Thurg. Beiträge YU1, S. 125.
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den bei Münſterlingen in die Hände. Oberſt Horn eignete 

ſiH „etlihe TruFen an; andere Tru>en haben die Shweden 

unter ſich ausgeteilt, die hl. Häupter aber und andre köſt- 

lihe Heiligtum und Gebein, nachdem ſie die Zierraten davon 

geraubt, höhlich entunehrt“. 
Die Belagerung ſetzte nicht glei< mit aller Energie ein. 

Den Schweden gebrach es an ſchwerem Geſchüß, und an- 

dauernde Regengüſſe hinderten anfangs die Operationen. 
Im Laufe einer Wo<he rücdten von Villingen im Schwarz- 

wald her gemächlih die ſhweren Stü>e heran, ſo daß die 

Schweden deren ſechzehn in den vor dem Kloſter Kreuzlingen 

aufgeworfenen Batterien aufſtellen konnten. Allmähliß wuchs 

die Kriegsmacht der ShHweden auf 10--12,000 Mann an. 

Aber auch den Belagerten wurde Hilfe von Bregenz, Lindau 

und insbeſondre von Überlingen zu teil; do<h konnten ſie 

anfangs dem Feinde nicht einmal 2000 Krieger entgegen- 

ſtellen. Ausfälle durften ſie wegen Mangel an Reiterei nicht 

wagen. Die ſ<were Zeit wedte in den Belagerten den Mut 

der Verzweiflung. Von der Ho<hwacht auf dem Münſter, 

deſſen Turm zu jener Zeit noFH mit drei abſonderlihen Ab- 

ſchlüſſen gekrönt war, verfolgten ſie unabläſſig die Zurüſtungen 
der Feinde, während die Shweden vom Turm des Kloſters 

Kreuzlingen Ausſ<hau hielten. Mit Inbrunſt flehte das Volk 

um den Shußz des Himmels. Täglic) wurde im Mürnſter 

vor ausgeſeztem Sakrament zehn Stunden gebetet. Die 

Lorettokapelle auf dem Hügel bei Staad, von der aus der 

Bli> über den Bodenſee bis zu den Alpen ſchweift, verdankt 

ihre Entſtehung einem Gelübde zur Zeit der Schwedengefahr. 

Kapuziner und Franziskaner ſegneten die Kugeln, bevor ſie 
ihren Weg zum Feinde nahmen. Die erſten feindlichen 

Kanonenkugeln wurden im Münſter neben dem Marienaltare 

aufgehängt. Dort waren ſol<he zu ſehen, bis ſie der heſſiſche 

General von Schäffer-Bernſtein im Jahre 1849 als Trophäen
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mitführte. Unter großer Aufopferung arbeiteten die wehr 

fähigen Bürger an einer großen Schanze vor der weſtlihen 

Stadtmauer gegen das Paradies hin, da Horn in den erſten 

Tagen verſuht hatte, dieſen Vorort zu nehmen. Auch Frauen 

halfen bei der Shanzarbeit ſo eifrig mit, daß ſie einander 

im Wege ſtanden. 

Nachdem Horn eine Woche lang beſtrebt geweſen war, 

die Stadt von allen Seiten einzuſchließen und ihr die Zufuhr 

vom See her abzuſchneiden, eröffnete er am 13. September 

ein heftiges Geſchüßfeuer. Dann forderte er die Beſazung 

zur Kapitulation auf. Oberſt Wolfegg antwortete mit einer 

ſoldatiſ<en Abſage. Jet wurde Horn energiſc<. Er ließ 

ſogenannte Feuerſä>e in die Stadt ſ<hleudern, die platzten in 

der Luft und goſſen einen glühenden Regen über die Häuſer, 

ſodaß die Kreuzlinger Vorſtadt mußte geräumt werden. Er- 

fahrne kaiſerlihe Soldaten meinten, ni<t einmal bei der 

Belagerung von Magdeburg ſeien die Feuerkugeln ſo zu- 

dringlih geweſen. Die Schweden beſchoſſen den breiten, 

kloßzigen Kreuzlinger Turm heftig, allerdings ohne nennens- 

werten Erfolg. Sie überſchütteten auch die Stadtmauer zwi- 

ſchen dem genannten Tore und dem Rauheneggturm am 

Strande mit Kugeln, um einen Sturm vorzubereiten. Ferner 

trieben ſie einen Laufgraben bis in die Nähe der Stadtmauer ; 

aber das Waſſer drohte immer, ihn auszufüllen. 
Wie bei den Shweden, ſo wuc<hs aud bei den Be- 

lagerten die Energie, beſonders als ein tüchtiger Offizier, 

Oberſt von Mercy, mit 1200 Mann die Beſaßung von 

Konſtanz verſtärkte und mit ſeiner Umſicht und Tapferkeit 

den wenig fähigen Wolfegg in den Scatten ſtellte. Die 
Eingeſchloſſenen lähmten erfinderiſch die Angriffe der Shweden. 

Hinter den Breſchen zimmerten ſie im Halbkreiſe Paliſaden, 

ſie rüſteten in der Nähe des Kreuzlinger Tores mit großen 

Nägeln verſehene Bretter, damit der Feind bei einem Sturm
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ſic die Füße daran wund ſtehe; in mäctigen Gefäßen 

ſtellten ſie Waſſer bereit. Mit naſſen Tierhäuten ſuchten ſie 

die feindlichen Granaten zu de>en und zu „dämmen“. Die 

Schweden eilten auf die benachbarien Höhen des Thurgaus, 

um zu ſehen, ob das Feuer in der Stadt bald aufgehe. Sie 

waren erſtaunt über die geringe Wirkung der Geſchoſſe und 

madten ſiH, wie unſer Konſtanzer Gewährsmann ſchreibt, 

Gedanken, „als weren lauter Zauberer und Hexenmaiſter in 

der Statt, welche die Kugeln verzauberten. Etliche legten die 

Shuld auf die Geiſtlichen, als wenn dieſelben dur< wunder- 

barliche Künſten und eitele Gebet die Kuglen kraſtlos macheten. 

So müſten auc< die Capuziner bei etlihen einfaltigen Tur- 

göwern die Shuld haben, daß ſie nit allein die Feuerkuglen 

beſchworen, ſonder auc&z die Geſchüß geri<t; wel<Hhes nun 

ein Fabel iſt.““ Der genannte Chroniſt iſt auf die Thurgauer 

übel zu ſprechen. 

Auf den 18. September bereitete Horn einen Haupt- 

jhlag vor. Nachdem ſeine Bücſenmeiſter unterhalb des 

Kreuzlingertores eine große Breſche in die Stadtmauer ge- 

ſ<hoſſen hatten, ließ er noHmals durd) einen Trommler die 

Stadt zur Kapitulation auffordern. Würde ſie ſich nicht frei- 

willig ergeben, ſo werde bei der Erſtürmung auc<h das Kind 

im Mutterleibe ni<t verſ<ont. Am näcſten Tage wolle er 

in Konſlanz das Mittageſſen emnehmen. Die Beſaßzung ließ 

ſic aber nicht einſchüchtern; deshalb eröffneten die ShHweden 

in der Na<t vom 18. auf den 19. September, um 3 Uhr, 

den Sturm von drei Seiten: Am obern Petershauſer Tor, 
beim Paradies und bei Kreuzlingen. Der gefährlichſte An- 

lauf geſ<ah auf das Kreuzlinger Tor. Dort gelang es den 

Schweden dur< eine große Breſche vorzudringen und die 

andre Paliſadenbruſtwehr zu nehmen. Sie wurden aber 

durch mörderiſ<hes Geſchüßfeuer zurüdgetrieben. Ebenſo miß- 
glüdte ihnen ein Verſuch, den tiefen, vom reihlihen Regen
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angefüllten äußern Graben im Paradies zu überſchreiten 

Im Suße des dichten Herbſtnebels trugen ſie viele Tote 
und Verwundete nac Tägerweilen und Emmishofen. Nach 

dem Mißlingen dieſes mit aller Kraft durc<geführten Sturms 

blieb es einige Tage ziemli< ruhig. Wenn die Shweden 

wieder etwa ein Geſchüß ſpielen ließen, riefen die Krieger 

auf den Mauern und Türmen von Konſtanz dem Feinde 

zu, „er wolle do<M das Scießen unterlaſſen, wäre unnötig 

mehr Löcher in die Mauren zu machen“. 

Die Gefehtspauſe vor Konſtanz geſtattet uns einen Bli> 

auf die Haltung des Thurgaus während jener Tage zu 

werfen. In Handel und Verkehr waren die Thurgauer ſo 

eng mit Konſtanz verbunden, daß jede Shwankung der 

politiſ<en und wirtſchaftlihen Lage der Stadt in ihrem Ge- 

biete nachzitterte. Dadur<, daß der Krieg ſich ſeit 1628 

an den Bodenſee zog, waren ni<t nur im eidgenöſſiſchen 

Untertanenlande die konfeſſionellen Gegenſätze verſchärft worden, 

auch die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs mit Konſtanz 

war ſchwer erſhüttert, Wie wichtig für die Thurgauer die 

Beziehungen zu Konſtanz waren, mag man daraus ableſen, 

daß jährlich über 100,000 Gulden von Konſtanz in ihr 
Gebiet wanderten, während die aus dem Thurgau in die 

Stadt gehende Summe kleiner war. Die Thurgauer mußten 

es daher öfter hören, wie ſie mehr auf die Konſtanzer an- 

gewieſen ſeien, als die Konſtanzer auf ſie, beſonders als bei 

der zunehmenden Münzverſ<lec<hterung die an die Reichs- 
oder Konſtanzerwährung gebundenen Thurgauer ſich beklagten, 

daß ſie mit gutem Gelde alles ſo teuer bezahlen müßten, 

wie die Reihsangehörigen mit ſ<le<htem. Anderſeits warfen 
die Konſtanzer den Thurgauern vor, daß ſie aus den Diffe- 

renzen zwiſchen eidgenöſſiſcher Währung und Reichswährung 

je nac) dem Falle ihren Vorteil zu ziehen wüßten. Die 

Stimmung zwiſchen dem Thurgau und der Stadt Konſtanz



24 Die Belagerung von Konſtanz durch die Shweden 

war überhaupt wegen Geld- und Markiſtreitigkeiten zuſehends 

gereizter geworden, ſeit dieſe öſterreichiſhe Landſtadt war. 

Das Volk ſtand in Konſtanz auf ſo geſpanntem Fuße mit 

den eidgenöſſiſc<en Untertanen in der Nac<barſchaft, daß 1628 

der Rat dazu ermahnte, „ſich der Vexirwort und Shimpf- 

reden zu enthalten, ſo etlih Unbedächtige gegen die Thur- 

gäuer pflegen zu gebrauchen“. Es gab in Konſtanz wohl 

no< einige aus angeſehenen Familien ſtammende Männer, 

die im Grunde ihres Herzens die Traditionen der Refor- 

mationszeit aufre<ht erhielten und proteſtantiſc) und reichsfrei 

a IHten. Von ſolhen mag in Erinnerung an alte gern ge- 

hegte Pläne im ſchweren Jahre 1633 im Rat, allerdings 

ohne Erfolg, die Frage aufgeworfen worden ſein, ob man 

niht „rebus ita stantibus bei den Eidgenoſſen Protektion“ 

ſjuchen möhte. Die gut öſterreichiſſ) Geſinnten ſ<rieben ihnen 

verräteriſche Abſihten zu. So meint der Konſtanzer Chroniſt, 

es ſeien dem Feind „zu ſeinem Intent auc gar gute ſer- 

vitia von einem und mehreren unkatholiſchen Burgern aus 

der Statt praeſtiert worden, dann bekandlich iſt, daß etliche 

Burger wenig Tag vor der Belegerung auf den Zurßacher 

Markt verraiſet, ungefehrt aber, wie man nit unbillic< ver- 

mutet, mit Fleiß in des Feinds Hand kommen, davon einer 
mit dem Feind geritten und in wehrender Belagerung gute 

Anlaitung und Bericht gegeben.“ Zn gleicher Weiſe werden 

die evangeliſc<en Thurgauer angeſhuldigt, daß ſie den Shweden 

an die Hand gegangen ſeien und dabei in der Umgegend 

von Konſtanz no< ſchlimmer als dieſe ſelbſt gehauſt hätten. 
Als die Belagerer nac<h der Beſezung des Kloſters Kreuz- 

lingen in deſſen Räumen ihre Zerſtörungswut geſtillt hatten, 

zerſ<lugen ſie auch in der Kapelle des dem Abte gehörenden 

Sclößhens Gaisberg die Altäre und Bilder, „darbey die 

evangeliſche Thurgöwer (ohne Ruhm zu melden), wol das 
böſt getan haben.“ Ferner hätten die Shweden Streiſzüge
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nac<h nahe gelegenen Dörfern und Sclöſſern unternommen, 

„welches nur auf Katholiſche angeſehen war ; darzu dann 

etlihe unkatholiſche Turgöwer ſelbſt mitgeloffen und ſchier 

den gröſten Shaden zugefügt haben.“ Einigen „Herren 

Praedicanten und Dienern des Worts aus dem Thurgau“ 

wird vorgeworfen, ſie hätten ſic< im Hauptquartier Horns 

in Gottlieben aufgehalten und theten mit Verlangen erwarten, 

bis do<h Coſtank eingenommen würde, allda nemblich etliche 

ihnen die Canklen in der Stait als im Stifft, S. Stephan, 

S. Johannes, S. Paul etc. ausgedingt; etliche ließen ihnen 

auch ſHhon von den Thumbherren Pfründen traumen.“ So 

ſprach zu Konſtanz in jenen Tagen konfeſſionelle Gehäſſigkeit. 

Mocten die Thurgauer der Stadt Konſtanz und ihrer 

kaiſerlichen Beſazung oder den Shweden geneigt ſein: ſie 

hatten im Jahre 1633 von beiden Teilen zu leiden. Bevor 

die Shweden kamen, machten die Kaiſerlihen die Gegend 

ſo unſicher, daß die Landleute kaum mehr die Wochenmärkte 

der Stadt Konſtanz, die bisher ihre Vorräte zum guten Teil 

aus dem Thurgau bezogen hatte, zu beſuchen wagten. Die 

Kaiſerlihen nahmen den in die Stadt kommenden Thur- 

gauern die Pferde mit Gewalt weg, da es ihnen an Ka- 

vallerie gebraH. Als General Horn vor Konſtanz rücdte, da 

trieben ſc<wediſ<e Reiter im Thurgau viel Raub. Sie 

ſtreiften in den erſten Tagen ins Thurtal hinüber, ſchleppten 
Beute aus dem Scloſſe des Abtes von St. Gallen in Hagen- 

weil, nahmen einen geflüchteten Altarkelch im Scloſſe Berg 

mit und plünderten bei Altersweilen auf der Rüdkehr ins 

Standquartier. Die Bauern wagten nicht, das Raubgeſindel 

aufzugreifen, und die Wahtordnung verſagte, wie wir bereits 

wiſſen. Der Oberſtwachtmeiſter Keſſelring berichtete dem 

Landvogt, er ſei bei ſec<hs Hauptleuten geweſen und habe 

ſie ſeibſt über die verabredete Aufſtellung von Waden in- 

ſtruiert, aber keinen Gehorſam gefunden. Haufenweiſe laufe



26 Die Belagerung von Konſtanz dur< die Shweden 

das Volk ins ſchwediſche Lager, um etwas zu markten oder 

Maulaffen feilzuhaben; er werde alſo nach Hauſe gehen. 

Der und jener ſuchte in den ſchweren Zeiten durch einen 

kleinen vorteilhaften Handel ſich zu entſchädigen. „Die Thur- 

gauer bringen mitunter Brot und andres in das Lager, 

doH ſo theuer, daß es eine Schande iſt,/“ ſchreibt der von 

ZüriH ſtammende Kommandant Grebel *?) in Gottlieben. 

In Münſterlingen hielten Bauern einen Markt ab mit dem 

Anteil ihrer Beute aus einem Siff des Biſchofs von Kon- 

ſtanz. Viele Landleute kamen als Shanzengräber im Dienſte 

der Shweden zu einem Taglohn. 

Es hatie nicht den Anſchein, als ob ſo ſchnell wieder 

ruhigere Zeiten im Lande einkehren ſollten. Den Schweden 

wie den Kaiſerlichen zogen immer no< Hilfstruppen zu. 

Der Mut der Konſtanzer wuchs; denn von Lindau her langten 

12 Proviantſchiffe an und ſicherten die Zufuhr auf dem 

Waſſer. Da erſchien am Abend des 25. Septembers zwiſchen 

5 und 6 Uhr aus dem Hauptquartier Horns ein Trom- 

peter vor der Stadt und begehrte Einlaß. Nachdem er ſich 

durc<h ein Kreditivſchreiben ausgewieſen, bat er den Oberſten 

Wolfegg um eine Audienz für den thurgauiſchen Landvogt, 

der im Auftrage der dreizehn Orte der Eidgenoſſenſchaft 

kommen werde. Dem Landvogt wurde ſicheres Geleite in 

Ausſicht geſtellt; auf Gehör dürfe er hingegen nicht hoffen, 

wenn er zwiſ<hen Konſtanz und den Schweden vermitteln 

wolle. Um einen VermittlungsverſucH handelte es ſich aller- 

dings. Am 14. September war in Baden die eidgenöſſiſche 

Tagſatzung zuſammengetreten, um zum Einbruche der Schwe- 

den in eidgenöſſiſ<hes Gebiet Stellung zu nehmen, Die katho- 
liſ<en Orte hatten ſc<hon vorher beſchloſſen, mit Gewalt das 

ſ<hwediſche Volk aus dem Thurgau zu treiben; ſie wollten 

5) Tagesberichte Grebels aus Züric) über die Belagerung der 

Stadt Konſtanz. Pupikofer, Geſhi<te des Thurgaus I1], S. 577 ff.
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nur no<h das Ergebnis der gemeineidgenöſſiſchen Tagſaßung 

abwarten. Zur Rechtfertigung ihrer Abſicht deuteten ſie in 

einem Manifeſt auf die, welhe um den „hohnadieiligen Ein- 

fall (der ShHweden) heimlich gewußt“. Zürich entrüſtete ſich 

zwar offiziell mit den übrigen Orien zuſammen über das 

Vorgehen Horns, trachtete aber im geheimen darnach, ſich 

die Hilfe der Schweden zu ſichern, ſobald die katholiſchen 

Orte zu den Kaiſerlichen hielten; auf den Beiſtand der 

übrigen Städte durfte es allerdings dabei nicht rehnen. Da 

jede Partei noH davor zurückſchre>te, das Zeichen zum Bürger- 

kriege zu geben, war es den Tagherren ho<h willkommen, 

als der fluge Herzog Rohan im Einverſtändnis mit General 

Horn die Rolle eines Niklaus von Flüe übernahm und 

Folgendes zur Vermittlung vorſ<lug: Konſtanz geht in die 

unparteiiſ<en Hände der Eidgenoſſen über. An Stelle der 

kaiſerlichen tritt eine eidgenöſſiſche Beſazung. Die Stadt bleibt 

bis zum Frieden in den Händen der Eidgenoſſenſ<haft. Herzog 

Rohan verriet mit ſeinem Vorſchlage, wie ſehr es auch im 

Intereſſe Frankreichs lag, daß Konſtanz nicht ein Stütßzpunkt 

der Kaiſerlihen bleibe. Die katholiſchen Orte hielten ihren 

Auszug zurüd, bis der Entſcheid gefallen war. Am 27, Sep- 

tember übergab der thurgauiſhe Landvogt dem DOberſten 

Wolfegg und dem Rat den Vorſchlag Rohans. Beide wieſen 

im Vertrauen auf ihre Kräfte die Vermittlung entſchieden 

ab. Der Herzog von Feria konnte nicht mehr ferne ſein. 

Der Landvogt mußte ſich glü>lih ſ<häßen, wieder mit heiler 

Haut aus Konſtanz herauszukommen. Die in ihren Zelten 

lagernden Soldaten riefen ihm „Kuemul, Shelm und Boß- 

wicht“ nac<. Sie ſollen ihn ſogar mit Kuhmiſt beworfen 

haben.?) Man darf troß alledem wohl annehmen, daß eine 

Gruppe angeſehener Bürger gerne ſi< in den Schuß der 

8) Geſchihtsfreund XXVII, S. 263. Beiträge zur Geſchichte: 

des Einfalles der Shweden in die Shweiz 1633.
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Eidgenoſſenſchaft begeben hätten, aber ſie wurden durd die 

kaiſerlihe Beſatzung niedergehalten. 

Nachdem Konſtanz unter dem Drucke der Kaiſerlichen 

ſo unzweideutig zu verſtehen gegeben hatte, daß es von der 

Schweiz nichts mehr wiſſen wolle, trat in der Belagerung 

der Moment der höhſten Spannung und glei<ß darauf die 

Löſung ein. Mit Aufbietung der letzten Kräfte rüſtete ſich 

Horn no<H einmal zum Hauptſturm. Sechs ſchadhaft ge- 

wordene Geſchüße erſeßzten ihm die württembergiſchen Bundes- 

genoſſen. Seine Freunde in Zürich ſcheuten ſich nic<t, ihm 

200 Kugeln und 20 Zentner Pulver zu liefern. Die Shweden 

bereiteten den Sturm wiederum mit einem „erſchrölichen 

und ſtrengen“ Scießen auf das Kreuzlinger Tor vor, ſo 
daß von dem Krachen und Toſen die Häuſer in der Stadt 

bebten. 7--800 Kugeln von 24---27 Pfund Gewicht ſeien 

am 28. September aus den neuangekommenen Geſchüßen 

gegen dieſen Turm geſhoſſen worden. Die Vor- und Rüc- 

mauern wurden durchſihtig; nur die Seitenmauern blieben 

unverleßzt; auc< neben dem Turm entſtand ein großes Loch 

in der Stadtmauer. Über tauſend große metallene Kugeln 
habe der Feind während der Belagerung auf das Kreuz- 

linger Tor geſc<hleudert, meldet der Konſtanzer Chroniſt, Die 
Beſatzung erwiderte von den Mauern und Wehren das Feuer 

kräftig. Es war höhſte Zeit für Horn, den Sturm zu wagen. 

Der Auszug der katholiſ<en Orte ſtand ſhon an der Thur 

bei Rikenbah, und, was das Entſcheidende war, es war dem 

Herzog von Feria nach ſeinem Zuge über die Alpen ge- 
lungen, in Ravensburg ſeine Spanier am 29. September mit 

den kaiſerlihen Truppen Aldringens zu vereinigen. Gerade 

dies wollte bekanntlich Horn verhindern oder ſic< wenigſtens 

Konſtanz als Stüßzpunkt gegen die Operationen der beiden 

Feldherren aneignen. Am Abend des 30. Septembers, als 
Feria und Aldringen bereits bis zu dem von den Schweden
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ſc<hwer geſhädigten Kloſter Salem vorgedrungen waren, ſchritt 

Horn zum Sturm. Ein Flammenzeichen ſtieg beim Kloſter- 

Kreuzlingen auf; dann rücten die Shweden aus ihren- 

Laufgräben zwiſhen den Weinreben hervor. Die ſchwerſte- 

Na<t bra<h für die Belagerten an. Mit Werfbrüeken und 

Leitern ſuchte der Feind über die Stadtgräben zu gelangen. 

Er drang auch an mehreren Stellen über die Mauern vor. 

Aber die Beſazung warf ſie immer wieder an der innern 

Wehr zurüs. Unermüdlich feuerten die Kaiſerlichen die- 

ganze Nacht hindurch, bis ſie ihre Musketen kaum mehr zur 
Achſel erheben konnten und ihre rau<geſhwärzten Geſichter 

bis zur Unkenntlichkeit entſtellt waren. Die Straßen der 

Stadt wurden durch die Feuer- und Sprengkugeln der Shwe- 

den mit Flammen und „üblem Geſtank“ angefüllt. Merk- 

würdigerweiſe rihteten ſowohl in dieſer Nacht wie überhaupt 

während der ganzen Belagerung die feindlihen Geſchoſſe 

wenig Sc<haden an den Häuſern der Stadt an. Aucd fielen 

wenige von den Kaiſerlichen, während na<h einer allerdings 

unkontrollierbaren Angabe mehr als 800 Shweden in ieſer 

Nacht ſfollen gefallen ſein. An den blutigen Sturm erinnert 

eine zierlih ausgeführte Barodtafel an dem Pfeiler der 

Kanzel des Konſlanzer Münſters. Eine lateiniſche Inſchrift 

meldet, daß dort der kaiſerliche Hauptmann von Mercy be- 

graben liege "). Tapfer kämpfend wurde er von todbringen-- 
der Kugel getroffen. Er war ein Bruder des ſc<hon erwähnten 

Oberſten Franz von Mercy, welc<er die Seele des Wider- 

ſtandes geweſen iſt. 

Zum letzten Male waren die Konſtanzer, deren Proviant 

und Munition dem Ende nahe waren, von General Horn 

in Shreden gejagt worden. Ihre tägliche Bitte um Hülfe- 

wurde erhört. Am Tage nac<h dem nächtlicen Sturme, am 

7) F. X. Kraus. Kunſtdenkmäler des Großherzogtums Baden 1,. 

S. 195.
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1. Oktober, trafen zwei Reger der imentvereinigten kaiſerlichen 

Heere ein. Horn nahm den Kampf mit ihnen niht auf. 
"Am -Nachmittag desſelben Tages wurde ſc<hwediſcher Kriegs- 

rat in Gottlieben gehalten. Auc< Bernhard von Weimar 

nahm daran teil. Die beiden Feldherren beſchloſſen, den 

verlorenen Poſten vor Konſtanz aufzugeben und den Rüdzug 

anzutreten, um Württemberg zu de>en. Gegen Abend be- 

gannen die Shweden ſ<hon ihre Geſchüße abzuführen, und 

am 2. Oktober vereinigten ſiH ihre Reiterei und ihr Fußvolk 

.auf den Wieſen von Emmishofen zum Abzug, nac<hdem noch 

ein Verſuh, eine Miene an den Mauern von Konſtanz auf- 

fliegen zu laſſen, zu ihrem Unheil ausgeſ<hlagen halte. Die 

Beſatzung ſtürmte ihnen na<H und ſte>te das Kloſter Kreuz- 
lingen in Brand. So fiel das den Konſtanzern widerwärtige 

-Stift zum zweitenmal in Trümmer 8). Dann plünderten die 

Kaiſerlihen die vor den Mauern der Stadt liegenden Leichen 
bis aufs Hemd aus. An General Horn wurde auf deſſen 

Bitte die Leiche ſeines Neffen, eines Grafen von Kraßenſtein, 

ausgeliefert, Sie war bereits unter „gemeinen Knechten“ 

begraben und von den Maden übel zugerichtet. Sein Diener 

8) Herr alt Pfarrer F. Sc<altegger hatte die Freundlichkeit, 
mir aus dem Kantonsar<hiv in Frauenfeld folgende intereſſante Mit- 

teilung zukommen zu laſſen: Das Archiv des Kloſters Kreuzlingen 

enthält ein Aktenſtü>, worin die Stadt Konſtanz na<h der Zerſtörung 

des Kloſters eine ſpezifizierte Rehnung für Abbrucß im Betrag von 

1500 fl. dem Abte präſentierte. Der Abt beſaß Humor genug, um zu 

antworten, die Herren möhten ihm nur gefälligſt mitteilen, wo es 
geſchehen könne, ſo wolle er ihnen auch für 1500 fl. abbrehen. Der 

Abt hatte ſic mit ſeinen Konventualen vor den SHweden in die 

Stadt geflüchtet, wo er im Beſize einiger Häuſer, 3. B. am ſogen. 
Aderthor, war. Das Kloſter, das hart an der Stadtmauer lag, be- 
ſaß ein Pförthen zur St. Jooſen-Kapelle in Stadelhofen, das in 

der Mitte zwiſc<en dem Kreuzlinger Tor und dem ſogen. Rauhenegg 
am Strande unten in der Stadtmauer lag, aber während der Be- 

lagerung ſelbſtverſtändli?) zugemauert wurde.
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erkannte ihn an einem weißleinenen FußſöFlein, einem Ge- 

ſchenke Guſtav Adolfs. 

Die Schweden zogen ſi< auf demſelben Weg über den 

Rhein zurüd, auf dem ſie gekommen waren. Die Konſtanzer 

betrachteten die Befreiung ihrer Stadt als ein Wunder des 

Himmels. Sie konnten nicht genug berichten, was für merk- 

würdige Zeichen ſih während der Belagerung ereigneten. 

So ſei der Rhein ni<ht wie ſonſt am Anfang Septembers ge- 

fallen, ſo daß die Mühle auf der Brüde allein für die ganze 

Stadt mahlen konnte. Vom vierten Tage der Belageruug 

an ſei die heilige Jungfrau, umgeben von ſtrahlendem Glanze, 

Über der AuguſtinerkirHe geſehen worden u. dgl. Der kühle 

Beobachter wird finden, daß die ShHweden den günſtigen Mo- 

ment zur Einnahme verſäumt haben. Horn verlor, bevor er vor 

Konſtanz 30g, koſtbare Zeit dur< eine gefährliche Meuterei feiner 

Truppen. Die Unluſt der ſ<wediſchen Soldaten ſoll ſicß auc< 

beim Sturme vom 30. September gezeigt haben. Ferner rüdte 

das ſc<were Geſchüß der Schweden viel zu langſam heran, 

und endlic< dürfen wir ihren Mißerfolg zum Teil auch auf 

die Rechnung des regneriſchen Septembers 1633 ſeßen. 
Mit dem Verſchwinden der Schweden legten ſi< die 

Wogen der Erregung in der Eidgenoſſenſhaft no<h lange 

nicht ; die Belagerung von Konſtanz fand zunächſt im Thur- 

gau ein bitteres Nachſpiel, auf das zum Shluſſe nur kurz 

hingewieſen ſei. Schreden vor den heranrüdenden Kaiferlihen 

ergriff die Dörfer in der Nähe der Stadt, da manchem jett 

die Strafe für die Shwedenſreundſchaft drohte. In Egels- 

hofen ging eine Anzahl Häuſer in Flammen auf; andere 

wurden ausgeplündert. Die flüchtigen Einwohner trugen 

allgemeine Verwirrung ins Thurtal hinüber. Bald wurde 

der Landſturm aufgeboten, bald wieder nac<g Hauſe geſchit. 
Verhängnisvoll für die ganze Eidgenoſſenſ<haft drohte zu 
werden, daß der bei Wil und Ri>enbach lagernde katholiſche
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Auszug der Meinung war, das Aufgebot des Landſturmes 

gelte ihm. Bekanntlich entlud ſi< die ungeheure Erregung 

der katholiſhen Krieger über dem Haupte des unglüdlichen 

Oberſtwachtmeiſters Kilian Keſſelring. Seine lange Leidens- 

geſhic<hte gehört nicht in den Rahmen dieſes Vortrages. Man 

weiß, daß er anfangs Oktober in Wil gefangen genommen 

wurde, weil er im Einverſtändnis mit den Schweden geſtanden 

und die thurgauiſchen Untertanen zur Rebellion verleitet haben 

ſollte. Die Hauptleute von Uri und Shwyz berichteten da- 

mals na<h Hauſe, die Thurgauer hätten beabſichtigt, der 

Herrſchaft der katholiſchen Orte ſic) zu entziehen und ſic) von 

Zürich allein bevogten zu laſſen. Man kann ſic< des Ein- 

druFes nicht erwehren, daß bei dem ſ<hmählihen Radeakt 

an Keſſelring ni<t am wenigſten der Wunſch mitgeſpielt 

habe, durc< eine hohe Strafſumme auf die Koſten des un- 

nüßen Auszuges nach dem Thurgau zu kommen. Die Span- 

nung zwiſchen den Angehörigen der beiden Konfeſſionen er- 

reichte im Oktober 1633 ihren Höhepunkt. Die Gefahr eines 

Bürgerkrieges begann erſt zu ſ<Hwinden, als die Niederlage 

der Shweden bei Nördlingen im September 1634 die Häupter 

der Reformierten friedli< ſtimmte. 

IH habe in meinem Vortrage zu zeigen verſuht, daß 

der Belagerung von Konſtanz dur& die Schweden weit 

größere als bloß lokalgeſchichtliche Bedeutung zukommt. Sie 

ſteht mit wichtigen Aktionen des dreißigjährigen Krieges im 

Zuſammenhang und weiſt unſern Bliken zugleich den Riß, 

der damals dur< die Eidgenoſſenſchaft ging. Man wird ſich 
mit Leichtigkeit über den konfeſſionellen Zwiſt und den vagen 

Neutralitätsbegriff jener Zeit entrüſten, ohne zu bedenken, daß 

nationaler Sinn und ſtrikte Neutralität Produkte des XTX. Jahr- 

hunderts ſind. Auch in dieſem Falle muß eben das hiſtoriſche 

Ereignis vom Standpunkte ſeiner Zeit aus beurteilt werden.
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Kans Lanz von Liebenfels 
ein mittelalterlicher Emporkömmling. 

(Eine hiſtoriſche Skizze aus der Zeit des XV. Jahrhunderts, von 

U. Dikenmann, Pfarrer in Wigoltingen.) 

---Als iM in den lezten Jahren ſchweizergeſchichtlichen 

Liebhabereien nahging, bin iH von zwei Seiten darauf auf- 

merkſam gema<ht worden, daß Hans Lanz, der erſte der 

Lanz auf Liebenfels, eine geſchichtliche Perſönlichkeit ſei, welche 

thurgauiſche Geſchichtsfreunde event. intereſſieren könnte. Herr 

Stadtar<hivar Dr. Anton Maurer in Konſtanz, der eben an 

einem Häuſerbuch der Stadt arbeitet, deutete mir gegenüber 

in freundlicher Weiſe auf die merkwürdige Stellung hin, die 
der Konſtanzer Lanz, Beſizer von Liebenfels und Rat des 

Herzogs Sigmund von Öſterreich in der Il. Hälfte des 15. Jahr- 

hunderts eingenommen, und Herr Dr. Hegi, I1. Staat5sarchivar 

in Zürich, der eben eine Arbeit über die vertriebenen Räte 

des Herzogs Sigmund von Deſtereic) fertig geſtellt hatte, 

teilte mir gütigſt mit, daß Hans Lanz nac< mannigfaltigen 

Spuren, die in öſterreichiſhen Quellen ſi< von ihm finden, 

eine recht einflußreiche Perſönlichkeit, ſowohl in Öſterreicß als 

auf den eidgenöſſiſſ<en Tagſazungen geweſen ſein müſſe. So 
behielt iM denn neben ſonſtigen geſ<hichtlihen Studien die 

Spuren dieſes Mannes im Auge und bin ich heute in der 
Lage, von ihm ein -- allerdings unvollkommenes -- geſchicht- 

liches Bild zu entwerfen. 
Da das meiner Skizze zu Grunde liegende Material 

in Literatur und Quellen ziemlich zerſtreut ſich findet, ſo war
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ich beim Sammeln desſelben auf die Mithülfe Geſchichts- 

kundiger angewieſen. Vor allem fühle ih mic<h aus Dankbarkeit 

verpflihtet, zu erwähnen, daß ich durc< Herrn Dr. jur. La Roche 

in Innsbrud, der dort in uneigennüßziger Weiſe ſeit Jahren 

aus öſtereichiſchen Quellen über ſ<weizergeſchi<tliches Material 

Regeſten hergeſtellt, auf die Spur rec<t bezeichnender Mo»- 

mente im Leben des Hans Lanz geführt worden bin. 

Wo und wann Hans Lanz geboren worden, ließ ſich 

mit den mir zur Verfügung ſtehenden Mitteln nicht ſicher 

feſtſtellen. Er taucht zuerſt in Meersburg auf, wo er das 

Gewerbe eines Baders betrieb; er ſcheint ſich aber dort aus 

irgendwelc<hen Gründen bei ſeiner Umgebung verhaßt gemacht 

zu haben; denn durc den unmißverſtändlihen Ausdrude, er 

wäre den Bürgern von Meersburg ſtinkend geworden, wird 

ſein Wegzug na< nac<h Konſtanz ?) begründet. In dieſer 
Stadt ſtieg er nun raſH empor. Obwohl die Geſchlechter 

von Konſtanz durc< ein wiederholt beſtätigtes kaiſerliches 

Gebot die Weiſung erhalten hatten, es dürfe in dort niemand 

mehr aus der Bürgerſhaft in die Geſellſchaft der Kaßze auf- 

genommen werden, er wäre denn edel oder den Geſchlehiern 

dur< Verwandtſ<haft naheſtehend, ſo wurde Hans Lanz 

denno< 1454 aus der Zunft der Bader entlaſſen und zu 

einem Geſellen der Kae aufgenommen ?). Und um ſeine 

Fortſchritte auf Konſtanzer Boden gleich zu erledigen, müſſen 

wir beifügen, daß man ſich) um ſeinetwillen ſpäter no< ein- 

mal über alte Gewohnheit und Uebung hinwegſeßte, indem 

er, ohne vorher dem Rate anzugehören, von 1471---1475 

Stadtammann von Konſtanz war. 

1) Wo keine andere Quelle angegeben iſt, ſtammen die An- 
-gaben über Lanz aus: Kindler von Knobloh : Oberbaieriſches Ge- 

ſchlehßterbuch II1. Bd. pag. 461/62 und 505. 
2) Ph. Ruppert : Konſtanzer geſchichtlihtlihe Beiträge 1. Heft 

Pag. 35/36.
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Im Jahre 1463 tritt Hans Lanz in nähere Beziehungen 

zum Thurgau. Er verheiratete ſic damals mit Anna von 
Tettikofen, die ihm reichen Beſiz als Mitgift zubrachte. Das 

Hauptgut war die Herrſ<aft Liebenfels bei Mammern. 

Daneben wurde Lanz Gerichtsherr zu Thurberg ob Wein- 

felden, indem ihn bereits 1463 der Abt von St. Gallen mit 

Turm und Burgſtall in dort belehnte. Bis 1468 beſaß 

Lanz als Erbe ſeiner Gattin die Vogtei zu Altnau über das 

Dorf, die beiden Höfe, über die Leute und Gut; dazu die 

Fäſtnac<hthühner, die Tafern, die Viſchenz im See und die 

Vogtei Buc< mit allen Rechten und Gefällen *). 1472 erwarb 

- er die Gerichte Ober-Sommeri und Kümmertshauſen und 

1492 beſaß er überdies ein reichenauiſches Lehen in Kalt- 

brunnen. 

Wahrſ<einliH) zur Zeit ſeiner Verehelihung wurde 

Hans Lanz von Kaiſer FriedriH U. in den Adelſtand er- 

hoben und mit dem Namen und Wappen von Liebenfels 

(lezteres beſteht in einem aufrechtſtehenden Flügel) begnadet. 
Inzwiſchen wechſeln allerdings in den Quellen die Bezeich- 

nungen für ihn ab; denn bald wird er als Hans von 

Liebenfels, genannt Lanz, bald als Hans Lanz zu Lieben- 

fels oder einfa<; als Hans Lanz bezeichnet. Man kann ſich 

billig fragen : „Wie kam der deutſche Kaiſer dazu, dem von 

Meersburg weggeekelten Bader Lanz eine ſol<he Auszeichnung 

zuteil werden zu laſſen, wie die ſofortige Erhebung in den 

Adelsſtand bei der Verheiratung war ?“ Auf dem Felde, auf 

dem ſonſt in der I]. Hälfte des 15. Jahrhunderts mancher 
tüchtige Mann emporgekommen war, auf dem Felde des 

Krieges betätigte er ſich nicht, und es finden ſich auch keine 
Anzeichen dafür, daß er eine beſondere Bildung beſeſſen. 

hätte. Der Stil ſeiner Briefe ſteht unter dem Durchſchnitt 

8) Ruppert : Die Konſtanzer Chroniken, pag, 361.
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deſſen, was man aus jener Zeit an ähnlihem Material zu 

leſen bekommt. Das Feld, auf dem Hans Lanz ſich be- 
tätigte, war die Diplomatie. 

Wir finden ihn ſchon in den ſe<hziger Jahren des 15. 

Jahrhunderts tätig als Unterhändler des Herzogs Sigmund 

von Öſterreich und zwar zunächſt am päpfſtlichen Hofe. Seine 

erſte Betätigung in dieſer Stellung war freilih mit ernſten 

Unannehmlichkeiten verbunden. Er verſuchte nämlic< in Rom, 
wie ſic) aus ſpätern Vorkommniſſen zeigen läßt, im Auftrage 

des Herzogs Sigmund von Öſterreih deſſen Kanzler Ludwig 

v. Freiberg als Kandidaten für den erledigten Biſchofsſtuhl 

von Konſtanz beliebt zu machen, und in der Tat ſuchte der 

Papſt dieſen Bewerber dem vom Domkapitel gewählten und 

vom deutſchen Kaiſer und den Kurfürſten wie den Eidge- 

noſſen geſchüßten Otto von Sonnenberg entgegen zu ſtellen. 

Der leßtere behielt im Kampf um den Biſchofsſiuhl die 

Oberhand und Hans Lanz wurde durc< die Shweizer zum 

Sündenbo> für den leidigen Biſchofsſtreit gemac<t. Als 

nämlih der Sonnenberger die Anhänger ſeines Gegenbiſhofs 

mit dem Banne belegte, zog 1475 eine Freiſhaar, die ſich 

aus Leuten von Einſiedeln, Zug, Unterwalden und Shwyz 

zuſammenſetzte, vor Liebenfels, wo damals Ludwig Lanz, 

ein Verwandter unſeres Hans Lanz ſaß. Unter der Führung 

eines Hans von Toggenburg, der als Unterhändler Friedrich 1I11. 

an den Tagſatzungen vor den Eidgenoſſen ſpäter wieder 

auftritt, wurde Liebenfels genommen und beſetzt. Als das 

nähſte, was nun Hans Lanz tat, um ſich aus der Klemme 

zu ziehen, in die er durch den Verluſt ſeines feſten Hauſes 

in Liebenfels gekommen war, erſcheint, daß er ſich an ſeinen 

Herrn, den Herzog von Öſtereich wandte, damit ihn dieſer 

für die in ſeinem Dienſt erlittene Schlappe ſc<hadlos halie 
Sigmund nahm ſich ſeiner an. In einem Sc<reiben bekennt 

er: „Da die Eidgenoſſen unſerm Rate Hans Lanz das Sc<hloß
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auf Liebenfels eingenommen haben und er meint, dies ſei 

geſchehen,  weil er dem „beſtetten“ (d. h. dem episcopus 
confirmatus) von Konſtanz anhängig geweſen, ſo haben 

wir ihm darum und au der Dienſte wegen, die er uns 

getan hat, ſjowie aus beſonderer Gnade eine Beiſteuer zum 

Kaufe des Shloſſes Karge> im Betrage von 400 rheiniſchen 

Gulden ausgeſeßt, vorbehalten die Offenhaltung des Shloſſes*).“ 

Zu dieſem Vorbehalt bekennt ſich Lanz in einem Revers 

über die Zuſiherung der genannten Beiſteuer Sigmunds 5, 

Inzwiſchen aber brac<h über die Rügabe von Liebenfels 
ein Prozeß vor den Eidgenoſſen aus. Bei dieſem kam die 

Doppelſtellung des Hans Lanz als Beſißer thurgauiſcher, der 

eidgenöſſiſchen Landeshoheit unterworfener Güter und als 

Bürger von Konſtanz ſo re<ht zur Geltung. Er und ſeine 

Frau, Anna von Tettikofen, rufen den Shuß der Eidge- 

noſſen an, weil ſie unter dem Scirm der Shweizer geſeſſen. 

Der Ehemann erkennt auch den Schweizern das Re<ht zu, 

in ſeiner Sache gegen die Freiſ<aren das Urteil zu ſprechen; 

ja er läßt das Anerbieten „des Rechtes auf gemeiner Eid- 

genoſſen Boten“ durc< eine Botſ<haft der Stadt Konſtanz 

an der Tagſazung vom 4. Juni 1475 in Baden vorbringen. 
Er erſchien jedoH niht an den anberaumten Retstagen; 

als Entſchuldigung bringt er vor, er ſei niht pflichtig „ver- 

pfannt“ zu Recht zu kommen, was wohl beſagen ſoll, er 

wolle nicht vor Gericht erſcheinen, ſolange ſeine Gegner ſeine 

Beſizung als Eroberung und damit gleichſam als Pfand für 
allfällige erwachſende Entſ<hädigungen innehaben. Anna 

von Tettikofen vertritt vor den Eidgenoſſen einen ganz andern 

Standpunkt als ihr Gatte; ſie will den Liebenfelſer Handel, 

weil Lanz Bürger von Konſtanz ſei, vor das dortige Gericht 

4) Statthaltereiarhiv Innsbru>: Copialbücher Il. Serie e, f. 
pag. 243 

5) ebendort pag. 244.
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bringen *). Den 20. Mai 1476 wird aber der Handel des 

Hans Lanz vor der eidgenöſſiſchen Tagſazung in Luzern 

entſHieden. Die Angelegenheit ſoll niedergeſ<Hlagen werden, 
doH ſjo, daß Lanz 200 Gulden Koſten zu bezahlen hat. 

Die öffentlihe Meinung im Thurgau konnte ſi<ß ſ<wer in 

dieſen Richterſpruc der Eidgenoſſen fügen und noch ſ<werer 

wohl Hans Lanz ſelbſt. Er und ſeine Verwandten Ludwig 

und Heinric<h, die ihn bei ſeiner häufigen Abweſenheit von 

Liebenfels vertraten, führen viele erbitterte Prozeſſe und ſuchen 

dieſelben mehrfa; durch Appellation an den Kaiſer der 

Jurisdiktion der Shweizer zu entziehen. No< bemerke i<h, 

daß ih den Liebenfelſer Prozeß von 1476 deshalb nur ganz 

kurz ſkizziert habe, weil ſi< die zu dem Geſagten notwendigen 

Ergänzungen bereits in Heft 8 der Thurg. Beiträge zur 

vaterländiſ<en Geſchiht finden unter dem Titel: Eidgenöſ- 

ſiſ<e Rehtsverhandlung vom 20. Mai 1476 zwiſchen Hans 

von Liebenfels und den eidgenöſſiſ<en Kriegsgeſellen be- 

treffend Einräumung der Herrſchaft Liebenfels. 

Do< das Mißgeſ<hi> auf Liebenfels hielt Hans Lanz 

in ſeiner Laufbahn als Emporkömmling keineswegs auf. Wir 

haben zunächſt auf zwei Tatſachen hinzuweiſen, die den finan- 

ziellen Aufſhwung unſeres Lanz illuſtrieren. Den 3. März 

1479 muß der Erzherzog Sigmund bekennen, daß er jenem 

für Dienſtgelder und Darlehen 500 rheiniſche Gulden ſchulde 7), 

und Anfang der neunziger Jahre hat er die Ehre, für den 

deutſchen König Maximilian 1. Bürge zu ſein für einen Be- 

trag von 4000 Gulden. Der diesbezüglihe Bürgſchein iſt 
außer von Hans Lanz auch unterzeihnet vom Truchſäß von 

Waldburg, Conrad von Scellenberg, Burkhard v. Stadion, 

8) E, A. IL pag. 542. Nro. 794 d; pag. 551 Nro. 799; pag. 
559, Nro. 808 e; pag. 562 Nro. 811 b. 

7) Statthaltereiar<h. Innsbru>; Codex 112; Concepte Herzogs 
Sigmund fol. 230. 
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ſowie von Burgermeiſter, Ammann, Rat und Gemeinde zu 

Ehingen und Sto>ach. Gläubiger iſt ein Hans von Landau 8). 

Um einen Begriff von der Tätigkeit des Hans Lanz 
als Boiſchafter zu geben, erwähne ih, daß er laut den eid- 

genöſſiſhen Abſchieden 16 mal im Auftrage Öſterreichs vor 

den Tagſatzungen auftrat, und zwar erſcheint er faſt durch- 

wegs mit heikeln Miſſionen betraut. 

Den 8. Juli 1478 verwendet er ſich für Deſterreich um Schuß 

der Schweizer gegenüber Württemberg (E A. I11. 1, pag. 10). 

Den 14. Juli 1479 läßt ſein Herzog dur<h ihn bitten, 

daß die Shweizer beim König von Frankrei<ß ſeine Rechte 

vertreten (E A. II 1. pag. 44). 
Den 17. Juli 1480 ſpricht er in derſelben Sache wieder 

vor (E A. U. 1, pag. 74). 

1480, den 29. Juli will er die Schweizer veranlaſſen 

zur Mitarbeit an einer Verſöhnung zwiſchen Maximilian von 

Öſterreich und dem König von Frankreich (B A. I11. 1. pag. 77). 

Den 19. Juni 1481 bietet ſich Sigmund von Öſterreich 
dur< Lanz als Vermittler zwiſſ<hen den Eidgenoſſen und dem 

Kaiſer an (E A. U1 1. pag. 97). 

1482 den 2. Oktober wirkt Lanz vor der Tagſaßzung 

als freundlicher Untertädinger zwiſchen dem Biſchof von Augs- 
burg und Nikolaus Roißlin, Abt zu Ottenbüren (E A. I1l. 

1. pag. 132). 
1483, den 5. Mai und 9. Juni vertritt er die Einſprache 

Öſterreichs gegenüber dem Begehren der Schweizer, daß ihnen 

die vier Waldſtätte am Rhein: Waldshut, Laufenburg, Sädingen, 
Rheinfelden alle zehn Jahre ſ<wören, für ſie offene Pläte 

zu ſein (E A. 111 1, pag. 152 u. pag. 155). 

Den 25. Auguſt und 30. September hilft er vermitteln 
im Streit zwiſchen Biſchof und Stadt von Baſel (U A. U1. 

1. pag. 161 u. pag. 165). 
8) ebendort alte Bekennen pars prima. fol. 121.
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1484 muß er die Tagſazung zweimal beſchwichtigen 

wegen allerlei Verſchleppungen und Unregelmäßigkeiten in den 

Beziehungen zwiſhen Sigmund und den Eidgenoſſen (E A. 11]. 
1. pag. 186 u. 193). 

Den 19. Februar 1486 iſt er unter den Vermittlern in 

dem Streit, welher in Sachen des Mötteli zwiſchen Ob- und 

Nidwalden einerſeits und denen von Lindau andererſeits aus- 

gebrohen war (E A. 111 1. pag. 229). 

1487, den 9. Mai bittet er die Eidgenoſſen für Öſterreich 
um Hülfe gegen Venedig (E A. I1]. 1. pag. 266). 

Den 4. Juni gleihen Jahres übermittelt er als Ver- 

treter Oeſterreichs einen Bündnisantrag Bayerns an die Eid- 

genoſſen (E A. II1L [. pag. 267) 

und endlich den 10. September 1492 und den 15, De- 

zember 1494 iſt er Bote Maximilians wegen deſſen Ver- 

einigung mit den Schweizern (E A.111.1.pag. 419 u. pag. 470). 

Do<h nicht blos vor den ſhweizeriſchen Tagſaßzungen 

betätigte ſich Lanz; 1489 im Herbſt 3. B. iſt er Richter in 

einer Klage des Ulrih Göggigen gegenüber der Stadt Über- 

lingen; er iſt Schiedsrihter in allerlei Spänen im Hegau; 

bis hinunter naH Sacſen führen ihn ſeine Wege als Friedens- 

ſtiſter und es werden ihm Fälle vorgelegt, welhe ho< be- 

deutſam ſind ſowohl durch den Stand der darin verwidelten 

Perſonen, wie durc< die Tragweite des Streitgegenſtandes. 
So iſt er 1490 Sciedsrichter zwiſchen dem Biſ<hof Oito von 

Konſtanz und dem Grafen Eberhard dem Ältern von Württem- 

berg betreffend Kloſter und Vogtei Zwiefalten und endlich 

Prokurator König Maximilians im Streit zwiſchen Erzherzog 

Sigmund einerſeits und den Prälaten und weltlichen Herren 
des Hegaus*) andererſeits. 

9) Statthalterei-Ar<iv Innsbru>; Copialbücher 1I1. Serie, Bd. M. 
pag. 115; pag. 119 u. 120,
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Man frägt ſich billig, wie Hans Lanz als Konſtanzer 

Bürger, als Rat des Herzog3 von Öſterreich, als Untertane 

der Eidgenoſſen ſeine verſhiedenen Stellungen mit einander 
vereinigt habe. | 

Wenigſtens eine Zeit lang hat er ſeine Beziehungen zu 

Konſtanz entſchieden vernachläſſigt; denn 1489 ſucht. auf- 
allenderweiſe Herzog Sigmund von Öſterreich für Hans Lanz 

freies Geleite zur Abwilung öſterreichiſ<er Geſchäfte in Kon-- 

tanz nad, 1?) Einen bemerkenswerten Scriti tut dieſer ſelbſt 
zur Annäherung gegenüber den Shweizern; er wurde Bürger: 

von Luzern, und die Stadt hatte Gelegenheit, ihn öfters bei 

einen zahlreihen Händeln, die er in eidgenöſſiſc<en Gebieten. 

und gegenüber dem Biſchof in Konſtanz hatte, dur< ihre 

Boten in Shuß zu nehmen. Wir finden ihn au< in den 

Bädern von Baden im Aargau, wo er Gelegenheit hatte,. 

mit ſ<weizeriſchen Sitaatsmännern ſic zuſammen zu finden.. 

Ja, in der Zeit, als den großen Zür<er Bürgermeiſter Hans- 

Waldmann ſein Unſtern verführte, unlautere Beziehungen 

mit dem deutſchen Kaiſer anzuknüpfen, ſtand Hans Lanz als-. 

böſer Engel hinter ihm. Den 11. April 1488 entwirft 

lezterer für Waldmann ein Schreiben, worin er Abmachungen: 

trifft über die Zahlung von Geldern an eidgenöſſiſſhe Orte; er 
erkflärt ferner, er habe ſchon zum Voraus im Namen des Kaiſers- 

ſolHe Gelder aus eigenen Mitteln geleiſtet und verſiheri, er 

werde die Schweizer zu des Kaiſers Gunſten ſtimmen. 1!): 
Ueberhaupt hat Hans Lanz in der Eidgenoſſenſchaft Miſſionen,. 

die nict ganz zu ſeinem ſonſtigen Auftreten als öffentlichem 

Vertreter Öſterreichs paſſen. Troßdem die eidgenöſſiſche Tag= 

ſazung beſchloſſen, von den alten Erbfeinden weder Miet noch 

Gaben anzunehmen, wurden in ſchweizeriſchen Landen öſter- 

10) Statthaltereiarhiv Innsbru>. Eopialbücher . Ser., Bd. L:, 
pag. 62. 

11) G. H. Wunderli: Hans Waldmann und ſeine Zeit, pag. 115 
und 169. 
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reichiſche Gelder ausgeteilt und Lanz war beauftragt, nah- 

zuforſchen, ob die Summen au<h an die richtigen Adreſſen 

gekommen ſeien und neue Geſchenke gegen Quittung auszu- 

händigen. !?) 

Als in der Mitte der neunziger Jahre des 15. Jähr- 

hunderts das Verhältnis zwiſchhen König Maximilian und 

den Schweizern ſi< verſchlimmerte, war Lanz derjenige, welcher 

Max den 19. Juli 1494 in einem Brief an das Regiment 

von Innsbrutk direkt anriet, nun endlich mit den ſtolzen Alpen- 

ſöhnen einmal zu brechen. !3) Und wie er kurz vor Ausbruch 

des Shwabenkrieges den Eidgenoſſen gegenüber geſinnt war, 

beweiſt ein no< erhaltenes Shreiben vom 13. Mai 1497. 

Da dieſes in mehrfacher Beziehung intereſſant iſt und die 

Stellung, die Lanz damals einnahm, nach verſchiedenen Seiten 

beleuchtet, gebe ich es in exten80 hoddeutſc) wieder und 

füge nur no< bei, daß es abgefaßt iſt unter dem Eindruk 

der Tatſache, daß endlich nac< langem Schwanken die Stadt 

Konſtanz dem Kaiſer Maximilian geſchworen hatte. **) 

„Dem allerdurc<hlauchtigſten, großmäctigſten Fürſten 

und Herrn Maximilian, dem römiſchen König, meinem 

gnädigſten Herrn! Allerdurchlauchtigſter, großmächtigſter 

König, allergnädigſter Herr! Mein gehorſamer, williger 
Dienſt ſei E. k. M. zu jeder Zeit bereit. Da ich E.k. M. 

der eidgenöſſiſchen Boten Ankunft erkundet habe, habe ich 

inzwiſchen Aufmerkſamkeit angewendet, wie mir E. |. M. 

befohlen hat. Es iſt Herr Heinrich Göldli mit einem von 

Glarus na<ß Würtemberg und zwar auc<h bei den Städten 

daſelbſt umher geritten. Dieſe Männer haben heimgeſchrieben, 

ſie wären gut empfangen worden und die Sache ſtehe gut. 

12) Dierauer: Geſchicte der ſchweizeriſ<en Eidgenoſſenſchaft, 
II. Bd., pag. 266 ), 

13) Ulmann: Maximilian, pag. 668. 
14) Joſ. Chmel: Urkunden, Briefe und Aktenſtü>ke zur Geſchichte 

Maximilian 1., pag. 185 und 186.
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Hierauf haben einige von St. Gallen gepo<t und wildes 

Gerede gegen E. k. M. getrieben. Hernah ſind die Boten 

von E. k. M. weg nach Konſtanz gekommen und haben 
mir den Abſchied von E. k. M. geſagt und troßdem von 

E. k. M. viel Ehr und Lob geredet. Dann hat ſie der Biſchof 

von Konſtanz eingeladen, mit ihm zu „Imyß“ zu eſſen 

und nach Tiſch hat er mit ihnen geredet und ſie gebeten, 

mit ihm eine Einigung und ein Bündnis zu machen -- 

wie er ja in Sachen ſeine Botſchaft ſehr oft bei ihnen 

gehabt -- und ſein Stift ſi<h anbefohlen ſein zu laſſen. 

Dann hat er ſi< anerbotien, gütlihe Vermittlung in den 

Sachen zwiſchen E. k. M. und den Eidgenoſſen und wegen 

derer von St. Gallen und ihrem Handel mündlih zu ver- 

ſuchen ; dieſe Zuſicherung hat er den Eidgenoſſen ſchriftlich 

gegeben. Allergnädigſter König! Es wäre gut, wenn dem 

Biſchof geboten würde, es anſtehen zu laſſen mit der 

Einigung mit den Eidgenoſſen; denn er verbindet ſich mit 

allen Schlöſſern des Stifts -- ſie lügen was ſie wollen -- 

keine Feindſeligkeiten gegen die Eidgenoſſen zu unternehmen. 

Zudem hat er Räte und Diener, die den Eidgenoſſen nahe 

verwandt und wohlgeſinnt ſind, wie Herr Jakob von 

Landau E. k. M. wohl von einem erzählen kann, wie der 
in der Stadt Konſtanz Hindernis und Irrtum veranlaßt 

hat, indem er verbreitete, daß die Konſtanzer nicht ſhuldig 

wären E. k. M. zu ſchwören; aber die Gemeinde (Konſtanz) 

iſt fromm und ehrbar, wie auc<h einzelne andere Leute. 

Aber ein großes Zeichen iſt geſchehen, als man E. k. M. 
ſ<wören wollie. Am Dienstag als die Gemeindeverſammlung 

in der St. Stefanskirhe zuſammentreien wollie, hat man 

die Tore geſchloſſen und als man das zu Petershauſen, 

wo man gegen Stellenburg fährt, geſchloſſen hat, ſind zwei 

Hirſ<e gekommen nnd auf das Tor zugegangen =- bei 
fünfzig Erwac<ſene und Kinder habens geſehen -- da ſind
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ſie ſtill geſtanden bis man geſchworen hatte und hernach 

ſind ſie wieder hinweggegangen. Es mag ſich kein Menſch 

gedenken, daß hier herum ein Hirſch geſehen worden ſei, 
und ſagt der gemeine Mann, die Tiere wollten au< dabei 

ſein beim Schwur zu E. k. M. Zudem iſt auf dem Haus 

zunähſt bei St. Stefan ein Faſan geſtanden; es weiß nie- 
mand, woher er gekommen und wohin er dann wieder 

geflogen iſt; hierüber wird mancerlei geredet und Ver- 

mutungen gezogen. Gnädiger König, die Eidgenoſſen haben 

ſicH auf einen Tag in Zürich geeinigt, da ſoll man alle 

Antworten vernehmen von E. k. M., von Würtemberg und 

den Städten in dort, vom Pfalzgrafen, Baſel, Straßburg 

und andern und darnach wollen ſie ſiH unterreden und 

wie man mir ſagt, denen von Zürich ein Kapitel halten, 

da ſie an dieſen Dingen (gemeint ſind die großen Händel 

bezügl. der Farnbühler und Shwinder) treiben. I< kann 

aber nicht begreifen, daß man willig ſei zum Krieg. Man 

hat zu Zürich geſchrieben, für Konrad Shwend ſei ein 

Eſel mit Kronen von Frankreich gekommen. Das ſei ihm 

lieb, es ſei eben der Stadtſchreiber ein Kronendieb. Man 

habe die Kronen verteilt, doc< hätte nicht jedermann da- 

von nehmen wollen. Die Knechte und Geſellen, welche von 

Mailand gekommen ſind, gehen zu Shwend und Göldlin, 

und es darf niemand ein Wort ſagen, ſie zu ſtrafen. Wie 

nun der Tag in Zürich endet, will i< E. k. M. berichten 

oder ſelbſt kommen. Allergnädigſter König, etliche ſagen, 

wir müſſen eine Hülfe ſuchen und zwar beim König von 
Frankreich ; dieſer hat ihnen (den Shweizern) einige Knechte 

gefangen genommen, ſie hart beſtraft und gibt ihnen keinen 

Sold. Nun würden die Eidgenoſſen gerne ſehen, wenn E. k. M. 
zu ihnen ſchi>en würde und Bericht wünſchen würde; damit 

würde man aber mit Verhandlungen anhängig und käme 

zu keinem Ende. Ic< habe auc<h einigen, die mich angehen,
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geſagt, das Beſte gegen E. k. M. zu tun, daß ſie ſich unter- 

1ieden und eins werden, womit ſie E. k. M. entgegen kommen 

wollten, damit man eine dauerhafte Grundlage habe, wo 

- E.XM. anheben ſoll, daß ſie mit den Ihren nicht in Streit (?) 

- liegen. Es gehe eben die Sache jene auc< an und nicht 

- dllein E, k. M., wo es gut ſtehe. Uri, Unterwalden, Zug, 

- Freiburg und Solothurn wollen nic<t mit St. Gallen im 

. Spiel ſein, darum iſt es gut, langſam vorzugehen und 

eine Befolgung der Vermittlung des Biſchofs von Konſtanz 

iſt um vieler Urſachen willen gar nichis. (?) Allergnädigſter 

Herr! Die von Shwyz ſind ſehr wohlwollend und ſofern 

E. |. M. verordnet, daß es auf dies Jahr wieder Penſionen 

unter die Eidgenoſſen gibt und man etlihe Perſonen in 

- Shwyz aud ehrt, richtet E. k. M. viel Gutes aus; es ge- 

ralen Shwend und Göldlin viele Dinge, ſolange in Zürich 

niht eine große Ungleichheit entſteht, was (ſonſt) oft in 

Uebung iſt. Und will mich E. k. M. weiter beſcheiden, ſo 

bin ih willig. Gegeben auf Pfingſtabend 1497, E. k. M. 

untertäniger williger Diener Hans von Liebenfels, genannt 

Lanz.“ 

Wir ſehen hier, wie Lanz alle Detailfragen der Politik 

Maximilians gegenüber den Shweizern aufrollt, wie er ihre 
Shwäcden kennt und wie er ihre Pläne ausgekundſchaftet 

hat. Wir bemerken auch, wie er als Hofmann ſeinem König 

ſ<meichelt und ihm aufbindet, ſeine politiſ<hen Maßnahmen 

ſeien von Wundern und Zeichen begleitet. Er kennt die 

Menſchen und nicht zum mindeſten ſeinen Herrn, Maximilian, 
der noM; mehr als als andre Habs5burger den Willen zur 

Mat mit dem ſuperſtitiöſen Glauben an ſeine Berufung 

zum Größeſten verband. Natürlich entging den Shweizern 

auf die Länge niht, daß Lanz ihr Vertrauen ausnüße und 

ihr gefährliher Gegner auf dem Boden der Diplomatie ſei. 
Hiebei iſt merkwürdig, daß das Volk in ihm weit weniger
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den öſtereichiſchen Rat oder den landesverräteriſchen Bürger 

von Luzern oder den ſ<limmen Thurgauer als den böſen 

Nachbar aus Konſtanz ſah. Die Art, wie ein Lied über 

den Schwadbenkrieg dies zum Ausdru> bringt, iſt für die 

Stimmung, welche die Eidgenoſſen gegenüber Lanz ums Jahr 

1499 hegten, bezeihnend !?), Es heißt da: 

1. Sie haben einen herten orden, 
zu Coſtenz jung und alt, 

Das ſind ſi innen worden 

von ihrem böſen gewalt ; 

tuond ſie in nit erkennen, 

mit ſinem valſchen geſchwaß, 
ſo tu ih den nennen: 
er haißt Cunrad Shaßz. 

2. No< me ſo ſönd ir wüßen 

von eim, der haißt Hans Lanz; 

der hat ſic< ou geflißen. 

daß er den Bund macht ganz 
mit ſinem großen liegen, 

als er für uß wol kan 

und from lüt betriegen ; 
alſo iſt er ein man. 

3. Wir wend im wol neßen 

dem ſelbigen baderkneht, 
umb ſin bart ſhon ergezen, 

ſo wird im geſchoren re<ht; 
ou< im das ſchergelt ſchenken, 
hat er verdienet ſchon ; 

in einem ſe ertrenken, 

das iſt ſin rechter lon! 

4, Es müge reht, wem es welle, 

Lanz iſt ouc< von böſer Art 
er hat nod) me geſellen ; 

mit namen der Labhart, 

15) R. v. Lilienkron : Die hiſtoriſchen Volkslieder der Deutſhen, 

IL Bd., pag. 415, Nro. 208. Strofe 22 ff.
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hat au<h am karren geſchalten 
daß ſie dem küng hand geſchworn ; 

die jungen und die alten 
ſie wollten es wär emborn. 

5. Das iſt ovuch alles beſche<hen 

der eidgnoßſ<Haft zu leid ; 
i) hoff man ſoll es bald ſechen ; 

wir bezahlends us der ſcheid 
dieſelben ſ<le<hten lüt; 

i; habs all dri genempt ; 

es koſtet ihr hals und hüt 
käment ſie uns in die hend. 

Bald nac<; dem Schwabenkrieg iſt Hans Lanz geſtorben. 

No< 1501 erſcheint er als Vormund der Kinder des Herrn 

von Lande>, 1502 aber war er bereits tot. 

I<h bin mir wohl bewußt, daß das Bild, welches iH 
von Hans Lanz entworfen habe, man<he Lüken hat. Es 

war mir aber doh daran gelegen, eine Skizze ſeines Lebens 

zu geben, namentlih um das Material paſſend feſtzulegen, 

das ih über ihn aus dem von hier aus nicht gerade leicht 

zugänglihen Statthalterei-Arhiv in Innsbru> gewonnen. 
Vielleicht findet ſich gelegentlich jemand, der über mehr Muße 

verfügt als ich, die Bauſteine, die ich zur Darſtellung des 

Lebens von Hans Lanz zuſammen getragen habe, zu einem 

harmoniſchen, lükenloſen Gebäude zu verarbeiten. Intereſſant 

iſt die Figur dieſes Emporkömmlings gewiß. In einer Zeit, 
wo vor allem die wilde Tapferkeit ihre Triumphe feierte, 

und wo zum Anſehen neben dieſer höchſtens nod klaſſiſche 

Bildung verhalf, ſhwang ſih Hans Lanz ohne Waffenruhm 

mit ungelenker Feder und barbariſcher Zunge vom in Meers- 

burg unmöglih gewordenen Bader empor zum reichen 
Adeligen, zum Schiedsrichter über Biſchöfe und Fürſten und 

zum intimen Berater von Herzogen und Königen. 

-.40+4-



Salomon Fehr 
und 

di: Entſtehung der thurg. Reſtaurationsverfaſlung 

vom 28. Juli 1814, 

Von Dr. Johannes Meyer, 

Scluß. 

IIIL. Die Beratungen über eine neue Verfaſſung. 

1. Die von dem Kleinen Rat verordnete Kommiſſion zur Vorberatung 
nnd Abänderung der thurg. Verfaſſnng, 

Es iſt im zweiten Teile dieſes Aufſaßes (S. 38 fgg.) dargetan 

worden, warum die thurg. Regierung es für zwe>mäßig erachtete, 

die Reviſion der kantonalen Verfaſſung von ſicß aus vorzunehmen 

und nic<t den Souverän des Kantons, wie es doh hätte 

geſchehen ſollen, in dieſer Angelegenheit verfügen zu laſſen. 

Die Anregung dazu ging von Anderwert aus, der als zweiter 

Abgeordneter bei der Eidgen. Verſammlung in Zürich mit- 
wirken ſollte, die dur; Aufhebung der Mediationsverfaſſung 

eingetretene Verfaſſungsloſigkeit dur< eine neue Verfaſſung 

zu ordnen. Der thurg. Abgeordnete erſchien in der zweiten 

Hälfte des Monats Januar 1814 zu Frauenfeld, nac<hdem 

er gleih den Deputierten der übrigen neuen Kantone aus 
dem Munde des Alilandammanns Reinhard den Wink er- 

halten hatte, der „als ein von höherer Macht gegebener Impuls“ 

der Regierung die Dringlichkeit darſtellte, ſogleih Hand ans 

Werk zu legen, um die bisherige, durc) die Mediationsakte 

empfangene Verfaſſung nac<h denjenigen Grundſäten umzu- 
geſtalten, welche „das herrſ<ende Syſtem“ vorſchrieb. 

Thurg. Beiträge LI. 4



50 Beſtellung der erſten Verfaſſungs-Kommiſſion. 

Anderwert als Regierungspräſident zögerte nicht,1?*) ſeines 

Auftrages vor verſammeltem Kleinen Rate des Kantons 
Thurgau ſic<h zu entledigen; auf ſeinen Antrag fand ſich der 

Rat bewogen, eine Kommiſſion aus ſeiner Mitte und aus 

Mitgliedern des Großen Rates niederzuſeßen, die aus folgenden 
Männern beſtand : 

Reg.-Präſident Anderwert, Reg.-Räte Morell, Hanhart, Freyen- 

muth, Rogg, Appellations-Gerichts-Präſidenten Vogler und Locher, 
Diſtrikts-Präſidenten Sauter von Arbon, Keſſelring von Boltshauſen, 

Appellationsräte Ammann, Anderes, Brunner, Meyer. 

Sie erhielt den Auftrag, dem Kleinen Rat ihr Gutachten über 

eine nac<h Erfordernis der Zeitumſtände abgeänderte Kantonal- 

Verfaſſung mit Beförderung vorzulegen, und wurde zur erſten 

Sitzung auf Freitag den 28. Januar 1814 nach Frauenfeld 

einberufen. Zuvörderſt vernahm die Kommiſſion dur< den 
Vorſigzenden, Herrn Anderwert, den Gang der gemeineidge- 

nöſſiſhen Angelegenheiten, ſeitdem die Übereinkunft vom 

99. Dezember 1813 das neue S<hweizer-Bündnis geſchloſſen 

habe (f. Heft 50, Seite 46. 28) und auc der hieſige Kanton 

durc< den Beſchluß des Großen Rates vom 31. Dezember 

1813 beigetreten ſei. Na< der Tragweite des Gegenſtandes habe 

es die Regierung für angemeſſen erachtet, zu den diesbezüg- 

lihen Verhandlungen Männer in die Kommiſſion beizuziehen, 

auf deren Einſichten ſie ſic ſtüßen könne, und die ebenſowohl 

das Zutrauen des Landes als das ihrige beſäßen. 

Sofort ward von Anderwert in Antrag gebracht, daß 

die Kommiſſion ſich konſtituiert erklären --- übrigens bevor 
fie ihre Arbeiten wirklich beginne, durc<h die Deputation bei 

der Eidgen, Verſammlung ſic<h mit den Deputationen der 
Übrigen, in ähnlichen Verhältniſſen wie der hieſige Kanton 

114) Das Folgende nach dem Protokoll der von dem Kleinen 
Rate verordneten Kommiſſion zur Vorberatung über Abänderung 
der Verfaſſung 1814, Thurg. Kantonszarchiv IV, bt.



Crſte revidierte Verfaſſung im März. 51 

ſtehenden neuen Kantone, vornehmlic mit derjenigen des 

bena<hbarten Kantons St. Gallen, in ſolähe Verbindung ſetzen 

ſolle, mittelſt welher möglichſie Übereinſtimmung der zu 

macdenden Vorſchläge erzielt und dadurc< denſelben deſto mehr 

Kraft und leichterer Eingang verſchafft werden könne. 

Bei hierüber gehaltener Umfrage trat die Mehrheit der 

Stimmung dem Antrage gänzli bei. Eine Minorität hin- 

gegen, beſtehend aus den Herren Sauter, Keſſelring und 
Anderes, war der Meinung, daß es außer der Befugnis 

des Kleinen Rates liege, die Einleitung zur Ab- 

änderung der Verfaſſung von ſic< aus zu treffen, 

und daß hierüber allervorderſt die Verfügungen 
des Großen Rates hätten eingeholt werden ſollen. 

Zufolge deſſen erklärten ſie ſi<, den von dem Kleinen Rat 

erhaltenen Ruf nic<t annehmen, und ſich in die Verrichtungen 

der Kommiſſion auf keine Weiſe einlaſſen zu können. Nur 

Appellationsrat Meyer, der für ſeine Perſon dieſer Anſicht 

ebenfalls beipflichten würde, wollte ſiH dem Entſhluſſe der 

Majorität unterwerfen, die zu entſcheiden habe. 

2. Beratnug des erſten Verfaſſungs-Entwurfes den 2. und 3. März 1814. 

Nachdem diejenigen Mitglieder der Verfaſſungs - Kom- 
miſſion, welhe bei der erſten Sißung (28. Januar) an ihren 

Beratungen nicht teilnehmen zu können glaubten, ſeither Ge- 

legenheit gefunden hatten, ſich zu überzeugen, daß der Große 

Rat ſelbſt die vom Kleinen Rat getroffene Anordnung billige, 

wurde in der diesmaligen Siung  die Verhandlung des wich» 
tigen Geſchäftes ohne Anſtand vorgenommen. Die Beratung 

führte für einmal zu folgendem Ergebnis, wel<hes jedoh die 

Kommiſſion no<h keineswegs als ihr endliches Gutahten an- 

geſehen wiſſen wollte, indem ſie ſicq vorbehielt, dasſelbe in 

künftigen Sißzungen in neue Prüfung zu ziehen, um abzu- 

ändern und zu vervollſtändigen, was alsdann anzgemeſſert
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gefunden werden möge. IH weiß* niht, ob den Beratungen 

der Kommiſſion der Entwurf einer revidierten Verfaſſung 
vorgelegt worden iſt, oder ob ſie ihre Abänderungen einfach 
an Hand der Mediations-Verfaſſung beraten habe; denn dar- 

Üüber finden ſic<h in den Aufzeichnungen des Protokolls keinerlei 

Andeutungen vor. Weil es aber von Intereſſe iſt, die Ab- 

änderungen kennen zu lernen, ſo will ich den Text der bis- 

herigen Mediations-Verfaſſung vom 30. Pluvioſe im Jahre X1 

(19. Febr. 1803) und darunter den Text des neuen Projekts 

nebſt den einzelnen Abänderungsanträgen vom 2. und 3. März 

1814 vor Augen führen. * 

Entwurf der revidierten Verfaſſung für den Kt. Thurgau. 

Bisherige Verfaſſung der Mediation. 

Erſter Titel. Einteilung des Gebiets und poli- 
tiſ<er Zuſtand der Bürger. Art. I. Der Kanton Thurgäu 

iſt in 8 Bezirke (Diſtrikte) abgeteilt, als : Arbon, Ste>born, Frauenfeld, 
Weinfelden, Biſchoffzell, Tobel, Gottlieben und Dießenhofen. Frauen- 
feld iſt der Hauptort des Kantons. 

Entwurf der revidierten Verfaſſung, 

Erſter Abſhnitt. Einteilung des Gebiets. 8 1. Der 

Kanton Thurgau iſt in 8 Bezirke abgeteilt, deren jeder na< ſeinem 

Hauptort benannt wird, als : Frauenfeld, Tobel, Dießenhofen, Ste>- 
born, Weinfelden, Biſchofszell, Gottlieben und Arbon. 

* 

* » 

Mediation. 

Die a<ht Bezirke ſind in zweiunddreißig Kreiſe abgeteilt, und 

dieſe aus mehrern Gemeinden zuſammengeſetzt. Die Städte von mehr 
als 2500 Einwohnern bilden einen beſondern Kreis. Die Aktiv-Bürger 

vereinigen ſi<h, wenn es der Fall erfordert, in Gemeinds-Verſamm= 

lungen und in Kreis-Verſammlungen. 
Art. II. Um das Aktiv-Bürgerre<ht in einer Gemeinde- oder 

Kreisverſammlung auszuüben, muß man: erſtens ſeit einem Jahr 
in dem Kreis oder in der Gemeinde wohnhaft ſein ; zweitens zwanzig 
Jahre 'alt und verheiratet oder es geweſen ſein, oder das dreißigſte
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Jahr erreicht haben, wenn man nicht verheiratet geweſen iſt. Drittens 

Eigentümer oder Nußtnießer ſein von einer Liegenſchaft von 200 

Shweizerfranken oder von einem Suldtitel von 300 Franken, der 
eine Liegenſhaft zum Unterpfand hat. Viertens. Wenn man vor- 

mals ni<ht Ortsbürger von einer Gemeinde des Kantons war, muß 

man an das Armengut ſeines Wohnortes jährlic) eine Summe ent- 
richten, die das Geſez na4g Maßgabe des Vermögens der Gemeinde 

beſtimmen wird, wel<he wenigſtens 6 Franken betragen ſoll und 
100 Franken nicht überſteigen darf. Dennoh iſt es, . 

Entwurf. 

8 2. Die Bezirke werden in Kreiſe abgeteilt, deren ganze Zahl 
auf 32 feſtgeſetzt iſt. 

8 3. Die Kreiſe hinwieder zerfallen in Munizipal-Gemeinden ; 

ihre Zahl wird das Geſetz beſtimmen. 

8 4. Frauenfeld iſt der Hauptort des Kantons. 

Mediation. 

Dennod iſt es, um an den erſten Wahlen teilnehmen zu können, 
hinreihend, drei vom Hundert derjenigen Summe zu bezahlen, die für 

den lezten Ankauf des Ortsbürgerrehts entrichtet worden iſt. Von 

dieſem vierten Bedinge ſind ausgenommen die Religionsdiener, des- 

gleihen die Hausväter, die in der Shweiz geboren, Väter von 4 
Kindern über 16 Jahre alt, in der Miliz eingeſchrieben ſind und 

einen beſtimmten Beruf ausüben oder ſonſt eine Erwerbsquelle haben. 

Art. I11. Vermittelſt der jährlih an das Armengut zu ent- 
rihtenden Summe oder der Erlegung des Kapitals dieſer Summe 

wird man Anteilhaber an dem Gemeindegut und hat Anſpruch auf 

die den Ortsbürgern gebührende Unterſtüßzung. 

Zu 8 2. Herr K. R. und A.-G.-R. Locher würden die Zahl der 

Kreiſe auf 16 beſchränken. 
Zu 8 3. Herr K. R. Locher hält dafür, die Bildung von 

Munizipalgemeinden ſei überflüſſig ; die Verrihtungen der Gemeinde- 

räte wären zum Teil den Kreisbehörden, zum Teil den Ortsbehörden 
Zzu Übertragen. 

Zu 8 4. Herr K.R, Keſſelring wünſcht, die Verfaſſung möchte 

'dem Geſetßgeber vorbehalten, einen andern Kantonshauptort wählen 
zu können, falls die Umſtände es angemeſſen machen würden.



64 Erſte revid ierte Verfaſſung im März. 

Die Fremden oder Shweizerbürger aus einem andern Kanton, 

welhe, nahdem ſie die beſtimmte Zeit der häuslichen Niederlaſſung er- 

füllt und den verſchiedenen durc< das Geſetßz vorgeſchriebenen Be- 

dingniſſen Genüge getan, das Bürgerre<t im Kanton Thurgau zu 
erlangen wünſchen, können zu Bezahlung eines Kapitals, das dem 

zwanzigfachen Wert des jährlichen Abtrages vom Anteilhaberrecht 

am Gemeindegut ihres Wohnortes gleihkommt, angehalten werden. 

Dieſer Abtrag wird durc< einen beſonderen Beſchluß der Gemeinde 

beſtimmt. 

Entwurf. 

Zweiter Abſhnitt. Politiſcher Zuſtand der Bürger. 

Rehte des Bürgers. Erwerbung des Bürgerrechts. 

8 5. Wer das Kantonsbürgerreht und im Kanton ein Ge- 
meindsbürgerre<t beſitzt, iſt Aktivbürger und gibt als ſolher ſeine 

Stimme in den Kreis- und Gemeindsverſammlungen ab, inſofern er : 

3. das Alter der Majorennität erreiht hat, welches das Geſeß 

feſtſezt, und dabei 

b. ni<ht wegen begangener Verbrehen und darauf erfolgter in- 

famierender Strafe oder wegen erlittenem Falliment der 
bürgerlihen Ehre verluſtig geworden, oder wegen körperlicher 

oder ſittliher Mängel dur< deshalb über ihn verhängte Vor- 

mundſc<haft des Genuſſes des Aktiv-Bürgerre<htes unfähig 

erkannt iſt ; 

c. nicht almoſengenöſſig iſt. 

8 6. Das Aktiv-Bürgerre<ht wird da ausgeübt, wo man ſein 

Gemeindebürgerreht beſizt. Wer in mehr als einer Gemeinde ver- 

bürgert iſt, muß ſich vorher erklären, in welcher derſelben er davon 
Gebrauc<ß macen wolle. 

8 7. Jedo<h bei Munizipalitäts-Verſammlungen, von wel<hen 
Gegenſtände der innern Adminiſtration verhandelt werden, hat jeder 

Zu 8 5. Hr. RR. Anderwert und die Herren KR. Locher 
und Anderes bringen in Antrag : Unter die Bedingungen der Aus- 
übung des Aktiv-Bürgerrehtes aufzunehmen, daß 200 fl. Vermögen 

verſteuert werden müſſen. 
Hr. KR. und AR. Ammann dagegen iſt der Meinung, daß 

auc<ß die Almoſengenöſſigen ftimmfähig bleiben ſollen. 

Zu 8 6. Hr. KR. Locher will das Aktiv-Bürgerreht am Ort 

des Wohnſitzes ausüben laſſen.
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förmlic) angeſeſſene Aktivbürger Stimmreht, au<g wenn er in der 
Gemeinde ſelbſt nic<t verbürgert iſt. 

8 8. Das Kantonsbürgerreht erhalten Fremde und Shwelizer 
aus andern Kantonen nur infolge eines beſondern Naturaliſations- 
Aktes und indem ſie ſic< dann ferner durF Erwerbung eines Ge- 

meindsbürgerre<htes eine beſtimmte Heimat im Kanton verſchaffen. 

8 9. Umin ein Gemeindsbürgerreht aufgenommen zu werden, 
muß man auf dem geſeßli<h vorzuſchreibenden Weg das Anteilhaber- 
re<t an den vorhandenen Gemeindsgütern erlangen. Kein Ge- 

meindsbürgerreht kann in Ausübung gebracht werden, wenn nicht 

das Kantonsbürgerre<ht damit verbunden iſt. 
8 10. Der Kantonsbürger iſt überall im Kanton berechtigt, 

ſic) häuslich anzuſiedeln und ſein Gewerbe zu treiben. AucH den An- 
gehörigen andrer Shweizeriſcher Kantone iſt das Re<t der haus- 
häblihen Niederlaſſung eingeräumt, inſofern dieſe Kantone Gegen- 

reht halten. 

Mediation, 

Zweiter Titel. Öffentliche Gewalten. 

Art. IV. In jeder Gemeinde iſt eine Munizipaibität, die 

aus einem Ammann (Syndik), zweien Statthaltern: (Adſvints) und 

einem Gemeinderat von wenigſtens 8 und höhſtens' 16 Mitgliedern 

beſteht. Die Gemeinderäte bleiben ſe<s Jahre im: Amt.;'jie werden 

jedesmal zum Dritteil erneuert und ſind wieder wählbar. .. 
Das Geſetz beſtimmt die Verichtungen : der - Munizipalitäten in 

betreff erſtens der örtlihen Polizei ; zweitens der Verteilung :uttd 

Beziehung der Auflagen ; drittens der beſondern Vexrwaltuyng der 

Gemeinde- und Armengüter ſowie der untergeordnaten Gegenſtände 

der allgemeinen Verwaltung, mit denen ſie beauftragt werden können. 

Das Geſe beſtimmt ferner die : beſondern Verrichtungen des 
Ammanns, der beiden Statthalter und der Gemeinderäte. 

Entwurf. ; 

III. Abſhnitt. Öffentlihe Gewalten. 
A. Gemeindsbehörden. 

8 11. Jede Munizipalgemeinde':hat einen. Gem eiwde r-[?t 
von 5 bis 15 Mitgliedern, welhem . 

4. die Handhabung der örtlihen Pölizet; 

'b. die Verteilung und Beziehung der 'Auflagen, : ;: 
c. die beſondere Verwaltung der Gemeinds- undxRmengüM loW
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d. die Beſorgung derjenigen Gegenſtände der allgemeinen Ver- 
waltung, die das Geſetz hiefür bezeihnen wird, 

obliegt. 

8 12. Die Gemeinderatsmitglieder werden von den Munizipal- 
gemeindsverſammlungen aus denjenigen Bürgern gewählt, welche 
25 Jahre alt ſind und 500 fl. Vermögen verſteuern. 

, 8 13. Die Gemeinderatsmitglieder bleiben 6 Jahre im Amt ; 

ſie treten drittelsweiſe zur Erneuerung aus und ſind jedesmahl. 
wieder wählbar. 

8 14. Den Vorſit im Gemeinderat hat ein Gemeinde»- 
ammann, wel<hen die Bürgſchaft, nebſt einem Statthalter, 
der in vorkommenden Fällen die Stelle des Ammanns .vertritt 

aus der Mitte des Gemeinderats wählt. 
. * 

Mediation. * 
Art. V. In jedem Kreis iſt ein Friedensrichter, deſſen 

Aufſiht und Leitung die Gemeindeverwaltungen in ſeinem Kreis 

unterworfen ſind. - 
Er führt bei den Kreisverſammlungen den Vorſig und hat 

die Polizei derſelben. 

Er iſt Vermittler in Streitigkeiten zwiſchen den Bürgern ; er 

übt die gerichtliche Polizei aus ; ihm kommt im Fall eines Vergehens 
:die vorläufige Unterſuchung zu, und er ſpri<t, mit Zuzug von Bei- 

ſizern, über Zivilſtreitigkeiten von weniger Bedeutung ab. 

Die nähere Beſtimmung ſeiner Verrichtungen bleibt dem Geſet 

“überlaſſen. 

Entwurf,. 
8 15. B. Kreisbehörden. Jedem Kreis ſteht ein Friedens- 

rihter vor. Derſelbe 

a. führt bei den Kreisverſammlungen den Vorſiß ; 

b. beaufſihtigt die Gemeindsverwaltungen des Kreiſes ; 

Zu 8 11. Über dieſen ganzen Paragraph iſt die oben zu 8 3 
von Hrn. KR. Locher geäußerte Meinung nachzuſehen. 

Zu 8 12. Hr. RR. Rogg und AR. Ammann würden die 

-Altersbeſtimmung als Wählbarkeits-Bedingnis weglaſſen. Andere 

Meinungen fordern nur 400 fl., au< nur 400 Frs. Vermögen zur 
Wählbarkeit. = An dieſer Stelle wird der Unterſchied zwiſchen den 

Abkfürzungen fl (kloreni, Gulden). und Fr. (Franken) graphiſch ſehr 

'bemerkbar gemact.



Erſte revidierte Verfaſſung im März. 57 

c. ſ<lihtet die Streithändel der Bürger ; 
d. hat die Vorunterſuchung bei Vergehen, ſoweit die organiſchen 

Geſetze es vorſhreiben werden, 

8 16. Er wird vom Kl. Rat aus denjenigen Bürgern ge- 
Wwählt, wel<he ein Vermögen von 1000 fl. verſteuern. 

8 17. Unter ſeinem Vorſitz bildet ſich ein Kreis-Gericht, 

wel<hes über Zivil-Streitigkeiten von geringem Belang, und über 

minder wichtige Polizei-Vergehen abſpricht. 
Die Organiſation desſelben ordnet das Geſetz an. 

» 

* * 

Mediation, 

Art. V1. Ein Großer Rat von hundert Gliedern, die auf 

fünf Jahre oder in den dur<h den 14. Artikel beſtimmten Fällen 
auf Lebenslang ernannt ſind, übt die höhſte Gewalt aus. 

Er verſammelt ſic auf den erſten Montag des Maimonats in 

der Stadt Frauenfeld ; ſeine gewöhnlihen Situngen dauern einen 

Monat, inſofern nicht der Kleine Rat die Dauer derſelben verlängert. 

Der Große Rat 

1) entſeidet über die Annahme oder Verwerfung der Geſeßes- 

vorſc<hläge, die ihm von dem Kleinen Rate vorgelegt werden. 

2) Er läßt ſich über die Vollziehung der Geſeze, Verordnungen 

und Befehle Rechenſ<aft ablegen. 
8) Er nimmt dem Kleinen Rat über die Verwaltung der öffent- 

lihen Einkünfte Rehnung ab und beſchließt darüber. 

4) Er beſtimmt die Beſoldungen der öffentlihen Beamten. 
5) Er bewilligt die Veräußerung der Kantonsgüter. 

6) Er beratſchlagt über die Begehren der Zuſammenrufung außer- 

ordentliher Tagſazungen ; er ernennt die Abgeordneten des 

Kantons zu den Tagſazungen und erteilt ihnen Verhaltungs- 

befehle. 
7) Er ſtimmt im Namen des Kantons. 

Zu 8 15. Hr. RR. Anderwert möhte dem Kl. Rate vorbe- 

Halten ſehen: Gutfindenden Falls zweien Kreiſen gemeinſchaftlich 
einen Friedensrichter geben zu können. 

Zu 8 16. Hr. RR. Anderwert und Hr. AGR. Vogler halten 

für angemeſſener, daß zur Wählbarkeit des Friedensrichters kein 

Vermögens-Beſitz gefordert werde. 

Hr. AGR. Locher dagegen würde die Verſteuerung von 1500 fl. 
Zur Bedingung machen.
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Entwurf. Großer Rat. 

8 18. Ein Großer Rat von 100 Mitgliedern übt im Namen 

des Volkes als Souverain die höhſte Gewalt aus. 
8 19. Er verſammelt ſich alljährlic< in der erſten Wohe des 

Brachmonats in der Hauptſtadt des Kantons; die Dauer ſeiner 

Verſammlungen wird dur< das jedesmalige Bedürfnis beſtimmt. 

8 20. Der Große Nat 

a. entſheidet über die Annahme oder Verwerfung der Geſeßes- 

b. 
vorſ<läge, die ihm vom Kleinen Rat vorgelegt werden. 

läßt ſic< über die Vollziehung der Geſeze und Verordnungen 
und über den Zuſtand der verſchiedenen Zweige der Staats- 

verwaltung Rehenſchaft ablegen. 
nimmt dem Kleinen Rat über die Verwaltung der öffentlihen 

Gelder ReHhnung ab. 

d. beſtimmt die Beſoldung der öffentlihen Beamten. 

. beſchließt über den Ankauf und die Veräußerung von Kan- 

tonalgütern. 

beratſ<lagt über die Zuſammenberufung außerordentlicher 
Tagſaßzungen, wenn ſolhHe begehrt wird, ernennt die Abge- 

ordneten des Kantons zu den Tagſaßungen und erteilt ihnen 

Inſtruktion. 

L. ſtimmt im Namen des Kantons. 

8 21. Der Große Nat wird auf folgende Weiſe zuſammen- 
geſeßt : 

a, Jeder Kreis wählt dur< die Verſammlung ſeiner Aktivbürger, 

weld<e nach vorangeganger allgemeiner Tagesbeſtimmung von 

dem Friedensrichter durg die Gemeinderäte zuſammen be- 

rufen wird, ein Mitglied aus denjenigen dem Kreiſe ſelbſt 
angehörigen Bürger, welche das Alter von 25 Jahren erreicht 
haben und 5000 fl. Vermögen verſteuern. 

Ferner wählt die Kreisverſammlung ein Mitglied des Großen 

Rates außer dem Kreiſe, aus den Bürgern, wel<he in Abſicht 

auf Alter und Vermögen den gleichen Wahlfähigkeits-Be- 

dingungen Genüge tun. 

Zu 8 20. Eine Minorität der Herren K.-R. Keſſelring, Locher, 

Andres und Meyer trägt darauf an, dem Großen Rat die Befugnis 

einzuräumen, daß er den Kleinen Rat zur Einreichung ſeiner Vor- 
ſHläge für neue oder für Abänderung ſchon beſtehender Geſetße ſolle 
einladen können.
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4 Die auf dieſe Weiſe von den 32 Kreiſen dur<& unmittelbare 
Volkswahl ernannten 64 Mitglieder bilden hierauf das Wahl- 

Korps, wel<hes den Großen Rat bis auf die Vollzahl ergänzt, 
indem es die übrigen 36 Pläze dur< freie Wahl aus den- 

jenigen Kantonsbürgern beſetzt, welhe das 25. Altersjahr 

vollendet haben. . 

Niemals können ſi< mehrere Ernennungen auf der nämlichen 
Perſon vereinigen. In Fällen, wo die unmittelbaren Wahlen 

mehrerer Kreiſe auf den gleichen Bürger zuſammentreffen, hat ſich 

dieſer desnahen unverzüglich über diejenigen derſelben, die er an- 

nehmen will, zu erklären, worauf ſtatt der wegfallenden Ernen- 

nungen von den betreffenden Kreiſen neue Wahlen vorzunehmen ſind. 

8 22. Erneuerungs- und Ergänzungswahlen für die Stellen 

von unmittelbarer Ernennung, mit Beibehaltung der zweifachen 

Art dieſer leztern, kommen jederzeit den betreffenden Kreisver- 

Zu 8 21. Herr R.-R. Anderwert würde von jedem Kreiſe nur 
ein Mitglied direkte, das zweite dann aber von einer aus den Vor- 

ſtehern des Kreiſes und der Gemeinden zu bildenden Wahlver- 

ſammlung wählen laſſen, den Reſt naß dem Gutahten der Majorität. 

Sollte weder ſein Vorſ<lag noF das Majoritäts-Gutachten Eingang 
finden, ſo würde er darauf dringen, daß die Mitglieder von der 

erſten Ernennung (nämli< aus den Kreiſen) ebenſo wenig als die- 

jenigen von der dritten Ernennung (von freier Wahl) ſic< über 
Vermögen auszuweiſen haben ſollen. 

Allgemein übrigens iſt von der Anſicht ausgegangen, daß die 
Stellen von der dritten Ernennung allernächſt zur Herſtellung eines 

billigen Verhältniſſes hinſi<tliH der Parität und Repräſentation der 

verſhiedenen Bürgerklaſſen, ſoweit ſolHer ni<t ſ<on dur<h die 
direkten Wahlen beobachtet iſt, dienen ſollen, und dann auc<, um 

Männer von beſondern Kenntniſſen und Einſihten deſto gewiſſer 

in den Großen Rat aufnehmen zu können. 

Was das Präſidium des Großen Rates betrifft, ſo hat die 

Kommiſſion abwarten wollen, wel<he Beſtimmung über das Präſi- 

dium des Kleinen Rates geſhehe, indem, wenn die Wahl des letztern 
dem Großen Rat zukommen ſoll, es ſich von ſelbſt ergibt, daß der 

Präſident des Kleinen Rates auch im Großen Rat präſidiert ; um- 

gekehrt aber, wenn der Kleine Rat ſeinen Präſidenten ſelbſt wählt, 
der Große Rat ſolhes ebenfalls für ſich beſonders zu tun hat.
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ſammlungen zu. Die Erneuerungs- und Ergänzungswahlen für 

Stellen von mittelbarer Ernennung dagegen trifft der Große Rat ſelbſt. 

8 23. Die Mitglieder des Großen Rates haben für ihre amt- 
licen Verrichtungen keine Entſchädigung zu beziehen. 

* 
« * 

Mediation. 

Art. VU. Ein Kleiner Rat, beſtehend aus neun Gliedern 

des Großen Rates, von welchem ſie fortdauernd einen Teil aus- 

maden, und die immer wieder erwählbar ſind, hat den Vorſchlag 

der Geſetzes- und Auflagenentwürfe. 

Ihm liegt die Vollziehung der Geſeze und Verordnungen ob, 

zu welhem Ende hin er die nötigen Beſchlüſſe faßt. Er hat die 
Leitung und Aufſiht über die untergeordneten Behörden und er- 

nennt ſeine Agenten. 

Er legt dem Großen Rat über alle Teile der öffentlichen Ver- 

waltung Rechenſc<haft ab und zieht ſih aus der Verſammlung zurüc, 

wenn über ſeine Amtsführung und Rehnungsablage beratſchlagt wird. 

Er verfügt über die bewaffnete Macht zur Handhabung der 

öffentlihen Ordnung. 

Er kann die ordentlichen Sizungen des Großen Rates ver- 

längern und außerordentli<e veranſtalten. 

Entwurf. D. Kleiner Rat. 

8 24. Ein Kleiner Rat, beſtehend aus neun Mitgliedern, iſt 

die oberſte Vollziehungs- und Verwaltungsbehörde. 

a. Von ihm gehen die Vorſchläge der Geſeze und Steuerverord- 

nungen aus. 

bd. Ihm kommen alle die Verfügungen zu, welche die Vollziehung 
der Geſeßze notwendig macht ; er faßt zu dem Ende die an- 

gemeſſenen Beſchlüſſe. 

Zu 8 22. Den Punkt der periodiſchen Erneuerung des Großen 

Rates hat die Kommiſſion no< unbeſtimmt gelaſſen. Einer Meinung, 

daß die Amtsdauer der Großen Rats-Mitglieder lebenslänglich ſein 

ſolle, waren. alle übrigen Stimmen entgegen. Ein andrer Antrag, 

welder Erneuerung zum vierten Teil alle drei Jahre wollte, fand 

in der vorgeſchlagenen, beſonderartigen Kompoſition des Großen 

Rates Shwierigkeit. Desnahen wurde der Gegenſtand für künftige 
Beratung in nähere Ueberlegung genommen.
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c. Er hat die Leitung und Aufſicht über die untergeordneten 

Behörden und ernennt die Vollziehungsbeamten. 

d. Ueber alle Teile der öffentlihen Verwaltung legt er dem 
Großen Rat Rechenſchaft ab. Wenn darüber und über ſeine 

Amtsführung beratſchlagt wird, zieht er ſi< aus der Ver- 

ſammlung zurüd. 

e. Er verfügt über die bewaffnete Macht zur Handhabung der 
öffentlichen Ordnung. 

t. Er kann den Großen Rat außerordentlih zuſammenberufen. 

8 25. Der Kleine Rat wird von dem Großen Rat aus ſeiner 

Mitte beſezt und mac<ht fortwährend einen Teil desſelben aus. 

Nur diejenigen Großratsglieder, die ein Vermögen von fl. 6000 

verſteuern, ſind wählbar. 

8 26. Die Amtsdauer der Mitglieder des Kleinen Rates iit 
auf neun Jahre feſtgeſeßt ; die Erneuerung geſchieht immer zum 

Zu 8 24. Die Herren K. R. Loher, Keſſelring, Anderes und 

Meyer tragen darauf an, dem Kleinen Rat nur ſieben Mitglieder 

zu geben. 

Herr K. R. Loher äußert den Gedanken, daß dem Kleinen Rat 

zu wichtigen Geſchäften eine Kommiſſion aus dem Großen Rat bei- 

zuordnen, oder daß er mit einer größern, nur periodiſch ſich ver- 

ſammelnden Zahl von Gliedern zu beſezen, die Beſorgung der 

minder wichtigen Geſchäfte aber einem permanenten Ausſhuß von 

ſieben Gliedern zu übertragen ſein könnte. 

Die Herren K. R. Locher, Keſſelring und Anderes finden ferner, 
daß das Reht des Kleinen Rates, über die bewaffnete Macht zu 

verfügen, beſchränkt werden müſſe. 

In betreff der Beſezung des Präſidii und namentlich der aufs- 
geworfenen Fragen, ob dasſelbe vom Großen oder vom Kleinen 

Rat zu wählen ſei, und welches ſeine Amtsdauer ſein ſoll, hat die 

Kommiſſion für einmal nicht eintreten wollen. 

Herr R.-R. Anderwert äußert auf alle Fälle den Wunſc<, daß 

die Dauer des Präſdii beim Kleinen Rat entweder niht auf weniger 

als ein halbes Jahr oder ni<ht auf länger als einen Monat be- 
ſtimmt werde. 

Derſelbe gibt auf eine künftige Beratung zu bedenken, ob 

nicht überwiegende Gründe vorhanden ſeien, die im Projekt be- 
ſtimmte Amtsdauer der Mitglieder des Kleinen Rates zu verlängern.
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Dritteil, wobei die austretenden wieder wählbar ſind. Der erſte 

Erneuerungsakt bezeichnet diejenigen Glieder, wel<ge am Ende des 

dtitten und ſe<sten Jahres austreten ſollen. 
* 

* * 

Mediation. 

Art. VII, Für die bürgerlihe und peinlihe Rehtspflege 
gibt es Gerichte erſter Inſtanz, deren Glieder dur< die Parteien 

entſhädigt werden. Die Anzahl dieſer Gerichte, ihre Einrihtung 

und Befugſame iſt dur< das Geſetz zu beſtimmen. 

Entwurf. E. Zivilgerichte erſter Inſtanz. 

8 27. Jeder Bezirk hat ein Gericht erſter Inſtanz für die 

bürgerliche Rechtspflege, deſſen Kompetenz das Geſetz beſtimmen wird. 
8 28. Dasſelbe beſteht aus ſieben Mitgliedern, welhe der 

Kleine Rat aus den Bürgern, die fl. 1000 Vermögen verſteuern, 

ernennt, und zwar dasjenige derſelben, dem das Präſidium über- 

tragen wird, ohne Vorſchlag, die ſechs übrigen aber auf einen drei- 

fachen Vorſhlag des Appellations-Gerichts. 

F. Kriminalgeriht erſter Inſtanz. 

8 29. Sodann hat der Kanton ein beſonderes erſtinſtanzliches 

Gericht für die peinlihe Rechtspflege. 

Die Organiſation desſelben und die Beſtimmung ſeiner Kom- 
petenz iſt dem Geſeze vorbehalten. 

Mediation. 

Art. IX. Ein Appellation5sgericht von dreizehn Glie- 
dern ſpricht in letzter Inſtanz ab. 

In peinlihen Fällen kann dasſelbe nicht anders als in der 

Zahl von n e un Gliedern Urteile ausfällen, und wenn es Verbrechen, 
welc<he Todesſtrafe na<H ſich ziehen, betrifft, muß es in der Zahl 

von dreizehn Gliedern verſammelt ſein. Es beruft nötigenfalls 

Rehtsgelehrte in ſeine Mitte. Das Geſet beſtimmt die Prozeßform 
und die Dauer der gerichtlihen Stellen. 

Zu 8 27 und 28. Dieſer Titel des I1l. Abſhnitts hat keine 
vom Projekt abweichenden Deſiderien veranlaßt ; wohl aber führte 
die Diskuſſion zu der von der Kommiſſion gebilligten Bemerkung, 

es werde notwendig ſein, daß das Geſeh, wel<4es die Kompetenz 
der Bezirks-Gerichte ausſcheiden ſolle, dieſelbe au< über geringere 
Kriminalfälle ausdehne.
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Art. X. Ein Geriht, das aus einem Mitglied des Kleinen 

Rates und vier Mitgliedern des Appellationsgerichtes beſteht, ent- 

ſcheidet über ſtreitige Verwaltungsgegenſtände. 

Entwurf. G. Appellations- und Ober-Kriminal- 

Geriht. 

* 8 30. Ein Appellations-GeriHt von dreizehn Mitgliedern 

ſpricht in bürgerlicßen und peinlihen Rechtsfällen in lezter Inſtanz ab. 

8 31. Die Wahl der Mitglieder ſteht bei dem Großen Rate ; 

ſie müſſen ſ<on vorher gerichtlihe Funktionen ausgeübt haben oder 
Mitglieder der Ober-Behörden geweſen oder Rechtsgelehrte ſein. 

8 32. Um in peinlihen Fällen Urteile auszufällen, iſt die 
Gegenwart von wenigſtens neun Mitgliedern erforderli<. =- Zum 

Urteilsſpruch über Verbrehen, welche Todesſtrafe nac< ſic< ziehen, 

verſammelt ſic das Gericht vollzählig und mit Zuzug zweier Diſtrikts- 

Präſidenten, die der Große Rat für dieſen außerordentlichen Beiſitz 

im Appellations-Gericht alle Jahre aufs neue ernennt. 

Zu 8 32. Herr R.-R. Anderwert hätte die Auswahl der zu 
Blutgerichten zuzuziehenden Diſtrikts-Präſidenten dem Kleinen Rat 

auf den Vorſ<lag des Appellationsgerichts, Herr K. R. Locher hätte 
ſie ledigli< dem Kleinen Rat überlaſſen. 

Zu Art. X der Mediation. Adminiſtrations-Gericht. 
Die Kommiſſion hielt das infolge der bisherigen Verfaſſung be- 

ſtandene Adminiſtrations-Gericht für entbehrli<; es iſt ſeiner des- 
Halb au<h im Projekt nict mehr erwähnt. Indes wichen die Herren 

Reg.-Rat Morell und Hanhart hierüber von der Anſicht der übrigen 

Kommiſſions-Glieder ab, indem ſie glaubten, daß die vor dieſes 

Tribunal gehörig geweſenen Streithändel ni<t wohl weder den 
Zivilgerihten noF dem Kleinen Rat zugewieſen werden könnten. 

Aufſicht über die Juſtizpflege. Der von Herrn R.-R. 

Anderwert zur Sprache gebrac<hten Notwendigkeit, daß der Regierung 
eine nähere Aufſicht über die Juſtizpflege eingeräumt werde, wurde 

zwar nicht widerſpro<en ; aber es wurde die Schwierigkeit ſehr ge- 

fühlt, hierüber ni<t zu viel und ni<t zu wenig zu tun. Insbe- 
ſondere konnte weder der Vorſchlag, daß der Präſident des Appel- 

lations-Gerichts nebſt zwei Beiſigern aus der Mitte des Kleinen 

Rates genommen werden ſolle, no< derjenige, daß in Fällen, wo . 
die eine Partei ſih über Rechtsverweigerung oder Verlezung von 
Geſez und Formen beklage, Rekurs. an die Regierung ſtattfinden
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8 33. Die Amtsdauer der Mitglieder des Appel[ations-(ßemhts 

beſtimmt das Geſeß. 

Mediation. 

Dritter Titel. Wahlart und Wählbarkeitsbedinge. 

Art. X1. Die Gemeinderäte werden von den Gemeinde- 
verſammlungen ernannt, aus den Bürgern, die dreißig Jahre alt 

und Eigentümer oder Nußnießer von liegenden Gütern, 500 Franken 

an Wert, oder von einem auf Ltegen[cf)aften verſiherten Schuldtitel 

von dem gleichen Betrage ſind. 

Art. XU. Die Friedensrichter werden von dem Kleinen 
Rat aus denjenigen Bürgern erwählt, die ein Eigentum oder einen 

Sduldtitel von 1000 Franken von der oben geſagten Beſchaffenhät 

beſißen. 

Art. XI, Die Stellen im Großen Rate werden teils durc<h 

unmittelbare Wahl, teils dur<; Wahl und Los zugleich, auf folgende 

Weiſe beſeßt. 

Die im Umfange eines Wahlkreiſes wohnhaften Bürger bilden 

eine Verſammlung, die nicht anders ſtatthaben kann als zufolge 

einer vierzehn Tage vorher von dem Friedensrichter anbefohlenen, 

und ſieben Tage vorher von der Munizipalität jedes Orts bekannt 

gemachten Zuſammenberufung. 

Jede Kreisverſammlung hat dreierlei Ernennungen zu 

maden: 

und letztere befugt ſein ſolle, das betreffende Geri<ht zur Reviſion 

des Prozeſſes anzuhalten oder ein ſchiedsrichterliches Tribunal anzu- 

weiſen, Eingang finden. Am Ende der Vorberatung war die Kom- 
miſſion darüber einig, daß irgend eine, aber die möglichſt einfahe 

diesfällige Beſtimmung in die Verfaſſung gelegt werden ſolle; die 

Art und Weiſe wird bis zur nächſten Verſammlung der Kommiſſion 
in nähere Ueberlegung genommen werden. 

Parität. Ebenſo wurde auch der Antrag des Herrn R.-R. 

Anderwert, die Verfaſſung hinſichtlih der Parität eine Ausſheidung 
treffen zu laſſen, und ſein Wunſc<, daß dieſe Ausſ<eidung auf den 
Fuß des ſogenannten Landfriedens, welc<her bis zur Revolutionszeit 

das Verhältnis beſtimmt hatte in wel<hem die Katholiken neben den 
Reformierten an 'den öffentlihen Gewalten teilzunehmen hatten,. 

ſtattfinden möchte, einer künftigen Beratſchlagung aufgehoben.
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1. Sie ernennt in dem Umfang ihres Bezirk (Diſtrikts) einen 

Abgeordneten, welher ohne Dazwiſhenkunft des Loſes in den 
Großen Rat eintritt. Das Alter von dreißig Jahren iſt das einzige 
Wählbarkeitsbeding für dieſe erſte Ernennung. Der Friedens- 

richter, der bei der Verſammlung den Vorſitz führt, kann in ſeinem 

Kreiſe ni<t gewählt werden. 

2. Sie ernennt drei Kandidaten außer dem Kreiſe, unter den 

Bürgern, die Eigentümer oder Nutnießer von einer Liegenſchaft von 
ntehr als 20,000 Fr. oder von einer auf Liegenſ<aften verſicherten 
Sculdverſhreibung vom nämlicen Werte ſind. Für dieſe zweite 

Ernennung iſt das Alter von 25 Jahren hinreichend. 

3. Sie ernennt ferner zwei Kandidaten außer dem Kreiſe, 

unter den Bürgern, die das Alter von fünfzig Jahren überſchritten 
haben, und für dieſe lete Ernennung wird nur das Eigentum 

oder die Nuhnießung von einer Liegenſchaft oder von einem auf 

Liegenſc<haft verſiherten Shuldtitel von 4000 Franken am Wert 

erfordert. 

Die hundertundſe<hzig Kandidaten werden dur< das 

Los auf a<ßtundſe<zig vermindert, wel<he dann, vereinigt mit 

den zweiunddreißig Abgeordneten von der erſten Ernennung, 

die hundert Mitglieder des Großen Rates ausmachen. 

Art. XIV. Die Mitglieder des Großen Rates von der zweiten 

und dritten Ernennung gehören keinem Kreiſe beſonders an. 

Die von der zweiten Ernennung bleiben lebenslänglich 

in ihren Stellen, wenn ſie im gleihen Jahre von fünfzehn Kreiſen 
vorgeſhlagen worden ſind. 

Die von der dritten Ernennung bleiben ebenfalls auflebens» 

lang an ihren Stellen, wenn in dem gleihen Jahre dreißig Kreiſe 
ſie vorgeſchlagen haben. 

Art. XYV. Die Glieder des Großen Rates von der erſten Ex- 

nennung können durd) ihre Kreiſe entſhädigt werden; die Ver- 
richtungen der übrigen geſchehen unentgeltlich. 

Art. XVL Die erledigten Stellen im Großen Rate, von der 

zweiten und dritten Ernennung, werden durc< das Los aus den 
jedesmal auf dem letzten Vorſchlagsverzeichnis [tehengeblief)etten 

Kandidaten wieder beſetzt, welches Verzeichnis alle fünf Jahre er- 

neuert wird. 

Art. XVI. Wenn bei der periodiſchen Erneuerung des Großen 

Rates ſich mehr als zweiunddreißig Glieder, die auf Lebenszeit er- 

Thurg. Beiträge LL 5
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nannt ſind, in demſelben befinden, ſfo wird der Ueberſchuß zu der 

Anzahl von hundert Gliedern geſchlagen, ſo daß bei jeder allgemeinen 

Wahl, wenigſtens 36 Bürger, von der Klaſſe der Grundeigentümer 

von 20,000 Fr. oder von denen, die über fünfzig Jahre alt ſind, in 

den Großen Rat eintreten. . 

Art. XVIU. Der Präſident des Großen Rates wird für jede 

Sitzungsperiode aus den Mitgliedern des Kleinen Rates gewählt. 

Er hat aber keine Stimme, wenn über die Rehnungen und die 
Amtsführung des Kleinen Rates beratſchlagt wird. 

So lange ſein Vorſiz dauert, kann er den Beratſchlagungen 

des Kleinen Rates nicht beiwohnen. 

Art. XIXX. Die Glieder des Kl. Rates werden vom Gr. 

Rate für ſec<hs Jahre ernannt und zum Dritteil erneuert. Der erſte 

Ernennungsakt wird diejenigen Glieder bezeihnen, welhe am Ende 
des zweiten und vierten Jahres austreten follen. 

Um gewählt werden zu können, muß man Eigentümer oder 

Nußtnießer von 9000 Fr. an liegenden Gütern oder von einem auf 
Liegenſchaften verſiherten Sc<huldtitel von gleichem Werte ſein. 

Der Kl. Rat erwählt jeden Monat ſeinen Präſidenten. 

Art. XX. Die Glieder der Bezirks-Gerichte werden von 

dem Kl. Rat auf einen dreifachen Vorſchlag des Appellationsgerichts 
gewählt. Sie müſſen aus derjenigen Klaſſe der Bürger genommen 
werden, die Eigentümer oder Nußnießer von 3000 Franken in 
Liegenſchaften oder von einem dur< Liegenſchaften verſicherten 

Sculdtitel ſind. 
Art. XXT Die Glieder des Appellations-Gerichts 

werden vom Gr. Rat ernannt, und ſie müſſen außerdem für den 

Kl. Rat vorgeſchriebenen Eigentumsbedinge während fünf Jahren 
gerihtliche Verrihtungen ausgeübt haben oder Mitglieder der obern 
Behörden geweſen ſein. 

Entwurf. 
Die dieſen Artikeln entſprehenden Paragraphen der revi- 

dierten Verfaſſung ſind ſc<on im U1. Abſchnitt enthalten und es 

entſprechen ſich : 
Art. XR =8 12. Art. RU =8 16. Art. XRU]l, lemma 3 = 

8 21. Art, XV =8 23. Art. XX == 8 28. Art. XU =8 31. 

Daſelbſt befinden ſiHh auch die zu Protokoll gegebenen Anträge 
und Borſchläge einzelner oder mehrerer ,Mitglieder der Kommiſſion. 

E 

8 8
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Mediation. 

Vierter Titel, Allgemeine Verfügungen und 

Gewährleiſtung. 
Art. XXU. Jeder Einwohner des Kantons Thurgau, der 

ein Schweizerbürger iſt, kann zu Milizdienſten angehalten werden. 

Art. XXIN. Die Kreisverſammlungen können in keinem Falle 

weder unter ſich no<h mit einzelnen Perſonen oder Gemeinheiten, 
außer dem Kanton, in Verbindung treten. 

Art. XXIV. Für den katholiſchen und proteſtantiſchen Gottes- 

dienſt iſt die freie und unbeſ<hränkte Ausübung zugeſichert. 

Gleicher Weiſe wird für die Befugſamen, die Zehnden und 
Bodenzinſe na<h ihrem wahren Werte loszukaufen, Gewähr leiſtet. 

Entwurf. 

IV. Abſchnitt. Allgemeine Verfügungen. 

8 34. Jeder im Kanton Thurgau wohnende Shweizer kann 

zu Militärdienſten angehalten werden. 

8 35. Die Kreisverſammlungen können in keinem Falle, 
weder unter ſich noFH mit Individuen oder Gemeinheiten außer dem 

Kanton in Verbindung treten. 

8 36. Die Verfaſſung ſihert die freie und uneingeſchränkte 

Ausübung des proteſtantiſchen und katholiſchen Gottesdienſtes. 
8 37. Die Loskäuflichkeit von Zehnten und Bodenzinſen ſo- 

wie die Gültigkeit der früher geſeßzlic< ſtattgehabten diesfälligen 

Loskäufe iſt durc<ß die Verfaſſung geſichert. 

8 38. Alle bisherigen Geſeze und Ordnungen, welche nicht 
mit den in der Kantonsverfaſſung vorgeze“hneten Grundlinien im 

Widerſpruch ſtehen, bleiben in Kraft, ſind aber der Reviſion unter- 

worfen. 

Wir wiſſen aus den Verhandlungen des Großen Rates 
vom 22. April 1814, daß der Große Rat, wie ſehr er au< 

die Maßregeln des Kleinen Rates bei der Unterdrü>ung des 

Fehr'ſchen Komplottes billigte, es doc& angemeſſen fand, die 
von dem Kleinen Rat zur Ausarbeitung des Entwurfs einer 

revidierten Kantonalverfaſſung niedergeſezte Kommiſſion als 
unſtatthaft aufzulöſen, offenbar weil der Kleine Rat in dieſem
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Vorgehen ſeine Kompetenz überſchritten hatte, indem nach der 

öffentlichen Meinung eine Verfaſſungsänderung nicht ſowohl das 

Werk der Regierung als dasjenige des ſouveränen Großen Rates 

ſein konnte. Denn nicht nur ein Teil der Kantonsbürger 

tadelte das Vorgehen der Regierung, ſondern im Shoße der 

Verfaſſungskommiſſion ſelbſt hatten ſich einzelne Mitglieder 

in dieſem Sinne ausgeſprochen (vorhin S. 51). Daher 

mocdte die geſeßgebende Behörde aus der öffentlichhen Meinung 

ſowohl als au< aus der veränderten Stimmung im Kleinen 

Rate in ihrer Sizung vom 22. April !28) zu dem Beſcluſie 

gekommen ſeien, es ſei für die Ruhe des Kantons beſſer, 

wenn eine neue Verfaſſungs-Kommiſſion vom Großen Rate ein- 

geſeßt werde, welHhe die Reviſion der Kantonal-Verfaſſung 

übergeben werden ſoll. Es wurde alſo beſchloſſen, die von 

dem Kleinen Rat aufgeſtellte Verfaſſungs-Kommiſſion aufzu- 

löſen und an ihrer Stelle eine neue zu ernennen, welc<he aus- 

17 Mitgliedern beſtehen ſolle, wovon drei aus der Mitte des 

Kleinen Rates von ihm ſelbſt zu wählen ſeien, ferner 8, näm- 

lic aus jedem Bezirk eines, aus der Mitte des Großen Rates. 
und dur< ſeine Wahl genommen werden ſollen, und 6 durch 

freie Wahl, in oder außer der Mitte des Großen Rates, aber 

ebenfalls von ihm zu ernennen ſeien und zwar mit vorzüg- 

lihHer Berüdſichtigung eines angemeſſenen Verhältniſſes für 

die Parität und die Repräſentation der Städte und der Be- 
ſißer großer Güter. 

Sofort wurde die neue Verfaſſungs-Kommiſſion beſtellt und 

zwar zunähſt die aus den a<ht Bezirken vom Großen Rate ſelbſt 
ernannt : 

Aus den 8 Bezirken: 

Arbon: Kant.-Rat und Diſtrikts-Präſ. Sauter von Arbon.. 
Biſ<Hofszell: KR. und Appel.-R. Anderes von Erlen. 

1) Verhandlungen des Gr. Rates bet ſeiner außerordent- 
lihen Verſammlung am 21. und 22. April 1814 in betreff der innern. 

Angelegenheit des Kantons, S. 14.
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Dießenhofen: KR. und AR. Brunner von Dießenhofen. 
Frauenfeld: KR. und A.-Gerichtspräſ. Vogler von Frauenfeld. 

Gottlieben: KR. und Diſtriktsrihter Ammann von Ermatingen. 

Sted>born: KR. und AR. Meyer von Ste>born. 
Tobel: KR. und A.-Gerichtspräſ. Loher von Tägerſchen. 

Weinfelden: KR. und Diſtriktspräſ. Keſſelring von Boltshauſen. 

Dur< freie Wahl, ebenfalls des Gr, Rates: 

KR. und A.-Rat Ammann von Ermatingen. 
Diſtriktsrichter Stoffel von Arbon. 

A.-Rat Harder von Lippersweilen. 
KR. Scerb, Dr. med., von Biſcofszell. 

KR. Reinhard von Weinfelden. 

KR. Dölli von Uttweil. 

Drei Mitglieder der Regierung, durc ſie ſelbſt ernannt : 

RR. Morell, Anderwert und Hanhart. 

Gleichzeitig wurde dieſer neuen Kommiſſion der Auftrag 

erteilt : 

1. 

2. 

ihre wichtige Arbeit zu beginnen, ſobald die Umſtände 

es erlaubten, 

den bereits dur< die Proklamation vom 18. d. Monats 

(Beilage 7, S. 128 des vorigen Heftes) jedem recht» 

lihen Bürger geöffneten Weg zur Mitteilung der Wünſche, 

welche er hinſichtlih der zu entwerfenden Staatsver- 

faſſung anzubringen haben möge, näher dahin zu be- 

zeihnen, daß dergleihen Wünſche unmittelbar der Ver- 

faſſungs-Kommiſſion und zwar ſchriftlic<h vorzutragen ſeien, 

. der Kommiſſion vorzubehalten, die ſchilichſte Art und 

Weiſe zu beſtimmen, wie ſeinerzeit das Ergebnis ihrer 

Arbeiten dem Gr. Rate vorzulegen ſei, damit er in den 

Stand geſeßt werde, ſie nach vorangehender Beratung 
mit denſelben gehörig bekannt zu machen, 

. den Verhandlungen über die Einleitung der Vorarbeit 

zur Reviſion der Kantons-Verfaſſung dur<; den Drud 

Publizität zu geben, zu dem Ende das im Beſchluß»- 

Protokoll enthaltene Dekret zu erlaſſen.
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Die neu eingeſezte Kommiſſion 12?) erhielt Einſi<t von 
der Note der Miniſter der hohen alliierten Mäcte bei der 

Eidgenoſſenſchaft d. d. 8./20. Mai, welche mehrere intereſſante 

Winke in betreff der Verfaſſungsarbeiten enthielt, und von 

dem Kreisſ<hreiben der Tagſazung d. d. 31. Mai, wodurch 

unter näherer Beleuchtung des Entwurfs der Bundesver- 

faſſung der Weg vorgezeichnet ward, auf wel<hem zur end- 

lihen Wiederherſtellung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft 

und der Kantone vorzuſchreiten ſei. Die Verfaſſungskom- 

miſſion, welche einen neuen Verfaſſungs-Entwurf als Vor- 

ſ<lag an den Gr. Gat auszuarbeiten hatte, widmete dieſem 

Geſchäft unter dem Vorſie des Reg.-Präſidenten Morell vom 

13. bis zum 18. Juni ſec<s aufeinander folgende Sißzungen 

und am 27. Juni eine ſiebente Sißung. 

Mittlererweile brachten diejenigen, welHhe für die Reviſion 

der Kantonal-Verfaſſung etwas auf dem Herzen hatten, Privaten, 

Gemeinden u. ſ. w.. ihre Wünſche zu Papier und ſandten dieſelben, 

wie verlangt worden, zur EinſiHt und Kenntnis an die Verfaſſungs- 
kommiſſion. Sol<He Eingaben liefen ein datiert : 

20., 28., 30. Mai und 1. Juni als Kollektiv-Eingabe von Kreuz- 

lingen, Ermatingen, Triboltingen, Tägerweilen -- ferner aus Wäldi, 
Altersweilen, Shwaderloh -- Güttingen, Altnau, -- Herrenhof, 

Illighauſen. 

1. Juni. Emmishofen (ſeparat). 
4./6.. „ v. Muralt, v. Gonzenba, v. Zeerleder. 

11. „ Stedborn. -- Bußnang. =- Gündelhard und Hörhauſen. 

(Hünerhauſen). 
12. „ Weinfelden. -- Märweil. 

13. „ Eſ<henz.--Homburg. -- Schönholzersweilen. -- Kl. Kreuz- 

lingen. = v. Tſ<hudi, v. Beroldingen, v. Thurn. 
15. „ ezikon. -- Dießenhofen. -- Warth und Bu<. -- Neun- 

forn. =- Kl. Fiſhingen, Tänikon, Kalchrain. -- Statt=- 

haltereien Mammern, Freudenfels, Herdern. 

18) Protokoll der Verfaſſungs-Kommiſſion 1814 im Kantons- 
Archiv IV, 61.
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16. Juni. Kl. Katharinenthal. -- Karthaus Ittingen. 

4. Juli. Biſhöfl. General-Vicariat. 
Ohne Datum. Lanzenneunforn. Lommis und Wengi. 

Sirnach, Bichelſee, Balterswei!, Ober-Tutweil 

Krilberg, Tobel. 

Synoptiſ<her IJnhalt der Eingaben. 

Daß manche Petenten niht wußten, was eine Verfaſſung ſei, 

und wie ſich eine ſolhe von gewöhnlihen Geſezen unterſcheide, läßt 
ſiH vorausſezen ; woher wollte auch der gemeine Mann dieſe Unter- 

ſh<eidung gelernt haben ? Man würde indeſſen ſehr irren, wenn man 

annähme, daß, weil die Eingaben zum größten Teil aus denjenigen 

Scichten der Einwohnerſ<haft hervorgingen, welhe die Gebildeten 

„Volk“ zu nennen belieben, dieſe Eingaben dur<weg einen ſehr 
demokratiſchen Inhalt hätten ; vielmehr lauteten dieſelben, wie man 

bald ſehen, und wie man es auch bei ſpätern Reviſionen beobachten 

wird, in der Mehrzahl ſehr konſervativ. Es iſt daher nicht folge- 

rihtig, wenn Beurteiler dieſer Zeit die aus den Beratungen der 

Behörden hervorgegangene revidierte Verfaſſung im Widerſpruh mit 

der Geſinnung des Volkes nennen. Bei genauer Betrachtung wird 

man ferner bemerken, daß mande Eingaben niht nur gleiche Be- 

gehren ſtellen, ſondern dieſelben auc mit gleichen Worten 
ausdrüden ; daraus wird man ſchließen dürfen, daß vor der ſchrift- 
lichen Abfaſſung unter den Petenten eine Mitteilung der Wünſche 

ſtattgefunden hat, ſei es nun eine mündliche, ſei es eine ſchriftliche. --- 

Wie endlich nicht anders zu erwarten ſteht, iſt die Darſtellung, die 

Ausdrudsweiſe, der Stil in vielen dieſer Shriftſtü>e außerordentlich 

mangelhaft, und nur bei wenigen in der Ordnung. Es darf auch 

nicht übergangen werden, daß die Verfaſſungs-Kommiſſion dieſe Ein- 

- gaben kaum beachtet hat ; wenigſtens iſt in den Protokollen ſehr ſelten 

davon die Rede, Nichtsdeſtoweniger darf die Geſchichte dieſelben 
nicht überſehen, weil ſie in verſchiedener Beziehung ſehr lehrreich 

jſind. Wenn wir eine Anzahl derſelben hier vorführen, ſo erlauben 

wir uns, dieſelben na<h der definitiv feſtgeſezten Verfaſſung vom 
28. Juli 1814 zu gruppieren. 

1. Abſhnitt. Einteilung des Gebietes. 

Mehrere Eingaben verlangten eine Verminderung der Teilungs- 

glieder. Die Kollektiv-Eingabe vom Diſtrikt Gottlieben wünſcte 

nur 15--18 Kreiſe, Homburg 16, Weinfelden entweder 32 oder
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16 (Lanzenneunforn 6 Ämter, Homburg 4 Quartiere), Ze- 
zikon 32 Kreiſe. Dießenhofen forderte Vergrößerung ſeines 
Bezirks. 

U. Abſ<hnitt. Politiſ<her Zuſtand der Bürger. 

Die Klöſter erwarten gleihe Rehte wie andere Bürger. (It - 
tingen. Fiſchingen). 

Niederlaſſungund Gewerbefreiheit. Damit der Vieh- 

händler nicht allzu viele werden, wird begehrt, daß den Juden für 
dieſen Handel kein Patent mehr erteilt werde, weil ſchon viele Bürger 

dadurc gekränkt (geplagt, gefährdet) und noF mehrere dadurc<h zu 

Schaden gekommen ſind. (Eſ<henz 7. Neunforn. Warth 6. 10). 

-- Wiedergeſtattung des Zugrehts bei Kauf, Tauſch u. [. w. für die 

Angehörigen. „Die nämliche Beſchwerde iſt es, die im Lande ange- 

ſeſſenen Fremden als Bürger anerkennen zu müſſen.“ (Homburg 5). 
-- Vor 1798 hat die Gemeinde Eſchenz das Reht beſeſſen, daß ſie 

einen Fremden, der nic<t Anteilhaber an dem Gemeindegut war 

und ſi< haushäblic< in ihrer Gemeinde niederlaſſen wollte, ſich vor 
verſammelter Gemeinde ſtellen und mit Anſtändigkeit um den Bei- 

ſit anhalten mußte. Es kam dann auf das Mehr der Stimmen an, 

ihn anzunehmen oder ni<t. Wurde er angenommen, ſo mußte er 

ſich gefallen laſſen, ein von der Gemeinde ermehrtes Geld nebſt dem 
jährlihen Satzgeld zu bezahlen. Dieſes ReHt wünſc<ht die Gemeinde 

zurüd. (Eſ<enz 5). -- Glieder einer Gemeinde, wel<he die ge- 

meinen Laſten mittragen helfen, haben Anſprucß auf Begünſtigung 
vor den Fremden. Gleihwohl ſahen wir bisher ganze Shwärme 

von Juden, Savoyarden und andern fremden Krämern und Hau- 

ſierern das Land durchziehen, dem rehtlihen Bürger zu großem Nach- 
teil in ſeinem Erwerb. Wunſd) : daß alles Hauſieren jeder Art möhte 

abgeſhafft und die fremden im Lande eingeſeſſenen Krämer und 

Handelsleute ohne Niederlaſſungsbewilligung vom Großen Rate ſelbſt 
nicht mehr geduldet werden (Weinfelden. S. 8). 

IIN. Abſhnitt. Oberſte Gewalten und Behörden. 

A. Landsgemeinde. Sdon zur Zeit der Helvetik ließen 

ſiH Stimmen für die Einrihßtung von Landsgemeinden hören, und 

das Volk glaubte beinahe allgemein, nur dadur< vor Bedrüdungen 
und Gewalttätigkeiten der Obern ſich ſihern zu können (Pupikofer- 

Geſ<hi<te des Thurgaus 111 1830, S. 350. 352). „Da zuverläſſig 

bekannt, daß ſhon Jahrhunderte mehrere Stände , beſonders die
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demokratiſchen Kantone eine Verfaſſung haben, bei der ſie ſo glü>lich 

gelebt -- au dieſe Einrihtung und Verfaſſung, wenn es die Lage 

und Umſtände erlaubten, für unſern Kanton gewiß die ſchielihſte 

und paſſendſte wäre -- ſo können wir nicht unterlaſſen zu bitten, 

daß, wenn unſer Kanton von Ihnen zu groß und weitläufig, um 

Landsgemeinden abzuhalten, angeſehen würde, Sie do<h die Ein- 

richtung treffen möhten (Bußnang, Märweil, Shönholzers»- 
weilen übereinſtimmend). 

B. Großer Rat. „Wir wünſchen, daß ein Großer Rat die 

höchſte Gewalt im Kanton ausübe, wel<her keine Beſoldung haben 
ſoll und von den 3 Klaſſen, als den Großgrundbeſitern oder ehe- 

maligen Gerichtsherren, von den 5 Munizipalſtädten und von dem 

Lande gewählt wird."“ (Gündelhard. Lanzenneunforn). -- 
"Es ſollte ein Großer ſouveräner Rat aus 63 Mitgliedern beſtehen, 

weldher das geſamte Volk vorſtellt. Dieſe ſollten aus 3 Ständen ge- 

wählt werden : 1? aus den großen Güterbeſitßern (ehemaligen Gerichts- 
herren), 2" aus den Städten und dazu gehörigen Gemeinden, 3? vom 
Lande. Zwei Teile der Mitgliederzahl ſollten evangeliſcher, ein Teil 

katholiſ<er Konfeſſion ſein. Die großen Güterbeſizer verſammeln 

ſiH in Biſchofszell, die Abgeordneten in Frauenfeld, um die Mit- 

glieder des Großen Rates zu beſtimmen. Das Land wird zu dieſer 
Wahl in 4 Quartiere eingeteilt (Weinfelden, Tobel, Ermatingen und 

Zihlſc<hlacht) ; dort verſammeln ſic< die dazu gehörigen Gemeinden, 

auf jedes 2 abgeordnete Vorgeſette, welHhe das Wahlkorps bilden. 
Jede Quartierverſammlung wählt aus ihrem Quartierumfang 5 Mit- 

glieder, das ſe<hſte abwechſelnd. Der Große Rat beſteht ohne Be- 

ſoldung, ohne Taggelder und ohne Bezahlung der Reiſekoſten an 

'die Mitglieder. Gewöhnlic<h kommt er alle Jahre einmal zuſammen 

aus dringenden Urſachen kann ihn der Kleine Rat außerordentlic< 

zuſammenberufen, und er kann für mehrere Tage dauern. Der Große 

Rat iſt der geſeßgebende Körper. Er wählt einen Kleinen Rat als Voll- 

Ziehungsbehörde, die Richter zweiter und dritter Inſtanz und die 

Kanzlei-Schreiber (Homburg). -- In einem Staate wie der Kanton 
'Thurgau muß die geſezgebende Gewalt allerdings von einem Großen 

Rate ausgehen, welchen die Unterzeihneten aber anders benennt 

und durFH ein von der bisherigen Weiſe verſchiedenes Verfahren ge- 
wählt wünſchten. Es mag zwar immerhin die Mehrzahl der Mit- 

glieder von dem Volke gewählt werden ; jedoH glauben wir, daß 

die Einſichten vielex unterrichteter und gemeinnütziger Männer könnten
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benutzt werden, wenn neben den unmittelbaren Wahlen aud mittel- 
bare eingeführt würden, ſo daß ein Teil der Mitglieder des Land- 

rates dur) einen Ausſchuß der Regierung vereint mit einem ähn- 

lihen des erſtern ernannt würde. Wir wollten auch nicht entgegen 

jein, wenn in den Städten eine andre Wahlart geſtattet würde 

als auf den Landgemeinden, wenn 3. B. die jeweiligen Bürger- 

meiſter zugleih Mitglieder des Landrates wären, wodurd) vielleicht 

ein billiger Wunſch der Städte erfüllt würde (Oberſt v. Muralt 

auf Oettlishauſen, v. Gonzenbad in Hauptweil, v. Zeerleder 

auf Steinegg). =- Während Gündelhard, Lanzenneunforn und Hom- 
burg *?/5 der Mitglieder aus der kathol. Konfeſſion beanſpruchten, 

forderte Zezikon Parität bei 2 Mitgliedern aus jedem Kreiſe. 

Wären aus der einen Konfeſſion zu wenig Mitglieder gewählt, ſo 

ſollte der Große Rat ſelbſt die mangelnden ergänzen. Und während 

alle Eingaben beiſtimmten, daß die Mitglieder des Großen Rates 

keine Diäten erhalten ſollten, wollte Zezikon es den Kreiſen über- 

laſſen, die Beſoldung zu beſtimmen. 

Der ſouveräne Große Landrat ſollte nac; der Meinung der 

Mehrheit aus 100, nad) der Minderheit aber nur aus 80 Mitgliedern 

beſtehen, wovon aus den 32 Kreiſen 64 Mitglieder direkte ohne 

beſondere Erforderniſſe gewählt würden, [ſo daß jeder Kreis zwei, 
und wenn der Kanton in 16 Kreiſe eingeteili wäre, jeder derſelben 

4 Mitglieder beſtimmen könnte. Die zu wählenden können in oder 

außer jedem Wahlkreis genommen werden ; nur darf kein Gewählter 
mehr als eine Ernennung annehmen. Die no< fehlenden Mitglieder 

jollen von den 64 ſ<hon ernannten gewählt oder ergänzt werden. 

In der Kompetenz des ſouveränen Großen Landrates liegt die Ge- 
ſekgebung mit der Initiative (Diſtr. Gottlieben). 

Ein Großer Rat von 80 Mitgliedern übt die höhſte Gewalt 

im Staate aus und amtet ohne Beſoldung. Er wird aus 2 „Glaſſen“ 
(ſo) zuſammengeſetzt, wovon jede 40 Mitglieder in den Großen Rat 

wählt : A. aus dem ehemal. Gerichtsherren-Stand, beſtehend aus 

den vormaligen Gerichtsherren und Freiſizen (--ſäßen), den Muni- 

zipalſtädten, denen freiſteht, no< mehrere von den größten Guts- 

beſikern vom Lande und verdienſtvolle Kantonshürger als Ehren- 

mitglieder aufzunehmen. a. Der Ort ihrer Verſammlung iſt Biſchofs- 
zell. b. Sie wählen in ihrer Zuſammenkunft einen Landeshaupt- 
mann auf 10 Jahre, der den Vorſigz führt, künftige Verſammlungen 

anſezt, Zahlungen einkaſſiert und verwendet und nebſt einem Se-
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kretär, der über alles ein Protokoll führt und bei jeder Sizung das 
der vorangegangenen vorlieſt. e. Sie wählen 40 Mitglieder aus ihrer 

Mitte in den Großen Rat mit Beobachtung einer vollkommenen 
Parität. d. Die ernannten können die auf ſie gefallene. Wahl nicht 

ausſ<lagen. e. Fällt die Wahl auf ein Gotteshaus oder eine geiſt- 
lihe Korporation, ſo können dieſe ſiH dur<h einen Kantonsbürger 

vertreten laſſen und denſelben mit Inſtruktionen verſehen. B. aus 
dem Lande, welches 40 Mitglieder in den Großen Rat wählt. a. das 

Land wird in 4 Quartiere (die jezigen Militärquartiere zum Maß- 
ſtab angenommen) eingeteilt. b. ſie verſammeln ſich in jedem der 

4 Quartiere an einem ſchi>lich gelegenen und zu benennendem Orte, 

von jeder Gemeinde 2 Abgeordnete, die das „Wahlc<hor“ (--korps) 

bilden. e. Sie nennen zuerſt aus ihrer Mitte einen Quartierhaupt- 
mann und einen Sekretär, wel<he die gleihe Verrihtung wie bei 

der erſten „Glaſſe“ der Landeshauptmann und der Sekretär haben. 

d. Jede ſolhe Quartierverſammlung wählt aus ihrem ganzen Quartier- 

umfang 10 Mitglieder in den Großen Rat. Unter dieſen gewählten 

Mitgliedern muß die Hälfte der katholiſc<en Religion zugetan ſein. 

=- Drittens: Die Amtsdauer des Großen Rates iſt 9 Jahre. Er 

konſtituiert ſich am Kantonshauptort Frauenfeld. Der nicht im Amte 

ſtehende Landammann des Kleinen Rates iſt allezeit Präſident des 

Großen Rates (Emmishofen: K.-R. Anderwert, Statthalter I. A. 

Müller, B.-Rat Rudolf M., Ulrih v. Mehrhart auf Bernegg, Andr. 

Müller, Jakob Kreſſibuch). 

Direkte Volkswahlen mit Ausſc<hluß jedes andern Modus ver- 

langte nur Weinfelden (S. 4. 5.). Der Gr. Rat ſoll aus der Ge- 
ſamtzahl von 80 Mitgliedern beſtehen. Jeder Kreis erwählt aus. 

ſiH zwei Mitglieder in den Gr. Rat. Dieſe Wahlen ſind aber nur 

dur< abſolute Stimmenmehrheit gültig. Sollte den Munizipal- 

ſtädten als Arbon, Biſchofszell, Dießenhofen, Frauenfeld nnd Ste>- 

born geſtattet werden, daß jede ſiH 3 Ratsglieder wählen dürfte, 

ſo würde Weinfelden mit ſeiner größern Bürgerzahl auf gleiches 

Recht An[pruckx erheben ; dieſes würde die Zahl von 70 Ratsgliedern 

ausmachen. Über dieſe könnten dann nod von dem Gr. Rate 10 

andre dur< ſeine Wahl ernannt werden. -- Der Gr. Rat ſtellt die 

erſte und oberſte Kantonsbehörde vor und bildet als ſolhHhe aus ſich 

und ohne Einfluß des Kl. Rates die oberſte Gewalt und mag alle 

8 Jahre zur Hälfte erneuert werden, ſo daß die in den 32 Kreiſen 

erſten Mitglieder 6 Jahre im Amte verbleiben und die aus denr
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zweiten Mehr nur 3 Jahre, jede aber wieder wählbar ſind. Die 
erſtgewählten 32 Mitglieder aus den Kreiſen entwerfen alle Geſetes- 

vorſhläge ſowie auc< die nötigen innerlihen Abänderungen und 

tragen ihre Entwürfe dem geſamten Gr. Rate zur Annahme vor; 

ebenſo beſorgen ſie auc<h die Straßenangelegenheiten (!). =- Und da 

es ſich oft erſt aus langen Erfahrungen ergibt, ob ein Geſetz für das 

allgemeine Wohl zuträgliH ſei oder nicht, ſo ſollen ſowohl die zu 

errihtenden neuen Geſeze als die Abänderungen in den gegen- 
wärtigen erſt nac< Verfluß von 3 Jahren ihre geſetzliche Kraft er- 
halten, wenn in dieſer Zwiſ<henzeit von den Vorſtehern der Diſtrikte 

und Gemeinden keine erheblihen Einwendungen dagegen einge- 
gangen ſind. -- Ein für die erſte Amtsdauer erwähltes Großrats- 

mitglied ſoll die auf ihn gefallene Wahl nicht ausſ<lagen dürfen ; 
im zweiten Mal nac<h 3 oder 6 Jahren mag es ihm freiſtehen. -- 
Kein Fremder, der angeſtellt oder Einwohner in unſerem Lande iſt, 
ſoll in den Gr. Rat gewählt werden dürfen. (WeinfeldensS.4.5). 

--“ AuF Dießenhofen (Nr. 2) wünſht für die Mitglieder des 
Gr. Rates, daß ſie unmittelbar von den Bürgern des Kreiſes aus 

ihrer Mitte erwählt werden. Die frühere indirekte Wahl, heißt es 

in der Eingabe, habe teils Gleichgültigkeit, teils Intrige zur Folge 

gehabt. Der Stadtgemeinde D. ſollen ähnlihe Begünſtigungen be- 
willigt werden wie der ehemaligen Munizipalſtadt Winterthur. 

Die Initiative zur Abänderung, Abſchaffung oder Neuer- 

ſtellung von Geſetzen ſoll dem Gr. Rate vom Volke bewilligt werden 
(Warth Nr. 5). 

C. Kleiner Rat (Regierungsrat). Der neu gewählte Gr. 

Rat ermehrt aus ſeiner Mitte einen Kl. oder Vollziehungsrat von 

6 Mitgliedern dur< abſolutes Stimmenmehr. Die zuerſt gewählten 

zwei ſind nac< Verfluß eines Jahres, die folgenden zwei na<h zwei 
und die lezten zwei na drei Jahren im Austritt, ſind aber jedes- 

mal wieder wählbar; aber Erneuerungen auf Lebens Zeit ſollen 

dur<haus nicht ſtattfinden. Der Kl. Rat verfügt mit Einverſtändnis 
der 32 erſtgewählten Mitglieder des Gr. Rates über die bewaffnets 

Macht. Er vollzieht die geſezlihen Verfügungen des Gr. Ratee. 

Er beſetzt die Kanzleien na< den vorhandenen Bedürfniſſen ſowie 
ſeine übrige Dienerſchaft ; der geſamte Gr. Rat aber beſtimmt den- 

ſelben ſowie allen übrigen ihre Beſoldung und trägt dafür Sorge, 

daß die Zahl der Angeſtellten nicht größer ſei, als es das Bedürfnis 
erheiſ<t, auc<4 daß alle Stellen, wo möglich, mit Kantonsbürgern
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beſegzt werden. (Weinfelden S. 5). Wünſc<bar iſt, daß in Zu- 
kunft die ſo viele Koſten verurſa<enden Bittſhreiben und Memoriale 

außer Übung geſeht und von der neuen Regierung ſtatt derſelben 

ein oder zwei Tage in der Wohe zur Audienz feſtgeſezt und be- 

kannt gemacht werden (ebend. S, 8). -- Der Gr. Rat wählt den 
Kl. Rat, das oberſte Landgeriht wie au< das Kreisgericht. Er 
erwählt 6 Mitglieder einſchlüſſig der zwei Landammänner in den 

Kl. Rat in abgeſönderter Sitzung, ſo daß der evangeliſc<e Gr. Rat 
3 Mitglieder und der katholiſche Gr. Rat 3 Mitglieder ihrer Kon- 

feſſion zu ernennen haben. -- Der Kl. Rat muß permanent im 

Hauptorte wohnen. =- 3. Der Präſident heißſt Landammann. 

b. Jede Konfeſſion wählt für ſicH ihren Landammann ; beide wechſeln 

im Präſidium von Monat zu Monat ab. c. Dieſen zwei Land- 

ammännern ſind zwei Landſchreiber von beiden Religionen zuge- 

geben, wovon der evangeliſhe in dem Monat funtktioniert, wo der 

katholiſche Landammann im Amt iſt, und ſo umgekehrt. d. der 

niht im Amte ſtehende Landſchreiber verſieht ſelbigen Monat die 

Kanzlei und andere Kommiſſionen. e. Jede Konfeſſion des Kl. Rates 
wählt ihren Landſchreiber. =- Die Amtsdauer des Kl. Rates iſt 

9 Jahre. Bon 3 zu 3 Jahren treten 2 Mitglieder aus, ſind aber 

wieder wählbar (Emmishofen: ZJ. A. Anderwert, Miſchon, 

Merhart). 

Um die Geſeze des Gr. Rates in Vollziehung zu bringen, 

ſollte ein aus 6 Mitglieder zuſammengeſetter Kl. Rat beſtehen, von 
Gr. Rat gewählt. Die katholiſc<e Konfeſſion wählt 2, die evangeliſche 

4 Mitglieder in abgeſönderten Sizungen. Der Präſident mag Land- 

ammann heißen. Die Beſoldung der Mitglieder wird ein Geſetz 
des Gr. Rates beſtimmen. Die Wahl der Mitglieder hat auf die 

verſchiedenen Stände Rüdſiht zu nehmen, welc<he vereint am beſten 

alle Umſtände des Landes berücſichtigen. Sie vollziehen die Ge- 
ſeze des Gr. Rates ; ſie verwalten die Finanzen und benachrichtigen 

den Gr. Rat über die Ratsbedürfniſſe. Sie ſind die oberſte Polizei- 

behörde ; ſie führen die Militärgeſ<häfte mit Zuziehung der Quartier- 
Chefs. Jede Konfeſſion des Kl. Rates bildet in beſondern Situngen 

ihren Kirhenrat mit Zuziehung zweier Geiſtlihen; ſie führen die 

Geſhäfte der auswärtigen Angelegenheiten. Alle Verrichtungen 
ſjollen auf Verlangen dem Gr. Rate vorgelegt werden. Der Kl. 

Rat hat zwei Shreiber, deren Wahl und Beſoldung dur<< ein Geſet 

beſtimmt wird. Einer davon hat den Großratsfizungen (ohne Stimme)



78 Erſte revidierte Verfaſſung im März. 

beizuwohnen. Alle 6 Jahre treten 3 Mitglieder des Kl. Rates aus, 

ein kathol. und zwei evang., ſind aber wieder wählbar (Homburg). 
Zezikon äußert ſi< wie Weinfelden, do< mit dem Zuſaßte : 

"Der Kl. Rat übernimmt, mit Zuzug Geiſtlicher, die Geſhäfte, welche 

ehevor das evang, Ehegericht und das kathol. Konſiſtorialgericht aus* 

geübt hat, ſpri<t über die zuſtändigen Fälle das Endurteil und 
ma<ht desnahen die beiden konfeſſionellen Gerichte überflüſſig 

(Zezikon). = Warth fordert, daß die zukünftige Regierung auf 

jeden Fall durh öffentliche freie Wahl in Urverſammlung ernannt 

und beſtimmt werde. Sie ſoll alle drei Jahre friſQ); von dem Lande 

neuerdings erwählt werden ; die alten Mitglieder ſind aber wieder 

wählbar. Sie ſoll, ſo oft ſie neu erwählt wird, einer vom Lande 

aus ernannten Kommiſſion Rehnung ablegen (WarthH). --- Der 
Kl. Rat ſollte wieder aus ſeinen 9 Mitgliedern beſtehen, dann aber 

au< no< mehrere Geſchäfte über ſic nehmen, die jezt andern Be- 

hörden zugeteilt ſind, namentlic< dem Kir<hen- und Sulrat, dem 

Sanitäts- und Kriegsrat (Neunforn). -- Daß die Zahl der Mit- 

glieder des Kl. Rates vermindert werde, wodur< der Aufwand ein- 

geſhränkt und zuverläſſig die kraftvolle Führung der Geſchäfte be- 
fördert würde. An der Spitze des Kl. Rates -- viellei<t beſſer 

Staatsrat geheißen -- wünſchen wir einen Landammann zu er- 

blifen, dem wo möglic eine öffentlihe Wohnung in Frauenfeld 

angewieſen würde (Muralt, Gonzenbah, Zeerleder). 

IV. Abſhnitt. Gerichteund untere Verwaltungs- 

behörden. 
Um die Trölſucht zu hemmen, ſollten die in einen Streit ver- 

fallenen Parteien gehalten ſein, ehe ſie ihre Streitfrage vor eine 

rihterliche Inſtanz bringen dürfen, zwei Schiedsmänner na< ihrem 
Belieben zu erwählen und ſic) dur< ſie vergleihen zu laſſen. 

1 Inſtanz. Einteilung des Kantons in Ammannſchaften. Die 

darin befindlihen Bürger wählen einen Gemeinderat, die Gemeinde- 
räte aus ihrer Mitte einen Ammann und ein niederes Gericht von 

8 Mitgliedern, denen der Ammann präſidiert. Dieſes erſtinſtanz- 

lihe Gericht urteilt über alle Zivilſtreitigkeiten und ſpricht bis auf 
5 Gulden, ſowie auc) über unbeharrlihe Scheltungen (Sceltungen, 

die nicht feſtgehalten werden) inappellabel ab, hat auch bis 5 fl. 

das Strafre<ht und ſoll befugt ſein, die Kaufkontrakte durc<h deſſen 

Gemeindeſc<hreiber ausfertigen und von dem Ammann beſiegeln zu 

laſſen. Übrigens beſorgen die Gemeinderäte wie bisher alle Ge-
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meindeſa<hen und als Shul- und Kircſtillſtandsräte mit Zuzug der 

Ortspfarrer das Shulweſen, die Shul-, Armen- und Kirchſpiels- 

Güter, die Gemeinden aber ernennen hiefür ihre Pfleger. Den Ge- 

meindeammännern ſoll nebſt Oberaufſiht örtliher Polizei auch der 

niedere Rehtstrieb eingeräumt werden. -- I1. Inſtanz. So wie 
der Kanton in größere Ammannſchaften eingeteilt wird, ſo ſoll er 

au< von 32 Kreiſen auf 15--18 ſolher Kreiſe oder Bezirke redu- 

ziert werden, do< ſo, daß die Kirc<ſpiele nicht zerteilt, ſondern zu- 

ſammen geſtellt werden. In jedem Bezirk iſt 3. ein Bezirksamt- 
mann, b. ein Gericht von 9 Mitgliedern, e. ein Gerichts- oder Amts- 

ſ<hreiber. Der Amtmann hat die Verrichtungen des bisherigen 

Diſtriktspräſidenten und präſidiert das Bezirksgeriht. Das Gericht 

ſpriht in allen Rehtshändeln und bis auf 100 fl. inappellabel ab, 

beſorgt die Waiſenſaßen, läßt durH den Amtmann und Amts- 

ſhreiber in Teilungsſachen die Inventur aufnehmen und berichtigen, 

Sculd-, Heirats- und andre Kontrakte und Inſtrumente verfaſſen 
und expedieren. Es ſpricht auch evangeliſcherſeits erſtinſtanzli< über 

Eheſtreitigkeiten, wozu aber 3 geiſtliche Mitglieder aus benac<barten 

Gemeinden gezogen werden, nachdem 3 weltliche (zumal katholiſche) 

ausgetreten ſind. Übrigens wünſcht man in Eheſachen einen be- 

ſondern Straf-Codex, ſowie daß vor erſter und zweiter Inſtanz 

keine Advokaten geſtattet werden, ſondern die Parteien ihre 

Klagen mündlich oder ſchriftlih eingeben und einen Rectsbeiſtand 

aus dem Gerichte nehmen und von dieſem den Vortrag machen 

laſſen ſollen. -- II1. Inſtanz. Appellations- oder Landgericht und 
der Vollziehungsrat. Die Majorität A wünſc<te, es ſolle das 

A.-Gericht aus 9 Mitgliedern beſtehen: 1 Verhörrichter, zwei Mit- 

gieder aus dem Vollziehungsrat, 6 Mitglieder in und außer dem 
Gr. Rat zu ernennen. Die erſten drei Mitglieder erhalten als fixiert 

Beſoldete keine Taggelder, wohl aber die übrigen ſe<hſe. Dieſes 

A.-Gericht iſt in Eheſaßen au< Richter zweiter Inſtanz unter Zu- 
ziehung dreier Geiſtliher, na<dem drei weltlihe Mitglieder aus- 

getreten ſind. Der Oberſchreiber des AG. führt auc< das Ehegerichts- 

Protokoll der Vollziehungsrat ſoll aus der Mitte des Gr. Rates in 
5 Mitglieder ernannt werden. Er ſtellt die vollziehende Gewalt dar 

und iſt Verwaltungsbehörde, hat die Aufſiht über das Militär- 

weſen, über den Straßenbau und die kantonalen Bauten, darf aber 
keine neuen Straßen anlegen noH Brüden bauen und andere un- 

gewöhnlihe Ausgaben machen ohne Bewilligung des Gr. Rates, 

weiterhin keine willkürlichen Veränderungen der Zolltarife und
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andere Laſten in Ausſiht nehmen. Die evangeliſhen Mitglieder 

bilden mit Zuzug zweier oder dreier Geiſtliher den evang. Kir<en- 
rat für evang. Kirhenſahßen. Der kathol. Konfeſſion ſteht es frei, 

ein ähnlices Dikaſterium zu bilden. Die geiſtlicen Mitglieder er- 

halten dafür ein Tagegeld. Von dem Vollziehungsrat treten die 

erſten 2 Jahre 8/, und im 4. Jahre ?/, der Mitglieder aus, ſind 
aber jedesmal wieder wählbar. 

Die Minorität B hingegen will nad ihren Anſichten für Er- 

ſparnis der Koſten Folgendes am beſten finden. Es ſoll ein enger 

Landrat von 9 Mitgliedern mit jährliher Beſoldung aus der Mitte 
des Gr. Rates gewählt werden, der in Separatverhandlungen und 

in bejondern Abteilungen das Vollziehungs- und Verwaltungsfach 
beſorgen würde und dann zuſammen mit beſonderer appellations- 

gerihtliher Kanzlei auc< das Appellations: Ehegeric<t, wie bei 

Projekt A geſagt, beſorgen könnte. HiedurH würden Prodzeſſe 
wödentlic wenigſtens zwei Tage beurteilet und die Tagegelder für 
die 6 A.-Räte und den Verhörrichter, die na< Projekt A erforderlich 

wären, erſpart werden, damit aber dieſer Landrat in beſondern 

Fällen ni<t als Kläger und Rihter zum Vorſchein käme, ſo ſoll 
aus dem Gr. Rat ein Staats- oder ObergeriHht ernannt werden, 

wel<hes über nahſtehende Sachen zu entſcheiden hat : a. Wenn 

Staatsanklagen oder Streit über Vollziehungsgegenſtände ſtatt- 

haben, b. Wenn der Landrat pflih<twidriger Handlungen beſchuldigt 
würde. (Ueber das Projekt des Gr. Landrats [. Gr. Rat). Der Voll- 

ziehungsrat reicht ſein Befinden über die Geſetze innerhalb der ihm 

vom Gr. Rate beſtimmten Zeitfriſt zur teilweiſen Beratung, An- 
nahme oder Verwerfung vor. Während der Landrat aus ſeiner 

Mitte den Präſidenten, dann den Vollziehungsrat, das Appellations- 

geric<t und die geiſtlihen Aſſeſſoren des Ehegeri<ts und des Kir<zen- 
rats wählt, ernennt -der Vollziehungsrat mit 6 zu einer Wahlkom- 

miſſion beſtimmten Großratsmitgliedern : die Bezirksamtmänner, 

Bezirksrihter und geiſtliher Aſſeſſoren zum Ehegerichte erſter In- 
ſtanz und einen Bezirks- oder Amtsſchreiber. Endli< geht im ganzen 

unſer Wunſc< darauf hin, daß von den erſten bis zu den niederſten 

Gerichtsbehörden die Rehtspflege abgekürzt, vereinfaHt und, was 

dem Landmann läſtig und drücend iſt, beſeitigt werde und eine 

gleihe Maßnahme bei andern höhern und niedern Verwaltungs-, 
Kanzlei- und Militärbehörden ſtatthabe (Diſtrikt Gottlieben)., 
-- Der Gr. Rat wählt in oder außer ſeiner Mitte ein oberſtes 

Landgericht von 12 Mitgliedern zu gleichen Konfeſſionsteilen. a. Jede
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Konfeſſion wählt in abgeſonderter Sizung die gleiche Anzahl ihrer 

Mitglieder, b. den Vorſitz führt ein evang. und ein kathol. Präſident 
von Monat zu Monat abwecſelnd, dem von jeder Konfeſſion ein 

Landſchreiber zugegeben iſt, au<F monatlic< abwecſelnd, ſo daß der 

kathol. Landſchreiber amtet, wenn der evang. Präſident funktioniert 

und umgekehrt, 6. die Amtsdauer des Landgerichts und der Land- 
ſchreiber iſt 6 Jahre. Von den Mitgliedern des Landgerichts tritt 

alle 2 Jahre von jeder Konfeſſion je ein Mitglied aus, iſt aber 

ſoglei< wieder wählbar. Den Landſchreiber wählt jeder Konfeſſions- 
teil; d. wenn in dieſem oberſten Landgericht die Meinungen gleich 
ſtehen und ſiH dur<haus nicht vereinigen können, ſo entſcheidet das 

unparteiiſ<e Los, welhem Mitglied jedesmal der Entſ<Heid in dem 

vorliegenden Falle zukommen ſoll. =- Die zweite Gerichtsbarkeit 

verwaltet ein Kreisgeri<t, das aus jetzt beſtehenden zwei 

Kreiſen zuſammengeſezt wird und 6 Mitglieder zählt, die vom Gr. 
Rat in abgeſonderter Sizung von jeder Konfeſſion gewählt werden, 

nämli< 3 evang. und 3 kathol. Kreisrihter. Sie haben die Kom- 

petenz der bisherigen Diſtriktsgerihte und ſprehen bis 50 fl. in- 

appellabel. Sie beſorgen auc; die Waiſenamtsſa<men und Ver- 
ſhreibungen. Die Appellation geht an das oberſte Landgericht. 

Die Kreisrichter bleiben 6 Jahre im Amte ; alle 2 Jahre tritt ein 

Glied von jeder Konfeſſion aus, iſt aber wieder wählbar. Den 

Vorſiz führt ein Oberamtmann, den der Gr. Rat aus obigen wählt. 

Iſt der Oberamtmann evang. Religion, ſo muß der Amtsſchreiber 

katholiſch ſein und ſo vice versa. Dieſen Amtsſ<hreiber wählt das 

Kreisgericht ſelbſt ; ſeine Amtsdauer iſt 6 Jahre. -- Die Städte 

haben ihren eigenen Stadtrat, beſorgen ihre waiſenamtlihen 

Sachen und Verſ<hreibungen und ſprecßen bis 15 fl. inappellabel- 
Der fernere Neht5zug geht an das KreisgeriHt. Sie wählen ihren 

Stadtrat und Gerichtsſhreiber. -- Die niedere Gerichtsbarkeit 

in erſter Inſtanz beſorgen die Gemeinden ſelbſt ; auc wird 
ihnen die Beſtrafung der kleinen Freoel überlaſſen ; ſie ſprechen bis 

auf 15 fl. inappellabel. Dieſes Geri<t beſteht aus 5 Rictern, 

die von den Gemeinden ſelſt mit Beoba<htung der Parität ernannt 
werden. -- Die Gemeinderäte hören auf; dagegen ſc<lägt eine jede 

Gemeinde dem Kl. Rat einen Vorſteher vor, der von dieſem 

beſtätiget wird. Derſelbe vollzieht die Befehle der Regierung und 
beſorgt die Gemeindeſa<en. Den Gemeinden ſteht es aber frei, 

dieſem Vorſteher einen oder mehrere naH Gutbefinden zuzugeben. 

-- Ferner ſoll Folgendes feſtgeſezt werden. Alle Kommunitäten, 

Ihurg. Beiträge 1.I. 6
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Partikularen, Klöſter und Güterbeſizer, die ehevor Pſarrpfründen 

zu vergeben hatten, ſollen ohne Einmiſhgung der Regierung (die 
Ausſchreibung der Vakatur und Examinatur des Aſpiranten aus- 

genommen) bei ihrem rehtmäßigen Kollaturre<ht geſhütßt bleiben, 

ſowie ihnen die Ein- und Aufſiht über Kirhenſchätße und -Fonds zu- 

ſteht, wie es anno 1798 in Übung war. Von Kollaturen, 

weldhe die Regierung zu beſorgen hat, werden die evangeliſchen von 

dem evang. Teil des Gr. u. Kl. Rates allein vergeben, und ſo vom 

kathol. Kl. und Gr. Rat die kathol. Pfrunden. Alle evang. Kir<hen-, 
Armen- und Sculgüter, Sädelfonds des von Züri) herkommenden 

Sculfonds und deren Verwaltung ſtehen (was nicht allgemeine 

Landſachen und Verordnungen ſind, die ſie wie andre verpflichten) 

unter dem immediaten Shutz und Aufſiht des evang. Teils des 

Gr. u. Kl. Rates. -- Gleiches ausſhließliches Reht ſteht dem kathol. 

Gr. und Kl. Rate zu über alle religiöſen Stiftungen ihrer Konfeſſion. 
Die Kir<hen-, Armen- und Shulfonds werden von den Gemeinden 

wie bis anno 1798 verwaltet unter Aufſiht ihres Pfarramtes. Die 

Oberaufſiht und Entſcheidung von daher kommenden Streitgegen- 

ſtänden werden den Mitgliedern des Kl. Rates von jeder Konfeſſion 
abgeſondert übertragen. -- In paritätiſ<en Fällen von Kirchen-, 

Armen- und Sc<ulſahen treten von jeder Konfeſſion 2 Mitglieder 

des Kl. Rates zuſammen ; können ſich dieſe nicht verſtändigen, ſo 

ſoll wieder das Los beſtimmen, welhem Ehrenmitglied der Entſc<heid 

zukomme. Der Rekurs geht an das oberſte Landgericht. -- Die 

Ehegerichtsinſtanz und -Kompetenz beſtimmt jede Konfeſſion 
für ſich. =- Aus der allgemeinen Kantonskaſſe werden einzig beſoldet : 

die Mitglieder des oberſten Landgerichts und des Kl. Rates mit 

ihren Kanzleiangeſtellten, auf deren Verminderung und Ge- 
ſ<häftsvereinfa<hung vorzüglih Rüdſiht zu nehmen iſt. -- 

Die Stelle eines Kriminalrichters verſieht ein Regierungsrats-Mitglied. 

Beinebens wäre zu wünſchen, daß die Kantonskaſſe mit deren 
Verwaltung geteilt und von beiden Konfeſſionen beſonders, wie im 

Kt. Glarus, beſorgt würde. -- Alle übrigen Behörden und Gerichte 

werden auf die fallenden Gericht5taxen und Emolumente 
verwieſen. -- Die Exiſtenz und Wiederbeſezung des Chorherren- 

ſtifts Biſ<hofszell ſowie aller Klöſter und deren freie Auf- 

nahme von Novizen wird garantiert und kann ihnen nichts aufer- 
legt nod) befohlen werden, was nicht die übrigen Landesangehörigen 

und weltlihen Gutsbeſizer zu tun oder zu unterlaſſen verbunden 

ſind. -- Der Loskauf der Zehnten und Grundzinſe wird
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garantiert und fernerhin geſtattet. Folgt eine Begründung der 
der gänzlichen Parität. (Emmishofen: Anderwert u. ſ. w.) = 

„Unſer Wunſch wäre, daß eine auf Gleichheit der Rehte gegründete, 

keinen Stand ausſ<hließlih begünſtigende, möglichſt einfache, auf 

vernünftige Erſparnis bere<hnete Repräſentativ-Verfaſſung, wobei 
die höhHſte Gewalt von dem Volke ſelbjt ausgehe, ent- 

worfen werde. -- Was die Juſtizpflege betrifft, ſo wäre vielleicht, 

um dieſelbe abzukürzen, die Aufhebung der Advokatur oder 

eine Beſchränkung derſelben zwe>mäßig. Neben dem, daß durc<h 

den allzu freien Spielraum, welcher den Advokaten geſtattet wurde, 

vielerlei Weitläufigkeiten und Ränken der Weg offen ſtand, lo>te 

au< dieſe Freiheit manches fremde Individuum, welchem der Auf- 

enthalt in ſeinem eigenen Kanton nicht mehr behagte, in den 

unſrigen, um hier mit Verdrängung des Kantonsbürgers einen oft 

übertriebenen Verdienſt zu ſucen. Wenn aber gänzliche Aufhebung 

der Advokatur nicht ratſam wäre, ſo wäre do<h zu wünſchen, daß 

dieſelbe auf den Kantonsbürger beſchränkt und au<h dieſem ſein 

Lohn beſtimmt würde, damit er denſelben nicht na<c Willkühr 
ſteigern könnte. -- Um Erſparniſſe zu machen, wären die Friedens- 

gerihte und Gemeinderäte rüdſi<tlich der Rechtspflege und niedern 

Polizei in eine einzige Behörde umzuwandeln (Ste>born). 

Das oberſte Landgericht ſowohl als andre Inſtanzen müſſen, 
Ddamit keinem Religionsteile Unrecht geſchehe, vollkommen zur Hälfte 

organiſiert ſein. =- Kirhen-, Sc<hul-, Waiſen- und Eheſachen ſollen 

von jeder Konfeſſion für ſich geſchlichtet werden. =- Die Beſol- 

dungen der Vollziehung5sräte, der Mitglieder des oberſten Land- 

gerichts, der übrigen Inſtanzen wie auc<h ihrer Schreiber ſollen einen 

geſezlichen Tarif erhalten, vermöge deſſen ihnen ihre Be- 

zahlung reguliert wird. (Gündelhard; ebenſo Lanzenneun»- 

forn). 

Es iſt der einſtimmige Wunſc<h, daß wir wie ehevor ein eigenes 

Gericht aus ehr- und mannhaften Bürgern nac< der Parität bilden 

und ſolHe Männer dazu wählen dürfen, deren Talente, wel<e zu 

dieſer Stellung nötig ſind, uns bekannt ſind. Dieſem Gerichte würden 

aller Zivilſtreit, aller kleine Frevel, alle Käufe, Tauſch- und Schuld- 

verſhreibungen, Ueberbeſſerungen und Teilungsſac<en übertragen. 
Alle Akten aber, die von dieſem Gerichte und andern Tribunalien 

ausgehen, wünſchen wir nur auf gutem unfließbaren Papier ge- 

ſchrieben, den koſtbaren Stempel abgeſchafft, ſo daß au< ohne 

dieſen die Ausfertigung mit Siegel vollgültige Kraft erhielte. =- Da
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bei dieſen gegenwärtigen Zeiten in allen Teilen Sparſamkeit 

notwendig und erforderlich iſt, ſo wäre ebenfalls wünſ<bar, daß der 

Kriegsrat, Sanitätsrat, KirHen- und Sulrat aufgelöſt, und daß 

diejenigen Gegenſtände, die in den zwei erſtern Behörden bis anhin 

verhandelt, erörtert und beurteilt worden ſind, in Zukunft der Kleine 
Rat allein übernähme. Die andern Geſchäfte, die in den Sißungen 

des Kirhen- und Shulrats verhandelt worden ſind, könnte jedem 

Pfarrherrn ſeine Gemeinde übertragen. Au<h die Verwaltung der 

Kirc<hen- und Shulgüter, ſowie die Rehnungsſtellung über Einnahmen 

und Ausgaben könnte dieſer Ortsſ<hulbehörde allein zur Einſicht, 
zur Prüfung und Abnahme übergeben werden, wie denn auch ehe- 

dem keine von ſolhen Rehnungen hat müſſen nach Frauenfeld ge- 

liefert werden, und zudem kein einziges Exempel aufzuweiſen iſt, 

daß von ſolHen S<hul- und Kirhengütern etwas entwendet oder 
unnüß verwendet worden ſei. Dur< die Abſchaffung jener Behörden 
würden die jährlihen Staatzausgaben und damit die Abgaben der 

Bürger um vieles erleihtert ; auc<h die Ausgabe aus der Kantons- 

kaſſe würde um ein Merklihes vermindert werden. = Und da nur 

allzu begründet iſt, wie viele Kantonsbürger in die Lage kommen, 

daß ſie genötigt werden, den kompetierlihen Richter zu ſuchen und 

ihn um Hülfe anzurufen, wie aber aud) viele die Fähigkeit nicht be- 

ſizen, ihre Klagen in gehöriger Ordnung vorzubringen, ſo haben 
ſolHe bis dahin der Advokaten ſie bedienen müſſen. Weil aber 

dieſe Herren für ihre Bemühung gar außerordentlic bezahlt werden 

wollen, ſo wäre ſehr zu wünſchen, daß in Zukunft ein ehrenwertes 

Mitglied aus jedem Tribunal ſowohl dem Kläger als dem Beklagten 

ſein Anliegen gegen etwelche Erkenntlichkeit und Dankbarkeit vorzu- 

tragen die Mühe übernehmen würde (Eſc<enz). 
Es iſt für ſo arme Berggemeinden zu beſchwerlic<h, die allzu 

großen Behörden, weldhe alle bis auf die lehte Inſtanz zur Shonung 

des Landes könnten vermindert werden . . . -- Die Kir<hen-, Schul- 

und Bruderſchafts-Fonds, die von den Pfarrbürgern geſtiftet worden 

und früherhin mit wenigen Köſten nnd Beſchwerde des Landes be- 

ſorgt worden ſind, ob dieſes nicht leihter möglich als wirkli< dato, 
dur< Bürger und Pfarrherr, aucg mit Unterſtüzung einer ho<löb- 

licen Regierung, wann es ſich nötig findet, die Beſorgung zu über- 

laſſen ? =- Iſt die Behörde der Gemeinde bereits gänzli<h entkräftet 
und der Gemeinde eine ſ<hwere Laſt dazu ſein (?), indem alles, was 

ihr als erſte Inſtanz zugehören könnte und ſollte, abgezogen, 

als: 1. Das Protokoll, welches ehevor dem Geriht5herren-Stand ab-
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genommen wurde, na reifliher Ueberlegung der Gemeinde zur Be- 

ſorgung gehört. 2. Weil es jeden Bürger benachteiligt, auf eine ſo 
weite StreFe an ſeine Behörde zu gehen, ſein Tagewerk zu ver- 

jäumen, ſih auch genötigt findet, ſein Geld zu verzehren, welches 

beſteht in Fertigungs-, Waiſen- und Verſicherungsſa<hen, wo doh 

jeder Gemeinde zur Laſt liegt, ihre unvermögenden Waiſen zu be- 
ſorgen und die Behörden für ihre geſhäßten Pfande gut zu ſtehen 

haben. -- Die Re<htstriebe ſind eine zu beſchwerliche Laſt, weil 

wegen Entfernung der Behörde doppelte Zeit und Geldauslagen 
pft für einen geringen Articul muß aufgewendet werden, wohin- 

gegen es in der Gemeinde viel leihter und mit den nämlichen Er- 
folgen und beſſern Vorteilen ſein könnte. -- Unſere Gemeinde be- 

findet ſic zu gekränkt (beeinträchtigt) in betra<t der Straßen- 

bau-Arbeit, weil wir do< früherhin an die Konſtanzer Land- 
ſtraße, ohne daß die Entfernung uns ſehr läſtig vorkam, die uns 
zugeteilte Stre>e-Nummer in vollkommern Zuſtand geſtellt und 
nahgehends eine ſehr große und beſ<hwerli zu machende Stre>e 

in unſrer Gemeinde zu übernehmen haben, ohnerachtet dieſer Laſt 

no<h an eine Stre>e (dem Straßengeſeh zuwider) außer unſerm 
Gemeindebann im Gemeindebann Pfyn angewieſen wurde, von der 

wir uns entledigt hatten, weil unſre Gemeinde wegen ihrer Lage 

mit moraſtigen Gegenden und nötigen Waſſerleitungen und Dollen 

ſehr beſ<werlihe und mit Koſten begleitete Straßen-Arbeit zu ver- 
ri<ten und zu unternehmen hat. -- Jeder Kir<henſprengel 

ſollte eine Gemeinde bilden, deren Vorſteher mit 2 Gemeinderäten 

über Mein und Dein, Frevel u. [. w. in erſter Inſtanz urteilt. Sie 
beſorgen die Vollziehung der Befehle des Kl. Rates. Mit Zuzug 

des Pfarrers bildet jede Konfeſſion in beſondern Sitßungen ein 
Sittengeri<t und S<hulamt. Das Verhältnis der Kon- 

feſſionen zur Gemeinde muß bei der Wahl des Vorſtehers und der 

2 Gemeinderäte berüdſichtigt werden. Bei der erſten Inſtanz haben 
keine Advokaten ſtatt. -- Zweite Inſtanz. Zwei wirkliche 

Kreiſe bilden einen ; alſo ſollen im ganzen Kanton nur 16 Kreiſe 

beſtehen. Dieſe Behörde verwaltet alles, was ehedem die Diſtrikts- 
geri<hte, unter Vorſih eines Kreiszamtmanns, welher auc< einen 

Sdhreiber haben ſoll. Dieſe Inſtanz ſoll aus 6 Mitgliedern be- 

ſtehen, wovon 3 die kathol. Konfeſſion des Gr. Rates, 3 die evang. 
in beſondrer Sizung ernennt. Die erſte und zweite Inſtanz er- 

halten ihre Beſoldungen nur aus den Geri<htsgebühren, 

wel<he geſeßlih von dem Gr. Rat durch einen Tarif beſtimmt
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werden. -- Dritte Inſtanz. Es ſoll ein oberſtes Landgericht 

in dem Hauptorte Frauenfeld beſtehen, welhes von 6 Mitgliedern 
zuſammengeſetzt iſt. Zur Befriedigung beider Konfeſſionen ſoll dieſes 

ſo wichtige Geriht aus 3 evang. und 3 kathol. Mitglieder zuſammen- 

geſetzt ſein. Jede Konfeſſion des Gr. Rates wählt dahin ſeine Mit- 

glieder. Der Präſident mag oberſter Landrichter heißen. Iſt 

der Landammann evangeliſcH, ſo muß der Landrichter katholiſch ſein 
und ſo umgekehrt. Sie ſollen 12 Jahre im Amte bleiben ; alle 4 

Jahre tritt ein Teil aus, iſt aber wieder wählbar. Dur<h ein Ge=- 

ſez wird das von den Parteien den Advokaten zu entrichtende 

Honorar beſtimmt werden. Sie haben einen Shreiber, wel<her 
keine Stimme haben ſoll. Das oberſte Landgeric<t entſ<heidet in 

lezter Inſtanz über alle im Kanton vorkommenden Streitigkeiten. 

Es führt auch die Leitung der Kriminalſa<gen. Wenn ſie jemand 

zum Tode oder zur ewigen Einkerkerung verdammen, müſſen (dieſe 
Fälle) vor der Vollziehung dem Gr. Rate vorgelegt werden. Die 

Beſoldung des LandgeriHts wie au< ſeines S<hreibers ſoll durh 

ein Geſetz beſtimmt werden (Homburg). 

AuFH Weinfelden wünſ<ht für den armen, am öffentlihen 
Fonds u. a. Hilfsquellen gänzli< entblößten, außerdem auf eine 

beiſpielloſe Weiſe für große Summen außer den Kanton verſhuldeten 

Thurgau, zur Verhütung ſeines völligen Ruins Sparſamkeit in 

den Einrichtungen. =- Einteilung in 8 Diſtrikte, dieſe in 32 Kreiſe, 
der Kreis aus einer oder mehreren Gemeinden. In jedem Kreiſe 

ein oder mehrere Gemeinderäte ; dieſe werden von ihren Urge- 

meinden na<H Verhältnis der Bürgerzahl gewählt. Die Löhnung 
der Mitglieder iſt den Gemeinden überlaſſen. Jeder Gemeinderat 

übt ein Strafre<t von höhſtens 8 Fr. aus oder ſtatt deſſen eine 

kleine Shmähſtrafe. Überlaſſen werden den Gemeinden die Ver- 

waltung ihrer Kirhen-, Armen- und Sculſahen, ferner die Aus=- 

übung ihrer vor der Revolution beſeſſenen Marktrehte und Be- 
ſtimmung der Weinrehnung. -- Das Kreisgeri<ht beſteht aus 

einem Ammann und 6 Mitgliedern, die aus einem von den Ge=- 

meinderäten gebildeten Vorſchlag von 21 Perſonen dur< die Gemeinde- 
verſammmlung ausgewählt werden. Mit Ausnahme von Verbrehen 

kommen alle Gegenſtände und Streitigkeiten vor das Kreisgericht. 

Vor der Einleitung des Prozeſſes kann die Sace durc; Scied- 
leute geſhlihtet werden. Der Ammann übernimmt die Geſchäfte 

des bisherigen Friedensrihters. Das Geriht erſter Inſtanz 

urteilt in Zivilſa<en inappellabel bis auf 30 fl. und ſtraft bis auf
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15 fl. oder viertägigen Arreſt. Das Kreisgericht fertigt Käufe und 

ſihert Käufe und ſihert Pfandbriefe. Der Diſtrikts-Gerichtſhreiber 
iſt zugleih auc< Screiber beim Kreisgeri<ht. Der Ammann nebſt 
2 Beiſizern und dem Screiber beſorgt unter Verantwortlichkeit des 

Ganzen alle waiſenamtlichen Geſchäfte. -- Die Wahl der Diſtrikts=- 
Ehegerichte geſ<ieht indirekt dur< ein Wahlkorps ; dieſes wird 

gebildet durF die im Diſtrikt ſich befindenden Großratsmitglieder 

nebſt den von jedem Kreis erwählten drei erſten Kreisrichtern. Das 

Diſtriktsgeri<t ſpricht inappellabel bis auf den Sa<hwert von 

100 fl. oder dreimonatlihe Zuc<t- oder Arbeitsſtrafe und mat 

durc< ſeine anderweitigen wichtigen Verrihtungen das Kriminal- 
geriht erſter Inſtanz überflüſſig, Und da bisherige Erfahrungen 

mehr als genug erprobt haben, wie oft dur; Advokatenkunſt- 

griffe Verwirrungen und unnötige koſtſpielige Umtriebe in dem 

Recht5gang veranlaßt worden ſind, ſo ſollen fürohin weder bei Kreis- 

no< Diſtriktsgerichten keine rehtlihen Anwälte mehr geduldet 
werden, ſondern jede Partei mag ſich ein Mitglied aus dem Gerichte 

zu ihrem FürſprecHh wählen. -- In jedem Gericht ſei ein erſtinſtanz- 

lißHes evangeliſ<es ehegerihtlihes Forum zu errichten, beſtehend 

aus 2 Geiſtlihen, dem Diſtrikts-Präſidenten und zween älteſten 
Richtern. -- Gericht letzter Inſtanz oder Appellations- 

rat. Dieſes beſteht aus einem Präſidenten und 8 Mitgliedern, 

die von dem Gr. Rat gewählt werden aus den rehtlihſten Männern 
des Landes, ohne Rüdſiht, ob ſie aus dem Gr. Rate oder ohne 

Beamtung geweſen. Dieſes Gericht fällt über alle Appelations- 

fälle das Endurteil. Das Geſez beſtimmt den Richtern ihre Be- 

ſoldung. Der Appellationsratsſhreiber iſt zugleih au< Screiber 

der Kriminal-Kommiſſion und hat keinen Subſtitut. -- Tragen wir 
der nie genug zu beherzigenden Armut des Landes gehörig Rüd- 

ſiht, ſo legt uns dieſes den dringenden Wunſc< ans Herz, daß auch 

die möglichſte Verminderung aller Amtsbeſoldungen 
und Aufhebung aller entbehrlihen Beamtungen vor- 

züglih Bedac<ht genommen werde. Wird den Gemeinden, nac<h 

unſerm Vorſchlag, die Beſorgung ihrer Kir<hen- und Schul- 
ſa<Hen nebſt andern übrigen Eigentümlichkeiten und Rechtſamen 

ſelbſt überlaſſen, ſo fällt damit die Notwendigkeit eines permanenten 

Kirhen- und Sculrats weg. Seltene und gar wichtige Fälle 
könnten gar . leiht dur< eine Kommiſſion von 3 Mitgliedern des 

KU. Rates mit Zuzug zweier Geiſtlihen beſorgt und das Aktiuariat 

durd die Regierungskanzlei verſehen werden. =- Werden die Diſtrikts-
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gerihte nac< unſerm Vorſchlag beſetzt, ſo fällt das Kriminalgericht 

erſter Inſtanz als überflüſſig weg, und wie manq<he andre Kanzleibe- 
amte, Sekretärs, Abwarte u. dgl., die nur von dem Mark des 

Landes ſich mäſten und demſelben nic<hts nüßen, können bei einer 

klugwirtſ<haftlihen Staatseinrihtung abgeſchafft oder dem Lande 

große Erſparniſſe gema<t werden. Der Sanitätsrat möhte in Zu- 

kunft aus 3 oder 4 Mitgliedern des Kl. Rates mit Zuzug zweier 
Ärzte beſtehen und das Sekretariat desſelben von der Regierungs- 

kanzlei beſorgt werden (Weinfelden). 
Wir wünſchen, daß auf anderm Wege alle Beamteten vom 

Volke erwählt werden; daß in jedem Fac<he der Regiernng nur ſo 

wenig Beamtete angeſtellt werden möchten, als es die Arbeiten und 

Umſtände erfordern, und daß die von der höhſten bis zur niedrigſten 

Behörde, gemäß den Geſchäften, eine billige Belohnung erhalten 

daß weil alle Protokolle ſ<hon eingerichtet, mehrere Fönde und Güter 
mit einander verbunden, alle Urgemeinden bei ihrer Einteilung ver- 

bleiben täten (Bußnang). 
Einteilung des Kantons in 8 Diſtrikte und 32 Kreiſe ſoll ver- 

bleiben. Man ſollte den von den Gemeinden ſelbſt gewählten Vor- 
geſezten ein Strafre<ht zugeſtehen, bezüglich niederer Vergehungen: 

Hüten, Graſen, Jäten, Lauben, geringe Holzfrevel; Befehle der 

Regierung ſollten ſie vollziehen. So aber bleibt der Gemeinderat, 
weldher bei uns aus mehreren Gemeinden beſtand, überflüſſig. Jede 
Kir<hgemeinde erwählt die Vorſteher nah ihrer Konfeſſion, die nebſt 

dem Orts5pfarrer die Kirhen-, Shul- und Armenſahen, wie es ehe- 

vor geweſen, zu beſorgen haben und für ihre Verrihtungen der 
Gemeinde verantwortlic< ſein ſollen. Sollten aber zwiſ<hen den 

Vorgeſezten und der Gemeinde wie auch dem Pfarrer Streitigkeiten 
entſtehen, ſo ſollte der Kleine Rat Richter ſein. =- Gerichtsſtellen. 

Zezikon wünſcht die Kreisgerichte organiſiert und gibt ihnen 

die gleihe Kompetenz wie Weinfelden, außerdem Fertigung der 
Käufe, Sicherung der Pfandbriefe, Uebernahme von obrigkeitlichen 

Teilungen, Ratifikation von Teſtamenten. Alle für das Kreisgericht 

geeigneten Sachen ſollen vom ganzen Kollegium beurteilt und aus- 
geſprohen werden, Waiſenſachen ausgenommen, wofür eine Kom- 

Miſſion von drei Perſonen beſtellt iſt. Die ſieben Gewählten er- 

nennen ihren Vorſiker, Schreiber und Weibel. -- Das Diſtrikts-. 
geric<t in Wahl und Kompetenz gleih wie bei Weinfelden. Be- 

ſoldung aus den Urteilsgeldern und Gefällen nach einem vom Großen 

Rat beſtimmten Tarif. Advokatur verboten wie bei Weinfelden
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-- Das Appellationsgeriht beſteht aus einem Präſidenten 

und zehn Mitgliedern. Es wählt aus ihrer Mitte über Kriminal- 
fälle die nötigen Verhörri<hter und übt die Verrichtungen des 
ehemaligen Ober-Kriminalgerichts aus. =- Weil aus allen Enden 

des Kantons der Ruf laut erſc<hallet, daß wir eine bisher ſo koſt- 

ſpielige und einem großen Aufwand unterworfene Verfaſſung gehabt 
haben, wodurc< das Zutrauen des Volkes gegen ſeine Regenten 

erkaltet, ſo iſt unſer innigſter Wunſc<h dahin gerichtet, für alle auf- 

zuſtellenden Behörden einen Gehalt zu beſtimmen, der dem Land- 
bewohner nicht beſchwerlic<h, ſondern bei der neuen Ordnung der 

Dinge erträglich ſein könnte ( Zezikon). 
Märweil bringt die Landsgemeinde wie Bußnang und 

Shönholzersweilen zur Sprache, will ferner alle Beamten vom Volke 

wählen und alle zwei und mehr Jahre ihre Stellen wieder beſeten 

laſſen. Wenn neue Geſetße errichtet werden oder alte aufzuheben nötig 

erſcheinen, ſo ſoll das Volk darüber (in Referendum) abſtimmen. 

Es fordert eine geringe Zahl von Beamten und billigere Löhnung 

derſelben ( Märweil). 

Schönholzersweilen macht ebenfalls den Landsgemeinde- 

artikel geltend mit der gleihen Einſhränkung wie Märweil ; es 
verlangt eine mäßige Zahl von Beamten mit billigerer Be- 

zahlung ( Shönholzersweilen). 

Wir wollen Ihnen nur das empfehlen, eine Verfaſſung zu 
entwerfen, die nicht ſo koſtſpielend ſei wie die bisherige, ſjondern 

daß dabei alle möglice Sparſamkeit beobahtet werde, nicht zu ver- 

geſſen, daß viele kleine Pöſtli auc; eine Summa ausmac<hen. Sie 
müſſen wohl wiſſen, daß nicht allein in dem ohnehin armen Diſtrikt 

Tobel um Erleichterung des Aufwandes von der allgemeinen 
Volksſtimme gerufen wird, ſondern überhaupt in allen Gegenden 

des Kantons. Nicht ohne Urſac<he ergeht dieſer allgemeine Ruf nach 

Erſparnis im Staatshaushalt ; denn wir gehören einem Kanton an, 
wo alle Staatsausgaben aus dem Partikular-Beutel der Bürger 

müſſen geſchöpft werden. Wir haben keine andern Finanzquellen 

als direkte und indirekte Auflagen, die von den Partikularen müſſen 
beſtritten werden. Zudem ſind no<h keine guten Ausſichten vor- 

vorhanden auf Beſſerung der Verdienſtgewerbe. Wenn Sie, Hoh- 

geahtete Herren, in der neuen Verfaſſung Folgendes an den Tag 
legen, daß Sie bei Beſtimmung der Zahl von Behörden, Beamteten 

und Angeſtellten moderat vorgehen, ſowie auc< deren Beſoldung 

mit unſern Kräften übereinſtimmen laſſen und endlic< dafür ſorgen,
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daß keine Religion ſowohl im Sittlihen als im Politiſchen benach- 

teiligt werde, wie auc daß das Kir<hen- und Schulweſen jeder 

Konfeſſion ohne die mindeſte Einmiſchung überlaſſen bleibe : dann 

dürfen Sie auf den Beifall aller zählen und wird Ruhe und Einigkeit 

im ganzen herrſ<en (Diſtrikt Tobel: Lommis und Wengi, 
Sirnach, Baltersweil, Affeltrangen). 

Dießenhofen ſchildert zuerſt ſeine vormaligen Re<hte und Frei= 

heiten und Einnahmen, welde es ſeit der Helvetik größtenteils ver- 

loren; alsdann wünſc<ht es: 1) eine Vergrößerung des Diſtrikts, 

der nur aus einem Kreiſe und einer Munizipalität beſtehe ; 2) direkte 

Volkswahl des Gr. Rates ; 3) für die erlittenen Verluſte an Rechten 

eine begünſtigte Stellung, wie ſie von Zürich der Stadt Winter- 

thur verheißen iſt; 4) Vertretung dur< ein Mitglied im Ehegericht ; 

5) Überlaſſung der Wahl ſeiner Gemeindsbehörden ; 6) anſtatt der 

manderlei unter den Namen Sittengericht, Verwaltungsrat, S<hul- 

vorſteherſchaft und Kirhenſtillſtand bekannten Behörden eine einzige 

Behörde mit Zuzug des Pfarrers (Dießenhofen). 

Warth und Bu<h wünſchen, daß die Regierung aus einer 

mindern Anzahl von Mitgliedern und minder koſtſpieligern be- 

ſtehen ſolle als bis dahin, daß man ferner in Zukunft keine be- 
ſondern Kirhen-, Shul-, Kriegs- und Sanitätsräte u. |. w. mehr 

ernenne, indem deren Geſchäfte füglih dem Kl. Rate, wie es ehe- 

dem aud ſchon geſhehen war, können übergeben und dadurc<h dem 
Lande viele Koſten erſpart werden ; ferner daß es in Zukunft jedem, 

der einen Retsfall zu erledigen hat, freiſtehen ſolle, denſelben ſelbſt 

oder dur<; einen ihm beliebigen Anwalt, ſelbſten aus dem Ge- 

richte, verteidigen zu laſſen ; weiterhin, daß man bei Rehtsfällen 

nicht mehr verpflihtet ſei, Petitionen einzulegen, ſondern daß die 
Regierung gehalten werde, wöhentli< beſtimmte Audienztage 

anzuſeßen. In jeder Gemeinde ſollen 2--3 Vorſteher unter dem 

Titel Gemeinde-Ammänner (wo zweierlei Religion beſteht, von 
jeder einer) ſein für kleine Vorfallenheiten, Frevel u. |. w. Für 

ihre Mühewaltung könnten ſie ſic< aus den eingegangenen Bußen, 

jedo<; nadh beſtimmter Taxe ſalarieren und darüber der Gemeinde 

jährlih Re<hnung ablegen. -- In je 3 oder 4 Gemeinden, je nach 

der Größe derſelben wünſc<hte man ein ſog. Niedergeri<t zu haben, 

welches aus etwa 12 Mitglieder beſtände, denen dann alles bis zur 
Inſtanz des Landgerichtes abzuſprechen überlaſſen wäre, und die 

vermutlic ſiH< ausfallenden Bußen, Fertigungsgeldern u. [. w. 

größtenteils ſalarieren könnten. In Gemeinden von zweierlei
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Religion ſoll Parität herrſhen. -- Zwei Landgerichte oder auch 

ſog. Appellationsgerichte, eins im obern, eins im untern 
Thurgau, beſtehend aus je 7 Mitgliedern, könnte alles bis zur 

höhſten Behörde abzuſpreHen überlaſſen bleiben. Ihr Gehalt würde 

vom Lande beſtimmt werden. -- Die bisher vorhandenen Kriegs-, 
Kirchen- und Sculrats-Geſchäfte u. |. w. können teils dem Nieder- 

gerichte, teils dem Landgerichte, teils auc) dem Kl. Rate über- 

bunden werden. Die Sulratsgeſchäfte könnten allenfalls die Ge- 

meinde-Ammänner erledigen, die von der Regierung dazu ernannt 
würden (Warth und Bu<). -- Wir haben in dieſer Zeit tief ge- 

fühlt, daß ein beträchtlicher Teil der koſtſpieligen und zugleich un- 

nötigen Gerichte könnte abgetan werden, um eine kürzere und 

beſſere Verfaſſung zu bilden. Wir wünſchen, der Kl. Rat möcte 

bei ſeinen 9 Mitgliedern fernerhin beſtehen und dann mehr Ge- 

ſhäfte über ſic nehmen, nämlich die des Kirhen- und Sculrats, 

* des Sanitäts- und Kriegsrats. =- Das Diſtrikts-Geriht könnte auch 
mehr Geſhäfte über ſi< nehmen. -- Die Advokaten ſollen gänzlich 

abgeſchafft werden ; weilen ſelbige in ihren Taxen gar zu koſtſpielig 

ſind, ſoll ein Mitglied aus dem Gericht Fürſpre<h ſein können. Zwei 

Niedergerichte ſind überflüſſig ; ein einziges Gericht in einer Kir<h- 

gemeinde wäre hinlängli<; es könnte das Friedensgeriht abge= 

ſ<Hafft werden. Der Straßenbau follte dem Gr. Rate über- 

tragen werden (Kir<gemeinde Neunforn). 
Ein Teil der ehemaligen Gerichtsherren wünſc<ht, daß ihrem 

Stande für die frühere Gerechtſame, die ſie hatten, ein annähern- 

der Erſaß an Rechten im Gr. Rat und in den erſten Landesbe- 
hörden eingeräumt werde, ohne daß ſie ſich hier in Einzelheiten da- 

rüber einlaſſen wollen (Baron v. Tſhudi auf Burg, Graf 

v. Beroldingen und Graf v. Thurn auf Berg). -- Ein andrer 
Teil verlangt, daß die Zahl der Mitglieder des Kl. Rates ver»- 

mindert werde, wodurc<h der Aufwand eingeſchränkt und gewiß au<h 

die kraftvolle Führung der Geſchäfte befördert würde. Die Einteilung 

in Kreiſe und Munizipalitäten hat ihnen immer tadelnswert ge- 

ſchienen. Wozu dieſe Vervielfältigung der Abteilungen, der fremden 
Benennungen und zugleich der Beamten ? Wäre es nicht einfacher, 

als erſte Grundlage der Gebietseinteilung diejenige in Kir<ſpiele 

anzunehmen, welc<he ſchon da iſt, ohnehin daſein muß, die jeder-, 
mann geläufig und gewiß die natürlichſte iſt. In jedem Kirchſpiele 

ſei ein Friedensrichter beauftragt mit der niedern Ortspolizei 

mit der nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit und mit einigen andern nicht
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allzu wichtigen Verrictungen. =- Jedem B ezirk aber ſei ein Re- 

gierungsſtatthalter vorgeſezt mit hinlänglihem Gehalte, ein Be- 
amter, weldzer in ſeiner Perſon alle verſchiedenen Zweige der Ge- 

walt vereinigt : die Adminiſtration, die richterlihe Kompetenz, den 

Vorſitz des Tribunals und ſogar, wenn es möglic iſt, die militäriſche 
AufſiHt. Dieſe Vereinigung, obwohl von Gelehrten oftmals ge- 

tadelt, hat ſic< wenigſtens in kleinen Staaten, dur< die Erfahrung 

allenthalben als die beſte bewährt. -- Die Polizei-Anſtalten 
ſollten verſhärft werden ; denn ſie ſind in unſerm Kanton faſt 

nötiger als in keinem andern. Zu dieſem Ende ſollte das Land- 

jäger-Korps ſehr bedeutend vermehrt, militäriſ< organiſiert und 

unter die Befehle eines Chefs geſtellt ſein, welhem zugleic die 
obere Polizei könnte aufgetragen werden. (v. Muralt auf Öttlis- 

hauſen, Daniel v. Gonzenbad in Hauptweil, Bernhard 

v. Zeerleder auf Steinegg). 

* Das biſchöflihe General-Vikariat wünſht im Auftrage der 
thurg. Geiſtlichkeit, daß die Befugniſſe des bisherigen kathol. Kir<en- 

rats, wie in manchen andern Staaten bereits geſchieht, dem 

biſ<Höfl. Ordinariat teils ganz, teils gemeinſhaftliH der Kantons- 

regierung überlaſſen werde. Was aber die obere Shulbehörde be- 
trifft, daß von jeder Konfeſſion ein tüchtiger und bewährter Sc<ul- 

mann als Referent in Schulſa<hen beſtellt, im übrigen aber die 

Einrichtung von Shulaufſehern in den einzelnen Bezirken beibe- 

halten würden (Biſ<Höfl. General-Vikariatv. Weſſenberg). 

V. Abſchnitt. Allgemeine Beſtimmungen. 

St. Katharinenthal weiſt auf den Beſchluß der Tagſatzung 

betr. den Fortbeſtand der Klöſter hin und wünſ<t keine 
Hemmende Verfügung der freien Aufnahme, inſoweit ſolhe die 

ſ<on beſtimmte Zahl nicht überſteigen ſollte, fordert, daß es der 

Einlieferung jährlicher Rehnungen enthoben werde ; daß 
ihm die früher beſtandenen niedern Verfangsre<Ite (qdroits 
devolus, droits de retour, Heimfallsrehte) innerhalb ſeinem hof- 

ſtattrehtlihen Einfangsbezirk zu Vermeidung freierer Unfugen 
wieder vergönnt werde ; daß die gegen alle gemachten Einwendungen 

denno< bei Anlaß eingeführter Feuer-Aſſekuranz feſtgeſekte 

überſpannte Taxation der Baulichkeiten, wenigſtens für die künftige 
- Staats-, Diſtrikts- und Gemeindeanlagen- und Beſchwerden nicht 

vollſtändig für wahr aktives Vermögen zu ac<hten, und daß eine 

nähere Regulierung der zur Zeit der Revolution oberflächlic und auf
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nicht beſtehende Grundſäte hin eingeführten Diſtrikts- und Gemeinde- 

beſteuerungs-Normale vorbehalten ſein ſoll. (St. Katharinen- 

thal: Maria Xaveria Andermath, Priorin). = Stift Kreuzlingen 

fußt auf dem vierten Punkt des Landfriedens von 1712 betr. 

konfeſſionelle Säzulen, ſtrenge Toleranz und verlangt Parität und 

eigene Wahl der Mitglieder in den Behörden, Siherung der Fonds, 

Fortbeſtand des Kloſters und Reduktion der bisherigen Doppelbe- 

ſteuerung, freie Mitgliederaufnahme, freie Adminiſtration unter Ober- 

aufſi<t der Regierung, feſte Sicherheitzakte für alle ſ<hon längſt be- 

ſeſſene Rechtsanſprüche. (Stift Kreuzlingen: Jacobus, Abt.) 

Eine Anzahl Stifter und Klöſter beſhränken ſich in ihren 

Wünſchen auf Fortdauer ihres Beſtandes und klöſterlicher 

Verfaſſung, auf Selbſtändigkeit und freies Eigentum, wie dies andern 

Kantonsbürgern zugeſichert iſt, und gleihen Genuß der Rechte oder 

einer allenfalls mit Vorreht zu beehrenden Klaſſe, bei der gleichkräftige 

Anſprüche vorliegen (Ittingen: Carolns, Prior; Fiſhingen: 

Auguſtinus, Abt ; Täni„kon: Maria Dominika, Äbtiſſin; Kal<- 

rain: Maria Antonia, Äbtiſſin). | 

Die drei Statthaltereien wünſchen bloß, als die anerkannt 

größten Gutsbeſißer, die in der Gemeinde vormals immer mehr 
aktiven Einfluß hatten, als andre Bürger, fortan wenigſtens gleich 

angeſehen und gehalten zu ſein; wenn den vormaligen Gerichts- 

herrlichfeitsbeſigern weltlihen Standes dur<h eine freie Wahl Ein- 
fluß im Großen Rat vergönnt wird, ſo halten ſiH< auch die geiſt- 

lihen Statthalter für berehtigt, im Falle einer Ernennung ſich durc< 

einen Stadt- oder Kantonsbürger präſentieren zu können. (Mam- 

mern: P. Michael Wey; Freudenfels: P. Maurus v. Wyl; 
Herdern: P. Leodegarius Gilly. 

Militärweſen. Zu große Laſt iſt es für unſere arme 

Gemeinde, ja für den einzelnen Bürger, Montierung und Ar- 

matur auf eigene Köſten anzuſchaffen, nebſt dieſem nvFz an die 

Kriegskoſten Auslagen zu machen und jährliche Termine zu bezahlen, 

während der Soldat für das ganze Land ſeine Dienſte zu machen 

hat. Die Gemeinde hoſft Unterſtüzung oder Entſchädigung wegen 

Rekrutierung vom vorigen Jahre. (Homburg, Weinfelden 

S. 7, Zezikon S. 6, Emmishofen S. 5.) 

Das Militär iſt in unſerm Kanton im VergleiH mit unſern 

Nachbarn nicht zurügeblieben. Es iſt aber zu ſehr, wie übrigens 

beinahe in der ganzen Shweiz, dem Muſter eines ſtehenden Heeres 

nachgebildet, wodur< mehrere weſentlihe Vorzüge einer Landes-
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bewaffnung verloren gehen und doMm nichts Vollkommenes erreicht 

werden kann. Wir halten dafür, daß in dieſem Fa<e der Kanton 

Thurgau vielleit der ganzen Eidgenoſſenſhaſt ein ſchönes Beiſpiel 

geben und zugleich einem Aufwand, über welchen Beſhwerden ge- 

führt werden, abhelfen könnte (v. Muralt 2c.) 
Zehnten und Grundzinſe. Die Möglichkeit, Zehnten und Grund- 

zinſe loszukaufen, wird ferner geſtüttet und gewährleiſtet. 

YL Abſchnitt. Verſ<Hiedene andere Wünſ<e. 

Zulaſſung des Umgeldes (Ste>born, Neunforn, Hom- 

burg. -- Erleihterung der Grenzzölle (Ste>born). Herabſezung 

des Salzpreiſes (Ste>born S. 4, Lanzenneunforn S. 2, 

Eſ<HenzNr. 8, Homburg Nr. 6, WeinfeldenS. 6, Zezikon 

S. 7, Warth Nr. 7.) 

Ein Bürger, der den ſelbſtgepflanzten Wein im Herbſt nicht 

verkaufen kann oder will, ſoll wie vormals das Re<Ht haben, den- 

ſelben nach ſeinem Belieben auszuwirten ohne irgend wel<he Ab- 

gabe (Eſ<enz Nr. 1). -- Denjenigen Bürgern, welc<he ehevor Brief 

und Siegel für Ehhaften und Pfiſtereien in Handen gehabt, die 

ihnen nac<hmals abgefordert worden, ſollen die Briefe wieder zuge- 

ſtellt und ſie ſelbſt in jenen Rechten geſ<hüßt werden (Eſchenz 8). 

Die Handänderungsgebühren zwiſchen Geſchwiſtern und andern 

Erben werden, weil ſie früher ni<t bezogen wurden, empfand man 
als eine ſchwere Laſt (Homburg 7, Neunforn). Dieſelben Ge- 

meinden wünſchen Verminderung der Stempelgebühr. --- Der Rechts- 
trieb ſollte wohlfeiler werden (Homburg Nr. 11). Alle indirekten 
Abgaben ſind aufzuheben (Märweil). 

Allen Reſpekt gegenüber den Diſtriktsärzten! Ob aber 
nicht jeder Bürger, ohne der Regierung nacteilig zu ſein, ſeine 

Kuren und Geſundheitsanſtalten bei jedem Doktor, dem er ſein Zu- 

trauen am eheſten ſ<enken möhte, mit Grund auch hier ſeinen 

freien Willen gebrauchen könnte ? Es iſt das eine alte Naturſache 

und kann nicht beſtraft werden (Homburg Nr. 13). -- Die Bürger 
finden ſic< beeinträchtigt, durc< die Verordnung betreffend die Heb- 

ammen, inſofern als das Zutrauen einer von oben bevollmächtigten 

Hebamme geſchenkt werden ſolle, während oft das Zutrauen zu der=- 
ſelben aus guten Gründen und bei gewiſſen Zufällen aus Abgang 
gewiſſer Kenntnis und erforderlicher Anſtalten erloſchen iſt (Ebend. 

Nr.14 ). Die Bürger, wel<he Kenner der Viehzucht ſind, beſ<hweren 

ſih, daß für eine peſtartige Krankheit des Viehes, als Loſſer-
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dürte, nur 8 Tage Währzeit geſtattet ſei, während für Finnen 

und Baizen die Währzeit zu lang und ſehr nacteilig ſein könne 

(Ebend. Nr. 15). 

Als unnüß zu betrachten ſind die vielen Hunde; unentbehr- 

lich ſind ſie für Metger, Jäger und für Bauern auf einſc<hichtigen 
Höfen und einſamen Häuſern, weil dur< ſie ſon mancher Raub 

verhindert worden iſt. Deswegen wäre zu wünſchen, daß für die un- 

entbehrlihen Hunde die Abgabe wegfiele (Eſ< enz Nr. 9). Zwiſtig- 

keiten über Markungen ſollten von einem (Mark-) Geriht der Ge- 

meinde entſchieden werden, weil Landleute ſi in ſol<hen Sachen 

beſſer auskennen (Homburg Nr. 8). -- Das früher abgefaßte 

Grundbuch (Kataſter der Liegenſchaften) iſt für uns eine drüende 

Laſt, weil das Maß der Liegenſhaften um ein Beträchtliches ſHwäcer 

als in den Tälern iſt; ferner weil unſere Berglage in der Ergiebig- 

keit dieſen kaum zu vergleihen uſw. (Homburg Nr. 1). -- In 

einem gut polizierten Staate ſollte nic<ts geduldet werden, was dazu 

dient, den Leuten ni<ht nur das Geld auf eine unnüße Art aus dem 

Beutel zu lo>en, ſondern weil auc< niedrige Habſucht einen Hang 

zu elendem zeit- und ſittenverderblihen Spielen in ihnen ſtärkt und 

nährt. Dahin zählen wir Abſatz von Lottobillets, Komödianten, 

Gaukel- und Würfelſpiele u. dgl. herumziehendes G eſindel. Dieſe 

ſollten aus dem Lande getrieben werden (Weinfelden S. 8). -- 

Das ſowohl für einen neugewählten Orts-Pfarrer, als auch für deſſen 
künftige Gemeinde ſo ſehr in Koſten laufende Abholen ſollte ab- 

getan werden, ſo daß nur die Kirchenſtillſtänder denſelben einholen 

und die Inſtallation nur durc; den Dekan des Kapitels und den 

Präſidenten des Diſtrikts möchte bewerkſtelligt werden (Wein- 

felden S. 8). 

Die Stadt Dießenhofen wünſcht die Einnahmen von Brüden- 

geld und Rheinzoll, vom Umgeld, Salzgeld und von der Jagdbarkeit 

zurüzuerhalten (Dießenhofen; vgl. Ste>born). 
Volksabſtimmung über Geſete und Verfaſſung. 

Bußnang verlangt, daß, wenn neue Geſetze geſchaffen werden, 

ſolHe dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden 
ſollen (Referendum) ; auc< die Frage der Abſchaffung beſtehender 

Geſeze gehört dem Entſcheide des Volkes. Alle drei Gemeinden 

wünſchen Wahl der Beamten durc<h das Volk (Bußnang S. 2; 

Märweil S. 1, Shönholzerswilen S. 2). 

Der Entwurf der neuen Verfaſſung ſoll von der Ver- 
faſſungs-Kommiſſion dem alten Großen Rate vorgelegt und dieſer
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erſuc<t werden, ſolHen den Gemeinden zur Kenntnisnahme mitzu- 

teilen. Es ſollen dann zur Annahme oder Verwerfung des Ent- 
wurfs auf eine beſtimmte Zeit Regiſter eröffnet und die Annahme 

oder Verwerfung oder nur die Abänderung einiger Artikel, wenn die 

Regiſter geſchloſſen, der Verfaſſungs-Kommiſſion wieder eingeſandt 

werden. Keine Regierungsform ſoll Kraft und Gültigkeit haben, bis 

ſolHe dur<h die Mehrheit von 2/5 der Stimmen entſchieden iſt (Buß- 

nang S. 2, Märweil S. 1, ShHönholzersweilen S. 2). 
Au< Weinfelden fordert S. 8, es ſolle der Entwurf der Kantons- 

verfaſſung vom alten Großen Rat den Gemeinden mitgeteilt und 
eine Friſt beſtimmt werden, innerhalb weldzer dieſelben ihre Meinungen 

einreihen können. Zur geſetßzlihen Annahme ſoll die Zuſtimmung 

von wenigſtens 2?/; der Kantonsbürger erforderlich) ſein. -- Welche 

Verfaſſung aucz dem Kanton zur Abſtimmung gegeben werden mag, 

ſo ſoll ſie erſt volle Kraft haben, wenn ſie durc& die Gemeindever- 

ſammlungen angenommen ſein wird und der neu zu wählende 
Große Rat nichts mehr daran zu ändern findet (Gündelhard). 

Dagegen verlangt Homburg, daß die eidgen. Tagſazung und 

nicht die kantonale Regierung über die Art und Weiſe der Einführung 

des neuen kantonalen Grundgeſees das Nähere vorſchreiben ſoll 

(Homburg). 

Die vier Männer, wel<he der Kleine Rat als Aufrührer 

und Empörer verfolgt hatte, waren von der richtigen Anſicht 

ausgegangen, daß, nachdem zu Ende des Jahres 1813 die 

Mediationsverfaſſung der Schweiz als aufgelöſt erklärt worden 

war, die leitenden Behörden im Zanton Thurgau ſofort hätten 

Scritte tun ſollen, eine neue Kantonalverfaſſung anzubahnen, 

dur< eine vom Volke gewählte Verfaſſungs-Kommiſſion. Statt 

deſſen glaubten ſich der Große und der Kleine Rat berechtigt, 

eine neue Verfaſſung von ſich aus zu bewerkſtelligen; ja, 

der Kleine Rat ernannte aus ſeiner Mitte eine Anzahl 

Männer, welc<he den Entwurf des neuen Grundgeſetßes beraten 

ſollten und, nachdem ſie ihn zuſtande gebracht hätten, das 

Ergebnis der Regierung zur weitern Beratung übergeben 

ſollten. Dieſer Ausſchuß der Regierung benahm ſich denn 

auc< wirklich ſo, als wenn das Geſchäft der Verfaſſungs-
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Erneuerung nur ihn und ſeine Auftraggeber allein anginge. 

Der Bevölkerung wurde von den Ratſchlägen derſelben nichts 

bekannt, als was geſprächsweiſe in das Publikum durchſiderte. 

Wer ſich zu Eingaben einiger Reklamationen berechtigt glaubte, 

wurde vom Kleinen Rat in den härteſten Ausdrücen abge- 

wieſen, als Ruheſtörer angeſehen und behandelt. Dieſe Auf- 

faſſung mußte die Regierung freilich im weitern Verlaufe 

unter dem Drude der öffentlichen Meinung aufgeben ; allein 

es gelang ihr do<, ihre Meinung, als ſei die Verfaſſungs- 

reviſion lediglic Sache der bisherigen oberſten Behörden und 

nicht des Volkes, feſtzuhalten und durchzuſezen. Jene vier 

Männer meinten ganz richtig, es hätte vom Volke eine Re- 

viſionskommiſſion gewählt werden müſſen, der man alle 

Wünſc<he für das neue Werk hätte eingeben ſollen. Wollten 

ſie ſelbſt auc ſolHen Eingaben nicht vorgreifen, ſo bezeich- 

neten ſie do< als allgemeine Volkswünſche bei der Reviſion 

Sparſamkeit im Staatshaushalt; denn da die Bevölkerung des 
Landes von frühern Zeiten her durch die feudalen Reallaſten 

und während der neuern Kriegsjahre durc< maßloſe Leiſtungen 

in unerträgliche Schulden geraten ſei und vorausſichtlich bei den 

unproduktiven Wirtſchaftsverhältniſſen des Landes nicht ſo 

bald ſic< herausarbeiten werde, ſo müſſe man darauf denken, 

die Bevölkerung von allen entbehrlichen Abgaben, die der 

Staatshaushalt verurſacht habe, zu befreien. Es emvypfehle 

ſic) daher, wie allgemein gewünſcht werde, eine ernſtliche Be- 

ſhränkung des Staatsorganismus in der Zahl der Behörden, 

der Gerichte, der Kanzleien und deren Beſoldungen und in 

allem, was dem Bürger als Schikane der Bureaufratie er- 

ſcheine. Eine derartige Einſchränkung ſtehe aber ni<t wohl 

zu erwarten, wenn diejenigen, welche vom Staate beſoldet 

würden, ſelbſt beſtimmten, wie viel bezahlt werden ſolle, 

anſtatt daß alle Stände bei der Neugeſtaltung der Staats- 

einrihtungen mitwirkten. 

Thurg. Beiträge 1.1. 7
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Aus den mannigfaltigen Wünſchen, die einzelne Bürger 
oder ganze Gemeinden der Verfaſſungs-Kommiſſion einreichten, 

und die i< vorhin im Auszuge regiſtriert habe, ergibi ſich 

in der Tat, daß größere Sparſamkeit im Staatshaushalt eine 

allgemein geſtellte Forderung des Volkes bildete, daß alſo die 

vier Männer in dieſer HinſiHt nur die Dolmetſcher deſſen 

waren, was in der Geſamtheit der Bürger zum Ausdrue> 

kommen wollte. Die Beſchränktheit des mir zu gebote ſtehen- 

den Raumes verbietet mir, auf dieſe Eingaben no< näher ein- 

zutreten ; man würde daraus genauer als aus oberflächlichen 

Scilderungen der Volkszuſtände erkennen, wo die Zeitlage 

das Volk drücte, und wo es ſich Luft zu ſchaffen verſuchte 

Während der 6 erſten Sizungen (vom Montag den 13. bis 
zum Freitag den 17. Juni) beſchäftigte ſih die zweite Verfaſſungs- 

Kommiſſion ununterbrohen mit der Reviſion der bisherigen am 

29. Dezember 1813 aufgehobenen Mediationsverfaſſung. Da ſie für 

den Gang ihrer Beratſ<lagung den Pfad weſentlic< benutzte, welchen 
die Arbeiten der vor ihr beſtandenen Verfaſſungskommiſſion geöffnet 

Hhatte, gelangte jie in der lezten der erwähnten Sitzungen ſo weit, 

daß die Abſchlüſſe über die einzelnen Grundſäte in ein Ganzes zu- 

ſammen getragen werden konnten. Daher wurde am Sdluſſe der 

den 18. Juni gehaltenen 6. Sizung beſchloſſen, daß die weitere Be- 
ratung und der endliche Abſchluß eines dem Großen Rate als Gut- 

ac<ten vorzulegenden Projektes der revidierten Kantons-Verfaſſung 
auf Montag den 26. Juni eingeſtellt ſei, und inzwiſc<hen die Kanzlei 

die vorläufige Redaktion na<c Anleitung der bis dahin gepflogenen 

Verhandlungen zu beſorgen habe. 

In der hierauf am 26. Juni gehaltenen ſiebenten Sizung wurde 

die niedergeſchriebene Redaktion des Entwurfs vorgetragen und 

definitiver Erörterung unterworfen, und es ergab ſich hierauf fol» 
gender Wortlaut des Textes. Beigegeben ſind hier die vom Majori- 

täts-Gutahten abweichenden Anſichten und Meinungen verſchiedener 

Mitglieder.
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Entwurf 127) 
der revidierten Verfaſſung des Kantons Thurgau 

vom 28. Juni 1814. 

1. Abſchnitt: Einteilung des Gebieths. 

8 1. Der Kanton Thurgau iſt in 8 Amtsbezirke, dieſe ſind in 

32 Kreiſe, und die Kreiſe in Gemeinden eingeteilt. Die nähere 
Regulierung dieſer Einteilung bleibt dem Geſete vorbehalten. 

-- Zu 8 1. KR. und DR. Ammann würde den Kanton in 16 

Amtsbezirke einteilen und dann nur eine zweite Unterabteilung, nämlich 

diejenige der Munizipalgemeinden, ſtattfinden laſſen. -- AR. Harder 

würde die 8 Amtsbezirke ſtatt in 32 Kreiſe und dann erſt wieder 
in Gemeinden, geradezu in 64 Munizipal-Gemeinden abteilen. -- 

AR. Ammann, vom DR. Ammann unterſtüßt, gibt den Wunſch zu 
Protokoll, daß dem Verlangen des Kirc<ſpiels Ermatingen, in einen 

Kreis und, falls die Wiedereinrihtung von Munizipalgemeinden be- 
liebt würde, auc<h in eine Munizipal-Gemeinde vereinigt zu werden, 

bei der künftigen Einteilung berüdſichtigt werden mödte. 

8 2. Frauenfeld iſt der Hauptort des Kantons. 

Zu 8 2. KR. und DPräſ. Keſſelring iſt der Meinung, daß 
um der Veränderlihkeit der Umſtände Rehnung zu tragen, der 

Hauptort nur proviſoriſQ beſtimmt werden ſollte. 

2. Abſhnitt: Politiſ<Her Zuſtand der Bürger. 

8 3. Alle Bürger des Kantons Thurgau genießen der gleichen 
politiſhen Rechte, nacM den nähern Beſtimmungen, welc<he in nach- 

folgenden Artikeln enthalten ſind. 
8 4. Jeder, welher Kantonsbürger iſt, und ein Gemeinds- 

bürgerreht im Kanton beſitzt, hat als Aktivbürger Zutritt und Stimme 
in den Gemeinds- und Kreis-Verſammlungen, inſofern er das Alter 

der geſezlichhen Majorennität erreicht hat. 
Hingegen ſind davon ausgeſchloſſen, dieſenigen : 

a. welche wegen begangenen Verbrehen und darauf gefolgter 

infamirenden Strafe der bürgerlihen Ehre verluſtig ge- 

worden ; 

b. welde ein Falliment erlitten, oder gerichtlic< akkordirt haben, 

ohne wieder rehabitilirt zu ſein ; 
&. die Almoſensgenößigen. 

127). Man vergleiche den Text des Entwurfs der erſten Re- 

viſions-Kommiſſion oben S. 52 fgg.
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-- Zu 8 4 äußert KR. Keſſelring die Anſicht, daß diejenigen, 
welde in Koſt und Lohn ſtehen, ſowie aud alle Akkordirten ohne Aus- 

nahme von Ausübung des Aktivbürgerre<htes ausgeſchloſſen ſein ſollten. 

8 5. Das Aktivbürgerreht kann jeder nur da ausüben, wo er 
ein Gemeindsbürgerreht beſißt, und iſt er in mehreren Gemeinden 

verbürgert, ſo darf er es nur in einer derſelben ausüben. 

8 6. Bey Bürgerverſammlungen, von welhen über Beſteue- 

rungen und andere Gegenſtände der innern Adminiſtration, die nicht 

bloß das ausſchließlihe Eigentum der Gemeindsbürger oder einer 

abgeſonderten Corporation betreffen, entſhieden wird, hat jeder ge- 
ſezlih Angeſeſſene Stimmreh<ht, aucF wenn er in der Gemeinde ſelbſt 

nicht verbürgert iſt. 
8 7. Sdhweizer aus andern Kantonen und Fremde können in 

das Kantonsbürgerre<ht aufgenommen werden, inſofern ſie naturali- 

ſiert werden, und ſic überdies ein Gemeindsbürgerre<t im hieſigen 
Kanton verſchaffen. 

8 8. Um in ein Gemeindsbürgerreht aufgenommen zu werden, 

muß man das Anteilhaberre<ht an den vorhandenen Gemeindsgütern 

nah geſezliher Vorſchrift erlangen. Jedem Kantonsbürger iſt die 

Erwerbung eines ſolhen Gemeindsbürgerrehtes freyngeſtellt. 
-- Zu 8 8 äußerten KR. Keſſelring und Reinhard, daß den Kan- 

tonsbürgern die Erwerbung jeden beliebigen Kantonsbürgerrechtes 

freigeſtellt ſein ſollte ; ſie wollen die Aufnahme lediglih von den 

Gemeindsſ<lüſſen abhängig maden. 

8 9. Der Kantonsbürger kann in jeder beliebigen Gemeinde 

ſiH< haushäblich anſiedeln, und mit völliger Gleicheit der Rehte ſein 
Gewerbe treiben. 

AucF den Angehörigen anderer Shweizeriſchen Kantone iſt 

das Reht der haushäblichen Niederlaßung eingeräumt, inſofern ſolhes 
den Bürgern des Kantons Thurgau in dieſen Kantonen ebenfalls 
zugeſtanden wird. 

Beides unter Beobachtung diesfälliger geſezlicher Beſtimmungen. 

3. Abſhnitt: Oberſte Gewalten. 

A. Großer Rath. 

8 10. Ein Großer Rath von 100 Mitgliedern übt die höſte 
Gewalt aus. 

8 11. Er verſammelt ſih ordentlicher Weiſe alljährlich zwey 

Mahl, nämlid) in der erſten Woche des Jänners und in der erſten 
Wo<he des Brac<hmonaths, am Kantonshauptort. In beſonderen
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Fällen kann ihn der Kleine Rath auc< außerordentliher Weiſe zu- 
ſammenberufen. Die Dauer ſeiner Verſammlungen wird nach dem 

jedesmahligen Erforderniß der Geſchäfte beſtimmt. 

8 12. Der Große Rath 

a. entſcheidet über die Annahme oder Verwerfung der Geſezes- 

Vorſchläge, die ihm vom Kleinen Rath vorgelegt werden, 

ſo wie über die zu erhebenden Steuern und Anlagen. Er 

kann den Kleinen Rath für Einreicung neuer oder Ab- 

änderung ſchon beſtehender Geſeze und Dekrete einladen, 

in welchem Fall der Kleine Rath ihm in der nächſten ordinari 

Sizung ſein Befinden darüber mittheilen wird. 

b. Er lägt ſi< über die Vollziehung der Geſeze und Verord- 

nungen und über den Zuſtand der verſchiedenen Zweige 

der Staatsverwaltung Rehenſchaft ablegen. 

c. Er nimmt dem Kleinen Rath über die Verwaltung der öffent- 

lihen Gelder Rehnung ab. 

d. Er beſtimmt die Beſoldung der öffentlichen Beamten. 

e. Er beſchließt über den Ankauf und die Veräußerung von 

Kantonalgütern. 

f. Ihm ſteht das Re<ht der Begnadigung zu. 

g. Er berathſ<hlagt über die Zuſammenberufung außerordent= 

liher Tagſazungen, wenn ſol<he begehrt wird ; ernennt die 

Abgeordneten des Kantons zu den Tagſazungen, und erteilt 
ihnen Inſtruktion. 

b. Er ſtimmt im Namen des Kantons. 

=- Zu 8 12 hat KR. Keſſelring darauf angetragen, daß die Be- 
ſ<lüſſe für Anlegung neuer Hauptſtraßen, für Brü>en- und andere 

Bauten, -- ferner die Beſchlüſſe, wodur<h Militär aufgeboten wird, 

und ſo auc<) die Wahlen der Militär-Chefs der Beſtätigung des 
Großen Rates unterworfen ſein ſollen. Dieſer Antrag iſt von KR. 

Dölli, hinſichtlich der militäriſchen Anordnung auch vom KR. und 

DR. Ammann unterſtüzt worden. Der erſtere wollte no<h ferner 
auc für die Salzverträge die Genehmigung des Großen Rates vor- 

behalten wiſſen. -- KR. und DR. Ammann beſteht auf der Anſicht, 

daß der Gr. Rat das Vorſchlagsre<ht bei Bearbeitung der Geſete in 
dem Maße mit dem Kleinen Rat zu teilen habe, daß der erſtere 

niht nur die Geſeze geben könne, welche der leztere ihm vorſchlägt, 

ſondern ſolhe auch ſelbſt in Vorſchlag bringen dürfe, die der Kleine 
Rat näher zu beraten habe.
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8 13. Der jedesmal im Amt ſtehende Landammann iſt Prä- 

ſident des Großen Raths. 

8 14. Der Große Rath wird nadh einer dreyfa<hen Wahlart 

ernennt. 

Erſtens. Jeder der 32. Kreiſe wählt durc<h die Verſammlung 
ſeiner Aktivbürger ein Mitglied des Großen Raths. 

Zweytens. Ein beſonderes, aus 45. Wahlmännern beſtehen- 

des Wahl-Corps wählt ebenfalls 32. Mitglieder in den Großen Rath ; 

welches Corps auf folgende Weiſe gebildet wird. 

Es treten in daßelbe : 

a. Die 15. reihſten, aus der Zahl der weltlihen, große Güter 

beſizenden Kantonsbürger, (worunter auc< diejenigen zu 

zählen ſind, welche vor 1798. gerichtsherrlihe Recte übten, 
und ſeither im wirklihen Beſiz ihrer Güter blieben ; ſo wie 

diejenigen, die ſol<;e Güter als ein von der Regierung an»- 

erkanntes Fidei-Commiß, im Ertrag von wenigſtens fl. 1000 

jährlich für ſice) zu benuzen haben.) Der Kleine Rath be- 

zeicnet dieſe 15 Wahlmänner nac< Anleitung des Steuer- 

Regiſters und Güter-Cadaſters. 
b. 15 Wahlmänner der Amtsbezirke, nämlich aus jedem der 

7 größern zwey, und aus dem kleinen Amtsbezirk Dießen- 

hofen Einer. Sie werden von einer Verſammlung von 2 Aus- 

ſhüſſen eines jeden Gemeinderaths des Amtsbezirks, unter 
dem Vorſiz des Vollziehungs-Beamten der Regierung, er- 

nennt. Endlich 
c. 15 Wahlmänner von den Munizipal-Städten, nämlich 3 von 

Jeder der 5 Städte Arbon, Biſchofszell, Dießenhofen, Frauen- 
feld und Stekborn ; =- ihre Ernennung ſteht bey der ge- 

- ſamten Stadtbürgerſchaft. 
Die von dieſem Wahl-Corps zu ernennenden 32. Mitglieder 

werden zur Hälfte aus ſeiner Mitte, und zur Hälfte außer derſelben 

gewählt. 

Drittens. Für die übrigen 36. Stellen des Großen Raths 
geſ<ehen die Wahlen von den 64. dur< die Kreisverſammlungen 

und das Wahl-Corps in den Großen Rat eingetretenen Mitgliedern, 
und zwar aus dem doppelten Vorſchlag einer von dem wirklichen 

Großen Rath ernennten, aus 5. Mitgliedern des Kleinen und 10. Mit- 

gliedern des Großen Raths beſtehenden Commiſſion. 
-- Zu 8 14. Die Schwierigkeit in der Beſtkimmung der Wahlart 

für den Großen Rat an ſi<, außerdem no< vermehrt dur< die
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Winke, welhe von den Miniſtern der alliierten Mä<te und dem 

Vorſigenden der eidgenöſſiſhen Tagſazung über dasjenige erteilt 
worden ſind was ein aufgeſtelltes Hauptprinzip diesfalls von allen 

Käntonen fordere, indem die unmittelbare Volkswahl dur<haus be- 

ſ<ränkt und hingegen der angeſehenſten Klaſſe des Landes -- hier 
den großen Gutsbeſizern -- ein vorzüglicher Einfluß darauf einge- 
räumt werden müſſe -- hatte die Kommiſſion bewogen, allervorderſt 
von einer engern Kommiſſion, beſtehend aus den RR. Morell und 

Anderwert und KR. Keſſelring, Sauter und AR. Ammann einen 
Vorſchlag in Form eines Gutahtens abzuverlangen. Dieſer Antrag 
erhielt naH langer Beſprehung die Mehrheit der Stimmen. -- 
KR. DR. Ammann, Anderes und Dölli aber beſtanden darauf, daß 

den Kreiſen die Ernennung von 2 direkten Mitgliedern und dieſen 
insgeſamt ſodann die zur Ergänzung des Großen Rates erforder- 

lihen Wahlen eingeräumt werden ſollen auf die Weiſe, wie in dem 

Verfaſſungs-Projekt der frühern Kommiſſion 8 21 angetragen iſt. = 

RR. Hanhart, KR. Keſſelring und Meyer ſtimmen, ebenfalls ab- 

weichend, vom Beſ<hluſſe der Majorität, dahin, daß jedem Kreiſe, 

neben der Wahl eines direkten Mitgliedes, die Ernennung eines 

Wahlmannes zukommen ſoll; daß die 32 Wahlmänner der Kreiſe 

ſodann mit den 16 reichſten Gutsbeſizern in ein Wahlkorps vereinigt, 

16 Großratsmitglieder aus der Mitte derſelben, und 16 andere Mit- 

glieder frei zu ernennen, und daß die aus den beiderlei Wahlarten 
hervorgegangenen 64 Großratsgliedern auf den Doppelvorſchlag einer 

aus 5 Mitgliedern des Kleinen und 10 Mitgliedern des Großen 
RNates beſtehenden Vorſchlags-Kommiſſion die no< übrige Zahl von 

34 Mitgliedern zu wählen haben ſolle. -- Auf den Fall übrigens, 
daß dieſe Minderheitsgutachten nicht Eingang fänden, ſchließen ſic< 
KR. Keſſelring, Anderes und DR. Ammann der Meinung des RR. 

Anderwert, KR. Loher und AR. Ammann an, wel<he obwohl üb- 
rigens zum Abſchluß der Mehrheit ſtimmend, do<h hinſichtlih der 

Kompoſition der Vorſchlags-Kommiſſion inſofern davon abweichen, 
als ſie die Wahl dieſer Kommiſſion, welcher der Vorſchlag für Be- 

ſezung der 36 Pläte von der dritten Wahlart zukommt, lediglich 

den 64 Großratsgliedern von der erſten und zweiten Ernennung 

überlaſſen wollen. 

8 15. Um in den Großen Rath wählbar zu ſeyn, wird er- 
fordert, daß der betreffende Kantonsbürger das 25te Altersjahr 

angetreten habe, und ein Vermögen von wenigſtens fl. 3000, ver- 

ſteuere,
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8 16. Die Amtsdauer der Mitglieder des Großen Raths iſt 
auf 8. Jahre feſtgeſezt ; abwehſemd kommt alle vier Jahre die Hälfte 

derſelben, und zwar von jeder aus der Verſchiedenheit der Wahlart 

hervorgehenden drey Abtheilungen beſonders, zum Austritt. Das 
Loos bezeihnet diejenigen, welhe bey der erſten Erneuerungs- 

Periode austreten ſollen. Die Ausgetretenen ſind jedesmahl wieder 

wählbar. 

-- Zu 8 16. AR. Anderes und DR. Ammann mödten die Amts- 
dauer der Mitglieder des Großen Rates auf 6 Jahre beſchränkt 

ſehen. 

8 17. Die Erneuerungswahlen werden auf folgende Weiſe 

vorgenommen : 
a. Zu den Stellen von der erſten Ernennungsart wählen die 

betreffenden Kreisverſammlungen. 

b. Zu den Stellen von der zweiten Ernennungsart wählt das 

Wahl-Corps, welc<hes allemahl auf die gleiche Weiſe neu zu 

bilden iſt, wie für die erſten Wahlen. Die von den Amts- 

bezirken in daßelbe abzuordnenden Wahlmänner werden 

dabey von den Verſammlungen der Gemeindsammänner, 

unter dem Vorſitz des Vollziehungs-Beamten der Regierung, 

ernennt. 

6. Zu den Stellen von der dritten Ernennung wählt der Große 

Rath -- nachdem die erneuerten Mitglieder von der erſten 

und zweiten Ernennung zuvor eingetreten ſind -- ſelbſt, 

aus dem Doppelvorſchlag einer von ihm gewählten, aus 

5. Mitgliedern des Kleinen und 10 Mitgliedern des Großen 

Raths beſtehende Commiſſion. 

8 18. Die Ergänzungswahlen für abgegangene Mitglieder von 

der erſten Ernennungsart ſind dur< die betreffenden Kreiſe jedes- 

mahl innerhalb Monatsfriſt nac< erfolgter Erledigung der Stelle 
vorzunehmen. 

Diejenigen für abgegangene Mitglieder von der zweyten und 

dritten Ernennung bleiben bis zur nächſtfolgenden ordentlihen Er- 
neuerungs-Periode aufgeſchoben, [ſofern nic<ht in der Zwiſchenzeit die 

Zahl der erledigten Stellen von der einten oder der andern Art 

bis auf den vierten Teil ihrer Geſammtzahl ſich vermindert hat. In 
jedem Fall gehen dieſelben auf die gleicße Weiſe wie die Erneue- 

rungs-Wahlen vor. 
8 19. Die Mitglieder des Großen Raths (Kantonsräthe) be- 

ziehen für ihre amtlihen Verrichtungen keine Entſchädigung.
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B. Kleiner Rath. 
. 8 20. Ein Kleiner Rath von 9. Mitgliedern iſt die oberſte 

Vollziehungs- und Verwaltungs-Behörde. 

Von ihm gehen die Vorſ<läge der Geſeze und Steuer-Ver- 
ordnungen aus. 

Er trifft alle die Verfügungen, welche die Vollziehung der Ge- 

ſeze notwendig macht, und faßt zu dem Ende die angemeſſenen Be- 

Ihlüſſe. 
Er hat die Aufſi<ht über das Juſtizweſen, und die Leitung 

aller Zweige der Adminiſtration. 

. Er hat ferner die Ober-Aufſiht im Allgemeinen über die Ver- 

waltung der Kirhen-, Shul- und Armengüter. 

Ihm kommt der Entſcheid in Streitſaen über Verwaltungs- 

Gegenſtände zu. 

Er legt über alle Theile der Staatsverwaltung dem Großen 
Rath Rechenſhaft ab; und wenn darüber und über ſeine Amts- 

führung beratſchlagt wird, zieht er ſic aus der Verſammlung zurüd. 

Er verfügt über die bewaffnete Macht zur Handhabung der 

öffentlihen Ordnung. 

-- Zu 8 20. In Hinſicht auf die Zahl der Mitglieder des Kl. 
Rates wurde von RR. Anderwert und AG.-Pr. Loher der Ge- 

danke geäußert, dem Kl. Rate 15 Mitglieder zu geben, wovon aber 

bloß 5 oder 7 permanent und hingegen die andern nur periodiſch 

für Behandlung der wichtigern Geſchäfte in Funktion ſtehen müßten. 
--- KR. und DR. Ammann glaubt, daß es an 7 Mitgliedern genügen 

könnte, wobei zu Ausgleiung der Parität das ſiebente Mitglied 

alternierend je 2 Jahre aus der Zahl der reformierten und 1 Jahr 
aus der Zahl der kathol. Großratsglieder zu nehmen wäre. -- In 

Abſicht auf die Wirkſamkeit des Kl. Rates verlangen KR. Keſſelring 

Anderes und DR. Ammann, daß die Einmiſchung desjelben in das 
Juſtizweſen auf diejenigen Fälle beſchränkt werde, wo vom Ricter 

Geſez und Form verleßt ſind. 

.. 8 21. Der Kleine Rath wird von dem Großen Rath aus 
ſeiner Mitte gewählt, und macht fortwährend einen Theil deßelben aus. 

-- Zu 8 21. KR. Keſſelring, Reinhard und Lo<her wollten, 

ohne jedo< eine Minorität bilden zu wollen, nur diejenigen Groß- 
ratsmitgieder zur Wahl in den Kl. Rat zulaſſen, welche wenigſtens 

6000 fl. verſteuern. 

8 22. Die Amtsdauer der Mitglieder (Regierungs-Räthe) iſt 
auf 12. Jahre feſtgeſezt ; die Erneuerung des Kl. Raths geſchiehet
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drittheilsweiſe von 4. zu 4. Jahren. Der Austritt der Mitglieder 
erfolgt in der umgekehrten Ordnung der Wahl; die Austretenden 

ſind jedesmahl wieder wählbar. 

-- Zu 8 22, Wie bei den Mitgliedern des Gr. Rates verlangen 

KR. Anderes und Ammann, DR. au< für die Mitglieder des Kl. 
Rates Beſchränkung der Amtsdauer auf 6 Jahre. 

8 23. Zwey Landammänner führen abwechſelnd von halb zu 

halb Jahr den Vorſiz beym Kleinen ſo wie beym Großen Rath. 
Wenn ſie beyde daran gehindert ſind, verſiehet ein« Landesſtatihalter 

ihre Amts-Verrichtungen. 

Zu dieſen Stellen ernennt der Große Rath aus der Mitte 

des Kleinen Rathes. Die Wahlen unterliegen alljährlich der Er- 

neuerung. 

4. Abſhnitt. Gerichte und untere Verwaltungs- 

behörden. 

A. Gemeindsbehörden. 

8 24. Jede Ortsgemeinde hat einen Ammann und wenigſtens 
3zwey Orts-Vorgeſezte, welhe zuſammen die Orts-Vorſteherſchaft 

ausmachen, und durch die Verſammlung der Aktivbürger. aus den- 

jenigen von ihnen gewählt werden, die ein Vermögen von wenig- 
fl. 500. verſteuern. 

Es iſt jedoh geſtattet, daß mehrere kleine Gemeinden ſich, mit 

Bewilligung und Leitung des Kleinen Raths, für Polizey- und all- 
gemeine Adminiſtrations-Angelegenheiten unter eine gemeinſc<haft- 

liche Vorſteherſchaft vereinigen. 

8 25. Der Ammann und die Vorſteher bleiben drey Jahre 
im Amt; alljährlich wird die Orts-Vorſteherſchaft zum dritten Theil 

erneuert. 

Das Geſetz beſtimmt die Verrichtungen und Competenz dieſer 

Gemeindsbehörde. 

B. Kreisbehörden. 

8 26. Jedem Kreis ſteht ein Kreis-Amtmann als Voll- 
ziehungs-Beamter der Regierung vor den ſie aus den Bürgern, 

wel<e wenigſtens fl. 1000. Vermögen verſteuern, ernennt. 

Er hat die Aufſiht über die Gemeindsbehörden ; leitet in 
ſeinem Amts-Kreis die niedere Polizey und wacht über ihre Hand- 
habung. Wichtigere Gegenſtände der Polizey und der Adminiſtration, 

welche den ganzen Kreis betreffen, werden von ihm mit Zuzug der 
der Gemeinds-Ammänner in gemeinſchaftliher Beratung behandelt.
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Bey den Wahlverſammlungen der Kreife führt er den Vorſiz. 
Er iſt Vermittler in Streitigkeiten der Bürger. 

8 27. Ein Kreisgeriht, bey welc<hem der Kreis-Amtmann 

den Vorſitz führt, ſpricht über Civil-Streitigkeiten von geringerm 

Belang, und über minderwichtige Polizeyvergehen ab. 

Die Einrichtung deßelben ordnet das Geſez an, welches auch 

ſeine Competenz beſtimmt. 

- Zu 8 27. Auf das einer engern Kommiſſion, beſtehend aus 
RR. Morell und Anderwert und KR. Locer, Keſſelring und Sauter 

abverlangte Gutachten über die Organiſation der Gemeinds- und 

Kreisbehörden wurde dasſelbe zwar, wie hierneben enthalten, von 

der Mehrheit angenommen ; KR. Keſſelring verblieb jedo< (zu 88 
24 und 25) bei dem Vorſchlag, es bei der Einrichtung von Muni- 

Zipalgemeinden und der Auſſtellung von Gemeinderäten, welche 

aus den Ortsvorgeſezten jeder einfagen Gemeinde zuſammenge- 

ſezt und nac< Bedürfniß no< dur< andere Mitglieder vermehrt 

werden ſollen, zu belaſſen, und änßern RR. Anderwert und KR. 

Keſſelring (zu 8 26), Locher und AR. Ammann die Anſicht, daß 

PAttitude (die Stellung) bleiben ſollte, um 2 Kreiſe durc<h einen 

Kreis-Amtmann verwalten zu laſſen. K. Sc<herb würde geradezu 

beſtimmen, daß je über 2 Kreiſe ein Kreiszamtmann geſeßzt werden 
ſolle. KR. Ammann, DR., DR. Stoffel und KR. Anderes und 

und Meyer mödhten es geſchehen laſſen, daß einem der Gemeinde- 

ammänner die Stelle des Kreiszamtmanns übertragen werden könne. 
-- KR. Anderes bildet eine Minorität mit dem Antrag, daß der 

Kreisamtmann ſtets aus den Bürgern des Kreiſes zu wählen ſei. 

Befinden für die Ausführung der Organiſation. 
Allgemein iſt gutgefunden und daher als Kommiſſionalantrag ins 

Protokoll aufgenommen, „daß ein künftiges organiſches Geſeß die 

bisherige Straf-Kompetenz der Gemeindebehörde zu erweitern habe.“ 
KR. Keſſelring würde dabei zwiſchen größern und kleinern Gemeinden 

unterſcheiden und den erſtern eine geringe gerichtlihe Kompetenz 

nebſt Straf-Kompetenz bis auf 2 Neuthlr., den letztern aber nur 
Strafre<ht bis auf 1 Nthlr. einräumen. KR. Harder glaubt, daß 

nur den Munizipalſtädten eine erweiterte Kompetenz zu geben ſei. 

KR. Vogler würde das Strafre<ht auf Scandſtrafen und 24- 

ſtündigem Arreſt ausdehnen. 

Idem. Ebenfalls als allgemeiner Antrag fälllt ins Protokoll, 

daß die nähere Organiſation auf den Kreisgerichten eine größere 

Kompetenz anzuweiſen hätte. KR. und DR. Ammann verlangt
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für dieſelben namentli< die Kompetenz zu Behandlung unwidtiger 

Falliments-Fälle. 

C. Bezirksbehörden. 

8 28. Ein Ober-Amtmannn, als erſter Vollziehungs-Beamter 

der Regierung in jedem Amts-Bezirk, wird von dem Kleinen Rath 
aus denjenigen Bürgern gewählt, wel<he das 25. Altersjahr erreicht 

haben, und wenigſtens fl. 2000.-- Vermögen verſteuern. 

Die Kreis-Amtmänner, in ihren Verrichtungen als untere 

VollziehungsBeamte, und die Gemeinds-Vorſteherſ<haften ſtehen 

unter ſeiner Leitung. 
-- Zu 8 28. KR. Anderes beſteht darauf, daß der Oberamt- 

mann jeweils aus den Bürgern des Bezirks genommen werden 

müſſe, und bildet mit dieſer Meinung wie bei 8 26 ein Minoritäts- 

gutahten. 
8 29. Jeder Amts-Bezirk hat ein Gericht, welches in erſter- 

Inſtanz bürgerlihe Rehtshändel und geringere Criminalfälle be- 
urtheilt. Daßelbe beſteht unter dem Vorſiz des Ober-Amtmanns 

aus ſe<hs Richtern, die auf einen Dreyer-Vorſchlag des Ober-Gerichtes 

der Kleine Rath aus den Bürgern des Amts-Bezirks ernennt, 

wel<he wenigſtens fl. 1500. verſteuern. Ihre Amtsdauer und die 

Competenz des Gerihts beſtimmt das Geſez. 

Befinden für die Ausführung der Organiſation. 

-- Zu 8 29. Für die nähere Ausführung der Organiſation der 
Amtsgeri<te empfiehlt die Kommiſſion : Erhöhung der Kompetenz 

in Zivil-StreitſaMen. Zugleih wird zur Frage gebracht, inwie- 

fern vor den niedern Gerihten bei ni<ht appellabeln Fällen Advo- 

katen zuläſſig ſeien, und als höhſt dringend überhaupt wird eine 

Advokaten-Ordnung angeſchen. 

D. Criminal-Geriht iſter Inſtanz. 

8 30. Für die peinlihe Rechtspflege im Kanton wird ein 

Criminal-Gericht 1ſter Inſtanz aufgeſtellt. Seine Organiſation 'und 
Competenz iſt dem Geſeßz vorbehalten. 

=- Zu 8 30. Die Kommiſſion werde als angemeſſen erachten, 
daß bei der Organiſation oder der Wahl des Perſonals des Kriminal- 
Gerihts darauf Rüdſiht genommen werde, dasſelbe ſoviel möglich 

aus Perſonen, welHhe in der Nähe des Hauptortes wohnen, zu 
bilden, damit die Beurteilung vorkommender Fälle mehr Beförde- 

rung erhalte.
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E. Ober-Gericht. 

8 31. Ein Ober-Geriht von 13. Mitgliedern ſpricht in letzter 
Inſtanz über bürgerlihe und peinlihe Rechtsfälle ab. In Fällen, 
wel<he Todesſtrafe na<h ſich ziehen können, darf nur in vollzähliger 

Verſammlung ein gültiges Urtheil ausgefällt werden. 

=- Zu 8 31. NR. Anderwert, KR. Reinhard und Ammann DR. 

hätten dem Obergeriht nur 9 Mitglieder gegeben ; der erſtere 
ſhließt ſiH jedoH der Majorität an. KR. Locher hätte zu 9 Mit- 

gliedern 3 Suppleanten wählen, und KR. S<erb neben 9 Mitgliedern 
2 Mitglieder des Kl. Rates und den nic<ht im Amt ſtehenden Land- 
ammann als Präſident ins Obergericht treten laſſen. -- In Fällen, 

wel<He Todesſtrafe nac<ß ſic) ziehen können, wollen KR. Locher, 

Sderb, Sauter, Harder und Baumer dem Obergericht 2 Mitglieder 

der Regierung beiordnen. RR. Anderwert unterſtügßt dagegen den 
frühern Vorſ<lag, zufolge deſſen das Gericht in ſolHen Fällen mit 
zwei Vollziehungsbeamten zu vermehren wäre. 

Anzug zum Protokoll. Dem beſondern Anzug, „daß bei 

der Organiſation des Matrimonial-Iuſtizweſens die Pflege desſelben 

na<H den Konfeſſionsteilen geſöndert und mit Zuzug der Geiſtlich- 

keit an die verfaſſungsmäßigen Zivilgeri<te übergeben und dadur< 

beſondre Matrimonialgerihte entbehrlich gemaht werden könnten“, 
wurde Platz im Protokoll gegeben. 

8 32. Die Wahl der Mitglieder ſteht bey dem Großen Rath. 

Sie müßen das 25ſte Altersjahr erreiHt, nnd ein Vermögen von 

wenigſtens fl. 3000. zu verſteuern haben; ſchon vorher in gericht- 

liHen Funktionen geſtanden, oder Mitglieder der obern Behörden 

geweſen, oder Rehtsgelehrte ſeyn. 

Die weitern Beſtimmungen über die Organiſation des Ober- 

Gerichts trifft das Geſez. 

5. Abſhnitt. Allgemeine Beſtimmungen. 

8 33. Die freye Ausübung des evangeliſh-reformierten und 

des katholiſ<en Gottesdienſtes iſt zugeſichert. 7 

8 34. Die Exiſtenz und das Eigenthum der Klöſter und Stifte 

ſind garantirt. Sie ſtehen unter dem Sc<huz der Geſeze. 

-- Zu 8 34. RR. Anderwert, KR. Sderb, Harder, Locher, 

Ammann, Dr. R. Stoffel wünſchen für dieſen Artikel die nämlic<he 

Redaktion wie im Entwurf der Bundesakte und namentlich die Be- 

ſtimmung, daß das Eigentum der Klöſter gleiß demjenigen der 

Bürger beſteuerbar ſei.
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8 35. Jeder im Katon Thurgau wohnende Shweizer kann 

zu Militärdienſten angehalten werden. 
8 36. Die Fortdauer der Loskäuflichkeit von Zehenten und Boden- 

zinſen auf geſezlichem Wege, iſt dur< die Verfaſſjung gewährleiſtet. 

8 37. Alle bisherigen Geſeze und Verordnungen, welhe nicht 
mit den in der Kantons-Verfaſſung vorgezeihneten Grundlinien im 

Widerſpruch ſtehen, bleiben in Kraft, ſollen aber beförderlicher Re- 

viſion unterworfen werden. 

6. AbſhHnitt. Verhältniße zwiſ<en den beyden 

Confeßionstheilen. 

8 38. Die beyden Confeßionstheile nehmen an der Staats- 

und Juſtizverwaltung in folgendem Verhältniß neben einander Antheil. 

3. Im Großen Rath wird der katholiſHe, als in der Volkszahl 
kleinere Theil der Kantonsbürger, im Verhältniß von ?/, re- 

präſentirt, ſo zwar, daß bey der Beſezung des Großen Raths 

25. Stellen in demſelben an katholiſche Confeßionsverwandte 

übertragen, und dieſe Zahl au< in den Erneuerungswahlen 

jederzeit beybehalten werden ſoll. 

b. Der Kleine Rath wird neben 2?/3 reformirter mit !/5 katholiſcher 

Glaubensgenojſen beſezt. Der Vorſiz wechſelt na< beyden 

Confeſſionen, ſo, daß jeweils einer der beyden Landammänner 

aus den reformirten und einer aus den katholiſchen Mit- 

gliedern gewählt werden ſoll. 

c. Ins Ober-Gericht werden vier katholiſche Mitglieder gewählt. 
Der Vorſiz wechſelt, wie bey dem Kleinen Rath, unter beyden 

Confeſſionen. 

d. Bey Beſtellung der übrigen Geri<hts- und Verwaltungs- 
Behörden und Beamtungen ſoll im Allgemeinen ein billiges 

Paritäts-Verhältnis beobahtet werden. 

=- Zu 8 38 beſtehen die katholiſ<en Mitglieder der Kommiſſion, 
nämlig RR. Anderwert, KR. Locher, AR. Ammann, DR. Stoffel 

und, inſofern ni<t Vereinigung auf ein Mittel ſtattfindet, auch AR. 

Harder darauf, daß der kathol. Teil des Kantons im Gr. Rate mit 
1/ der Zahl der Mitglieder repräſentiert, und daß auc<h !/s Stellen 

der Vollziehungs- und Verwaltungsbeamten mit Katholiken beſetzt 

werden ſolle, ſowie !/, der niedern Gerichte in paritätiſ<en Diſtrikten 
und Kreiſen und !/5 der Gemeindsvorſteherſhaften in paritätiſchen 

Gemeinden, in weldzen nicht beſondre Verträge etwas andres ver- 

fügen.
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Nachdem ſol<hermaßen die Beſprechung über den Ver- 

faſſungs-Entwurf in ſiebenter Sizung Montag den 27. Juni 
mit 8 40 zu Ende gebrac<ht worden war, wurde ferner 

beſchloſſen : 

1) Es ſolle der Entwurf, wie ſolher von der Majorität 

angenommen und zu Protokoll gebraHi worden iſt, 

dem Kl. Rat übergeben werden, damit er ihn dem 

Gr. Rat zu endgültigem Abſchluſſe vorlege. 

2) Es ſolle ferner bei dem Kl. Rate darauf angetragen 

werden, daß jedem Mitglied des Großen Rates ein 

gedrudtes Exemplar zur vorläufigen Einſicht vertrau- 

lich mitgeteilt werde. 

3) Die Vorberatung einer Vorſchrift über die Einführung 
der neuen Verfaſſung und die Einleitung überhaupt zu 

nennen von dem Gr. Rat diesfalls abzulaſſenden Dekret 

ſei lediglic) dem Kl. Rat anheimzuſtellen. 
Anbei wurde no< folgenden beſondern Anträgen einzelner 

Kommiſſionsmitglieder das Protokoll geöffnet : 

a. Dem Minoritätsbefinden der KR. Scherb und Ammann, 
DR., daß die Annahme der Verfaſſung vom Volke ſelbſt ab- 

hängig zu macen ſei, entweder dadur<, daß ſie na<h er- 

folgter Annahme vonſeite des Gr. Rates einem Ausſchuſſe 
ſämtlicer Gemeinden oder Kreiſe vorgelegt -- oder daß in 

den Gemeinden Abſtimmungs-Regiſter darüber geöffnet werden. 

b. dem von KR. Sc<herb gemachten und von einigen andern 
Mitgliedern unterſtüßten Antrag, daß den Munizipalſtädten 

für den Verluſt der vor der Revolution beſeſſenen ökonomiſchen 

Rechtſamen eine Entſchädigunggebühre, und es ſolle dieſelbe 
dur< ein künftiges Geſeß ausgemittelt werden. 

&, dem von KR. Reinhard in Anregung gebrachten Wunſ<h, daß, 

indem zwar Bürgern aus andern Kantonen unter wecſel- 
jeitigen Bedingniſſen die Niederlaſſung und Gewerbsbetreibung 

im hieſigen Kanton geſtattet werde, denn do< vorbehalten 

ſein ſolle, bei Beſezung in Zivil- und Militär-Ämtern die 
Kantonsbürger vor den andern zu begünſtigen. 

Aus Auftrag des den 6. Juli 1814 einberufenen Gr. Rates, 

der den Entwurf der neuen Verfaſſung entgegen nehmen und prüfen
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ſoll, iſt auch die Verfaſſungs-Kommiſſion am gleihen Tage zu einer 

8. Sizung zuſammengetreten, nachdem ſie von den Bemerkungen 
Kenntnis erhalten, welHhe die Miniſter der h. alliierten 

Mäcte bei der Eidgenoſſenſchaft in einer Konferenz mit der ſhHweizer. 

Tagſatzungs-Geſandſhaft über den Entwurf der revidierten thur- 
gauiſc<en Kantonal-Verfaſſung zu machen und no< weiter ſchriftlic< 

an die Regierung gelangen zu laſſen ſih bewogen ſahen 128), und 
ſie hat ſi< veranlaßt geſehen, in Hinſiht auf dieſe Bemerkungen 

Folgendes zu beſchließen : 

Zu 8 4 iſt unter die Bedingungen der Stimmfähigkeit auf- 

zunehmen, daß wenigſtens Fr. 200 Vermögen verſteuert werden 

müſſen. -- Zugleic ſind unter die Fälle von Ausſchließung vom 

Aktiv-Bürgerre<t auch die Fälle der Vormundſc<haft aufzunehmen, 

deren im Entwurf nur aus Überſehen keine Erwähnung geſchah. 

Zu 8 8. In verbeſſerter Redaktion dieſes Artikels und einer 
für den Zuſammenhang paſſenden Verſezung der 88 7 und 9 

wird in den Entwurf folgende Äenderung gelegt : 

8 7. Der Kantonsbürger kann ſic< überall im Kanton haus- 

häbli< anſiedeln und mit völliger Gleicheit der Rete ſein 

Gewerbe treiben. 

Auch den Angehörigen anderer ſchweizeriſ<er Kantone iſt 

das Re<ht der haushäblihen Niederlaſſung im Kanton einge- 
räumt, inſofern ſolHes den Bürgern des Kts. Thurgau in 

dieſen Kantonen ebenfalls zugeſtanden wird. 

Beides unter Beobachtung diesfälliger geſezlichen Beſtimmungen. 

8 8. Ferner ſteht dem Kantonsbürger zu jedem ihm be- 

liebigen Gemeindebürgerre<ht der Weg offen ; er muß ſic< aber 
Anteil an den vorhandenen Gemeindegütern verſchaffen und 

hiefür die Bedingungen erfüllen, welche das Geſetz vorſhreiben wird. 

8 9. Man erlangt das Kantonsbürgerre<Ht dur<h einen Be- 
ſ<luß des Gr. Rates, und indem man ſicH dann zugleich ein 

Gemeindebürgerre<ht im Kanton verſchafft. 

128) Wie es kam, datz die Geſchäftsträger der alliierten Mächte 
ſiHM troß ihrer Zuſage, ſie wollten ſi< nicht in die innern Ange- 

legenheiten der ſHweiz. Eidgenoſſenſhaft einmiſh<en, nun denno< 

Bemerkungen zum Entwurf der revidierten thurg. Kantonal-Ver- 
faſſung zu machen ſi< erlaubten, iſt in Heft 50, S. 29 angedeutet ; 

ſie wurden von Shweizern dazu veranlaßt. Vgl. Protokoll des 

thurg. KR. vom 2. Juli 1814, 8 1135 (88 1133, 1138, 1233, 1258 1260).
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=- Zu 8 11. Mit Hinſiht auf die Bemerkungen der Miniſter 

erhält dieſer Artikel folgende Abfaſſung: „Er verſammelt ſich ordent- 

liher Weiſe alljährlich zweimal, nämli< in der erſten Wode des 

Jänners und in der erſten Wo<he des Brac<hmonats am Kantons- 
hauptort. Die jedesmalige Sißungszeit iſt auf 14 Tage beſchränkt, 
jedoM kann der Kl. Rat ihre Dauer verlängern, ſowie auc< außer- 

ordentliche Verſammlungen des Gr. Rates veranſtalten, wenn be- 

ſondere Fälle es notwendig machen. 

-- Zu 8 12, lit. a. Aus gleicher Hinſiht wird na< den Worten : 

„in wel<hem Falle der Kl. Rat ihm (dem Gr. Rate) in der nächſten 

Sikßzung ſein Befinden“ -- eingeſchaltet: über die Zuläſſigkeit 
(der Abänderung eines Geſetzes) mitteilen wird. 

Eine Minorität, beſtehend aus KR. Keſſelring, Locher, Brunner, 
Sauter, Dölli, Ammann, DR. und Anderes, verlangt, daß der 

Kl. Rat ſtatt des Befindens über die Zuläſſigkeit ſein Gutachten 

zu geben haben ſolle. 

-- Zu 8 12, lit. b. Dem Antrag der Miniſter, daß ſtatt Rehen- 
ſ<aft über die Staatsverwaltung nur Beriht abzulegen ſei, 

wird nicht beigetreten, ſondern es verbleibt beim Inhalt des Ent- 

wurfes. -- Eine Minorität in den Perſonen der Herren Morell, 

Anderwert, Vogler, Reinhard, Harder, Sherb und Brunner hätte 
ſich jene Änderung gefallen laſſen. 

-- Zu 8 14. Dem in Bezug auf die 2te Wahlart lit. a von 

den Miniſtern geäußerten Verlangen, daß auch die neuern Güter- 

beſitzer, d. h. welc<he ſeit 1798 zum Beſiz von großen Liegenſchaften 

gelangt ſind oder no< gelangen würden, beſonders in dem Sinne 

zu berücſichtigen wären, daß ſie da, wo ſie ihre Güter beſizen, in 

der Erwerbung des Bürgerre<tes begünſtigt und ſo nationaliſiert 

werden“ -- kann na< dem Erahten der Kommiſſion, dur< die Ver- 

faſſung ſelbſt, kein Vorſchub geſc<ehen. Es wird indes zum Proto- 

koll vorgemerkt. 

Die Vorſ<hläge der Miniſter in betreff der Zuſammenſetzung 

des Wahl-Corps, ſowie die Durc<führung der Verfaſſung, beſonders 

hinſihtlih der Erneuerung des Gr. Rates, weichen von den eigenen 
Anſihten der Kommiſſion, die ſ<hon zu demjenigen, was diesfalls 

das Projekt enthält, ſich kaum verſtehen konnte, allzu weit ab, als 
daß ſie es übernehmen mödte, ſie mit ihrem Gutahten bei dem 

Gr. Rate zu unterſtüzen. Dagegen gelangt die Kommiſſion mit dem 

Antrag an den Gr. Rat, daß er über dieſe beiden Punkte durch 

eine beſondre Deputation mit den Miniſtern no<mals Rückſprache 

Thurg. Beiträge L1. 8
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nehmen, um ſie über dasjenige, was zu den Verhältniſſen des hieſigen 

Kantons beſſer paſſen dürfte, zu belehren zu trachten. 

-- Zu 8 18 wird die Redaktion, wo es heißt: „ſofern nicht in 

der Zwiſchenzeit die Zahl der erledigten Stellen von der einen 

oder andern Art bis auf den 4. Teil ihrer Geſamtzahl ſich vermindert 

hat“ -- irrig und dem Sinn des gefaßten Beſchluſſes widerſprechend 

gefunden. Es ſolil heißen: „ſofern ni<t in der Zwiſchenzeit die 

Zahl der erledigten Stellen von der einen oder andern Art den 

4. Teil ihrer Geſamtzahl überſteigt."“ 

-- Zu 8 20. Der Bemerkung der Miniſter über dieſen Para- 

graphen wird nicht zugeſtimmt, ſondern es bleibt beim Projekt, demzu- 
folge die Mitglieder des Kl. Rates bei der Beratung über den 

Reenſchaftsberi<t aus der Sizung abtreten. 

Es wird übrigens in dieſen Paragraphen ad lit. d unter die 

Aufgaben des Kl. Rates no< aufgenommen: Die Aufſicht über das 

Vermögen der Klöſter und anderer geiſtlicher Gemeinheiten“* -- wo»- 

zu indes nicht geſtimmt haben : Anderwert, Scherb, Locher, Rein- 
hard, Ammann DR. und Ammann AR. 

--- Zu 8 23. Auch die Bemerkung, worna nur ein Land- 

ammann und ein Statthalter geſezt werden ſollten, erhält 

nicht den Beifall der Kommiſſion. 

--- Zu 8 34 wird na< dem Antrag der Miniſter und dem 8 42 

des Entwurfs der Bundesakte beigeſezt : „ihr (der Klöſter) Vermögen 

iſt gleicß anderm Privatgut den Steuern und Abgaben unterworfen.“ 

-- Zu 8 36 wird auf geſ<ehenen Anzug die Redaktiou dahin 

verbeſſert : „Die Fortdauer der Loskäuflihkeit von Zehenten und 

Bodenzinſen nac< beſtehenden Geſetgen iſt dur< die Ver- 
faſſung gewährleiſtet. 

-- Zu 8 37. Dem Antrage der Miniſter gemäß wird anſtatt 
der Worte: „welche ni<t mit den in der Kantons-Verfaſſung vor- 

gezeihneten Grundlinien im Widerſpruch) ſtehen“ -- einfacher die 

die Sache ſo ausgedrüct : „welhe ni<t mit der Kantons-Verfaſſung 

im Widerſpruch ſtehen.“ 

-- Zu 8 838, t. 8. Gleihermaßen dur<h die Bemerkung der 

Miniſter dazu veranlaßt, wird die Redaktion dieſes Artikels dahin 

abgeändert : „daß wenigſtens 25 Stellen im Gr. Rate an kathol. 

Konfeſſions-Verwandte übertragen, und auch nie eine getmgere als. 

dieſe Zahl für ſie beibehalten werden ſolle.
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Locher und Ammann AR. beharren bei dem früher von einer 

größern Minorität gemachten Begehren, daß ', der Stellen im 
Gr. Rate mit Katholiken beſezt werden ſolle. 

8 39. Jedem Confeſſionsteil kommt unter der höhern Aufſicht 

der Negierung die eigene Beſorgung ſeines Kirhen- Schul- und 
Matrimonial-Weſens und die daherige Organiſation zu ; ſo wie die 

Aufſiht und Verwaltung über die ihm wirkli< eigentümli< und 

ausſ<hließlic zugehörigen Kirhen- S<hul und Armengüter. 

S 40. PBartikufar-Streitigkeiten und Anſtände, welche in den 

beſondern Verhältnißen ihren Grund haben, in denen die beyden 
Confeſſionstheile gegen einander ſtehen, ſollen ſchiedsrichterlich ver- 

mittelt und entſchieden werden. Jede Partey wählt nämlich zwey 

Vermittler, welche eine Vereinigung zu erzielen trachten, und war 

dieſe nicht erhältlic<, ſo wird jede Partey ein Mitglied ihrer Con- 
feſſion aus dem Kleinen Rath auswählen, wo dann dieſe alſo er- 

nennten zwey Mitglieder mit den vier früher gewählten Vermittlern 

den vorwaltenden Anſtand zu erörtern und endlic auszugleichen 
Bedacht nehmen werden. 

Vorſtehender, von der Verfaſſungs-Commiſſion dem Kleinen 

Rath eingereichter Entwurf ſoll in Druk befördert, jedem Mitglied 

des Großen Raths zugeſchikt, und dem am 5ten Juli ſich verſammeln- 

den Großen Rath zur Berathung vorgelegt werden. 

Frauenfeld den 28ten Brachmonat 1814. 

Der Präſident des Kleinen Raths, 
Morell. 

- Zu 8 40. Endlic< wird die von den Miniſtern gemachte Be- 

merkung benußt, um dem 8 40 beizufügen, daß, wenn Streitig- 

keiten zwiſ;en Gemeinden und paritätiſhen Gemeindeteilen, welche 

ihren Grund in der Religions-Verſchiedenheit haben, auf bezeich- 

neten Weg nicht vermittelt werden können, der Kl. Rat darüber ' 
zu entſheiden habe. 

Die Herren Locher, Harder und AR. Ammann wollten es 

hierüber bei der frühern Abfaſſung des Artikels belaſſen ; Sherb iſt 
der Meinung, daß der endliHe Entſ<eid den Sciedsrichtern mit 

Zuzug eines Obmanns zukommen ſollte. 

Von dieſen Abänderungen des eingereichten Projektes die 
Gr. Rat näher zu unterrihten, wird übrigens verſchoben, bis der- 

ſelbe über den Antrag zu Abſendung einer Deputation an den 

Miniſter abgeſchloſſen haben wird.
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Nachdem der Gr. Rat über den ihm als Folge der letzten 
Kommiſſional-Beratſ<lagung gemachten Antrag beſchloſſen hat, ſeine 

Verhandlungen über das Verfaſſungs-Projekt einzuſtellen, damit die 

Kommiſſion Zeit gewinne, über den Gang der Verfaſſungsarbeiten 

in den andern neuen Kantonen und inwieweit daſelbſt die Be- 

merkungen und Ratſc<hläge der Miniſter mehr oder weniger Rüdſicht 
getragen werde, nähere Erkundigung einzuziehen -- und daneben 

die Verfaſſungs-Kommiſſion zu bevollmächtigen, eine Deputation 

aus ihrer Mitte na< Zürich abzuordnen, um in Verbindung mit 
der Tagſatzungs-Geſandtſ<haft bei den Miniſtern über einige der von 

ihnen gemachten Bemerkungen, namentlich in betreff der Zuſammen- 

jezung des Wahl-Corps für die Ernennung des 2ten Dritteils des 
neuen Großen Rats und der Erneuerung des dermaligen Großen 
Nates Vorſtellungen zu machen, hat die Kommiſſion in der 9. Sizung 
vom 8 Juli gut gefunden : 

1. KR. Keſſelring, Loher und Anderes an die Miniſter abzu- 

ordnen mit dem Auftrage, bei ihnen im Sinne des Großratsbe- 

ſhluſſes und gemeinſchaftlich mit der Tagſazungs-Geſandtſ<haſt gegen 
die in demſelben bezeihneten Bemerkungen über den Verfaſſungs- 

Entwurf diejenigen Vorſtellungen anzubringen, welche ſie bewegen 

könnten, ihre Vorſchläge na; dem Wunſche des Großen Rates 
abzuändern. 

2. Die Tagſaßzungs - Geſandtſchaft zu erſuchen, daß ſie aller- 

vorderſt über den Gang der Verfaſſungsarbeiten in den andern 
neuen Kantonen mit Hinſiht auf die Teilnahme der Miniſter Er- 

kundigung einziehe und der Deputation, was ſich darüber ergibt, mitteile 

auc ihr die gelegenſte Zeit zur Erfüllung ihres Auftrages beſtimmen. 
In den Komiſſional-Sizungen vom Montag den 25. Juli und 

Dienstag den 26. Juli wurde den Deputierten, welhe die Kom- 

miſſion am 8. Juli an die Miniſter abgeordnet hatte, ihr Bericht 
über die Verhandlungen mit denſelben abgenommen und für ihre 

Verrichtungen der verdiente Dank bezeugt. Sodann wurden die 
von den Miniſtern an den Kl. Rat ſchriftlic) eingeſandten Noten, 
das Ergebnis jener Konferenz in bezug auf die 88 14 und 40 ent- 

haltend, vorgelegt. Sie wurden mit dem Bericht der Abordnung 
Üübereinſtimmend gefunden; nur betrachteten die Miniſter es als 

weſentli<, daß der gegenwärtige Gr. Rat nicht auf einmal abtrete, 

ſondern nur teilweiſe in beliebigen Friſten erneuert werde. Die 

Beratſ<lagungen darüber führten zu folgenden in das Projekt der 

-Verfaſſung zu legenden Abſchluß der Abänderungen.
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8 14. Der Gr. Rat wird auf folgende Weiſe beſegzt : 

1. ernennt jeder der 32 Kreiſe dur< die Verſammlung ſeiner 

Aktivbürger und aus der Mitte derſelben ein direktes Mitglied. 

Jede Kreisverſammlung wählt ferner 3 Kandidaten, nämlich 
einen unter den Bürgern des Kreiſes ſelbſt, und zwei außerhalb 

desſelben. 

2. kommt einem beſondern Wahl - Kollegium die Wahl von 

ebenfalls 32 Mitgliedern zu. Es kann dieſelben frei, in und außer- 

halb ſeiner Mitte ernennen, in ſeiner Mitte jedocH höhſtens nur 
zur Hälfte. 

Das Wahl-Kollegium beſteht : 

a. aus den ſämtlihen Mitgliedern des Kl. Rates. 

b. aus 9 Mitgliedern des Obergerichtes, von ihm ſelbſt dazu ver- 
ordnet. 

c. 9 von 18 Mitglieder des Gr. Rates, welc<he leßterer ſelbſt dazu 

namſet und unter denen ſodann das Loos die Hälfte als 

wirklihe Wahlmänner bezeichnet. 
d. 16 der reihſten von der Klaſſe der weltlihen, große Güter 

beſigenden Kantonsbürger, nacM der Anleitung, welche das 

Einführungs-Reglement hierüber enthalten wird. Endlich 

3. ernennt der Gr. Rat ſelbſt die übrigen 36 Mitglieder, 

nämlich 24 aus der Zahl der von den Kreiſen gegebenen Kandi- 
daten und 12 unter den Kandidaten oder andern wahlfähigen Bürgern 

auf den Doppelvorſchlag einer von ihm aus drei Mitgliedern des 
Kl. Rates und ſe<hs Mitglieder des Gr. Rates zuſammengeſetßzten 

Vorſchlags-Kommiſſion. 

In dieſer Redaktion iſt von dem Vorſ<lag der Miniſter 
vornehmliH darin abgewichen, daß die 9 Mitglieder des Wahl- 

Kollegiums, welHhe aus dem Großen Rat in dasſelbe treten, 

ſtatt aus den 18 reichſten, aus 18 vom Gr. Rat ſelbſt ernannten 

Kantonsräten dur< das Loos bezeichnet werden. 

Dur<h beſondern Antrag iſt die Abänderung des frühern 

Projektes herbeigeführt, daß die Wählbarkeit der ehemaligen Ge- 
richtsherren in der Klaſſe der großen Güterbeſizer für das Wahl- 

Kollegium ni<ht dur<g die Verfaſſung ſelbſt ausgeſpro<ßen wird. 

Die diesfällige Beſtimmung ſoll dagegen, ſo wie ſie bereits be- 

reits beſhloſſen war, in das Einführungs-Reglement aufgenommen 

werden. 

Die KR. Scherb und Brunner wollten den Munizipalſtädten 

vorbehalten, ſic< darüber zu erklären, ob ſie von der Begünſtigung,



118 Abordnung der Kommiſſion an die Miniſter. 

15 Wahlmänner in das Wahl-Kollegium zu geben, welche die 

erſten Bemerkungen der Miniſter ihnen einräumen wollten Ge- 

brauF&? madhen wollten oder nicht. 

KR. und DR. Ammann wünſ<hte die Ordnung der Wahl 
dahin abzuändern, daß der Gr. Rat in zweiter Wahl frei, und 
hingegen das Wahl-Kollegium in dritter Wahl aus den Kandidaten 

zu wählen habe. 

8 15. Um wählbar zu ſein, iſt erforderli<, daß der in Frage 

kommende Kantonsbürger das 25ſte Altersjahr angetreten habe 

und ein Vermögen von wenigſtens 3000 Fr. oder, wenn er als 

Kandidat ſoll ernannt werden können, ein Vermögen von wenigſtens 

5000 Fr. verſteuere. 

Anderwert und Reinhard würden für die Wählbarkeit des 

von jedem Kreiſe aus ſeinen Bürgern zu ernennenden Kandidaten 

nur 3000 Fr. Vermögen gefordert haben. 

8 16. Die erſte Erneuerung des Gr. Rates na<h der vorge- 

zeihneten Wahlart geht zur Hälfte ſogleiH bei Einführung der 
gegenwärtigen revidierten Verfaſſung vor ſi) und wird na< Ab- 
lauf eines Jahres vollendet. Die nähern Anordnungen darüber 
trifft das Einführungs-Reglement. 

Eine Minorität, beſtehend aus den Herren Morell, Hanhart, 

Reinhard, Sauter, Vogler, Brunner und Ammann AR. hätte die 

Erneuerung der zweiten Hälfte des Gr. Rates auf 4 Jahre hinaus- 

geſ<hoben. 

RR. Anderwert würde 56 Mitglieder zum erſten Austritt 
kommen und ſie dur<g die dem Wahl-Collegium und Gr. Rat 

zuſtehenden Wahlen erſegzen laſſen. 

8 17. Die Amtsdauer der Mitglieder iſt auf 8 Jahre feſt- 
geſeßzt; abwechſelnd kommt alle 4 Jahre die Hälfte derſelben, und 

zwar von jeder aus der Verſchiedenheit der Wahlart hervorgehenden 

3 Abteilungen beſonders, zum Austritt. Die Austretenden ſind 
jedesmahl wieder wählbar. 

Die Kandidaten-Liſte wird ebenfalls von 4 zu vier Jahren 

zur Hälfte erneuert. 

S<herb und DR. Ammann ſind der Meinung, daß die 

Kandidaten-Liſte bei jedem Austritt zu erneuern ſei. 
8 18. Die Ergänzungswahlen für Stellen, wel<he in der 

Zwiſchenzeit der Erneuerungs-Epohen im Gr. Rat erledigt werden, 

ſind, wenn ſie den Kreis-Verſammlungen zukommen, innerhalb zweier 

Monate und, wenn ſie vom Gr. Rat abhangen, bei der nächſten
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ordentlichen Verſammlung desſelben vorzunehmen ; diejenigen aber, 
wel<he das Wahl-Collegium zu treffen hat, werden bis zur näcſt- 

folgenden Erneuerungs-Epohe verſchoben, ſofern nic<t die Zahl der 

erledigten Stellen den vierten Tei der ſämtlihen Pläße von dieſer 

Klaſſe überſteigt. 
Ergänzungswahlen für abgegangene Kandidaten finden nicht ſtatt. 

Hinſichtlih des zweiten Gegenſtandes der miniſteriellen Noten, 

die Behandlung der Streitigkeiten betreffend, wel<he ihren Grund in 

der Religions-Verſchiedenheit haben, zerfiel die Kommiſſion beharrlich 

in ihren Meinungen. Die Mitglieder katholiſher Konfeſſion wollten, 

da die Miniſter von dem in ihren erſten Bemerkungen gemadten 

Antrag zurü&gekommen ſind, die Kompetenz des endlichen Entſcheids 

dur<haus nicht in die Hände des Kleinen Rates gelegt wiſſen ; ein 

anderer Antrag aber über die Art und Weiſe, wie im erforderlichen 

Fall ein ſolcher Entſheid zu erlangen ſei, wurde nicht gefunden, zu 

deſſen Annahme beide Teile ſich hätten verſtändigen können. Zu - 

leßt blieb daher nur übrig, die Sa<he lediglih von dem Beſchluſſe 

des Großen Rates abhängig zu machen, und zu dem Ende der in 

der Sizung von der Majorität beſchloſſene Zuſaz zum 8 40 wieder 

ausgelöſcht und gut gefunden, daß dieſer Artikel im Projekt gerade 

ſo gut beizubehalten ſei, wie er zuerſt in dasſelbe gelegt wurde. 

Auf geſ<hehenen beſondein Antrag wurde no< zu 8 39 des 
Projektes, wo es heißt: „Jedem Konfeſſionsteil kommt die eigene 

Beſorgung ſeines Kirhen-, Shul- und Matrimonialweſens und die 

daherige Organiſation zu“ -- eingeſchaltet : unter der höhern 
Aufſicht der Regierung. 

Von dem Inhalt eines Schreibens des biſchöflichen General- 

Vikariats d. d. 4. Juli, die Berüdſichtigung der Kirhen- und S<ul- 
verhältniſſe bei der neuen Staatseinrichtung betreffend, wurde im 

allgemeinen Notiz genommen. 

Nachdem nun die in der 8. Sitzung der Verfaſſungs-Kommiſſion 

vom 6. Juli 1814 angefangene noHmalige Dur<ſiht des dem Gr. 

Rate bereits zugeſtellten Projektes der revidierten Kantons-Verfaſſung 

zu Ende gebracht iſt, wird als lete Arbeit dieſer Kommiſſion das- 

ſelbe mit den darein gelegten Abänderungen neu ausgefertigt und 

an den Gr. Rat übermittelt. 

Der Große Rat verfſammelte ſih zur artikelweiſen Beratung 

des ihm zugeſtellten revidierten Verfaſſungs-Entwurfs am 26. und 

27. Juli 1814 ; dabei kamen nur wenige Paragraphen zur Diskuſſion 

und Abänderung. In 8 3 ſollte na<; den Worten: „Alle Bürger
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des Kantons Thurgau genießen der gleichen politiſchen Rechte,“ ge- 
ſezt werden: unter den in dieſen Abſhnitten enthaltenen 

nähern Bedingungen. 

Den 8 22 änderte der Große Rat in der Sißung vom 27. Juli 

in der Weiſe um, daß: „Die Amtsdauer der Mitglieder (Regie- 

rungsräte) iſt auf 9 Jahre feſtgeſetzt ; die Erneuerung des Kl. Rates 

geſhieht dritteilsweiſe von 3 zu drei Jahren. Der Austritt erfolgt 

in der umgekehrten Ordnung der Wahl; die Austretenden ſind 
jedesmal wieder wählbar. 

Die Diskuſſion über den Z3 24 führte zu dem Beſchluſſe : 

1. Daß ſtatt die einfa<en Gemeinden als politiſhe Gemeinden 

zu organiſieren, es bei der Einrictung von Munizipalge- 

meinden wie bisher ſo auc< fernerhin ſein Verbleiben haben 

ſolle, vorbehalten jedo< die gegenwärtige Einteilung dieſer 

leztern, ſoweit Lokalität und andere Verhältniſſe es ange- 

meſſen mahen abzuändern. 

Daß jeder Munizipalgemeinde ein Gemeinderat, beſtehend 

aus einem Ammann und wenigſtens 4 Miteliedern (Ge 

meinderäten) vorſtehen ſoll, und daß dieje Gemeindebehörde durd) 

die Verſammlung der Aktivbürger aus denjenigen von ihnen zu 

ernennen ſei, welH;e ein Vermögen von 500 Fr. verſteuern. 

Daß ſowohl die Redaktion des 1. Artikels der Verfaſſung als 

diejenige des ermeldten 24. Artikels und aller übrigen des 

Projektes, in welchen von den Ortsvorſteherſchaften die Rede 

iſt, im Sinne dieſes Beſchluſſes abzuändern ſei. 
Zu 8 26 wurde gutgefunden und den Bedingniſſen der Wähl- 

barkeit des Kreisamtmanns beigefügt, „daß die Regierung denſelben 

aus den Bürgern des Kreiſes zu wählen habe."“ 
Zu 8 28 wurde gleichermaßen feſtgeſezt, „daß der Oberamt=- 

mann unter den Bürgern des Amts-Bezirks zu ernennen ſei.“ 

Nachdem dann au<h der Gr. Rat mit der Beratung des Ver- 
faſſungs-Projektes bis zum 40. oder letzten Artikel vorgerüct war, 

welchen die Kommiſſion nic<ht in einer Weiſe zu redigieren wußte, 

die den Beifall des Gr. Rates zu erhalten vermodte, einigte ſie ſich 
auf eine von Kantonsrat Hirzel gemachte Faſſung des Textes, die 

nunmehr alſo lautet : 

„Die Vermittlung wird zweitens in weltlihen Beratungen 

ſtehenden Perſonen übertragen; die Parteien wählen ſie ſelbſt 

-- die katholiſche Partei nimmt dazu einen reformierten, die re- 

formierte Partei einen katholiſhen Beamten. Erreicßt die Ver- 

vo 
e
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mittlung ihren Zwe> nicht, ſo ſteht es den Barteien frei, ſih für 

ſchiedsrichterlichen oder für richterlichen Entſcheid zu erklären. Wenn 

ſie ſiM darüber auch nidh vereinigen können, ſo tritt allemal das 

lete ein.“ 

„Zu einem Schiedsgerihte werden in weniger wichtigen 
Fällen vier Richter und ein Obmann, in wichtigen Fällen aber 
ſechs Richter und ein Obhmann erfordert. Jede Partei erwählt 

die Hälfte der Richter und zwar aus den Konfeſſions-Verwandten 

der andern Partei. Die Richter, welche von der klägeriſchen 

Partei ernannt ſind, wählen den Obmann aus den Konfeſſions5- 

Verwandten des Beklagten, wobei Richter und Obleute ſtets aus 

der Zahl der weltlichen öffentlihen Beamten genommen werden.“ 

„Wenn nun aber von den Parteien weder die Vermittlung 

no<h eine ſchiedsrihterliche Entſcheidung angenommen wird, wenn 

alſo der ordentlihe Rechtspfad eingeſchlagen werden will, ſo kann 
auc< keine andre Prozedur ſtattfinden, als welche in der allge- 

meinen Organiſation vorgeſchrieben iſt. Die Sache gelangt aljo 

an den geſamten Kl. Rat.“ 

Zu ihrem Bedauern blieb aber auc<h diesmal der gewünſchte 

Erfolg einer Einigung bei der Kommiſſion aus, indem die kathol. 

Mitglieder derſelben erklärten, nie und unter keiner Modifikation 

dazu Hand bieten zu können, daß zulezt der Entſcheid von dem 

Kl. Rat abhängig gemacht werde, deſſen Zuſammenſezung dem in 

der Natur der Streitſachen liegenden Erfordernis einer gleichſätigen 

Gerichtsſtelle entgegen ſei. 

Die Verſaſſungs-Kommiſſion konnte daher auch jetzt wieder 

geda<hte Beſtimmung nur an den Entjcheid des Großen Rates ſelbſt 

überweiſen, und dieſer formulierte in ſeiner Sizung vom 28. Juli 

den 8 40 in folgender Faſſung : 

Bei Streitigkeiten zwiſ<en Gemeinden und paritätiſchen 

Gemeindsteilen, wel<he ihren Grund in der Religions-Verſchieden- 

hHeit haben, tritt ein ſ<iedsrichterlihes Berfahren ein. Zu dem 

Ende wählt jede Partei zwei Schiedsrichter, und wenn es dieſen 

nicht gelingt, ſie zu vereinigen, no<h ferner ein Mitglied des Kl. 
Rates ihrer Konfeſſion, wo ſodann die beiden Regierungsglieder, 

in Verbindung mit den vier Shiedsrichtern, den Streitgegenſtand 

zu gütlicher Beſeitigung zu bringen Bedac<t nehmen. Fructlos 

bleibenden Falls wird von ihnen, unter dem Vorſiz eines Ob- 

manns, den der Kl. Rat frei wählt, über die Streitſach endlich 

abgeſprochen.“
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Damit war endlic der ſchwierige leßzte Artikel und ſo- 

mit der Wortlaut der ganzen revidierten Verfaſſung endgültig 

feſtgeſtellt worden. Deshalb wurde nun die Annahme des 

Projektes im ganzen, wie es aus den Verhandlungen der 

Kommiſſion und des Großen Rates hervorgegangen war, 

zur Abſtimmung ins Mehr geſezt und dabei mit 81 gegen 

8 Stimmen beſchloſſen : . 

1. Dieſe revidierte Verfaſſung ſei ihrem ganzen Inhalte nach 

in volle Kraft und Gültigkeit erkannt, als unverleßliches Funda- 

mental-Geſet für die Staat5-Organiſation des hieſigen Kantons. 

2. Deshalb ſolle das darüber verfaßte Inſtrument in 

doppelter Ausfertigung mit den Unterſchriften des Präſidenten 

und der Sekretäre des Großen Rates ſowie mit dem größern 

Standes-Siegel verſehen und das eine Doppel im Kantons- 

Ar<iv niedergelegt, das andre aber dem Kleinen Rat mit 

der Einladung Überreiht werden, daß er ſolches dur< die 

Tagſaßzungs - Geſandtſhaft im gemeineidgenöſſiſHen Archiv 

deponieren laſſe. 

3. Der Kleine Rat iſt einzuladen, für die beförderliche 

Bekanntmachung der revidierten Verfaſſung und für die Ein- 

führung derſelben nac dem Reglement, welhes hierüber er- 

teilt werden wird, zu ſorgen. 

Dem von dem Kleinen Rat vorgelegten und dur<hbe- - 

ratenen Entwurf eines Dekrets über die Einführung der neuen 

Verfaſſung wurde vom Großen Rat in ſeiner Sizung vom 

28. Juli die Genehmigung erteilt. 
I<h gebe hier am Scluſſe den bereinigten und zu ge- 

ſezliher Kraft erwachſenen Wortlaut des Textes der thur- 

gauiſc<hen Reſtauration5verfaſſung. 

Revidirte Verfaſſung des Kantons Thurgau. 
1. Abſchnitt. Eintheilung des Gebieths. 

8 1. Der Kanton Thurgau iſt in 8 Amtsbezirke ; dieſe ſind 

in 32 Kreiſe, und die Kreiſe in Munizipal-Gemeinden, eingetheilt-
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Die nähere Regulierung dieſer Eintheilung bleibt dem Geſete vor- 

behalten. 
8 2. Frauenfeld iſt der Hauptort des Kantons. 

1I. Abſchnitt. Politiſher Zuſtand der Bürger. 

8 3. Alle Bürger des Kantons Thurgau genießen der gleichen 

politiſhen Rechte, unter den in gegenwärtigem Abſchnitt enthaltenen 
nähern Beſtimmungen. 

8 4. Wer Kantonsbürger iſt, und ein Gemeindsbürgerreht 

im Kanton beſizt, hat als Aktivbürger Zutritt und Stimme in den 
Gemeinds- und Kreis-Verſammlungen, inſofern er das Alter der 

geſezlihen Majorennität erreiht hat und wenigſtens 200 fl. Ver- 
mögen verſteuert. 

Jedo<h ſind davon ausgeſhloſſen diejenigen : 

a. welhe wegen begangenen Verbrehen und darauf gefolgter 

infamirenden Strafe der bürgerlichen Ehre verluſtig geworden ; 

b. welche ein Falliment erlitten, oder gerichtli akkordirt haben, 

ohne wieder rehabilitirt zu ſeyn; 

c. welche unter Vormundſchaft ſtehen ; 

d. welche Allmoſens-genöſſig ſind. 

8 5. Das Aktivbürgerre<ht kann jeder nur da ausüben, wo 
er ein Gemeindsbürgerreht beſizt ; iſt er in mehreren Gemeinden 

verbürgert, ſo darf er es nur in einer derſelben ausüben. 

8 6. Bey Bürgerverſammlungen, von wel<hen über Beſteue- 
rungen und andere Gegenſtände der innern Adminiſtration, die nicht 

das ausſc<hließliche Eigenthum der Gemeindsbürger oder einer abge- 

ſönderten Corporation betreffen, entſ<ieden wird, hat jeder geſetzlich 

Angeſeßene Stimmrecht, auc wenn er in der Gemeinde ſelbſt nicht 

verbürgert iſt. 

8 7. Der Kantonsbürger kann ſiH überall im Kanton haus- 

häbliH anſiedeln und mit völliger Gleihheit der Rehte ſein Ge- 

werbe treiben. 
AuH den Angehörigen anderer Sc<hweizeriſcher Kantone iſt 

das Reht der haushäblihen Niederlaſſung im Kanton eingeräumt, 

inſofern ſolHhes den Bürgern des Kantons Thurgau in dieſen Kan- 

tonen ebenfalls zugeſtanden wird. 

Beydes unter Beobachtung diesfälligergeſezlichen Beſtimmungen. 

8 8. Ferner ſteht dem Kantonsbürger zu jedem ihm belie- 
bigen Gemeindsbürgerreht der Weg offen ; er muß ſich aber Antheil 

an den vorhandenen Gemeindsgütern verſhaffen, und hierfür die 

Bedingungen erfüllen, wel<he das Geſeß vorſ<hreiben wird.
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8 9. Man erlangt das Kantonsbürgerre<ht dur einen Be- 
ſ<luß des Großen Raths, und indem man ſic< dann zugleich ein 
Gemeindsbürgerreht im Kanton verſchafft. 

l Abſ<hHnitt. Oberſte Gewalten. 

A. Großer Rath. 

8 10. Ein Großer Rath von 100 Mitgliedern übt die hö<ſte 
Gewalt aus. 

8 11. Er verſammelt ſid ordentliher Weiſe alljährlich zwey 

Mahl, nähmlich in der erſten Wo<e des Jänners nnd in der erſten 

Wo<e des BraHmonaths, am Kantons-Hauptort ; die jedesmahlige 

Sißzungszeit iſt auf 14 Tage beſchränkt. Jedo<h kann der Kleine 

Rat ihre Dauer verlängern, ſo wie auc< außerordentliche Verſamm- 

lungen des Großen Raths veranſtalten, wenn beſondere Fälle es 

nothwendig machen. 

S 12. Der Große Rath entſ<heidet über die Annahme oder 

Verwerfung der Geſeßes- Vorſchläge - Anlagen. =- Er kann dem 

Kleinen Rath für Einreihung neuer oder Abänderung ſchon beſte- 

hender Geſeze und Dekrete einladen, in wel<hem Fall der Kleine 

Rath ihm in der nähſtehenden ordinari Sizung ſein Befinden über 

die Zuläßigkeit mittheilen wird. 

Er läßt ſiH über die Vollziehung der Geſeze und Verordnungen 

und über den Zuſtand der verſchiedenen Zweige der Staatsver- 
waltung Rehenſchaft ablegen. 

Er nimmt dem Kleinen Rath über die Verwaltung der öffent- 

liHen Gelder Rehnung ab. 
Er beſtimmt die Beſoldung der öffentlihen Beamten. 

Er beſchließt über den Ankauf und die Veräußerung von 

Kantonalgütern. 
Ihm ſteht das Recht der Begnadigung zu. 

Er berathſhlagt über die Zuſammenberufung außerordentlicher 

Tagſazungen, wenn ſolhe begehrt wird ; ernennt die Abgeordneten 
des Kantons zu den Tagſazungen, und ertheilt ihnen Inſtruktion. 

Er ſtimmt im Namen des Kantons. 

8 13. Der jedesmahl im Amt ſtehende Landammann iſt 
Präſident des Großen Raths. 

8 14. Der Große Rath wird auf folgende Weiſe beſett : 

1) ernennt jeder der 32 Kreiſe durc< die Verſammlung ſeiner 
Aktivbürger und aus der Mitte derſelben, ein direktes Mitglied. 

Jede Kreisverſammlung wählt ferner 3 Candidaten nämlich 

einen unter den Bürgern des Kreiſes ſelbſt, und zwey außer demſelben.
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2) Kommt einem beſondern Wahl-Collegium die Wahl von 

ebenfalls 32 Mitgliedern zu. Es kann dieſelben frey, in und außer 
ſeiner Mitte ernennen ; in ſeiner Mitte jedocH) höc<ſtens nur zur 

Hälfte. 

Das Wahl-Collegium beſteht : 

a. aus den ſämmtlichen Mitgliedern des Kleinen Raths. 

b. aus neun Mitgliedern des Ober-Gerihtes, von ihm ſelbſt 
dazu verordnet. 

e. aus neun von ahtzehn Mitgliedern des Großen Raths, welc<h" 
Leztere er ſelbſt dazu namſet, und unter denen ſodann das 

Loos die Hälfte als wirklihe Wahlmänner bezeichnet. 

d. aus 16 der reichſten, von der Klaſſe der weltlichen, große 

Güter beſißenden Kantonsbürger, na<H der Anleitung, welc<he 

das Einführungs-Reglement hierüber enthalten wird. Endlich 

3) ernennt der Große Rath ſelbſt die übrigen 36 Mitglieder, 

nämlich 24 aus der Zahl der von den Kreiſen gegebenen Candidaten, 
und 12 unter den Candidaten oder andern wahlfähigen Bürgern, 

auf den Doppelvorſchlag einer von ihm aus 3 Mitgliedern des 

Kleinen Raths und 6 Mitgliedern des Großen Raths zuſammen- 
geſezten Vorſchlags-Commiſſion. 

8 15. Um wählbar zu ſeyn, iſt erforderli<, daß der betreffende 

Kantonsbürger das 25ſte Altersjahr angetreten habe, und ein Ver- 

mögen von wenigſtens fl. 3000, vder wenn er als Candidat ſoll 
ernennt werden können, ein Vermögen von wenigſtens fl. 5000 

verſteuere. 

8 16. Die erſte Erneuerung des Großen Raths na< der vor- 

gezeihneten Wahlart, geht zur Hälfte ſogleich bey Einführrung der 

gegenwärtigen revidirten Verfaſſung vor ſih, und wird nac<h Ab- 

lauf eines Jahres vollendet. Die nähern Anordnungen hierüber 

trifft das Einführungs-Reglement. 
8 17. Die Amtsdauer der Mitglieder iſt auf 8 Jahre feſt- 

geſezt ; abwechſelnd kommt alle 4 Jahre die Hälfte derſelben, und 

zwar von jeder, aus der Verſchiedenheit. der-Wahlart hervorgehenden 

3 Abtheilungen beſonders, zuxrm Austtitk. Die Austretenden ſind 
jedesmahl wieder wählbar. *!%'' 

Die Candidatenliſte wird ebenfalls von 4 zu 4 Jahren zur 
Hälfte erneuert. . 

8 18. Die Ergänzuugswahlen für SYMn- wele in der 

Zwiſchenzeit der ErnewerungsEpohen im Großen Rath erledigt 
werden, ſind, wenn ſie den Kreisverſammlungen zukommen, inner-
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halb zweyer Monathe, und wenn ſie vom Großen Rath abhangen, 

bey der nächſten ordentlichen Verſammlung deßelben vorzunehmen ; 

diejenigen aber, welHhe das Wahl-Collegium zu treffen hat, werden 

bis zur nächſtfolgenden Erneuerungs-Epo<he verſchoben, ſofern nicht 

die Zahl der erledigten Stellen den 4ten Theil der ſämmtlichen 
Plätze von dieſer Klaße überſteigt. 

Ergänzungswahlen für abgegangene Kandidaten finden keineſtatt. 

8 19. Die Mitglieder des Großen Rathes (Kantonsräthe) 
beziehen für ihre amtlihen Verrihtungen keine Entſchädigung. 

B. Kleiner Rath. 

8 20. Ein Kleiner Rath von 9 Mitgliedern iſt die oberſte 
Volliehungs- und Verwaltungs-Behörde. 

Von ihm gehen die Vorſhläge der Geſeze und Steuer-Ver- 
ordnungen aus. 

Er trifft alle die Verfügungen, welche die Vollziehung der Geſeße 

notwendig mact, und faßt zu dem Ende die angemeſſenen Beſchlüſſe. 
Er hat die Aufſiht über das Zuſtizweſen, und die Leitung 

aller Zweige der Adminiſtration. 

Er hat ferner die Ober-Aufſicht im Allgemeinen über die Ver- 
waltung der Kirhen-, Schul- und Armengüter, der Gemeindsgüter und 

des Vermögens der Klöſter und anderer geiſtlichen Gemeinheiten. 

Ihm kommt der Entſc<eid in Streitſacen über Verwaltungs- 

Gegenſtände zu. 
Er legt über alle Theil der Staatsverwaltung dem Großen 

Rath Rehenſhaft ab; und wenn darüber und über ſeine Amts- 

führung berathſc<lagt wird, zieht er ſic< aus der Verſammlung zurük. 

Er verfügt über die bewaffnete Macht zu Handhabung der 
öffentlihen Ordnung. 

S 21. Der Kieine Rath wird von dem Großen Rath aus 

ſeiner Mitte gewählt, und macht fortwährend einen Theil deßelben aus. . 

8 22. Die Amtsdauer der Mitglieder (Regierungs-Räthe) 

iſt auf 9 Jahre feſtgeſezt ; die Erneuerung des Kleinen Raths ge- 

ſc<hiehet drittheilsweiſe von 3 zu 3 Jahren. Der Austritt erfolgt in 

der umgekehrten Ordnung der Wahl; die Austretenden ſind jedes- 

mahl wieder wählbar. 
8 23. Zwey Landammänner führen abwechſelnd von halb 

zu halb Jahr den Vorſiz beym Kleinen ſo wie beym Großen Rath. 

Wenn ſie beyde daran -gehindert ſind, verſiehet ein Landsſtatthalter 

ihre Amts-Verichtungen.
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Zu dieſen Stellen ernennt der Große Rath aus der Mitte 
des Kleinen Raths. Die Wahlen unterliegen alljährlich der Er- 

neueruug. 
YI. Abſchnitt. Gerichteund untere Verwaltungs- 

behörden. 

A. Gemeindsbehörden. 

8 24. Jede Munizipalgemeinde hat einen Gemeinderath, be- 

ſtehend aus einem Ammann und wenigſtens 4 Mitgliedern (Ge- 
meinderäthen), welche dur<h die Verſammlung der Aktivbürger aus 

denjenigen von ihnen gewählt werden, die ein Vermögen von 

wenigſtens fl. 500 verſteuern. 

8 25. Der Ammann und die Mitglieder bleiben drey Jahre 
im Amt; alljährlih wird der Gemeinderath zum dritten Theil 

erneuert. 

Das Geſez beſtimmt die Verrichtungen und die Competenz 

dieſer Gemeindsbehörde. 

B. Kreisbehörden. 

8 26. Jedem Kreis ſteht ein Kreis-Amtmann als Vollzie- 
hungs-Beamter der Regierung vor, den ſie aus den Bürgern des 

Kreiſes, welche wenigſtens fl. 1000 Vermögen verſteuern, ernennt. 

Er hat die Aufſicht über die Gemeindsbehörden ; leitet in ſeinem 

Amts-Kreis die niedere Polizey und wacht über ihre Handhabung. 

Bey den Wahlverſammlungen der Kreiſe führt er den Vorſit. 

Er iſt Vermittler in Streitigkeiten der Bürger. 

8 27. Ein Kreisgeriht, bey welhem der Kreis-Amtmann den 

Vorſiz führt, ſpriht über Civil-Streitigkeiten von geringerm Belang, 

und über minderwichtige Polizeivergehen ab. 

Die Einrihtung deßelben ordnet das Geſes an, welches auch 

ſeine Competenz beſtimmt. 

G. Bezirksbehörden. 

8 28. Ein Ober-Amtmann, als erſter Vollziehungs-Beamter 

der Regierung in jedem Amts-Bezirk, wird von dem Kleinen Rath 

aus denjenigen Bürgern des Amtsbezirks gewählt, welche das 
25. Altersjahr erreiht haben, und wenigſtens fl. 2000 Vermögen 
verſteuern. 

Die Kreis-Amtmänner, in ihren Verrichtungen als untere Voll- 

ziehungs-Beamte, und die Gemeinde-Räthe ſtehen unter ſeiner Leitung. 
8 29. Jeder Amts5-Bezirk hat ein Gericht, weldhes in erſter 

Inſtanz bürgerlihe Rectshändel und geringere Criminalfälle 

beurtheilt. Daßelbe beſteht unter dem Vorſiz des Ober-Amtmanns
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aus ſe<s Richtern, die auf einen Dreyer Vorſc<hlag des Ober-Gerichts 

der Kleine Nath aus den Bürgern des Amts-Bezirks ernennt, welche 
wenigſtens fl. 1500 verſteuern. Ihre Amtsdauer und die Competenz 

des Gerichts beſtimmt das Geſez. 

D. Criminalgeri<t 1ſter Inſtanz. 
8 30. Für die peinliche Rechtspflege im Kanton wird ein 

Criminal-Gericht 1ſter Inſtanz aufgeſtellt. Seine Organiſation und 

Competenz iſt dem Geſez vorbehalten. 
E. Ober-Geriht. 

8 31. Ein Ober-Gericht von 13 Mitgliedern ſpricht in lezter 

Inſtanz über bürgerliche und peinlihe Rehtsfälle ab. Um in Fällen, 

welc<he Todesſtrafe nach ſich ziehen können, ein gültiges Urtheil aus- 

zufällen, muß daſſelbe vollzählig verſammelt ſeyn. 

8 32. Die Wahl der Mitglieder ſteht bey dem Großen Rath. 

Sie müßen das 25ſte Altersjahr erreicht, und ein Vermögen von 
wenigſtens fl. 3000 zu verſteuern haben, ſchon vorher in gericht- 

lihen Funttionen geſtanden, oder Mitglieder der obern Behörden 

geweſen, oder Rechtsgelehrte ſeyn. 

Die weitern Beſtimmungen über die Organiſation des Ober- 

gerichts trifft das Geſet. 
V. Abſhnitt. Allgemeine Beſtimmungen. 
8 33. Die freye Ausübung des evangeliſch-reformirten und 

des katholiſchen Gottesdienſtes iſt geſichert. 

8 34. Der Fortbeſtand der Klöſter und Kapitel, und die 

Sicherheit ihres Eigenthums, iſt gewährleiſtet ; ihr Vermögen iſt 
gleiß anderm Privatgut den Steuern und Abgaben unterworfen. 

8 35. Jeder im Kanton Thurgau wohnende S<weizer kann 

zu Militärdienſten angehalten werden. 
8 36. Die Fortdauer der Loskäuflichkeit von Zehenten und 

Bodenzinſen nac<h beſtehenden Geſezen iſt dur< die Verfaſſung 

garantirt. 

8 37. Alle bisherigen Geſeze und Verordnungen, welche nicht 

mit der Kantons-Verfaſſung im Widerſpruch ſtehen, bleiben in Kraft ; 

ſollen aber beförderlicher Reviſion unterworfen werden. 
VL Abſ<hnitt. Verhältniſſe zwiſchen den beyden 

Confeſſionstheilen. 

8 38. Die beyden Confeſſionstheile nehmen an der Staats- und 
Juſtiz-Verwaltung in folgendem Verhältniß neben einander Antheil : 

3. Im Großen Rath wird der katholiſche, als in der Volkszahl 

Heinere Theil der Kantonsbürger, im Verhältniß von 2/, re-
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präſentirt ; ſo zwar daß bey der Beſezung des Großen Raths 

wenigſtens 25 Stellen in demſelben an katholiſ<e Confeſſions- 

verwandte übertragen und au< nie eine geringere als dieſe 

Zahl in den Erneuerungswahlen beibehalten werden ſoll. 

b. Der Kleine Rath wird neben 2/, reformirter mit ?/, katho- 
liſher Glaubensgenoſſen beſezt. Der Vorſitz wechſelt nach 

beyden Confeſſionen ſo, daß jeweils einer der beyden Land- 

ammänner aus den reformirten und einer aus den katho- 

liſhen Mitgliedern gewählt werden ſoll. 

e. In das Ober-Geri<ht werden 4 katholiſc<e Mitglieder gewählt. 

Der Vorſiz wechſelt, wie bey dem Kleinen Rath, unter beyden 

Confeſſionen. 

d. Bey Beſtellung der übrigen Gerichts- und Verwaltungsbe- 
hörden und Beamtungen, ſoll im Allgemeinen ein billiges 

Paritäts-Verhältnis beoba<htet werden. 

8 39. Jedem Confeßionstheil kommt, unter der höhern Auf= 
ſiHt der Regierung, die eigene Beſorgung ſeines Kir<hen-, Shul- 

und Matrimonialweſens, und die daherige Organiſation zu ; ſo wie 

die Aufſiht und Verwaltung über die ihm wirklih eigenthümlic 

und ausſ<hließlih zugehörigen Kirhen-, Shul- und Armen-Güter. 
8 40. Bey Streitigkeiten zwiſchen Gemeinden und paritätiſchen 

Gemeindstheilen, welhe ihren Grund in der Religions-Verſchieden- 

heit haben, tritt ein ſciedsrihterlihes Verfahren ein. Zu dem 

Ende wählt jede Partey zwey Sciedsrichter, und wenn es dieſen 

nicht gelingt, ſie zu vereinigen, no< ferner ein Mitglied des Kleinen 

Raths ihrer Confeſſion, wo ſodann die beyden Regierungsglieder, 

in Verbindung mit den vier Shiedsrichtern, den Streitgegenſtand 
zu gütliher Beſeitigung zu bringen Bedac<t nehmen. Fruchtlos 

bleibenden Falls, wird von ihnen, unter dem Vorſiz eines Ob- 

manns, den der Kleine Rath frey wählt, über die Streitſache 
endlich abgeſprochen. 

Alſo im' verſammelten Großen Rathe abgeſchloſſen und ge= 

geben, Frauenfeld den 28ten Heumonath 1814. 

Der Präſident des Großen Raths, 

(L. S.) Anderwert. 

Für den Großen Rath, 
Die Sekretärs, Mitglieder deßelben, 

Lo<her. Vogler. 

Thurg. Beiträge LI. 9
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Nacdem auf den vorhergehenden Blättern zum erſten 

Male das geſamte Quellenmaterial für die Geſhihte der 
ihurg. Reſtaurations-Verfaſſung vorgeführt worden iſt, wird 

dem gewiſſenhaften Leſer es kaum mehr beifallen, dieſen Zeit- 

abſchnitt mit abfälligen Knall- und Kraftwörtern der Jour- 

naliſtik, mit Rache- oder Stachelwörtern der Parteipolitik kurzer 

Hand abzutun, ſondern er wird ſich beſtreben, denſelben aus 

den obwaltenden Umſtänden und der Geſinnung der damals 

handelnden Perſonen und ihrer Gegner zu verſtehen. Wenn 

die maßgebenden Perſönlichkeiten damaliger Zeit kurzweg zu- 

griffen, um die Staatsmaſchine nicht ſtillſtehen oder aus den 

Fugen reißen zu laſſen, ſo taten ſie das nicht aus der Sinnes- 

art des Geburtsadels -- da kein einziger dieſer Männer weder 

dem Feudaladel no< dem Briefadel angehörte --- no< aus 

den Anſprüchen ratsfähiger Geſ<lehter, denen das Regieren 

gewiſſermaßen von langer Zeit her zur Prärogative verjährt 

war, ſondern aus der Ueberzeugung, daß wenn ſie im jetigen 

Zeitpunkt das Staatsruder aus der Hand fallen ließen, das 

Staatsſc<iff Gefahr lieſe vom Sturme zerſchellt zu werden. 

Wohl empfanden einzelne Bürger, ja ſelbſt Mitglieder 

von Behörden des kleinen Staates, daß dieſe Art, eine neue 
Geſtalt der öffentlihen Ordnung zu begründen, eigentlic< 

ungeſetzliH ſei; allein da der Staatshaushalt bis jezt von 

den einſichtigſten Leitern in ſparſamen und klugen Geleiſen 

bewegt ward und man zu beobachten Gelegenheit genug 

fand, daß die maßgebenden Staatsmänner Anderwert, Morell 
und Freienmuth das Regieren mehr als ein väterlihes Walten 

für die Wohlfahrt des Ganzen betrieben, jo erhob ſic< unter 

den Bürgern kein bedenklicher Widerſtand gegen die Regenten. 

Was den gemeinen Mann damals preßte, war niht das 

Gefühl einer formell unrichtig aufgebauten Verfaſſung oder 
etwa die Ueberzeugung, daß man von ſc<lehten Subjekten 

regiert werde, ſondern die bis in die unterſten Shichten der
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Bevölkerung wirkende Tatſahe, daß der Wohlſtand des Landes 

durch die Wirren und die Kriegszeiten der Helvetik auf Jahre 

hinaus unlergraben ſei. Unter den Volkswünſchen, wel<he an 

die Verfaſſungskommiſſion eingereicht wurden, finden ſich ver- 

hältnismäßig nur wenige, welche ſich mit eigentlich politiſchen 

Gedanken befaſſen; die meiſten zielen auf Erleichterung der 

wirtſ<haftlichen Lage. 

Wenn von verſchiedenen Seiten die koſtſpielige Maſchine 

der Verwaltung getadelt und dabei hervorgehoben wurde, 

daß dort die Ausgaben mehrfaF dur< Abſchaffung unnüßer 

Beamten und Behörden (3. B. der Kreisämter und einzelner 

Screiber) vermindert werden könnten, ſo fehlte es nict ganz 

an Stimmen, welce, freilich nicht jetzt, ſondern ſpäter darauf 

öffentlich hinzuweiſen wagten, daß man den läſtigen Druk 

niht vornehmliH in den obern Regionen ſuchen müſſe. Es 

war kühn, eine ſolhe Hindeutung zu machen; aber es mußte 

einmal geſagt werden. Wenn irgendwo Willkühr, Familien- 

herrſchaft, beſonders aber Gelddeſpotie im Kanton vorhanden 

ſei, ſjo finde man dieſe Uebelſtände viel tiefer als bei den 

Staalsbehörden und Staatsbeamten bei den Gemeindebehörden 

eingewurzelt. Die Mehrzahl der Dorfbewohner war ver- 

ſ<uldet und ſolHes gerade an Gemeindevorſteher oder deren 

Verwandte. Dieſer Umſtand verurſahte, daß bei Wahlen, 

bei Rehnungsabnahmen und andern öffentlihen Verhand- 

lungen in den Dorfgemeinden der gemeine Bürger es nicht 

wagte, etwas zu äußern, was den Vorſtehern unangenehm 

ſein konnte. 

Die wunderlihe Art, wie der Große und Kleine Rat 

gewählt werden ſollten, die Verhinderung der Oeffentlichkeit 

in der Staat5sverwaltung, die Abwehr der Preßfreiheit, der 

Mangel an Sonderung der Gewalten in den Behörden und 

anderes wurde damals niht ſo ſHwer empfunden, wie man 

es heutzutage in der Beurteilung eines neuen Staatsgrund-
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geſezes empfände, und wenn au< einzelne Stimmen darauf 

aufmerkſam mochten, ſo gab dieſer Umſtand der maßgebenden 
Verfaſſungs-Kommiſſion no< keine Veranlaſſung, eine Ab- 

änderung zu treffen. Die Maſſe der Bevölkerung achtete da- 

mals weniger auf ſolhe Uebelſtände als auf die unerträgliche 
finanzielle Lage, in der ſie ſih befand. 

Was die vier Oppoſitionsmänner in ihren Flugſchriften 

verlangten, und um deſſen willen ſie ſ<wer und ungereht 

verfolgt wurden, das nahm die neue Verfaſſung nun ſelbſt 

in ihre Vorſchriften auf.



Die Ausgrabungen in Langdorf und Oberkirch. 

1. Die gallischen Gräber in Langdorf? bei Frayuenkeld.!) 

Im Jahre 1897 wurde in der Staatskiesgrube von Lang- 

dorf bei Frauenfeld ein galliſches Grab entdedt. ?) Dieſe Kies- 

grube liegt am Fuße der Eiſenbahnböſhung, nördlih von 

der Linie, einige hundert Meter von Langdorf entfernt, rechts 

vom Weg, der unter der Bahnlinie hindur<führt (Siegfried- 

Karte Nr. 58). 

Jenes Grab wurde in einer Tiefe von 1,80 m im Kies 

gefunden. Es handelt ſidq) wahrſcheinlih um ein Frauengrab. 

Als Hauptſtü>e enthielt es zwei leider in mehrere Stüde zer- 

brohene gebudelte Armringe (Tafel 1, 7). Aehnliche Bracelets 

aus Hohlkörpern, durch profilierte Hälſe zuſammengehalten, 

wurden auch ſchon in andern galliſchen Gräbern der Schweiz 

gefunden. Sie gehören dem Typus von Longirod (Waadt) 

an. Diejenigen von Frauenfeld ſind jedoch einfa<her und 

nähern ſi< mehr den Bracelets von Münſingen, Aarberg, 

Bern (hiſtor. Muſeum Bern) und Hohenrain (Luzern). Das 
Grab enthielt urſprünglich no ein drittes Bracelet (Tafel 1, 8), 

von dem aber nur no< zwei Fragmente vorhanden ſind. 
Dieſe letztern ſind reicher verziert und erinnern daher mehr 

an den Typus von Longirod und Münſingen. Sodann fand 

ſich, als viertes Bracelet, ein Ring aus Gagat (Tafel 1, 4). 

1) Gefürzter Abdru> der Abhandlung von D. Viollier im An- 

zeiger für ſ<weizeriſche Altertumskunde N. F., XI]., 1. Heft. Wir 
ſind Herrn D. Viollier für die Erlaubnis, die Arbeit in unſerem 

Vereinsheft publizieren zu dürfen, und dem ſ<weiz. Landesmuſeum 

für die Cliches zu großem Dank verpflichtet. 
2) H. Stähelin, Grahfund beim Langdorf. Thurg. Beiträge 2c. 

1897, S. 184.



134 Die Ausgrabungen in Langdorf und Oberkir. 

Dieſes Material, aus welhem während der erſten Eiſenzeit 

(Hallſtatt-Periode) die großen Armringe angefertigt wurden, 

kommt in den galliſhen Gräbern ſeltener vor. -- Außerdem 

enthielt das Grab von Frauenfeld no< folgende Gegenſtände: 

einen ſilbernen Fingerring (Tafel ], 3), deſſen Form einen 

in der galliſhen Epoche bei uns ſehr häufigen, eigenartigen 

Typus vertritt, wie ihn au< die zahlreichen Ringe aus dem 

Gräberfeld von Münſingen aufweiſen ; ferner einen zerbrohenen 

Bernſteinring (Tafel 1, 5) und zwei Ringe einer Gürtelkette 

(Tafel 1, 1). Ketten dieſes Typus kommen in den Gräbern 

dieſer Epohe häufig vor. Endlich fanden ſic< unter den 

Fundſtüken aus dieſem Grabe auc<h verſchiedene Fibeln, alle 
zerbrochen. Es ſind Bogenfibeln mit aufſtehendem, vom Bogen 

unabhängigem Fuß, der mit einem maſſiven Knopf endigt. 

Dieſe Fibeln gehören dem Ende der Früh-La Tene-Zeit an. 

Dieſe Objekte ſtammen ſämili< aus einem und demſelben 
Grabe; die Fibeln und die gebuckelten Armringe gehören dem 

Ende der Früh-La Tene-Zeit oder dem Anfang der Mittel- 

La Tene-Zeit an. Wie auch die Gürtelkette dieſem nämlichen 

Grabe entſtammt, ſo muß der ganze Fund dem Anfang der 

Mittel-La Tene-Periode, alſo gemäß der allgemein ange- 

nommenen Zeitbeſtimmung, ungefähr der Zeit um 200 v. Chr. 

zugeſchrieben werden. In der Früh-La Tene-Periode ſind dieſe 

Ketten unbekannt. 

Anfangs 1908 wurden dem Sweizeriſchen Landes- 

muſeum eine Anzahl Objekte offeriert, die aus der gleichen 

Fundſtelle ſtammen wie die oben erwähnten. Sie wurden 

einer neu aufgede>ten Sandgrube eninommen, einige hundert 

Meter nördlich von der Staatskiesgrube, aber auf der linken 
Seite des Weges. Das Landesmuſeum erwarb dieſe Fund- 

ſtüke und verſtändigte ſih mit dem Beſizer der Sandgrube 

dahin, daß allfällige neue Gräber nur in Gegenwart eines 

Vertreters des Landesmuſeums geöffnet werden ſollten. Nach
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Ausſage des Grundeigentümers waren bereits etwa zehn 

Gräber ſamt ihrem Inhalt zerſtört worden. 

Die dur<7 das Landesmuſeum erworbenen Fundſtüe 

dürften aus zwei Gräbern ftammen, von denen das eine die 

Gürtelkette und die beiden Glas-Armringe, das andre den 

Bronze-Armring enthielt. 

Die Gürtelkette (Taf. I, 1) beſteht aus kleinen Ringen. 

An dem einen Ende der Kette iſt ein Haken, an dem andren 

ein Anhänger angebraht, der aus drei kleinen, je in eine 

Kugel endigenden Kett<hen beſteht. Drei größere, in gleicher 

Entfernung von einander in die Kette eingelaſſene Ringe er- 

möglichen ein genaues Anpaſſen an die Taille, Dieſe Gürtel 

gehören einem Typus an, welcher für unſre Gegend ſeltener iſt. 

Die beiden Bracelets beſtehen aus durhſihtigem weißem, 

inwendig mit einem opaken Goldſhwefella> verſehenen Glas. 

Als Verzierung weiſt das eine einen ziemlich reich bearbeiteten 

Kamm zwiſchen zwei Perlenreihen (Taf. 11, 2), das andre 

(Taf. Ul, 3) ein Syſtem von Längsrippen auf. 

Glas-Armringe kommen 'in den galliſhen Gräbern der 

Shweiz häufig vor. Man zählt deren mehr als hundert, 

faſt dur<wegs verſchiedene, teils weiß, teils blau, grün oder 

braun. 
Der Bronce-Armring (Taf. I], 4) beſteht aus einem ein- 

fachen, an den beiden Enden zugeſpitzten und zweimal um 

ſic) ſelbſt gewundenen Draht. 

* * 

Folgende vier Gräber wurden unter Aufſicht des Landes- 

muſeums geöffnet. 

Grab Nr. 1. Einfache, in der Richtung von Süd nach 

Nord in den Kies gegrabene Grube, deren Inhalt aus den 

Skelettreſten einer 30--40jährigen Frau beſtand (Taf. 1U, 

Abb. 1). Erhalten waren nur noch der zerdrü>te Shädel und 

Bruchſtü>ke der Beinknochen.
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Unter dem Schädel lag eine lange Mittel-La Töne-Fibel 

(Taf. I1, Abb. 2, 1), die einem ſehr verbreiteten Typus an- 

gehört. Zwiſchen den Zähnen hielt die Tote eine Goldmünze 

(Abb. 3), einen Viertelsſtater, im Gewi<ht von 1,90 Gramm, 

wel<her in Na<hahmung der Münzen Philipps von Maze- 

donien auf dem Avers einen Kopf naH re<hts und auf dem 

Revers ein Zweigeſpann aufweiſt. Wenn dieſe Münzen aud 

keineswegs ſelten ſind, ſo kommen ſie wenigſtens in den 

Gräbern nicht häufig vor. 

Auf der linken Schulter der Toten befand ſic<h eine kleine, 

zerbrochene Mittel-La Tene-Fibel (Abb. 2, 3). Eine zweite 

Fibel desſelben Typus war auf die Bruſt gelegt (Abb. 2, 6). 

An einer Shnur um den Hals muß die Tote zwei Bern- 

ſteinperlen getragen haben, die eine ganz klein (Abb. 2, 4), 

die andre bedeutend größer (Abb. 2, 5). 

Am linken Arm, in der Höhe des Oberarmmusktkels be- 

fand ſic< ein Armring aus hellblauem Kobaltglas (Abb. 2, 7) 

mit kleinen, abwechſelnd gelb und weißen Ziäza>verzierungen. 

Das linke Handgelenk zierte ein hohler Bronze-Armring 

(Abb. 2, 8), von dem aber nur no ein kleines, mit gravierten 

Ornamenten verziertes Fragment vorhanden iſt. 

Grab Nr. 2, In der Rihtung von Süd nach Nord in 

dem Kies ausgehöhlte Grube. Vom Skelett iſt gar nichts er- 

halten (Abb. 4). 
An dem Platze, wo der Kopf gelegen haben muß, fand 

ſich eine zerbrohene Mittel-La Teäne-Eiſenfibel (Abb. 5, 1). 

Eine zweite Fibel, aus der gleihen Zeit und ebenfalls zer- 
brochen, muß auf der Bruſt gelegen haben (Abb. 5, 2). = 

Um die Lenden trug der Tote eine Gürtelkette, welhe mit 
der oben beſchriebenen vollſtändig übereinſtimmt : ſie umſc<loß 

die Taille, während ein langes mit einem Anhänger beſettes 

Stüc zwiſchen den Beinen herabhing (Abb. 5. 3). Oberhalb 
des linken Ellbogens befand ſid) ein Bracelet aus durc<ſichtigem
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Glas, auf der Außenſeite mit einer Reihe kleiner Schäufelchen 
verziert, was ihm das Ausſehen eines Zahnrades verleiht 

(Abb. 5, 4). 

Grab Nr. 3. Hier war der Tote in einem Sarge bei- 
geſetzt, deſſen Spuren unter dem Körper noh deutlich ſichibar 

waren. Von dem Skelett ſind nur wenige Knochenfragmente 

erhalten. Die Rihtung gieng von Süd nac< Nord (Abb. 6.) 

Auf der rechten Schulter des Toten fand man drei Mittel- 

La Tene-Eiſenfibeln : zwei derſelben ſind zerbrohen (Abb. 7, 1), 

die driite iſt intakt (Abb. 7, 2). An der linken Hand trug 

der Tote einen aus flac<em Bronzedraht gewundenen Spiral- 

ring (Abb. 7, 3), wie ſie in jener Zeit ſehr häufig vorkamen. 

Neben dem rechten Sc<henkelknochen befanden ſich einige Ringe 

einer Kette, ähnlich derjenigen in dem vorhergehenden Grabe 

(Abb. 7, 4). 

Grab Nr. 4 war das eines kleinen Kindes. Der 0,40 m 

breite, am Kopf abgerundete Sarg war durch deuiliche Spuren 

von Kohlenpulver nac<hweisbar. Die Länge des Sarges konnte 

nicht feſtgeſtellt werden. Die Richtung dieſes Grabes iſt etwas 

verſhieden von den andern, nämli<: von Süd-Südoſt nach 

Nord-Nordweſt. 
* 

* *„ 

Alle dieſe Gräber können aus ihrem Inhalt an Fund- 

ſtüen genau datiert werden: Fibeln, Gürtelketten, Goldmünze, 

Glas-Armringe ſind ſämtli< <arakteriſtiſc<h für die Mittel- 

La Tene-Periode. 

Aus dem Geſagten geht hervor, daß ſic< in der Kies- 

grube von Langdorf ein zerſtreutes galliſ<es Gräberfeld be- 
findet. Die Gräber ſcheinen in ziemliher Entfernung von 

einander zu liegen, die älteſten am Abhange der Bahnlinie, 

die jüngern gegen Norden am Rande der Kiesgrube. Die 

Gräber gehören alle der nämlichen Epohe an, nämlich der 

Mittel-La Teöne-Zeit, und die älteſten gehören in den Beginn
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dieſer Periode, d. h. in die Zeit um 200 v, Chr. Dieſe B& 
gräbnisſtätte dürfte ungefähr während eines Jahrhunderts 

in Gebrauch geweſen ſein. 

2. Oberkirch bei Frayuenfeld. 

Bei den Drainierungsarbeiten für den neuen Friedhof 

(Winter 1910/11) ſtießen die Arbeiter in einer Tiefe von 

1,50 Meter auf einen römiſchen Fußboden, den ſie in einer 

Länge von 5 Metern durchſchlagen mußten. Der Vorſtand 

des hiſtoriſchen Vereins ließ den Boden in einer Breite von 

3 Metern freilegen. Dabei kamen in einer Tiefe von 1,30 

Metern Knohenüberreſte, darunter ein gut erhaltener Schädel 

zum Vorſchein. Aus zwei aufgefundenen Ohrringen zu ſc<ließen, 

ſind es Knochen von Allemannen. Na< Oſten endigte der 

Boden bei einer Treppe aus Sandſtein; nad Norden wurde 

ein Mauerſtü> freigelegt, das mit dem gleichen roten Mörtel 

befleidet war wie der Fußboden; na< Weſten zeigte ſich 

zuerſt eine Mauer und dahinter eine römiſche Heizanlage. 

Die weitern Grabungen wurden eingeſtellt, weil es ſicß aus 

der Art der aufgeſchütteten Erde und aus den Meſſungen er- 

gab, daß dieſer Teil der römiſchen Niederlaſſung bereits im 

Jahre 1867 dur<ſucht worden war (vgl. Thurgauiſche Bei- 

träge zur vaterländiſchen Geſchihte Heft IN, 1868). Außer 

Ziegeln mit einfachen Linien-Ornamenten wurden no< einige 

Topfſcherben mit figürlichen Darſtellungen gefunden. Es wurde 

ein Grundriß und eine Zeichnung der freigelegten Stelle für 

das hiſtoriſ<e Muſeum angefertigt. In einem andern Teil 

der neuen Friedhofanlage wurde eine gut erhaltene alle- 

manniſche Lanzenſpite gefunden. 

Ueber die aufgefundenen Skelettreſte gab Herr Dr. F. 

Schwerz in Bern folgenden Bericht : 

Skelettreste von Oberkirch bei Frauenfkeid. 

Die vorliegenden Alamannenſkelettreſte von Oberkirch ge- 

hören zwei Perſonen an, einer erwachſenen Frau und einem 
zirka fünfjährigen Kinde.
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1. Frauenſkelett. Sowohl die Shädel- als auch die 

Exiremitäten-Knohen ſind ſehr grazil gebaut. Die für Ala- 

mannen-Femora und Tibiae <arakteriſtiſchen Merkmale ſind 

daher an dieſen Exemplaren weniger ausgeprägt. Der Pilaſter 
des Oberſchenkels iſt ſehr ſHwach entwidelt. Wie der Index 

pilastricus ausfagt, iſt am rechten Femur ſogar der trans- 

verſale Dur<hmeſſer größer als der ſagittale ; am linken ſind 

beide gleich groß. Das obere Ende des Schaftes iſt beinahe 

kreisrund ; während in der Mehrzahl die Diaphyſen der 

ſchweizeriſchen Alamannenfemora unterhalb vom Trochanter 

minor ſtark abgeplattet (platymer) ſind, ſind die vorliegenden 

Oberſchenkel eurymer, wodur ſie den rezenten Femora gleichen. 

Nur die Tibia erinnert mit ihrem niedrigen Index 
enemicus an die der Alamannen. Rehts iſt die ſog. Säbel- 

ſheidenform no<h deutlicher ausgeprägt als links. In folgender 

Zuſammenſtellung füge i< zu den erhaltenen Mittelwerten 

noh die für Alamannen und rezente Nordſ<hweizer bei. (Siehe 

F. Shwerz: Die Alamannen der Shweiz. Eine anthropo- 

logiſche Studie). 
Oberkirh Alamannen Rezente 

r 1 der SHweiz Nordſchweizer 

Index pilastricus 96 100 105 103 

Index platymerieus 85 89 80 85 
Index enemieus 70 73 71 75 

Für die Körpergröße, die iH na< den Tabellen von 

Manouvrier aus den Längen der Extremitätenknohen be- 

rehnete, erhielt iH 160 Centimeter. Für die Alamannen- 

frauen führte ic< in der erwähnten Arbeit eine Länge von 158 

Centimeter an. 

Der Schädel erinnert in ſeinen wictigſten Merkmalen 

an die der Alamannen: er iſt lang, ſ<mal und niedrig. Die 
Arcus supereciliares ſind etwas vortretend. Hinter dem 

Bregma zeigt die Sagittalkurve eine Einſenkung. Frontal- 

und Parietalhöder ſind deutlih wahrzunehmen. Von oben
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betrahtet erſcheint die Konturlinie eiförmig. Die größte Shädel- 
breite liegt ziemlic) weit nad hinten. Die Anſiht von hinten 

bietet einiges Intereſſe. Die Seitenwände verlaufen eine Strec>ke 

weit ziemli< geradlinig; ſie divergieren etwas na<h oben. 

In der Höhe der Tubera parietalia, die an dieſem Kranium 

ſehr ho< liegen, biegen ſie plößlih um. Das Scädelda 

iſt ziemlich niedrig und flad. 

Aus den folgenden Indices iſt die Verwandtſ<aft unſers 

Schädels mit den Alamannenkranien erſichtlich. 
Oberkirch Alamannen Rezente 

der Shweiz Nordſc<Hweizer 

Längenbreiten-Index 77 77 83--84 

Längenhöhen-Index 67 72 73--75 

Längen-Oberhöhen-Jndex 56 61 66 

Breitenhöhen-Index 87 93 88 

2. Von beſonderem Intereſſe ſind an dem Kinderſkelett 

die no<H erhaltenen MilHzähne. Beinahe alle Zahnkronen 

ſind zum Teil ſehr tief abgeſchliffen. Wir müſſen daraus 

ſ<ließen, daß die Alamannen ihren Kindern ſ<Hon im zarteſten 

Alter eine ſehr derbe Nahrung darboten, die an den Kauakt 

große Anforderungen ſtellie.



Thurgauer Chronik 
von 1910. 

Anmerkung: Die Ziffern bezeihnen den Monatstag. 

«e 

Januar. 

1. Der Neujahrsmorgen bringt na< ſternheller Nacht den erſten 
Schnee. -- In Frauenfeld und Kreuzlingen treten die erſten thurg. 

Poſtſ<eFbüreaux in Tätigkeit. =- 2. Ständerat Dr. Ad. Deucer, 

thurg. Staatsanwalt von Kreuzlingen, erliegt in Bern einer Lungen- 

entzündung, die er ſih während der lezten Seſſion der Bundes- 

verſammlung zugezogen. Derſelbe, ein Sohn des Bundes5rat A. Deucher, 

geb. 1861, ſeit 1886 Anwalt, ſeit 1898 Mitglied des thurg. Großen 

Rates, ſeit 1907 Staatsanwalt, ſeit 1908 Mitglied des Ständerates, 

eines der Häupter der thurg. Demokratenpartei, ein politiſ<er Stürmer, 
aber ein offener Charakter und liebenszwürdig im Umgang. -- Man 

klagt über die hohen FleiſcHpreiſe. Kampf zwiſhen Produzenten, 

Metgern und Konſumenten. Man plant Import überſeeiſc<hen Fleiſches. 

-- Anno 1909 wurden 80,419 Eiſenbahnwagen auf Trajektſchiffen 

über den Bodenſee von und na< Romanshorn verſchifft. -- Oberſt 

Keſſelring in Bachtobel wird zum StabsHef des 3. Armeekorps, 

Oberſtl. Mächler in St. Gallen zum Kommandanten des thurg. Re- 
giments 25 und Oberſtl. Heinrich Häberlin in Frauenfeld zum Kom- 

mandanten des ſt. galliſhen Regiments 27 befördert. -- 6. In den 

Waldungen der Gemeinde Neuwilen wird einezwanzigköpfige Zigeuner- 
bande aufgegriffen, die der Brandſtiftung in Wäldi bezihtigt wird. 

-- 9. Das Amtsblatt veröffentliht ein neues Reglement für das 

kantonale Laboratorium in Frauenfeld. =- 10. Alfred Kreis von 
Frauenfeld, Aſſiſtent am Polytehnikum, folgt einem Rufe als Lehrer 

für Mathematik und Phyſik an der Kantonsſ<hule in Chur. -- 11. Der 

Fiſchbrutanſtalt Ermatingen wurden 1909 eingeliefert 3,900,000 Gang- 
fiſch-, 1,436,000 Silberfelhen-, 532,000 Blaufel<hen-Eier. -- In Horn
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wird eine Genoſſenſchaftsmoſterei errihtet. -- 12. In Frauenfeld 
ſtirbt Oberſt Arnold Huber, Verlagsbuchhändler, 45 Jahre alt an 

den Folgen eines Unfalls ; ein Mann von großer Arbeitskraft, um- 

faſſender Bildung und von gewinnenden Umgangsformen. -- 15. In- 

genieur Oskar Anderwert von Emmishofen in Zürich wird zum In- 
genieur I. KUl. bei den Bundesbahnen ernannt. -- 16. An der Jahres»- 

verſammlung des thurg. landwirtſchaftl. Vereins referiert Oberrichter 

Böhi über das Einführungsgeſez zum ſchweiz. Zivilgeſezbuc<h unter 
Berüdjichtigung der Landwirtſhaft. 17. In der Spinnerei Murkart 

treten die Arbeiter in eine Lohnbewegung. 18. In Arbon gibt ein 
16jähriger Taugenichts 2 Schüſſe auf eine 20-Jährige, die ſeinen An- 

trägen kein Gehör gab, und entleibt ſiH darauf ſelbſt. =- 18--20. 

Gewaltiger S<hneefall mit nachfolgendem Regen und Hohwaſſer 
unter Gewittererſ<einungen. In drei Tagen werden 112,9 mm 

Niederſchlag regiſtriert. In Märwil blühen Sclüſſelblumen und 

fliegen Maikäfer. =- Die Betriebsüberſchüſſe der ſ<weiz. Bundes- 
bahnen waren pro 1909 mit 59 Millionen um 4,8 Millionen größer 

als im Vorjahre. 20. Peſtalozzis Neuhof in Birr ſoll zum National- 

eigentum angekauft werden dur< allgemeine Gabenſammlung unter 

der Schuljugend. -- 20. Die meteorologiſche Station in Frauenfeld 
verzeihnet mit 698,5 mm auf Null reduziert den tiefſten Barometer- 

ſtand ſeit 31 Jahren, ein böſes Omen für dies regenreiche Jahr. =- 

Das Komitee des thurg. hiſtoriſ<en Vereins veranſtaltet in Frauen- 
feld Abendvorträge zur We>ung des Sinnes für hiſtoriſche Fragen 

in gebildeten Kreiſen. -- 27. Die neue evang. Kir<he in Romans- 

Horn ſoll eine neue Orgel mit 30 klingenden Regiſtern von Orgel- 

bauer Th. Kuhn in Männedorf bekommen. -- In Frauenfeld ver- 
anjtaltet der Geſangverein ein Konzert unter Mitwirkung der thurg. 

Nachtigall (Frau Emilie Welti-Herzog.) =- Mehl, Brot und Milc< 

erleiden neuerlihe Preiserhöhungen. =- Der ſog. Johannisburger 
Komet wird in Frauenfeld geſichtet. =- Die thurg. Hypothekenbank 

in Frauenfeld hat im Jahre 1909 einen Reingewinn erzielt von 

941,799 Fr., was eine Dividende von 6?/, ermögli<t. =- Beim Auf- 
graben der alten Straße zwiſchen Arbon und Steina<h ſtieß man 

in 1!/5 m Tiefe auf Subſtruktionen von Erlenſtämmen, die man 

auf römiſ<hen Urſprung zurücführt. -- 31, Friz Kreis von Frauen- 
feld, Gymnaſiallehrer in Zürich, promoviert an der dortigen philoſoph. 

Fakultät. -- Ein von Webereidirektor Köchlin von Steinen (Wieſental) 

erfundenen Webſtuhlautomat ermögli<ht es, daß 48 Webſtühle von 
einem einzigen Weber und 2 Füllerinnen bedient werden können.
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Februar. 

Maſernepidemie in Ermatingen, Gottlieben und Berg. -- Erich 

Vogt von Arbon promoviert an der ſtaatswiſſenſ<haftlihen Fakultät 
der Univerſität Züri<. 3. Der Bund gibt für 1909 Bundesbeiträge 

von 5017 Fr. an die Beſoldung der kantonalen Forſtbeamten und 

Angeſtellten der Forſtverwaltung. =- Romanshorn erhält für Er- 

ſtellung eines neuen Schulhauſes einen Staatsbeitrag von 98,095 Fr. 

15 Rp. -- In Petersburg ſtarb, 75 Jahre alt, Jatob Keſſelring, 

Mitbegründer des großen pomologiſhen Gartens in Petersburg. 

4. Die Shuhfabrik Frauenfeld zahlt pro 1908/9, troßdem ſie über 

flauen Geſchäftsgang klagt, 8%, Dividende. =- 7---10. Sitßung des 

Geſc<hwornengeri<hts in Weinfelden. =- Die eidg. Zolleinnahmen be- 

trugen im Januar 1910: 5,291,592 Fr. oder 750,000 Fr. mehr als 

im Januar 1909. -- In Wigoltingen ſtirbt Tierarzt Jak. Braucli, 

langjähriger Aktuar und Präſident des thurg. Vereins der Bienen- 

freunde und Mitbegründer der Pferdeverſiherung im Thurgau. =- 

Weinfelden beſchließt Kataſtervermeſſung verbunden mit Güterzu- 

ſammenlegung. -- 7. Thur und Murg führen wieder Ho<hwaſſer. 

In ganz Europa herrſcht ſtürmiſches Wetter mit Shnee und Regen. 

-- In ZüriH und St. Gallen werden Münzfälſchungen entde>t. - 

Pfarrer U. Dikenmann in Wigoltingen promoviert an der philoſoph. 

Fakultät der Zürcher Univerſität mit einer Studie über die Stellung 

der Stadt Konſtanz in der Landgrafſc<haft Thurgau von 1417--1499. 

-- Der Bodenſeepegel iſt von 3,23 auf 3,36 m geſtiegen ; ſteht um 

81 cm höher als um dieſelbe Zeit des Vorjahres. =- Von 10.--11. 

Temperaturſturz auf --10?, -- Die Re<hnung über das 1909 abge- 
haltene Kantonalſchüßenfeſt in Frauenfeld ſchließt mit einem Aus- 

gabenüberſchuß von 7,682 Fr., der aber durc< die neue Schießanlage 

im Shollenholz mehr als aufgewogen iſt. 13. Evang. Sirna beruft 
zum Seelſorger Pfarrer Arnold Hohl, bisher in Netſtal. -- Pfarrer 

Frauenfelder in Tägerwilen folgt einem Ruf der appenzelliſchen Ge- 

Meinde Teufen. --- 18. Die Leih- und Sparkaſſe Ermatingen verteilt 
ihren 3. Jahresberiht und den Aktionären eine Dividende von 5?/;. 

-- 20. Oberrichter Böhi, der Kandidat der freiſinnigen Partei, ſiegt 

nah lebhaftem Wahlkampf mit 10,016 gegen 9,288 Stimmen über 
den Kandidaten der Demokraten, Pfr. Wellauer in Amriswil, als 

Ständerat. Die kathol.-konſero. Partei legte leere Stimmzeddel ein. 

-- Der Geſeßesvorſ<lag betr. Verſorgung von Trunkſühtigen wird 

mit 13,046 gegen 10,321 Stimmen verworfen. =- In Zezikon werden
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die erſten Staare geſehen. =- Die Maul- und Klauenſeuche, die 
lange in St. Gallen, Glarus und Graubünden gewütet, wird in die 

Gemeinde Gottshaus eingeſchleppt. Es gelingt jedo<h den ergriffenen 

Maßregeln, die Seuche zu lokaliſieren. =- Die Leihkaſſe Ste>born 

verteilt pro 1909 7 Dividende. -- 24. Der Große Rat wählt als 
Staatsanwalt Fürſpre& Traber in Frauenfeld mit 62 Stimmen. -- 

Eine Motion Vögeli über Gründung einer Alters- und Hülfskaſſe 

für kantonale Beamte und Angeſtellte wird mit allen gegen 7 

Stimmen abgelehnt. -- 27. Der Oratoriengeſangverein Frauenfeld 

bringt Haydn's „Schöpfung“ zur Aufführung. -- In Emmishofen 
wird die Beſizung „Ebersberg“ des vor einigen Jahren verſtorbenen 

Grafen Eberhard v. Zeppelin an Güterhändler verkauft. =- 28. Paul 

Böhi in Bürglen beſteht in Züric das Staatsexamen für Mediziner. 

März. 

1. Der thurg. Jägerverein will Faſanen an Stelle der immer 

ſeltener werdenden Rebhühner einbürgern. -- 7 Rehgeißen wurden 

leztes Jahr trog Verbot geſchoſſen. =- Biſchofszell erhöht die Be- 

ſoldung des Mittellehrers von 1800 auf 2000 Fr., lehnt aber eine 

Erhöhung der Beſoldung für alle Sulſtufen ab. -- Der thurg. 
Fiſcherverein will Aalſezlinge in den Unterſee einſezen. =- Keuch» 

huſtenepidemie in Zihlſchla<t. -- 3. Der Verband thurg, Käſerei- 

genoſſenſchaften beſchließt einen Preisaufſ<lag für KäſermilH auf 
17/5 Rp. =- 6. Der Konſumverein Frauenfeld beſchließt Einführung 

der Schuhwarenvermittlung. -- 7. Die thurg. ſozialdemokratiſche 

Partei will bei den bevorſtehenden Gemeindewahlen überall wo 
immer möglich mit eigenen Kandidaten aufrü>en. -- In Winterthur 

ſtirbt Sekundarlehrer Gottlieb Kübler, gebürtig von Gerlikon, Prä- 

ſident des oſtſ<weiz. Muſikverbandes, 64 Jahre alt. -- Kultur- 
ingenieur Weber referiert in Neukir<h-Egnad über rationelle Boden= 

entwäſſerung. =- Der in Bregenz tagende Bodenſeefiſchereiverband 

debattiert über gemeinſame Fiſchereioberaufſicht auf dem Bodenſee. 
-- 10. Allabendlih kommt na< Sonnenuntergang das ſog. Zodia- 

kalliht zur Erſheinung. -- Das einſtige alkoholfreie Sanatorium im 

Sc<hloß Hard bei Ermatingen macht einer Fremdenpenſion Plaß, da 
es finanziell nicht reüiſſierte. --- 13. Gemeindewahlen im Thurgau. 

-- Katholiſeq) Romanshorn beſchließt den Bau einer neuen Kirche 

in romaniſchem Styl, die nac< Plan des Architekt Gaudy in Ror- 

ſhaH ?/ Million koſten ſoll. -- Maſernepidemie in Kreuzlingen. =-
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15. Die Kantonalbank erzielte pro 1909 einen Reingewinn von 
481,393 Fr. gegen 528,000 Fr. im Vorjahr. -- Die Leihkaſſe Eſchenz 

verteilt 74 Dividende. =- Die Störc<he ſind in Frauenfeld einge- 

rüdt. -- Anno 1909 wurden 375 Gebäude im Aſſekuranzwert von 

17,250,665 Fr. erſtellt. =- Frau Emmy Sh<wabe-Sclappriti (gebürtig 

von Arbon) am Stadttheater in Zürich verläßt die Bühne. -- Vom 

2.--15. März fiel kein Tropfen Regen. Kühle Nächte, tro>ene Luft 

und helle Tage halten die Vegetation zurü>. -- Diphtherieepidemie 
in Buhwil. -- 20. In Frauenfeld gelangt die 2. Symphonie von 

Beethoven unter der Leitung von Muſikdirektor Züſt zur erſtmaligen 
Aufführung. -- Die Leihkaſſe Eſchlikon erzielte im Jahr 1909 einen 

Reingewinn von 76,914 Fr. -- 22. 16 Scüler der humaniſtiſchen 

Abteilung an der Kantonsſ<hule haben die Maturitätsprüfung be- 

ſtanden. -- 27. Oſtern bringt na<h rauhen Tagen Prachtswetter voll 

Glanz und Sonne. -- Die thurg. Regierung beſcließt ſtaatliche 

Organiſation der Bekämpfung der Faulbrut unter den Bienen. -- 
29.--31. Seminarprüfung. =- 31. Der lezte März bringt bei --42 

nod<h einmal Scnee. 

April. 

1. Die Leih- und Sparkaſſe Aadorf erzielt bei 20 Millionen 

Totalumſatz einen Reingewinn von 45,000 Fr. und erhöht den Re- 

ſervefond auf 270,000 Fr. Andere Fonds beſißt dieſe mit Gemeinde- 

garantie wirtſ<aftende Anſtalt nicht. -- 3. Es finden die Synodal- 
wahlen der evang. Landeskir<e ſtatt. -- Evang. Alterswilen erhöht 

die Beſoldung ihres ſeit 25 Jahren dort wirkenden Pfarrers Braſſel 

auf 3800 Fr. -- Das Kollegium Maria-Hilf in Shwyz wird ein 
Raub der Flammen. -- Evang. Sulgen erhöht den Pfarrgehalt auf 

5000 Fr. Evang. Wängi und evang. Ermatingen auf 4000 Fr. 

-- 4--5. An der thurg. Kantonsſchule finden die Sh<lußprüfungen 
ſtatt. =- 6. Zur Aufnahmsprüfung finden ſich 86 S<üler ein, von 

denen 85 Aufnahme finden. Unter den Aufgenommenen befindet 

ſic) zum erſten Mal ein Mäd<hen. -- 8. Die Sekundarſchule Täger- 
wilen feiert ihr 25jähriges Jubiläum und zuglei<g dasjenige ihres 

Lehrers Salomon Blattner. -- 9, In Arbon kommen bei den Grab- 

arbeiten auf dem neuen Shulhausplatz Topfſherben und ein Mühl- 
ſtein römiſ<en Urſprungs (70 cm Dur<meſſer und 8 cm Dike) zum 

Vorſchein. -- 10. In Märſtetten tagen die Veteranen der Genfer 

Okkupation von 1864/65. -- Dexr Verein für Heimatſ<huß, dem die 

Ihurg. Beiträge U1. 10
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eiſernen Garteneinfaſſungen ein Greuel ſind, empfiehlt die Anlegung 
lebender Gartenhe&en, da die modernen, abſheulihen und unprak- 
tiſhen Lattenverſchläge den gewünſchten Beifall nicht finden. -- 

Pfarrer S. Lehner in Maßtingen folgt einem Ruf der Engadiner 

Gemeinde Zuoz. = Evang. Leutmerken erhöht die Beſoldung ihres 
Geiſtlihen um 200 Fr. -- Eine Reihe von thurg. Landſhulge- 

meinden erhöhen die Lehrerbeſoldung auf 1800--2000 Fr. =- Arbon 

zählt zurzeit in 9. Abteilungen 1210 Sc<üler. =- Der Regierungsrat 

legt dem Großen Rat einen Entwurf zur Reviſion des Seminar- 

geſezes vom 6. Juni 1859 vor und richtet an denſelben eine Bot- 
ſ<haft in Betreff der neuen Straße Mühlrüti-Fiſchingen. -- Maſern- 

epidemie in Salmsah. -- Das Forſtamt berichtet, daß die Nuß- 

bäume und die Albern (Shwarzpappeln) im Thurgau auf dem Aus- 

ſterbeetat ſtehen. =- Dr. Wegelin von Dießenhofen, Adjunkt der 

Landesmuſeumsdirektion in Zürich, wird zum Direktor des hiſtoriſchen 
Muſeums in Bern berufen. -- Pfarrer Grimm in Aawangen folgt 
einem Ruf der evang. Gemeinde Zurza<h. -- Die Shulgemeinde 
Dießenhofen erhöht das Gehalt ihrer Primarlehrer von 2000--2800 

Franken. -- In Veltheim ſtirbt, 40 Jahre alt, Dr. med. Friß Kappeler, 

gebürtig von Frauenfeld. -- 17. Munizipalwahlen. =- In Horn 
wird der Grundſtein zur katholiſchen Kir<he gelegt. =- Der Föhn 

erzeugt ſommerlihe Shwüle und regt den Pflanzenwuchs mächtig 
an. -- 19. Staatsſhreiber Dr. J. Wehrli reiht aus Geſundheits- 

rüſichten ſeine Demiſſion ein. -- 20, Die Kirſchhäume blühen ; die 
Schwalben rücken ein. -- In Newyork erringt Otto Hentſch von 

Arbon zum 3. Mal den erſten Preis in der Kohkunſtausſtellung und 

einen ſilbernen Becher. =- Der Halleyſhe Komet, der am 20. Mai 

die Erdbahn kreuzt; der amerikaniſche Expräſident Rooſevelt, der nach 
ſeinem Jagdausflug na< Afrika, die europäiſchen Fürſtenhöfe ab- 

ſucht, und der Proporz, den die Minderheiten auf kantonalem und 
eidgenöſſiſchem Boden anſtreben, halten das Publikum in Athem. -- 
Die vereinigten ſHweiz. Rheinſalinen, die in das Eigentum der ſchweiz. 

Kantone mit Ausnahme der Waadt übergegangen ſind, erzielten im 

erſten Geſhäftsjahr ein Nettoergebnis von 330,000 Fr. und verteilten 

109 Dividende. -- Die Egelſeuche (Furunkulose) unter den Fo- 

xellen tritt auch in der Thur verheerend auf. -- 25. In Zürich, wo 
er vergebli<h Heilung geſuht, ſtirbt nac< längerem ſ<hweren Leiden 

erſt 4djährig alt-Staatsſchreiber Dr. I. Wehrli, ſeit 1890 im thurg. 

Staatsdienſt tätig, ein Juriſt von ſharfem Verſtand und kauſtiſhem 

Wißtz, der ſeinem Heimatkanton namhafte Dienſte geleiſtet hat.



Chronik 1910. 147 

Mai. 

1, Frau Emilie Welti-Herzog nimmt in einem in Frauenfeld 

veranſtalteten Liederabend Abſchied vom Bühnenleben. =- Auf Wunſch 

von 27 Einwohnern von Kügeliswinden (Gemeinde Egnach) ändert 

Dder Regierungsrat den Namen dieſer Ortſhaft in „Winden“. -- Be- 
hufs Wiederaufbau des vom Feuer zerſtörten Kollegiums Maria- 

Hilf in Shwyz wird vom Regierungsrat eine Hauskollekte unter 

Dder kathol. Bevölkerung des Kantons Thurgau bewilligt. =- 6. Der 

König von England, Eduard VIL., auf dem Tron Englands ſeit 1901, 

ſtirbt faſt 70jährig. -- Der Mai läßt ſi<H kalt und trübe an; am 
9. fällt Shnee. -- 9. Seminarlehrer A. Leutenegger promoviert an 

der philoſoph. Fakultät der Univerſität Zürich mit einer hiſtoriſchen 
Unterſuchung über den Landsfriedensfond. == Evang. Serzingen 

erhöht den Pfarrgehalt um 400 Fr. -- Der Halleyſche Komet iſt 

vom 10. Mai bis Ende Mai ſichtbar. -- 11. In Berlingen äſchert 
eine Feuersbrunſt drei Häuſer ein. -- 12. Es fallen die erſten 

Bienenſchwärme. Sie eröffnen eine Reihe ſchöner ſonniger Tage. -- 

Der Kanton Thurgau widerſezt ſich mit Erfolg der Zuteilung zum 

Poſtkreis St. Gallen. =- Oberſtl. Nikol. Zweifel von Sirna< erliegt 

einem Herzſchlag, kaum 6Ojährig, in Zürich ; ein hervorragender und 

erfolgreicher Induſtrieller. =- Die Dampfbootgeſellſh<aft vom Unterſee 

und Rhein ſchließt ihr leztes Geſchäftsjahr mit einem Einnahmen- 
überſcuß von 6,676 Fr. -- 21. Die oſtſhweiz. Mühlen laſſen einen 

Mehlpreisabſchlag eintreten. =- Am 21. dem Zeitpunkt des Durc- 

gangs der Erde durc; den Schweif des Halleyſchen Kometen, von 

dem AbergläubiſHe den Weltuntergang beſorgten, fanden heftige 
Gewitter unter Erdbeben ſtatt verbunden mit magnetiſ<hen Störungen. 

-- Dr. jur. Moriz Meyer von Luzern in Arbon hat die Anwalts- 

prüfung vor Obergericht beſtanden. -- 23. und 24. Sißung des 
Großen Rates. Zum Präſidenten rü>t vor Vizepräſident alt-Redaktor 

U. Guhl in Frauenfeld. Als Vizepräſident wird gewählt Dr. A. 

v. Streng in Sirnah. Präſident des Regierungsrates wird Shmid, 
Vizepräſident Wild. Zum Staatsſchreiber wird gewählt Fürſprech 

Hermann Sdneller von Frauenfeld. --- Weitere Verhandlungen : 

Uferſuß am Bodenſee und Rhein. Straßenprojekt Mühlrüti-Fiſch- 
ingen. Aenderung des Brandaſſekuranzgeſezes : Abſchluß je auf 31. 

Dezember und feſte Steueranſäte : es ſoll ein Fonds gebildet werden, 

um die Rüdverſicherung entbehrli) zu machen. Der neue Seminar- 

geſeßentwurf wird an eine Kommiſſion verwieſen. -- Für den Neu-
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hof (PBeſtalozziſtiftung) ſind 211,611 Fr. 58 Rp. aus der ganzen 

Scweiz, aus dem Thurgau 11,808 Fr. an Beiträgen gefloſſen. -- 
In Ermatingen findet am 22.--24., 28. nnd 29. ein Ehr- und Frei- 

ſchießen ſtatt. = 24. Ein Gewitter mit Hagelſchlag richtet in den 

Rebgeländen zwiſHen Wylen und Nieder-Neunforn bedeutenden 
Shaden an. -- 26. In Romanshorn ſtirbt alt Bahnhofinſpektor 

Anton Stäheli, urſprüngli< Lehrer, von 1861--1907 im Bahndienſt 

tätig, ein tühtiger Verwaltungsbeamter und beliebter Geſellſc<after. 

--- In Frauenfeld wird um 7 Uhr 10--12 Minuten ein Erdbeben 

wahrgenommen. -- 30. In Frauenfeld gelangt die Oper „Carmen“ 
von Bizet durcz das Basler Theaterperſonal zur Aufführung. -- 

Tierarzt Heinrich Bornhauſer in Weinfelden promoviert an der vete- 

rinärmediziniſchen Fakultät der Univerſität Bern. -- Pfarrer Herzog 
in Nußbaumen folgt einem Ruf na< Tägerwilen. 

Iumi. 

1. Stein a. Rh. beruft an Stelle des Alters halber reſignieren= 

den Pfarrers Lang den Vikar desſelben, Köhlin, von Baſel, zum 

Seelſorger. = In Kreuzlingen ſtirbt 69 Jahre alt Emil Erni, Lehrer 

für Geſchihte und deutſche Sprache, am Lehrerſeminar von 1867 

bis 1907, ein Shulmann von gediegenem Wiſſen und vorzüglihem 

Lehrtalent. =- 6.--8. Sizung des Geſchworenengerichts : Weinfelden. 
--- Der Halley/ſhe Komet gibt no< einige Abſchiedsvorſtellungen. 

-- Hugo Zehnder von Kreuzlingen promoviert an der mediziniſchen 
Fakultät der Univerſität ZüriH. =- In Arbon wird bei den Funda- 

mentierungsarbeiten zum neuen Primarſchulhaus eine Broncemünze 

Kaiſer Konſtantins gefunden. =- In Sulgen tagt eine Vertrauens- 

männerverſammlung aus allen Parteien zum Zwed einer Verſtän- 
digung über die obſhHwebenden Fragen der thurgauiſhen S<ul- 

reform. = In Sönholzerswilen feiert Dekan J. P. Fopp ſein 

50jähriges Amtsjubiläum. =- In Rußbaumen erkrankt eine Familie 
von 6 Perſonen am Typhus. -- In Arbon tagt die Delegierten- 

verſammlung des Bodenſeefiſhereiverbandes. =- Die erſten 10 Tage 
im Juni waren heiß und ſonnig und wer ſiH ſputete, konnte ſein 
Heu gut unter DaH bringen. Wer die Zeit verpaßte, bekam es 

bitter zu büßen, da am 12. eine 4 Wohen andauernde Regenperiode 

einſezte, die einen kalten und naſſen Sommer mit all ſeinen ver- 

hHängnisvollen Folgen eröffnete. Die Hißze in den elf erſten Tagen 

übertraf no diejenige von 1905. =- Die Stiderei klagt neuerdings 
über Mangel an lohnender Beſchäftigung. -- Die Frage, wie dem
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dur<H die ruinöſe Konkurrenz deutſher Mehleinfuhr immer no< 

ſ<Hwer leidenden oſtſc<weizeriſhen Müllergewerbe aufzuhelfen ſei, 
gibt neuerdings in den eidgenöſſiſhen Räten zu reden. Die ange- 

rufene Hülfe des Bundesrates verſagt völlig. =- 10. Hagelſchlag und 

Wolkenbru<h verheeren zum zweitenmal die Gewanne von Ober- 
und Niederneunforn. --- 14. Die anhaltenden Regengüſſe haben Ho<- 

waſſer zur Folge, die namentlih im Prättigau, im Muottatal und 

bei Altdorf ſhwere Verheerungen anrichten, ja faſt in ganz Europa 

Kataſtrophen rufen. Auffallend häufig ſind dies Jahr im Gegenſaß 
zum Vorjahr die Gewitter und die vom Blitz getroffenen Perſonen. 

- 15. In Kradolf fallen 4 Perſonen vom Stauwehr der Kamm- 
garnſpinnerei Bürglen in die reißenden Wogen der Thur und kommen 

ums Leben. -- Die Thurbrücke bei Amlikon ſtürzt zuſammen. -- Auch 

die Gemeinden am Unterſee leiden ſhwer unter dem Hohwaſſer, 
da der Unterſee ſeine Ufer übertritt und die Dörfer ins Waſſer ſeßt. 

-- Im See bei Arbon tritt der Haubentaucher (podiceps cristatus) 

zählreih auf und wird den Fiſchen gefährli<. -- 17. In Gahnang 

erſheinen die erſten Traubenblüten. -- 21. Der Bundesrat beantragt 

der Bundesverſammlung einen Bundesbeitrag an die Uferſhutzbauten 

vom Bodenſee und Rhein von 402/, der Koſten, im Maximum 

233,480 Fr. -- Die Straßenbahn Wil-Frauenfeld erzielte pro 1909 
einen Betriebsüberſchuß von 22,917 Fr. -- Die Kantonsſ<hüler rü>ken 

aus, um ihre gewohnten Shulreiſen zu machen. -- 24. Situng der 

Kriminalkammer. -- Die Mittelthurgaugeſellſchaft veröffentli<ht ihren 

2. Jahresberiht. -- Auf dem Waffenplatz Frauenfeld findet ein 
Spezialkurs über drahtloſe Telegraphie ſtatt. -- Die Univerſität Baſel 

feiert ihr 450, Jubiläum. -- Die Station Frauenfeld der 8.B.B. 

weiſt für 1909 einen Geſamtverkehr von 220,301 abreiſenden Per- 
ſonen und ein Geſamtgütergewi<t von 64,611 Tonnen auf. -- 25. 

In der Kuranſtalt Littenheid ſtirbt 77jährig alt Straßeninſpektor 

U. Gentſc<. -- 26. Die Borromäusenzyklika des Papſtes ruft gehar- 
niſh<ten Proteſten aus dem Lager der Proteſtanten gegen die darin 

enthaltenen Invektiven auf die Reformation. Der in Einſiedeln 

tagende ſhweizeriſche Katholikentag ſucht deshalb die Bedeutung der- 

ſelben in einer Reſolution abzuſ<wäcen. -- 28. In Rorſcha< ſteigt 

der Pegel des Bodenſees auf 5,65 Meter, dem höhſten Stand ſeit 

18. Juni 1876. Der See wähſt no< fortwährend. -- Der Bundes- 

rat erläßt einen Aufruf zu Gunſten der Hohwaſſerbeſhädigten. -- 

29. Die thurgauiſ<e Sanatoriumskommiſſion hört einen Vortrag von 

Direktor Dr. Brunner-Münſterlingen über den Zuſammenhang zwiſchen
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Menſ<hen- und Rindertuberkuloſe. =- Anno 1909 mußten 813 Tiere 
des RindviehgeſhleHhts wegen Tuberkuloſe =- d. h. 30*/, aller Not- 
ſhla<Htungen -- geſ<lahtet werden. -- Die Lehrer der thurgauiſchen 

Kantonsſ<hule werden für eine neue Ljährige Amtsperiode in ihren 

Stellen ; ebenſo Dr. Leumann als Rektor und Profeſſor Kradolfer als 
Korrektor auf zwei Jahre beſtätigt. -- Die 84. Rehnung der thur- 

gauiſchen kantonalen Brandaſſekuranzkaſſe vom 1. Mai 1909 bis 
30. April 1910 wird veröffentli<ht. Dieſelbe weiſt ein Defizit von 

Fr. 37,779. 50 auf. 

Iutli. 

Der Säntis trägt zurzeit eine Shneekappe von 105 cm Dide. 
3./4. In Biſchofszell wird das Kantonalſängerfeſt abgehalten. -- 5. 
Während eines Gewitters ſ<lug der Bliß ohne zu zünden in Kugels- 

hofen und Ermatingen ein. Ein Mann wurde auf der Straße 

zwiſh<en Ammenhauſen und Wilen vom Bliz zu Boden geworfen 
und blieb bewußtlos liegen ; kam aber wieder zu ſich, obſhon Hut 

und Shuhe in StüFe gingen. -- 7. Ueber Nat fiel auf dem See- 
rüken S<hnee. -- 8. Am Mön<sjo<h wurden 12 Perſonen von einer 

Lawine verſchüttet. Sieben davon konnten teils ſ<wer verletzt ge- 
rettet werden. =- 9. In Arbon wurden in einem Zuge 20 Zentner 
Brachſen gefangen. -- In Frauenfeld und Maßzingen wurde Nachts 

ein Meteor beobachtet. =- 10. Pfarrer Karl Wegmann in Frauen- 

feld, zulezt Pfarrer in Wartau-Gretſchins, wird als Seelſorger nach 
Maßziingen-Lommis berufen. -- Walter Hebting von Weinfelden, 

W. Keſſelring von Bußnang und Joh. Shwenk von Altnau erlangen 

das Diplom als Ingenieure der tehniſchen Hohihule in Zürich. -- 
Der Regierungsrat erläßt einen Aufruf ans thurgauiſ<e Volk zu 

Gunſten der Waſſerbeſhädigten. =- In Folge des fortdauernden 
Regenwetters geht die reihe Kirſchenernte größtenteils zu Grunde. 
-- 12. In Arbon werden in einem Zug 250 Felhen erbeutet. --- 

13. In Arbon und Salenſtein wird ein Erdbeben wahrgenommen. 

=- 14. Reviſor Hagnauer feiert ſeinen 86. Geburtstag. -- Auf der 
Allmend wird zwiſchen 10 und 2/511 Uhr nachts ein Artillerieſhießen 

abgehalten. =- 15. In der ſtädtiſ<en Turnhalle ſindet eine Pilz- 
ausſtellung ſtatt. =- 16. In Ins (Kt. Bern) ſtirbt der bekannte 
Maler Albert Anker, der JIlluſtrator der Gotthelf'ſhen Shriften. -- 

16./26. In Bern wird das eidgenöſſiſhe Schütßenfeſt abgehalten. -- 

Die ſ<weizeriſc<en Zolleinnahmen betrugen im erſten Halbjahr 1910
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37,779,953 Fr., d. i. 3,809,902 Fr. mehr, als in der gleichen Periode 
des Vorjahres. -- Die ſc<hweizeriſchen Bundesbahnen lieferten im 
erſten Halbjahr 1910 einen Betriebsüberſchuß von 20,110,000 Fr. == 

5,817,000 Fr. mehr als im erſten Semeſter des Vorjahres. -- Doz- 

wil hat 7 Perſonen von 81 und mehr Jahren, die zuſammen 601 Jahre 
zählen. =- 17. Neukirh a. Th. feiert Shulhausweihe. -- Wigoltingen 

begeht das 25jährige Jubiläum der beiden Primarlehrer Etter und 

Läubli. =- 21. Sizung der Kriminalkammer. -- 24. Die Delegierten- 

verſammlung des thurgauiſ<en Gewerbevereins, in Sulgen tagend, 
beſchließt Errihtung eines ſtändigen Gewerbeſekretariats. -- Spital- 

arzt Dr. Brunner in Münſterlingen lehnt einen Ruf als Nachfolger 
von Profeſſor Krönlein an der mediziniſ<hen Fakultät der Univerſität 

Zürich ab. -- Na 5 vollen Woden iſt der Unterſee ſoweit zurück- 

gegangen, daß in den Dörfern die Notſtege beſeitigt werden können. 
Der Bodenſee iſt indeſſen neuerdings von 5,1 auf 5,18 Meter ge- 

ſtiegen. -- 25. In Frauenfeld tagt die thurgauiſ<e evangeliſche 

Synode. Sie erhöht die Beſoldung der Pfarrhelfer auf 2,200 Fr., 

bewilligt 400 Fr. für außerordentlihe Aushülfe und Alterszulagen 
für die Geiſtlihen im Amt von 100--400 Fr. -- In Sirna< wird 

begraben alt Lehrer Jakob Debrunner von Oberhofen-Müncwilen, 

87jährig nach 64?/5jährigem thurgauiſ<em Shuldienſt, wovon 45 Jahre 

in Oberhofen. =- 27./30. Im Bodenſee findet eine Motorbootregatta 
ſtatt, an der die Firma Saurer in Arbon mit 4 Booten beteiligt iſt. 

-- Beim interkantonalen GewehrmatſH am eidgen. Shüßenfeſt in 

Bern erringt die Gruppe Thurgau mit 450,71 Punkten den erſten 
Preis. Im Sektionswettſhießen zeihnen ſich die Shütengeſellſhaften 

Frauenfeld, Amriswil, Romanshorn und Kurzdorf vor andern thur- 

gauiſh<hen Sektionen aus. -- 30. In Kreuzlingen wird ein erſter thur- 
gauiſh<er Shwingertag abgehalten. 

ADuguſt. 
Der falſ<e Mehltau tritt neuerdings in den thurgauiſchen Reb- 

geländen verheerend auf. -- Walter Benz von Hugelshofen promo- 

viert an der philoſophiſc<en Fakultät der Univerſität Züric<. -- 3. 
Der Emdet beginnt, Ertrag befriedigend ; Witterung ſchleht. Die 

Getreideernte liefert einen guten Ertrag. Frühkartoffeln gering- 

Beerenobſt gut. In den überſc<hwemmten Gebieten am Unterſee 

ſind die Pfirſich-, Zwetſ<hgen- und Kirſ<bäume abgeſtanden. Am 

wenigſten haben gelitten die Birnbäume und die Quitten. -- Die 

Shlöſſer SHwandegg und Girsberg bei Stammheim kamen inner-
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halb einer Wohe beide unter den Hammer. =- 12. Der thurgauiſche 

landwirtſc<haftliche Verein veröffentli<ht ſeinen Jahresbericht. Er zählte 
anno 1909 3,980 Mitglieder in 59 Sektionen. -- 15./16. Der ſc<hwei- 

zeriſ<e Bundesrat empfängt den Präſidenten der franzöſiſchen Re- 

'publik, Falliäres, in der Bundeshauptſtadt. =- In Andrüti bei Neu- 
kir<g a. Th. ſtirbt ein 4jähriges Knäblein an den Folgen des Genuſſes 

der Einbeere. -- Beim internationalen Gewehrſchügzenmatſc< in Hol- 

land behaupten die Shweizerſchützen ihre Weltmeiſterſhaft. =- In 

Frauenfeld weilt die große Menagerie Malferteiner mit 20 Löwen, 
Elephanten und zahlreichen anderen ſeltenen Tieren für einige Tage. 

=- Im Thurgau hat ſich die Zahl der Hunde in den letzten 10 Jahren 
um 1750 vermehrt und beträgt 5817. Die Hundeſteuer ergab pro 

1909 die Summe von 32,556 Fr. -- Karl Ammann von Tägerwilen 

promovierte an der philoſophiſ<en Fakultät der Univerſität Heidel- 

berg. -- Die Regulierung des Bodenſeewaſſerſtandes gibt in Folge 
des Ho<hwaſſers neuerdings viel zu reden und zu ſ<hreiben. -- In 

Thundorf ſind am 13. die erſten geröteten Trauben beobachtet worden. 

Sie ſind aber um die Hälfte zu klein. -- 15. In Romanshorn werden 

die GloFen der neuen evangeliſchen Kir<he auf den Turm gezogen, 

Gewicht 10,613 kg. -- Die thurgauiſche Staatsrehnung pro 1909 

I<hließt bei 3,309,299 Fr. Einnahmen und 3,331,652 Fr. Ausgaben 

mit einem Defizit von 22,352 Fr. Staatsvermögen : 14,680,039 Fr. 

=- In der Brüſſeler Weltausſtellung ri<tet ein Shadenfeuer einen 
Schaden an von 500 Millionen Franken. -- 17. Albert Barth von 

Aadorf promoviert an der philoſophiſhen Fakultät der Univerſität 
Zürich und folgt einem Ruf als Lehrer des Franzöſiſhen am Päda- 

gogium zu Baſel. -- 21. In Weinfelden findet eine Erinnerungs- 

feier ſtatt an die Grenzbeſezung von 1870, ebenſo in Amriswil am 28. 
-- 22. In Hüttlingen ſtirbt Pfarrer und Dekan I. I. Chriſtinger, 

geb. 1836. 1865 Lehrer und von 1868--70 Rektor der thurgauiſchen 

Kantonsſchule, dann Pfarrer in Arbon und ſeit 1875 in Hüttlingen; 
ein um das thurgauiſhe Shul- und Kirhenweſen verdienter Mann, 

auf dem Gebiet der Gemeinnütigkeit au< vielfac< ſriftſtelleriſch 

tätig. -- 23. Die Liebesgabenſammlung für die Hohwaſſerbeſchädigten 
der Shweiz ergab im Kanton Thurgau zirka 67,000 Fr. -- Die Zahl 
der Wirtſ<haften im Kanton hat von 1910 auf 11 um 15 abge- 

nommen und beträgt no<H 1671. -- 26. Die ſeit 1824 beſtehende 
in Wängi etablierte Textilfirma Stierlin u. Eo. teilt ſih in Weberei 

Jakobstal und Spinnerei Wängi. -- Die Zementfabrik Müllheim 
geht für den Preis von 425,000 Fr. an E. S<hmidheiny in Heer-
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brugg über. --- An Stelle von Pfarrer Chriſtinger wird Pfarrer 

Meier in Frauenfeld zum Vizepräſidenten des thurgauiſchen evange- 
liſh<en Kirhenrates ernannt. -- Der Verſchönerungsverein Frauen- 

feld will das alte Schüßenplaßareal der Bauſpekulation entziehen 

und als Feſt- und Spielplaß reſervieren. =- 29. Die Teigwaren- 
fabrikanten in der Shweiz laſſen eine Preiserhöhung von 2 Franken 
per q auf ihre Fabrikate eintreten. -- 30. Diphterieepidemie in 

Islikon und Gachnang. -- Der Pfarrer von Stein a. Rh. hat eine 

Flugmaſchine erfunden und das Modell eines Monoplans ange- 
gefertigt, das Ausſicht habe, praktiſc; verwendbar zu werden. -- Die 

Mehleinfuhr im Juni 1910 hat gegenüber Juni 1909 eine Zunahme 
von 14,000 Zentner ergeben. -- 

September. 

Das Auftreten der Cholera in Rußland und Italien veranlaßt 

die thurgauiſche Regierung, Maßregeln zu ergreifen, um deren Ein- 

ſ<leppung zu verhüten. =- Die landwirtſ<haftlihe Winterſchule Arenen- 

berg wies im Jahr 1909/10 eine Frequenz von 72 Sc<ülern auf. 

Die Notwendigkeit, Parallelklaſſen errichten zu müſſen, tritt in Sicht. 

-- Neuerdings trübes, regneriſches Wetter. Der Säntis meldet 11 cm 
Neuſhnee, dem am 24. weitere 48 cm folgten. Der Bodenſee iſt 
in zwei Tagen wiederum um 22 cm geſtiegen und ſteht 4,38 m. 

In den Rebgeländen von Yvorne tritt ein neuer Rebenfeind auf, 
die Cohylis, ein Traubenpilz an der reifenden Fruht. -- In der 
„Thurgauer Zeitung“ veröffentlicht a. Sekundarlehrer G. Shweizer 

eine Reihe ſehr beachtenswerter Winke über alte und neue Er- 
ziehungsweisheit, die in den drei Sätzen gipfelt : Lerne arbeiten, 

lerne gehorhen, lerne entbehren! -- Die Obſtproduzenten der Oſt- 

und Zentralſchweiz organiſieren den Obſthandel angeſichts der guten 
Obſternte. = 4. Shulhausweihe in Felben. -- 5. Der thurgauiſche 

evangeliſche Kirhenrat erläßt ein abgeändertes Reglement betreffend 

Dienſtalterszulagen. -- Die thurgauiſche Shulſynode tagt 450 Mann 
ſtark in Romanshorn und hört ein Referat von Seminardirektor 

Suſter über: Reformbeſtrebungen auf dem Gebiete der Volksſchul- 

pädagogik. --- In Weinfelden erſteht eine neue S<huhfabrik, die vierte 
im Thurgau. -- 8. Friß Kreis von Frauenfeld promoviert an der 

philoſophiſchen Fakultät der Univerſität Zürich. =- Dießenhofen be- 

ruft einen Armenier, K. Sadis, zum Sekundarlehrer. =- Der Fel<hen-
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fang im Bodenſee geſtaltet ſich dies Jahr beſonders ergiebig. Täg- 

licH laufen 1000 Stü> in Konſtanz ein. -- Die vier thurgauiſchen 
Moſtereigenoſſenſc<haften veröffentlihen zu Ausſtellungszwe>en eine 

Scrift über „die genoſſenſ<haftliche Obſtverwertung im Kanton Thur- 

gau“. =- Arbon hat eine Schule für Kinder italieniſcher Zunge 
unter eigenem Lehrer. =- 10./20. In Lauſanne findet eine ſc<hweize- 
riſche Ausſtellung für Landwirtſchaft, Forſtwirtſ<haft und Bienenzucht 

ſtatt. -- Der Bund verlangt zum Ankauf und Ausbau des kan- 

tonalen Zeughauſes in Frauenfeld einen Kredit von 393,000 Fr., 
der aber von der Bundesverſammlung nicht bewilligt wird. -- Am 
14. wird im Kanton Thurgau die Flugjagd eröffnet, die bis zum 

26. dauert. = In Küsna<ht am Zürichſee ſtirbt 6ljährig Profeſſor 

Dr. Dändliker, bekannter Hiſtoriker, Verfaſſer einer dreibändigen 

Scweizergeſc<hi<te und einer unvollendeten Geſchi<te des Kantons 
Züric<h in drei Bänden. -- An der Ausſtellung zu Lauſanne wird 
ein Eihenſtamm ausgeſtellt, der 200 Jahre alt iſt, 8 Meter in der 

Länge und 4,65 Meter im Umfang mißt und aus der Waldkorpo- 

ration Kreuzlingen ſtammt. -- 17. Das neue Kantonsſhulgebäude 
iſt im Rohbau fertig erſtellt. =- Die Shwalben und Stare ſammeln 

ſiH bereits zur Abreiſe. -- Im Thurgau ſtellt ſiH< der Fichtenkreuz- 
ſ<nabel (Zigeunervogel) ein, der die Gärten nac& Sonnenblumen- 

kernen abſuht. -- Pfarrer Bühler in Müllheim folgt einem Ruf der 
katholiſhen Gemeinde Trimmis bei Chur. -- 18. Der eidgenöſſiſche 

Bettag ſteht dieſes Jahr im Zeichen herrlichſten Herbſtglanzes. Doh 

hält die Beſſerung des Wetters nicht ſtand. -- 21. Der Bliß zerſtört 

den vom Drachenboot Gna aufgelaſſenen Freiballon mit den meteo- 

rologiſhen Inſtrumenten. -- 22. Die Kadetten halten ihren Aus- 

marſc< über Thundorf, Sonnenberg, Stettfurt-Maßingen. -- 23. Der 

Peruaner Chavez überfliegt im Monoplan den Simplon, gewinnt 

50,000 Fr., büßt aber ſein Leben ein. -- 24. Die Moſthalle in der 

landwirtſc<aftlihen Ausſtellung in Lauſanne ſetzt 130 h1 und 3000 
Flaſc<en Obſtweine ab und macht Reklame für Moſtindiens flüſſige 

Shäße. -- 24. und 25. In Frauenfeld findet ein Kurs ſtatt, für 

Leiter und Leiterinnen von Damenturnvereinen ; 40 Damen und 25 
Herren nehmen daran Teil. --- 25. Shulhausweihe in Amriswil. 

-- 26. Kollaudation der Bodenſee-Toggenburgbahn (Romanshorn- 

St. Gallen-Herisau-Riken-Rapperswil). 27. Die Herbſtmanöver der 
7. Diviſion beginnen im hintern Thurgau, dauern bis zum 7. Oktober 

und ſind ausnahmsweiſe von ſ|hönem Wetter begünſtigt. = 28. Der 

Import fremder Mehle in die Shweiz ſtieg im Auguſt gegenüber
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dem Vorjahr von 30,000 auf 43,000 q. =- Im „Neutal“ Berlingen 

wird ein <hriſtlihes Erholungsheim für Jünglinge und Männer ein- 
gerichtet. -- In Wäldi wird ein Meteor beobachtet. -- 

Oktober. 

1. Die Linie Romanshorn-St. Gallen-Rapperswil wird eröffnet. 
--- In Konſtanz wird das Kaufhaus (ſog. Konziliumsſaal) mit Auf- 

wand von 235,000 Mark umgebaut. --- Der im Frühjahr eingeführte 

Motorbootverkehr in der Konſtanzer Bucht ſhlägt die Betriebskoſten 
nicht heraus. -- Die thurg. naturforſ<ende Geſellſ<aft veröffentlicht 

das 19. Heft ihrer „Mitteilungen“. -- Evang. Romanshorn erhöht 

den Pfarrgehalt auf 5000 Fr. und feiert das 25jährige Amtsjubiläum 
ihres Ortspfarrers. =- 3. Während einer Gefehtsübung bei Menzen- 

greut wird Joh. Nadler von Kalthäuſern vom Landwehrregiment 
37 durc< einen Sc<huß getötet, der aus dem Zürcher Bataillon 121 

gefallen. -- Verſammlung des thurg. hiſtor. Vereins in Tägerwilen. 

-- Die Proporzbewegung wirft hohe Wellen auc< im Kt. Thurgau. 

--- 7. Die Delegiertenverſammlung der nordoſtſHweiz. Käſereien und 
Milchgenoſſenſc<haften (260 Genoſſenſ<aften) dekretiert einen Minimal- 

preis für KonſummilH bei Großabnahme von 19 Fr. 20 Rp. die 
100 Kilogr. Abſchlüſſe für ein Jahr. Diesbezüglihe Verträge be- 

dürfen der Ratifikation des Vereinsvorſtandes, der unumſchränkt 
gebietet. Unſere Zuſtände geſtalten ſih immer amerikaniſcher. =- 10. 

In Bern ſtirbt 75jährig alt Staatsarchivar Dr. Joh. Stri>ler, Re- 

daktor der eidg. Abſhiede der Reformationszeit und der helvetiſchen 
Aktenſammlung in Bänden. -- Die Bahnhöfe in Romanshorn, Wein- 

felden und Kreuzlingen-Emmishofen werden umgebaut. -- In Por- 

tugal wird der König Manuel enttront und die Republik prokla- 
miert. -- 8. In Weinfelden referiert der pädagogiſ<e Reformator 

Sharrelmann aus Hamburg vor der Sektion Thurgau des ſchweiz. 

Lehrervereins über „Das Weſen der modernen Pädagogik“. -- 10./11. 

Sißung des Großen Rates: Es werden an Nactragskrediten be- 

willigt : 107,000 Fr. für Shulhausbauten ; 30,000 Fr. für neuer- 

richtete Lehrſtellen ; 200,000 Fr. für Wiederherſtellung der dur< die 

Hochwaſſerkataſtrophe zerſtörten Dämme, Brü>en und Straßen. Die 

Beſoldung der Spitalärzte in Münſterlingen wird von 6500 auf 
8000 Fr. erhöht nebſt einer Perſonalzulage von 2000 Fr. für Hrn. 

Dr. Brunner.. -- Zum Direktor des Telegraphenkreiſes St. Gallen 

wird ein Thurgauer namens Müller, im Dienſt ſeit 1868, ernannt
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-- 9. Evang. Hüttlingen beruft den Pfarrer W. Forrer in Lang- 

rifenba<ß zum Seelſorger. =- In Frauenfeld konzertiert der be- 
kannte jugendlihe Violinvirtuoſe Florizel de Reuter. -- In Täger- 

wilen wird eine diamantene Hozeit gefeiert ; das Jubelpaar, das 

von Hohenrain ſtammt, iſt umgeben von 6 Kindern, 15 Enkeln und 

2 Urenkeln und zählt 85 bezw. 89 Jahre. =- 3.--12. Zeihnungs- 
kurs für thurgauiſhe Lehrer der Bezirke Kreuzlingen, Ste>kborn und 

Dießenhofen im Seminar (Kursleiter Sekundarlehrer Sc<hühlin in 

Kreuzlingen) und gleichzeitig in Romanshorn für die Lehrer des 
Bezirks Arbon geleitet von Prof. Abrecht in Frauenfeld. -- 12.--14. 

Seſſion des Geſchwornengerichts in Weinfelden. -- 13. Beginn der 

Weinleſe. Dieſelbe gibt überall ein troſtloſes Reſultat. Erntequantum 

3295 h1 oder 5 h1 pro ha. Die durd) das kantonale Laboratorium 

in der Zeit vom 18.--24. Oktober vorgenommenen Weinmoſtwäg- 
ungen ergaben für weißes Gewächs 41,2%---54,15, für rotes Ge- 

wäds 54,59---75,19, im Dur<ſchnitt 61,75%?9. Die Preiſe waren die 

höchſten ſeit Menſ<engedenken. Man zahlte für rotes Gewächs 50 

bis 114 Fr. und mehr, im Durchſchnitt 73,3 Fr. pro 11, für weißes 

Gewäds 25--70 Fr. im Durchſc<nitt 48,2 Fr. Der Geſamterlös be- 

lief ſiH auf nur 176,022,7 Fr. oder 266 Fr. pro ha gegen 800 Fr. 

im Vorjahr. =- 9.--15. In Frauenfeld findet eine ſchweiz. Aus- 

ſtellung der Alkoholgegner mit Vorträgen ſtatt. -- 15. Die milch- 
wirtſ<haftliche Station Arenenberg veröffentlic<t eine thurg. Mil<- 

wirtſchafts- und Käſereiſtatiſtik. Es beſtehen zurzeit 180 Käſereien 

und Molkereien mit täglichem Verbrauch von 250--3000 Kilo Milch 
und darüber. Das täglihe Quantum der in den Käſereien zur Ver- 
wertung kommenden Milch beläuft ſich auf 20,160 kg. Die Milc- 

preiſe ſind von 6,5 Rp. im Jahre 1850 auf 17,15 Rp. im Jahre 
1910 geſtiegen. Wert der Käſereiprodukte 11,803,189 Fr. der Ge- 

ſamtmilchproduktion zirka 16!/; Millionen Franken. -- 15. Reviſor 

Hagnauer ſtirbt 85jährig, ſeit 1867 im thurg. Staatsdienſt tätig. -- 
17. Die in Kreuzlingen verſammelte thurg. gemeinnützige Geſellſchaft 

hört einen Vortrag von Zahnarzt Brodtbe> in Frauenfeld über die 

Zahnfäule unter der ſchulpflihtigen Jugend und genehmigt den 
Ankauf der Liegenſ<haft „S<lößli Tobel“ in Biſchofszell für ein Er- 
holungsheim für Frauen. -- Die elektriſche Kraftverſorgung Bodenſee- 

Thurtal A.-G Arbon erzielte pro 1909 einen Reingewinn von 25,244 
Franken und zahlt 4!/5%; Dividende (Aktienkapital 500,000 Fr.) -- 

An der Grenze wird ein ſchwunghafter Sacharinſ<muggelhandel 

nac< Deutſchland und Oeſterreich betrieben. == 19, Die Preisliſte
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der ſ<hweiz. landw. Ausſtellung in Lauſanne für den Thurgau er- 

ſ<eint. Der Thurgauer Moſt erhält 15 goldene und 17 ſilberne 
Medaillen. -- 21. An der Verſammlung des Gewerbevereins Frauen- 
feld verlangt Sekundarlehrer Ronner kategoriſm die Trennung der 

gewerblihßen Fortbildungsſchule von der allgemeinen. -- Der ſilber- 

vergoldete Kaiſerpokal, die Ehrengabe des deutſ<hen Kaiſers am eidg. 
Schüßenfeſt, gelangt in Frauenfeld zur Ausſtellung; derſelbe fiel 

einem Wallenſtadter Shüßen zu und iſt zu 5000 Fr. gewertet. -- 

23. In der eidg. Volksabſtimmung unterliegt der Nationalratsproporz 
mit 263,307 Nein gegen 238,412 Ja. Im Thurgau fielen 9,154 

Stimmen für und 14,947 Stimmen gegen den Proporz. Die alte 

Regel: in der Republik iſt die Mehrheit König! bleibt ſomit in Kraft. 

-- In Baſel ſtirbt Jakob Maſt, gebürtig von Dettighofen, geb. 1841, 
gew. Direktor der Zentralbahn und Erbauer der Wettſtein- und 

Johanniterbrüken in Baſel und der Quaibrü>e in Zürich. -- 22. 

In Breuil ſtirbt, 58 Jahre alt, Paul Brandt, geb. in Romanshorn, 

evang. Theolog, dann Sozialdemokrat, Arbeiterſekretär, Redaktor des 

„Grütlianer“ und Nationalrat. -- Die Maſchinenfabrik Bächtold & Cie. 

in Ste>kborn erzielt einen Reingewinn von 70,094 Fr. und zahlt 

6%/5 Dividende pro 1909, -- Die Aktionärverſammlung der Vigogne- 

ſpinnerei Pfyn beſchließt Reduktion des Stammkapitals um 25*/, 

und Ausgabe von 137,500 Fr. in Prioritätsaktien. -- Die Aktien- 

geſellſ<aft Arnold B. Heine in Arbon, Stierei, ſteht vor einem 

Defizit von 2,999,058 Fr. Die Aktien werden von 500 auf 350 Fr. 

abgeſchrieben und 2,250,000 Fr. Prioritätsaktien ausgegeben. =- Die 

Gemeinde Langri>kenbac<h beſchließt Kataſtervermeſſung. -- Dr. Adolf 
Oſterwalder von Erlen, Aſſiſtent I. KUl. der Verſuhsanſtalt für Obſt- 

Wein- und Gartenbau in Wädenswil wird zum Adjunkten der 

pflanzenphyſiologiſchen, pathologiſchen und bakteriologiſ<en Abteilung 

dieſer Anſtalt befördert. -- 25. Gegen den Verwalter der Leihkaſſe 

Aadorf, Heß, wird Strafunterſuchung eingeleitet. Dieſe Kaſſe, die 
lekten Frühling no< von einer erfreulihen Entwiklung zu rühmen 

wußte und einen Reingewinn von 45,000 Fr. aufſtellte, ſteht vor 

dem Bankerott. Die Bürgergemeinde Aadorf bekommt nun die Kehr- 
ſeite der lediglih auf Gemeindegarantie gegründeten Geldinſtitute 

zu koſten. -- 26. Das evang. Kapitel Frauenfeld wählt den Pfr. 

Meier in Frauenfeld zum Dekan und Pfarrer Sc<altegger in Pfyn 
zum Kammerer. -- Dr. H. E. Shwarz, Lehrer der franz. Sprache 

an der Kantonsſ<hule, folgt einem Ruf an die Kantonsſchule in. 

Solothurn. = In Arbon hat ſich eine Muſeumsgeſellſhaft gebildet
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zum Zwed, das Sh<loß Arbon in ein hiſtoriſſges Muſeum umzu- 

wandeln. -- 27. Der thurg. Wirteverein ſtrebt die Gründung einer 
thurg. Wirtegenoſſenſhaft an. =- Die Verſuche mit Flugapparaten 

fordern zurzeit faſt täglih ihre Opfer. =- 29. Der Obſtexport aus 

dem Thurgau na<4 Süddeutſchland beträgt bis jet 300 Wagen- 

ladungen gegen 559 im Vorſahre und 1241 im Jahre 1908. Die 
Obſtpreiſe ſteigen. In Frauenfeld gilt Moſtobſt 11--13 Fr. Tafel- 

obſt bis 25 Fr. die 100 kg. -- Die Witterung im Oktober war 

prahtvoll. Dank derſelben iſt die Obſternte über alles Erwarten 
reihlih und gut ausgefallen. -- 30. In Weinfelden hält Redaktor 

Dr. Tſhumi aus Bern in einer Verſammlung landwirtſchaftlicher, 

gewerbliher und kaufmänniſ<her Vereine eine Hetßrede gegen die 

Konſumgenoſſenſhaften. =- In Heiden ſtirbt Henry Dunant, Be- 

gründer des Roten Kreuzes, 82jährig. -- Im Ri>entunnel brennt 
nun ſchon ſeit 2!/5 Jahren eine meterlange Erdgasflamme. -- 31. 

Das thurg. Budget für das Jahr 1911 weiſt ein mutmaßliches Defizit 

von über 800,000 Fr. auf und erfordert die Erhöhung des Steuer- 

fußes von 1!/5 auf 18/;%/%. 

Movember. 

1. Der November ſeßt winterlih ein. Rauher Sturm fegt die 

gelben Blätter von den Bäumen und am 4. fällt der erſte Shnee. 

- 2. Die landw. Winterſcchule Arenenberg eröffnet ihren Kurs mit 
89 Schülern. 19 Anmeldungen konnten nicht berüdſihtigt werden. 

Der erſte Kurs mit 52 Shülern muß geteilt werden. Als vierter 

Hauptlehrer wird proviſoriſch für 6 Monate gewählt. Dr. phil. Eugen 

Heß von St. Gallen in Zürich. - 3. In Biſ<ofszell erhebt ſich 

zwiſhen den beiden Kirhenvorſtänden ein Spahn wegen Baufragen 

in der Simultankirche. =- 4. In Romanshorn treffen über Mann- 
heim tägli< 30--560 Wagenladungen Weizen, amerikaniſcher Her- 

kunft, ein. -- 3, An verſchiedenen Orten wurde ein kugelförmiges 
Meteor beobachtet, das von donnerähnlichem Knall begleitet war. 

-- 5. Der Regierungsrat unterbreitet dem Großen Rat einen von 

Oberrichter Böhi ausgearbeiteten Entwurf zum Einführungsgeſeß 
für das ſc<weiz. Zivilgeſehbuch. --- 6. Evang. Neunforn beruft den 

V. D. M. Gottlieb Wieſer von Neunkirh4 zum Seelſorger. -- Der 

Geſangverein Frauenfeld veranſtaltet in der evang. Kir<he ein Konzert 
unter Mitwirkung des Kammerſängers Dr. Piet Deutſch aus Berlin. 

-- 8. Thur und Murg führen nun ſc<hon zum vierten Male in dieſem 

Jahre Hohwaſſer. =- Das nac<h Syſtem Pulver in armiertem Beton
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erſtellte neue Kantonsſhulgebäude wird in Gegenwart von Erperten 

einer Belaſtungsprobe unterworfen, die ein ſehr günſtiges Reſultat 
ergibt. Das Gebäude gilt als feuerſicher. -- Das vom Zivilgeſezbuch 
geforderte Grundbuc< ſieht amtlihe Vermeſſung aller Grundſtüce 

vor. Von den 85,677 ha, die hier in Frage kommen, ſind 11,430 ha 

bereits vermeſſen, in Vermeſſung begriffen 4,920 ha. -- 17. Ge- 
ſ<wornengerichtsverhandlungen in Weinfelden. -- 18. Alt-Bundes- 

rihter Dr. Bahmann in Stettfurt nimmt ſeine Entlaſſung als Mit- 

glied der Kreisdirektion IV der Bundesbahnen. -- Die Regenmenge 

der erſten Hälfte des November übertrifft den 20jährigen Durch- 
ſ<hnitt um das vierfache. -- Die ſchweiz. Zolleinnahmen vom Januar 

bis Oktober ergaben 6 Millionen, die Betriebseinnahmen der Bundes- 

bahnen 103/; Millionen Franken mehr Ueberſchuß als in der 

gleihen Periode des Vorjahres. -- 19. Die in Frauenfeld tagende 

thurg. naturforſchende Geſellſ<haft hört Vorträge von Spitalarzt Dr. 
Brauchli über „Irrenverſorgung und Irrenpflege im Thurgau“ und 

von Dr. Eberli in Kreuzlingen über „Beobachtungen über Gletſcher- 

arbeit im Thurgau“. -- Eine beſtellte Kommiſſion ſoll Mittel und 
Wege finden zur Einführung der Shulzahnpflege im Thurgau. -- 
25. Ste&born bekommt eine Orgel von Kuhn in Männedorf mit 

22  klingenden Regiſtern. =- Im Hinterthurgau taucht ein ſchmal- 

ſpuriges Straßenbahnprojekt Sirnach Fiſchingen auf. -- 27. In Schön- 

holzerswilen ſtirbt 76 Jahre alt Dekan I. P. Fopp, ſeit 30 Jahren 
im thurg. Kirc<endienſt, ſeit 1899 Dekan des Kapitels Weinfelden, 

ſeit 1902 Mitglied des thurg. evang. Kir<henrates, langjähriges Mit- 

glied und Aktuar der thurg. gemeinnützigen Geſellſc<haft. -- In 
Frauenfeld veranſtaltet Direktor Züſt ein 2. Symphoniekonzert. Zur 

Aufführung gelangt die Paſtoralſymphonie Nr. 6 in F-dur von 
Beethoven. -- Amriswil ſucht Automobilverbindung mit Muolen. 
-- 30. Die Milchlieferanten von Arbon und Frauenfeld erhöhen den 

Milchpreis auf 24 Rp. den Liter. 

Dezember,. 

1. Es findet eine eidg. Volkszählung ſtatt. -- Der Verband 

oſtſ<weiz. Mühlen läßt einen Preisabſchlag von 1 Fr. die 100 kg 
eintreten. -- Die Einfuhr von argentiniſc<em Fleiſ< wird angeſichts 

der zunehmenden Fleiſchteuerung neuerdings eifrig beſprochen. --- 
Das dies Jahr geſammelte Heu iſt geringer Qualität und arm an 
Eiweiß, weshalb mit Kraftfuttermitteln nac<geholfen werden muß. 

-- 2. Der Regierungs5rat veröffentliht den Entwurf zum neuen Se-
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kundarſchulgeſez. =- An der Thur bei Ueßlingen erſcheinen große 

S<haren von Wildenten. =- In Zürich ſtirbt 78jährig Prof. Dr. 
Krämer, der Begründer der landwirtſc<haftlihen Abteilung am Poly- 

tehnikum. -- Die Sektion Thurgau des ſc<weiz. Alpenklubs be- 

ſchließt die Erſtellung einer Klubhütte im Etzlital, Kt. Uri. =- Der 

Säntis meldet 218 cm Neuſ<nee. -- In Oberkir<h kommen bei den 
Ausgrabungen zur Erweiterung des Friedhofes die Fundamente einer 

römiſchen Villa, die in allemanniſ<er Zeit zu Begräbniszweden 

diente, zum Vorſchein. =- Langri>enba<h beruft den V. D. M. Jakob 

Kobelt von Marba<h zum Seelſorger. -- Dr. jur. Paul Held von 
Weiningen in Bera und cand. jur. Cäſar Kinkelin von Romans- 

horn erlangen das Anwaltspatent für den Thurgau. -- Emil Lenz 

von Ueßlingen beſteht die eidgen. Medizinalprüfung in Züric<h. -- 

5. Der Klausmarkt iſt bei gutem Wetter ſtark beſu<t. -- In Emmis- 

hofen ſtirbt 60jährig am Herzkrampf Dr. med. Robert Binswanger, 

Beſitzer der Nervenheilanſtalt Bellevue in Kreuzlingen. =- Direktor 
MühlebaH in Arenenberg referiert vor dem in Amriswil tagenden 

ihurg. milhwirtſhaftl. Verein über Verbeſſerung der Butterfabrikation 

dur< Anſäuerung des Rahms. -- In Arbon iſt die Bevölkerung 
innert 10 Jahren von 5,661 auf 10,265 Seelen angewachſen ; Kon- 

ſtanz zählt bei 27,500 Einwohnern 6000 mehr als anno 1900. In 

Frauenfeld ergab ſie) am 1. Dezember eine Wohnbevölkerung von 

8,377 gegen 7,735 Seelen von 1900. Davon ſind 6,080 Proteſtanten, 
2,449 Katholiken. -- Die Liebesgabenſammlung für die Ho<hwaſſer- 

beſchädigten in der Shweiz ergab 2,100,427 Fr. Von der Shaden- 

ſumme von 5,463,215 Fr. kommen 4,550,000 Fr. in Berücſichtigung. 
Die für den Thurgau ermittelte Shadensſumme beläuft ſic< auf 

239,164, wovon berüdſichtigt 148,605. Ertrag der Liebesgabenſamm- 

lung 67,000 Fr., wovon 55,994 Fr. als thurg. Anteil an den ge- 
fallenen Liebesgaben in den Thurgau zurüdfließen. =- Die Bucht 

zwiſchen Arbon und Steina; wimmelt von Waſſervögeln, unter 
welhHen die Belhen (Fulica atra) und die Kri>ente (Anas crecca) 

beſonders zahlreich vertreten ſind. =- Der thurg. evang. Kir<henrat 

veranſtaltet eine neue Ausgabe der thurg. evang. Liturgie mit Er- 
gänzungen. -- 11. In der evang. Kir<e zu Kreuzlingen kommt die 

Schöpfung von Haydn unter Leitung von Seminarmuſiklehrer Ded>er 

zur Aufführung. -- 14, In Konſtanz findet ein literariſcher Deutſch- 
ſ<weizer-Abend ſtatt, an dem thurg. Shriftſteller wie Alfred Huggen- 

berger, C. Nägeli u. a. zum Vortrag kommen. =- Am 12. ſtieg die 

Temperatur auf 129 C, im Shatten. -- Es tritt ein neuer Preis-
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abſchlag auf Mehl von 2 Fr. für Nr. 2 und 3 Fr. für Mehl Nr. 1 

die 100 kg ein. -- Im Hotel Bahnhof in Frauenfe!d wird vom 

thurg. Jägerverein ein erſter Pelzmarkt abgehalten. Auffuhr 550 
Stü>. Gehandelt wurden in lezter Stunde 50 Stü> Fuchspelze zu 

22 Fr.; der Reſt blieb auf Lager. -- 13. In Arbon wird eine Auto- 
mobilverbindung mit Amriswil projektiert. Man ſpricht au< von 
einer Trambahn nac<h St. Gallen mit Gepädverkehr. -- Auf dem 

Stähelibu> wird ein Alpenglühen in den Vorarlberger- und Tyroler- 

alpen beobachtet. - 14. Die Ortsgemeinde Frauenfeld beſchließt den 
Bau der Murgbrü&e Bahnhof-Ergaten na< den Plänen von Jäger 

& Cie. in ZüriHh und bewilligt hiezu einen Kredit von 75,000 Fr. 

-- Illighauſen beſchließt Anſ<haffung einer Kir<enorgel. -- 17. Die 
Volkszählung im Kanton Thurgau ergibt eine orts5zanweſende Seelen- 

zahl von 135,243 gegen 113,480 von 1900. Es wurden gezählt: 

85,383 Proteſtanten, 48,453 Katholiken, 159 Israeliten, 1182 andere 

Denominationen. Der Mutterſpra<he nad zählte man 125,876 deutſch, 

8,328 italieniſ<, 593 franzöſiſch, 89 romaniſc<h, andere Sprachen 291. 

Anno 1888 zählte man blos 313 Italiener im Thurgau. Unter dem 

Einfluß dieſer Zuwanderung haben ſich die Katholiken um 35%/,, die 

Proteſtanten blos um 10,67/,5 vermehrt. Na der Heimatzugehörigkeit 

ergaben ſi< folgende Zahlen: Bürger der Zählgemeinde 34,399. 

Bürger anderer thurg. Gemeinden 37,035. Bürger anderer Kantone 

37,774. Ausländer 25,960. In 10 Jahren dürften, wenn's ſo fort- 

geht, die Thurgauerbürger unter der Thurgauer Bevölkerung die 

Minderheit bilden. Am meiſten haben an Bevölkerung zugenommen 

die Bezirke Arbon (41/,), Biſchofszell (25%/5), Dießenhofen und 
Mündwilen (20%%;). In Frauenfeld betrug die Zunahme 10/,, in 
Krenzlingen 13%/, und in Ste>born und Weinfelden 9%,. =- Prof. 

Dr. Brunnhofer in Bern will die Namen oſtgothiſher Helden, wie : 
Fridiger, Vidicoja, Vinithar und Amalunc in thurg. Donatoren in 

St. Galler Urkunden aus dem 8. und 9. Jahrhundert wiederfinden 

und eröffnet damit die Möglichkeit, daß es Thurgauer königlichen 
Urſprungs gebe (vgl. Shweizer. Heldenſage im Zuſammenhang mit 

der deutſ<en Götter- und Heldenſage. -- Es ſc<weben zurzeit Ver- 

handlungen über Ankauf des elektriſchen Kraftwerkes Beznau-Löntſch 
dur< die oſtſ<weizeriſc<en Kantone darunter auc Thurgau. -- 18. 

Evang. Mammern läßt ihre neue Kir<he unter Leitung der Arc<hi- 

tekten Büeler & Gilg in Amriswil, wel<he die Pläne ausgearbeitet 
haben, erbauen. -- 25. Ernſt Näf von Tägerwilen promoviert an 

der tehniſhen Hohſ<hule in Dresden als Dr. der Ingenieurwiſſen- 
Thurg. Beiträge LI, 11
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ſchaften. -- 28. Dr. phil. Hans Shwarz von Winterthur wird an 
Stelle des wegziehenden Dr. H. E. Schwarz zum Lehrer für Eng- 
liſM und FranzöſiſM an der thurg. Kantonsſchule gewählt. -- Die 
Witterung war vom 1.--15. ſchön, ruhig und tro>den, von da an 

trat wieder unbeſtändiges Wetter ein mit ergiebigen Niederſchlägen. 
Das Jahr 1910 war reich an Gewittern und Niederſchlägen. Ver- 
mutlich unter dem Einfluß derſelben begünſtigte die Mode eine Hut- 

form für das weibliche Geſc<hle<t, die ſih mehr nnd mehr der Form 

eines Melkkübels oder einer Waſſergelte näherte. Es blieb wenigen 

erleſenen Vertreterinnen des ſc<hönen Geſchlechts vorbehalten, in Hoff- 
nung auf beſſere Zeiten ſich dieſer ebenſo häßlichen als abgeſ<hmadten 
Modeverirrung mit Erfolg zu erwehren. -- Der thurg. Winkelried- 

fonds erzeigt pro 31. Dezember 1910 ein Vermögen von 105,760 Fr. 

28 Rp. 100,000 Fr. davon werden der thurg. Regierung zur Ver- 
waltung anvertraut. =- Im Jahre 1910 wurden für gemeinnüßige 
Zwede vergabt : 

a. Für kirhlihe Zwede Fr. 22,205.-- anno 1909 Fr. 43,080.30 
b. „ Unterriht u. Er- 

ziehung - « - „ 41,207.-- „, »„ „ 39,551.-- 

€. „ Armenunterſtüßg. „ 117,073.55 „ „ „ 066,679.-- 

d. „ anderw. Unterſthg. „, 47,857.-- „ „ „ 86,292.06 

Fr. 228,342.55 anno 1909 Fr. 2835,602.36 

Das Jahr 1910 war das niederſchlagreichſte innert 2 Jahrzehnten 

und übertrifft das 20jährige Mittel um 379 mm oder 42?/;. -- Dem 

tiefſten je beobachteten Bodenſeepegelſtand von 2,28 m am 11. März 

1909 folgte das Maximum von 5,65 m am 28. Juni 1910. -- Vier 

Hochwaſſer richteten enormen Schaden an. Die Kirſchen-, Kartoffel- 

und Weinernte mißriet ; Heu gab's zwar viel, aber weil meiſt ſ<lecht 

gewittert, erwies es ſic) als wenig milc<ergiebig. Beſſer geriet Ge- 

treide und Obſt. Dementſprechend ſtiegen die Preiſe für Heu, Mil<, 

Fleiſch, Wein und Kartoffeln, während die Brotpreiſe um ein weniges 
fielen. Im Allgemeinen dauerte die Teuerung fort. Der Induſtrie 

fehlte es zwar nicht an hinlänglicher Beſchäftigung, do<h blieb manches 

zu wünſchen übrig. -- Politiſch ſtand das Jahr unter dem Zeichen 

des Kampfes um den Proporz, des Strebens der Minderheiten nach 

vermehrtem Anteil an der Leitung der öffentlihen Angelegenheiten. 

Das Beſte am vergangenen Jahr iſt, daß es vorüber iſt. 

F. Shaltegger. 



Thurgauiſche Literatur aus dem Jahre 1910. 

Altwegg, Hans: l'action des cyanates d'acyles Sur le groupe 

hydroxyle. Contribution a Fetude des combinaiSons desmotropiques. 

"Thäse presentee 4 la faculte des 8ciences de l'univerzite de Neu- 

-chätel pour obtenir le grade de docteur & Sciences. 89. 70 p. 
Neuchätel. Imprimerie Delachaux et Niestle, S. A. 

Ammann, Alfr.: Homiletiſ<e Beiträge. In: Chryſologus, 

Monatsſc<hrift für katholiſche Kanzelberedſamkeit. 50. Jahrg. Heft 1, 
3, 5, 6, 7, 8, 9 und 12. Gr. 8. Paderborn, Ferdinand Shöningh. 

Arenenberg, ſ. Engeli. 

Bächler, Emil: [. Mitteilungen. 
Bac<hmann, A.: [. Idiotikon. 

Beiträge, thurgauiſhe, zurvaterländiſc<en Geſchichte. 50. Heft. 
Mit zwei Autotypien. Salomon Fehr und die Entſtehung der thur- 

gauiſhen Reſtaurationsverfaſſung vom Jahre 1814, von I. Meyer. 

Die Grabdenkmäler in der KirHe zu Ermatingen, von O. Nägeli. 

Thurgauer Chronik des Jahres 1909, von F. Shaltegger. Thur- 

gauiſche Literatur aus dem Jahre 1909, von J. Bü<hi. Vereins- 

angelegenheiten. 89, 210. S. Frauenfeld, Gedru>t von F. Müller. 

Benz, Walter: Brennpunktsörter ebener Shnitte einer Fläche 
zweiten Grades. Mit 14 Figuren im Text. Züricher phil. Diſſertation. 

89, 938 S. Zürich-Selnau. 

Beriht über die Naturalverpflegung armer Dnr<reiſender 

im Kanton Thurgau pro 1909. Erſtattet vom Kantonalvorſtand zu 

handen der Generalverſammlung der den thurg. Verband für Natural- 
verpflegung repräſentierenden Gemeinde- Delegierten. 89. 11 S. 

Frauenfeld, Dru> von Huber & Co. 

Binswanger, L.: Verſuch einer Hyſterieanalyſe. In : Jahr- 
bu für pſy<hoanalytiſhe und pſyhopathologiſhe Forſhungen. I. Band. 

Gr. 89. Wien, F. Deutide. 

Bodenſee-Toggenburg-Bahn. Bericht des Verwaltungs- 
rates und der Direktionskommiſſion über ihre Geſchäftsführung im 
Jahre 1909. Erſtattet der ordentlihen Generalverſammlung vom 

25. Juni 1910. 4, 51 S. St. Gallen, Honegger'ſ<e Buchdruderei.
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Böhi, Bernhard: Die verkehrspolitiſ<e Erſhließung des hin- 

terſten Thurgau. Mit 3 Kärthen. 89. 34 S. Frauenfeld, Buch- 
druderei F. Müller. 

Breitinger, H. und I. Fu<s: Franzöſiſ<es Leſebuch für 
Mittelſhulen. 1. Teil. Neu herausgegeben von G. Büeler und P. 

Scneller. 13. Auflage. 89. IV und 220 S. Frauenfeld, Verlag von 
Huber & Co. 

Brunner, Friedrich: Über gefährliche intraperitoneale Blut- 

ungen bei Uterusmyomen. In: Korreſpondenz-Blatt für S<weizer- 
Ärzte, XL. Jahrgang. S. 957--960. Gr. 89, Baſel, Benno Schwabe 
& Co., Verlagsbuchhandlung. 

Brunner, Hans: Di[po[it_jon und Gezeitenamplitude. In - 

Korreſpondenzblatt für SHweizer Ärzte. XL. Jahrgang. S. 365--367. 

Brunner, Konrad: Fortſchritte und Grenzen der Keimpro- 

phylaxis bei der Wundbehandlung und das Streben na<h Präventiv- 

mitteln gegen die Wundinfektion. In: Korreſpondenzblatt für 

Scweizer Ärzte. XL. Jahrgang, S. 665--674, 702--708. 

=- -= 7 Ein Bli> auf den gegenwärtigen Stand der Wundbe- 

handlungstehnif in der Praxis. In: Verhandlungen des 39. Kon- 

greſſes der deutſHen GeſellſHaft für Chirurgie, abgehalten zu Berlin 

1910. Gr. 8%, Berlin, A. Hirſchwald. 

Büdi, Albert: Kleine Beiträge zur Biographie von Joh. 
Oekolompad, nebſt ſieben ungedru&ten Briefen. In: Hermann 

Grauert, Feſtgabe zur Vollendung des 60. Lebensjahres. Gewidmet 
von ſeinen Schülern. Herausgeg. von Dr. Max Janſen. S. 221--232. 

Gr. 8. Freiburg i. Br., Herderſ<e Verlagsbu<handlung. 

-- -- Zeitſchrift für Shweizeriſc<e Kirhengeſchihte. Revue 
d'histoire ecclesiastique Suisse. Herausgegeben von A. B. und Joh. 

Peter Kirſch. IV. Jahrgang. 4 Hefte. 320 S. 89. Stans, Hans von 

Matt & Cie., Verlagshandlung. 

Büeler, G.: |. Breitinger. 

Dannacer, S.: Die geometriſhen Grundlagen der freien 
Perſpektive. Beilage zum Programm der thurgauiſ<en Kantons- 

ſchule pro 1909/1910. 4?, 34 S. Frauenfeld, Dru> von Huber & Co. 

Dikenmann, U.: Die Stellung der Stadt Konſtanz in der 
Landgrafſchaft Thurgau von 1417--1499 und die daraus hervor- 
gehenden Beziehungen der Stadt zu Öſterreih und den Eidge- 

noſſen. 89. 121 S, Zürich, Buchdruerei Gebr. Leemann & Co.
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Einteilung der ſ<weizeriſchen Armee nebſt Verzeichnis des 

Inſtruktionsperſonals und Verzeichnis der Unterrichtskurſe 1910. 
Anhang zum Taſchenkalender für ShHweiz. Wehrmänner. 16%. 54 S. 
Frauenfeld, Verlag von Huber & Co. 

Engeli, I.: Erinnerungen an Arenenberg. Anſprahe des 
Herrn Sekundarlehrer I. E. in Ermatingen, gehalten an der Abge- 
ordnetenverſammlung des Shweiz. Landwirtſchaftlichen Vereins in 

Arenenberg, am 22. Mai 1910. 8. 14 S. Zürich, Buchdruderei 

Jacques Bollmann. 

Etter, P.: [. Mitteilungen. 

Falkner, C.: ſ. Mitteilungen. 

Frauenfeld. Geſchäftsberi<t des Gemeinderates pro 1909. 

80, 20 S. 
=- -- ? Geſchäftsbericht des Ortsverwaltungsrates für das Jahr 

1909, 82. 33 S. 

-- -- : Bericht des Ortsverwaltungsrates an die Ortsgemeinde 

Frauenfeld über die Dur<hführung einer neuen Kataſter-Vermeſſung. 

8, 9 S. Frauenfeld, Dru> von Huber & Co. 

-- -=-: Geſhäftsberichte und Rehnungen für das Betriebsjahr 
1. Oktober 1908 bis 30. September 1909 und Budgets für 1. Oktober 

1909 bis 30. September 1910 über das Gaswerk und das Elektrizitäts- 

werk der Ortsgemeinde Frauenfeld. 89, 24 S. 

- -- Geſchäftsbericht der Shulvorſteherſchaft über das Schul- 

jahr 1909/10. 89. 18 S. 

=- == 2 Krankenanſtalt. 13. Jahresbericht. 89. 28 S. Dru> von 

Huber & Co. 
-- == Krankenpflegeverein. 8. Beri<t an deſſen Mitglieder, 

1905--1909. 89. 28 S. Drud von Huber & Co. 

-- =--; Jahresbericht des Unteroffiziersvereins pro 1909, 89. 16 S. 

-- -- XXVII. Jahresbericht des Kaufmänniſchen Vereins und 
ſeiner Fortbildungsſhule. Umfaſſend den Zeitraum vom 1. Mai 1909 

bis 30. April 1910. Erſtattet und genehmigt an der Generalver- 

Jammlung vom 8. September 1310. 8?. 27 S. Drud von Huber & Co. 

-- -=: Konſumverein. Bericht und Rehnung der Verwaltungs- 

kommiſſion über das XVIII. Geſchäftsjahr 1909/10, 82, 21 S. Frauen- 

feld, Huber & Co. 

Früh, I.: Exkurſion zum Studium der morphologiſchen Ver- 

Hältniſſe der Alpen und ihres Vorlandes. In: Compte rendu des
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travaux du neuvieme Congres international de G&ographie. Geneve, 

27. juillet --- 6, aout 1908. Tome 1ier, p. 178--184. 80, Genäve, 
Societe Generale d'imprimerie, 1909. 

Früh, I.: Einbruch des Lötſchbergtunnels. Ibidem, tome 2we, 

avec une planche et une figure dans le texte. p. 326--329. 89. Genäve, 

Societs Generale d'imprimerie. 1910. 
-- -- |, Mitteilungen. 

Gramann, A. und H. Ziegler-Reinacher : ſ. Mitteilungen. 

von Greyerz, Otto: Im Röſeligarte. SHweizeriſc<e Volks- 

lieder, herausgegeben von O. v. G. Mit Buchſhmu> von Rudolf 
Münger. 3. Bänd<hen. 89. 80 S. Bern, Verlag von A. Frande. 

Guterſohn, U.: Aus der Geſchihte der Alkoholbekämpfung. 
In: Sonntagsblatt der „Thurgauer Zeitung“, 21. Jahrg., S. 260 

bis 262, 269---271, 278--280. 49. Frauenfeld, Dru> und Verlag von 

Huber & Co. 
Haag, Fr.: Die Entſtehung der Züricher Shulordnung von 

1716 und ihr Sc<idſal bis auf Peſtalozzis Zeit. In: Beiträge zur 
Geſchichte der Erziehung und des Unterrihts in der Shweiz. --- 

Beihefte zu den Mitteilungen der Geſellſhaft für deutſche Erzie- 

hungs- und S<ulgeſchihte. IV und 100 S. 8. Berlin, Weidmann. 
Häberlin, Hermann: Abſolut oder bedingt freie Arztwahl 

für die ſ<Hweizeriſ<e Krankenverſiherung ? In Korreſpondenz-Blatt 

für S<hweizer Aerzte, XL. Jahrgang, S. 333---336. 
-- --: Die Krankenpflege ZüriHh anno 1909 und die abſolut 

oder bedingt freie Arztwahl. Ebenda: S. 708--710. 

-- =-;: Aerztlihe Kollektivaufgaben der Zukunft. Neue Auf- 
gaben und neue Wege. Ebenda: S. 983--985. 

--- -=“? Ein Fall von Gastrectomia totalis bei Krebs. In 

Mediziniſche Klinik. VU. Jahrgang. Gr. 8%. Berlin und Wien, Urban 
& Shwarzenberg. 

-- -- Die Errihtung einer Ausbildungsanſtalt für Militär= 

krankenwärter. In: S<weizeriſhe Rundſhau für Medizin. Revue 
Suisse de medecine. II „Jahrgang. Nr. 1. Gr. 8. Baſel, Wa&ernagel. 

-- --: Neber die relative Wirkung des Opiums in der Nac<- 
behandlung von Laparotomierten. In: Gynaecologia Helvetica. 
Herausgegeben von O. Beuttner. Jahrgang 10. 8%?. Genf. Dru> 

von Alb. Kündig. 

-- =- ? Stand und Ausſichten des Geſeesentwurfes über die 
Kranken- und Unfallverſiherung. In: Wiſſen und Leben. Red. : 

Dr. Alb. Baur. 111. Jahrgang, 13. Heft. Gr. 8?, Zürich, Raſcher & Co.
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Haffter, Dr. E.: ſ. Roth, A. 

Hagen, J. E.: „Mariengrüße aus Einſiedeln“. Illuſtrierte 

Monatsſchrift. XV. Jhrg. 4?. 348 S. Einſiedeln, Eberle & Ri>enbach. 
=- -- Einſiedler Marien-Kalender für 1911. 4. Einſiedeln, 

Eberle & Ri>kenbach. 

--- =- ? Beiträge in die „Shweiz. Bienen-Zeitung.“ 89, Aarau, 

Sauerländer & Co. 
Huggenberger, Alfred: Von den kleinen Leuten. Erzäh- 

lungen aus dem Bauernleben. Buhſchmu> von Hermann Rau. 

8. 254 S. Frauenfeld, Verlag von Huber & Co. 

Idiotikon, ſc<hweizeriſches. Wörterbud der ſ<weizerdeutſchen 
Sprac<ße. Geſammelt auf Veranſtaltung der Antiquariſc<en Geſell- 

ſ<haft in ZüriH, unter Beihülfe aus allen Kreiſen des Sh<hweizer- 

volkes. Herausgegeben mit Unterſtüßung des Bundes und der 

Kantone. Begonnen von Friedrih Staub und Ludwig Tobler. 
LXYVI. Seft. Band VI, Bogen 17--26, enthaltend die Stämme 
8---cht bis 8--g (Sagen). Bearbeitet von A. Bahmann und E. 

Schwyzer, H. Blattner, I. Vetſch, E. Wipf. Lexikon 89. Spalte 

257--416. 

-- -- LXYI. SHeft. Band YVI], Bogen 27-- 36, enthaltend 

die Stämme 8-5g, 8-gg und 8--h. Spalte 417--576. Frauen- 
feld, Verlag von Huber & Co. 

JIsler, O.: [. Frauenfeld, Krankenanſtalt. 

Kantonalgeſangverein, thurgauiſcher. Beri<t des 
Kampfgerichtes über die Leiſtungen der Kantonalvereine am 57. 

thurg. Kantonalgeſangfeſt in Biſchofszell, den 3. und 4. Juli 1910. 

82, 24 S. Weinfelden, BuchdruFerei Gebr. Schläpfer. 
St. Katharinenthal. Jahresberiht über das Kranken- 

und Greiſen-Aſyl. St. K. pro 1909. 8. 22 S. Frauenfeld, Dru> 
von Huber & Co. 

Keller,C.: Die tieriſchen Feinde der Arve (Pinus cembra 1.). 

Separat-Abdru> aus „Mitteilungen der ſchweiz. Zentralanſtalt für 
das forſtlihe Verſu<hsweſen“. X. Band, 4. 50 Seiten. Zürich, 

Drus von F. Lohbauer. 

-- ==? Eine Herbſtfahrt na< Kreta. Separatabdru> aus der 
Neuen Zürcher Zeitung. 89. 69 S. Zürich, Druderei der Neuen 

Zürc<her Zeitung. . 

Keller, J.: Drei Bücher und ein Gedanke. (Guſtav Frenſſen.) 
In: Sonntagsblatt der Thurgauer Zeitung. 21. Jahrg., S. 6--7, 

14-16, 23--24, 31--32, 37--39.
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Keller, I.: Sympathie. Ebenda, S. 206--207, 213--215, 

221--223, 230--232. 

Keſſelring, Max: Zur Reform des Medizinſtudiums. (Eine 
Antwort an Herrn Prof. Courvoiſier.) In : Korreſpondenz-Blatt für 

Schweizer Aerzte. XL. Jahrgang, S. 1157---1159. 

Knoll, W.: Morphologiſ<es und Hiſtologiſhes über mit 

Methylviolett-Fuchſin gefärbtes Tuberkuloſevirus. In : Beiträge zur 

Klinik der Tuberkuloſe und ſpezifiſchen Tuberkuloſe-Forſ<hung. Her- 

ausgeg. von Ludolf Brauer. XV. Band, 2. Heft. Mit einer farbigen 

Tafel. Lexikon 89. Würzburg, C. Kabitzſch. 

=- -: Zur Morphologie des Tuberkuloſevirus. Ebenda, 

-- -- Verſucz) einer Entwielung verſchiedener Formen des 
Tuberkuloſevirus beim Menſ<en aus einander auf Grund einer 

Doppelfärbung mit Methylviolett-Fuchſin. Ebenda. 
-- -- Zur Morphologie des Tuberkuloſevirus. In : Verhand- 

lungen des 27. deutſ<en Kongreſſes für innere Medizin. Gehalten 
zu Wiesbaden 1910. Gr. 89. Wiesbaden, I. F. Bergmann. 

=- =-: Beſtehen direkte mit unſern heutigen Hülfsmitteln 

darſtellbare Verbindungen zwiſchen Kern und Cyſtoplasma ? In: 

Zeitſchrift für wiſſenſchaftlihe Zoologie. Herausgeg. von Prof. Ernſt 

Ehlers. 95. Band, 1. Heft. Gr. 8*. Leipzig, W. Engelmann. 

Kolb, Karl: Beitrag zur poſtoperativen Peritonitisprophylaxe 

mittels Kampheröl. In: Korreſpondenz-Blatt für Shweizer Aerzte. 
S. 1184--1187. 

Kraft's Haus- und Gemüſegarten. Praktiſc<e Anleitung 

zur Kultur der Gemüſe im Garten und Feld, der Blumen im Garten 

und Topfe, des Zwergobſtes, der Tafeltrauben am Rebſpalier, des 

Beerenobſtes ſowie anderer Obſtſorten im freien Lande, nebſt An- 

gabe der verſchiedenen Konſervierungs- und Verwendungsmethoden. 

Zehnte, erweiterte Auflage, bearbeitet von Fr. Heinzelman, früher 

Obſt- und Gartenbaulehrer am ſt. galliſchen Lehrerſeminar in Ror- 
ſha<. 89. XII und 268 S. mit 121 Abbildungen im Text und 4 

Tafeln. Frauenfeld, Verlag von Huber & Co. 

Kreis, Friß: Hiſtoriſ<-kritiſhe Beiträge zu Pauſanias dem 
Periegeten. Züricher Inaugural-Diſſertation. 89. 89 S. Göttingen, 

Druc> der Dieterihſchen Univ.-Bu<hdru>erei (W. Fr. Käſtner). 

Labhart, H.: Die Glo>en. In: Sonntagsblatt der Thurg. 
Zeitung, 21. Jahrgang. S. 267--269, 276--278, 283---284, 291--294. 

-- =-=: Leo Tolſtoi. Ebenda, S. 390--392, 398--400, 404--407.
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Lang, Willy (Alexander Caſtell) : Der ſeltſame Kampf. Drei 

Novellen. 82, 278 S. Müncden, Albert Langen. 

Leutenegger, Albert: Der Landfriedensfonds. Züricher 
Inaugural-Diſſertation. 89. 160 S. Zürich, Diſſertations-Druderei 

Gebr. Leemann & Co. 

Markus-Züric<h, S.: Die thurgauiſ<en Zeitungen zur Zeit 

der Helvetik. In: Sonntagsblatt der Thurg. Zeitung. 21. Jahrg. 
S. 235--237, 244--246, 251---254. 

Matter, K.: Der Halleyſ<e Komet. Als Kantonsſ<hulvortrag 

gehalten am 27. Dezember 1909. In: Sonntagsblatt der Thurgauer 

Zeitung. 21. Jahrgang. S. 4-6, 11--13. 19--23, 28--31. 

-- -=: Björnſtjerne Björnſon. Ebenda, S. 83--86, 91--93, 
99--102, 108--109, 114--116, 123--125. 

Meili, I.: Aus der Praxis des Kartoffelbaues. Anleitung 
zum rationellen Anbau der Kartoffel für den ShHweizerbauer. Im 

Auftrage des Vereins ehemaliger thurgauiſc<er Landwirtſchaftsſchüler. 
Gr. 82, 46 S. mit 9 Abbildungen im Text. 

Meyer, ZJ.: [. Beiträge. 

Milz, Auguſt: Heimatkunde von Frauenfeld. Illuſtriert von 
Hans Wagner. 8?, 42 S. Frauenfeld, Selbſtverlag des Verfaſſers. 

Dru> von Huber & Co. 

Mitteilungen der thurgauiſhen Naturforſ<enden Geſell- 

ſHaft. XIX. Heft. Die beiden De>enſhotter auf dem weſtlihen See- 

rüden zwiſchen Unterſee und Thurtal. Mit 2 Tafeln und 2 Figuren. 

Von I. Früh. Beiträge zur Shmetterlingsfauna des Kts. Thurgau : 
. Kleinſ<metterlinge, von I. Müller-Ruß. Nachtrag zu den Groß- 

ſc<metterlingen, von A. Gramann und H. Ziegler-Reinacher. Beitrag 

zur Egelfauna des Thurgaus, von H. Wegelin. Ueber einige Funde 

des Elentiers (Cervus alces L.) aus dem Kauton Thurgau. Mit 

2 Tafeln, von Emil Bächler. Kleinere Mitteilungen. Naturwiſſen- 

ſ<haftliche Literatur über den Thurgau : Monographiſche Skizze über 
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Bericht 
über die 

66. Jahresverſammlung des thurg. hiltor. Vereins 
im Gaſthaus 3. „Linde“ in Tägerwilen, 

Montag den 3. Oktober 1910, vormittags 10 Uhr. 

Anweſend 43 Mitglieder und Gäſte. 

Es war kein vom Wetter begünſtigter Feſttag, der die Teil- 
nehmer an der diesjährigen Tagung vereinigte. Der Vorſißende, 

Herr Dr. I. Meyer von Frauenfeld, begrüßte die Mitglieder und 

Gäſte und hob hervor, wie ſehr dem Verein ein Zuwahs der erſtern 

zu wünſ<en wäre, da dur<) den Tod die Mitgliederzahl ſpürbar 
zurüdgegangen ſei. Sodann verlas er folgenden intereſſanten Jahres- 

beriht über die Vereinstätigkeit 1909 und 1910: 

1. Bibliothek und Leſezirkel. Unſer Verein beſitzt eine 

anſehnliche Bibliothek, in die unſer Aktuar, Herr Prof. Dr. v. Greyerz 

und ich nebſt zwei Kantonsſ<hülern die ſeit 10 Jahren eingegangenen 

Tauſchſhriften auswärtiger Vereine und neuen Erwerbungen an 

periodiſchen Zeitſhriften alphabetiſc<q) eingereiht und im Katalog er- 
gänzt haben. Dieſe Bibliothek iſt auf der Kantonsbibliothek miet- 
weiſe aufgeſtellt ; da uns aber nur ein knapper Raum zu gebote 

ſteht, ſo hat dieſe Einſciebung niHt wenig Mühe verurſaht ; leider 

mußten wir die Bücher man<mal auf den Geſtellbrettern zweireihig 
Hinter einander aufſtellen, ſjo daß dadur< das Aufſuchen Shwierigkeit 

verurſacht. Wir würden den Mitgliedern gerne einen gedructen 

Katalog unſrer Bibliothek einhändigen ; allein unſre Kaſſe reicht 
gegenwärtig nicht hin, um die Koſten für die Drulegung zu be- 

ſtreiten. Einen etwelhen Erſaß für die unmittelbare Benußung der 
Bibliothek bietet der Leſezirkel des Vereins, der wenigſtens eine 

Anzahl neuerer Erſheinungen aus der Geſchichtsliteratur in Umlauf 

ſezt, und dem eine etwas größere Beteiligung von ſeite der Mit- 

glieder zu wünſchen wäre.
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2. Hiſtoriſ<mes Muſeum. Dieſe Sammlung, deren Inven- 

tariſierung unſer Konſervator, Herr Pfarrer Biſchoff beſorgt hat, er- 
Hält alljährlich einen kleinen Zuwac<hs an wertvollen Gegenſtänden, 

worüber das Vereinsheft Rechenſchaft ablegt. Unter dieſen Erwer- 

bungen erwähne ih eine ſehr wertvolle Anzahl verſchiedener ſ<we- 
diſHer, ruſſiſHer und italieniſc<er Silbermünzen nebſt einem Gold- 

dukaten, wel<he der verſtorbene Seminarlehrer Erni in generöſer 

Weiſe uns überlaſſen hat, ſodann einen Ofen mit gemalten Kacheln 
aus der Mühle in Kurzdorf bei Frauenfeld, ein wertvolles Geſchenk 

des Herrn Oberſt Oſterwalder in Kurzdorf. Dieſer Oſen kann wegen 

Platmangels in unſerm Muſeum vorderhand leider nicht aufgeſtellt 

werden, ſondern iſt im Souterrain des hintern Kantonsſchulgebäudes 

einſtweilen untergebra<ht. Gerne würden wir alte Thurgauer Trachten 

von beiderlei Geſhle<htern erwerben ; allein es iſt uns bis jeht nur 

gelungen, einige Radhauben aufzutreiben. I< hoffe, keine fruchtloſe 

Bitte an die Mitglieder des hiſtoriſchen Vereins zu äußern, wenn 

ic<h dieſelben erſuche, nac<H ſolHen alten Kleidungsſtü>en zu forſchen 

und uns Nachric<ht davon zu geben; wir werden ſol<he gerne auc< 

käuflih erwerben, wenn ſie unſerm Muſeum nicht geſchenksweiſe 

Überlaſſen werden können. Wir ſtellen dabei nur die einzige Be- 

dingung der Ehtheit des Objekts ; denn was in Abbildungen und 

in Ausſtellungen zur SHhau gebracht wird, iſt oft mehr Produkt der 

Phantaſie und der Pußmacerin und ihrer Auftraggeber als wirk- 

liHe alte Tra<ht. -- Ueber den gegenwärtigen Stand der Muſeums- 

frage wird Ihnen heute unſer Quäſtor, Herr Prof. Büeler, dem ich 

nachher das Wort erteilen werde, kurzen Bericht erſtatten. 

3. Von Herrn Prof. v. Greyerz gieng die Anregung aus, es 
ſollten während des Winters einige Vorträge von ſeite des Ver- 
eins gehalten werden. Dieſer Gedanke wurde lebhaft begrüßt und 

zu deſſen Verwirklihung geſchritten. Herr Pfarrer R. Shwarz in 

Sclattingen, der Herausgeber von Calvins Briefen in deutſcher 
Ueberſezung, ſpraH; über den Genfer Reformator im Verkehr mit 

ſeinen Freunden, und der Sprehende über Michel Montaigne's 

Reiſe durch die Nordgrenze der Shweiz von Baſel bis Lindau im 
Jahre 1580 an zwei Abenden. Na der Beteiligung des Publikums 

zu ſchließen, fanden dieſe Vorträge lebhaften Anklang. 

4. Ausgrabungen in Märſtetten bei der Altenburg.*) 
5. Fortſezung des Thurg. Urkundenbuches. Der 

*) Ein ausführlicher Bericht hierüber erfolgt im nächſten Jahresheft.
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thurg. hiſtoriſc<e Verein hat einſt vor 40 Jahren, nämlic<h am 28. Juni 

1871, in ſeiner Jahresverſammlung zu Ste>born den Beſchluß ge- 

faßt, zur Erleihterung und Unterſtüßung hiſtoriſ<er Forſ<hungen 
über den Thurgau, nicht bloß für Gelehrte, ſondern au< für Lieb- 

haber ihrer Landesgeſchihte eine möglihſt vollſtändige Sammlung 

aller auf die Geſchihte des Thurgaus bezüglihen Urkunden durch 
den Drud zu veröffentlihen, damit, wer über irgend einen Gegen=- 

ſtand der thurg. Geſhi<te Unterſu<ungen anſtellen wollte, das 

Material dazu beiſammen fände. Dieſer Beſ<hluß kam jedoh erſt 
10 Jahre ſpäter zur Ausführung. 

Bd. ] ſollte die in griehziſ<en und römiſhen Sdcriftſtellern 

zerſtreuten Nachricten über unſre Gegend textuell und in Ueber- 

ſezung zuſammenſtellen und aus der Zeit nac<hher die Urkunden bis 

zum Jahre 1000 enthalten. Der Bearbeiter, dem dieſe höchſt inte- 
reſſante, aber au< ſ<wierige Partie des Werkes zugeda<t wurde, 

hat bis jezt wegen überhäufter Privatarbeiten nicht hinreihende 

Muße finden können, um einen Teil des Manuſkriptes fertig zu ſtellen. 

Vom Bd. Il, wel<Her die Urkunden vom Jahre 1000 bis ca. 
1273 enthalten ſollte, und welhe der Sprehende für den Drud> be- 
arbeitet hat, ſind in den Jahren 1882--85 4 Hefte erſchienen, nämlich : 

Heft 1. 1000--1150 Frauenfeld, gedru>t bei Huber 1882 Fr. 2.--- 

„ 2. 1150--1196 Shaffhauſen, Brodtmann 18883 „ 4.-- 

„ 3. 1196--1227 » „ 1884 „ 4.-- 
" 4. 1227-124686 -, " 1885 „ 4.-- 
Mit dem vierten Heft blieb das Unternehmen hauptſählich der 

großen Koſten wegen ſte>en. Seither wurden mehrmals Anläufe 
gemaht, ſcheiterten aber, weil der Bearbeiter neben ſeinen vielen 

Amtsgeſchäften nicht hinreichend genug Zeit fand, und, offen geſagt, 

auc< nicht in der Lage war, dieſe mühſame und zeitraubende Arbeit 

wie bisher, ſozuſagen, gratis zu leiſten. 

Unvermutet kam von außen her eine neue und wirkſamere 
Anregung zur Fortführung des Werkes. Unterm 24. Dezember 1909 
madte Herr Dr. Albert Bü<hi, Prof. der Shweizergeſchi<te an der 

Univerſität Freiburg in der Shweiz, eine Eingabe an den thurg. 

Regierungsrat, worin er die Fortſezung desſelben der Behörde mit 
warmen Worten empfahl und ſie zugleih bat, dur< Uebernahme 

der Koſten die Weiterförderung des unterbrohenen Werkes zu er- 

möglichen. Das thurg. U.-B. ſei, von wiſſenſ<haftlihem Standpunkte 
aus angeſehen, eine Muſterleiſtung, dur<haus auf der Höhe moderner 

Editionste<nik, mit Regeſten und Anmerkungen verſehen, die weit
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über das hinausgiengen, was man ſelbſt bei ſtrengen Anforderungen 

von einem ſolhen Werke verlangen könne ; es bilde die unentbehr- 
lichſte und wichtigſte Grundlage für die Einzelforſchung. Nachdem 
der Bearbeiter vom Lehramt zurüFgetreten ſei, habe er jezt Muße 

für dieſe Arbeit, Der Regierungsrat iſt in ſeiner Sizung vom 11. März 
1910 dieſem Geſuc< in vornehmer Weiſe entgegen gekommen, indem 
er die Koſten für die Dru>legung und das beſcheidene Honorar für 
den Bearbeiter (50 Fr. für den Bogen) zu Laſten des Staates 
nimmt, die DruFlegung des Werkes ſelbſt aber dem thurg. hiſtoriſchen 
Vereine überträgt und ſich 25 Frei-Exemplare ausbedingt. Nachdem 
die Kantone Baſel, Bern, St. Gallen, Zürich ſolhe Sammlungen 
in einer Reihe ſtattliher Bände beſißen, erſcheint es auc<h für den 

herwärtigen Kanton mit ſeinen reihen Urkundenſhäßen als eine 

EhrenpfliHt, die Weiterführung eines Werkes zu ermöglichen, das, 
einmal vollendet, eine Fundgrube für politiſ<he, Kirhen-, Handels-, 
Kriegs- und Rechtsgeſchihte bilden wird. 

Es folgt eine Mitteilung von Herrn Prof. Büeler über den 

gegenwärtigen Stand der Muſeumsfrage. Es iſt begründete 
Ausſic<t vorhanden, daß dem Verein in Bälde das bisherige kanto- 

nale Zeughaus für ſeine Sammlung überlaſſen werden kann, da 
der Kanton aus dem Erlös dexr an den Bund übergehenden Räum- 

li<keiten ein neues bauen wird. 

Der Vereinskaſſier, Herr Prof. Büeler, verlieſt hierauf die wich- 
tigſten Zahlen aus der Jahresrehnung; dieſe ergibt an 

Einnahmen Fr. 1849.26 

Ausgaben „ 1056.35 

Vermögen Fr. 792.91 

Dieſer Abſchluß iſt als günſtig zu bezeihnen, da er gegenüber 

dem Vorjahr einem Zuwac<hs von Fr. 359.55 bedeutet; do< gibt 

der Vorſizende zu bedenken, daß bei dem bevorſtehenden Umzug der 
Sammlung dem Verein außerordentlihe Ausgaben erwachſen werden. 

Na<h Erledigung dieſer Vereinsgeſchäfte erhielt Herr Seminar- 

lehrer Dr. Buſer in Kreuzlingen das Wort für ſeinen Vortrag: 
Die Belagerung von Konſtanz dur< die Shweden im 

Jahre 1633 und ihre Bedeutung für die ſ<weizeriſ<he 

Eidgenoſſenſ<aft (Abdru> [. S. 1--832 dieſes Heftes.) 

Der Vortragende gab zunähſt einen Einbli> in die Quellen, 

die er, wie ſeine Arbeit bewies, ſehr fleißig und gefthlckt benuht 
Thurg, Beiträge 1.1I.
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Heiten brachte, die ein gutes Stimmungsbild und eine anſc<hauliche 

Vorſtellung der Verhältniſſe vermittelten. Es gelang dem Verfaſſer 

vortrefflich, die Bedeutung des Shwedenzuges für die Shweiz und 
das ſonderbare Verhalten der ſ<weizeriſchen Wachtkommandanten 

ins Licht zu ſtellen. Im Anſc<hluß an den Bericht, den die „Thurg. 

Zeitung“ vom 6. Oktober 1910 über den Vortrag brachte, entſpann 
ſich in dem genannten Blatt no< eine intereſſante „Fehde“ über 

die Rolle, die der bekannte Thurgauer Kilian Keſſelring in dieſer 

Sache geſpielt haben ſoll. -- Der Vortrag, der 8/ Stunden dauerte, 

fand eine dankbare und aufmerkſame Zuhörerſchaft, die ihren Bei- 
fall gerne kundgab. Der Vorſigende erwähnte in ſeinem Schlußwort 

no<h ſeine eigenen, leider ohne Ergebnis gebliebenen Forſchungen 

nach ſ< wediſ<hen Berichten über den Zug Horns ; ſolhe ſcheinen 

ganz zu fehlen, offenbar deshalb, weil in Shweden mit dem Aus- 
gang der Belagerung kein Aufſehen zu machen war. 

Die Zeit war indeſſen ſo weit vorgerü>t, daß die Mehrzahl 

der Mitglieder den auf dem Programm ſtehenden Vortrag von Herrn 

Prof. Büeler auf die näc<hſte Jahresverſammlung zu verſchieben be- 

ſhloß, um denſelben ſ. Z. mit voller Geiſtesfriſche anhören zu können. 
Na< einer kurzen Pauſe fand dann im Sißungsſaale das Mittag- 

eſſen ſtatt, welches zwar ohne die Würze der Rede, aber do<h bei 

gemütliher Unterhaltung verlief, ſo daß ſiH< um 3 Uhr die 26 Teil- 

nehmer nur ungern zum Aufbruch mahnen ließen. 
Es galt no<, dem nahen S<loß Gottlieben einen Beſuhß 

abzuſtatten, wozu der Beſiter desſelben, Freiherr von Fabrice, in 

zuvorkommendſter Weiſe die Hand geboten hatte. Er empfieng ſeine 
. Gäſte unter dem Torbogen des Sc<loſſes und gab einige Winke über 

deſſen merkwürdige Geſhi<te. Es iſt 1250 erbaut und war vom 
14. Jahrhundert bis in die Reformationszeit im Beſiz der Biſchöfe 

von Konſtanz. Damals beherbergte es bedeutende Gefangene in 

ſeinen Türmen: Jan Hus und Hieronymus von Prag, den Papſt 

Johannes XXI1U. und den ſarkaſtiſ<en Chorherrn Felix Hemmerlin 
von Zürich. Im 19. Jahrhundert hat es dann bekanntli< dem Prinzen 

Louis Bonaparte, dem ſpäteren Kaiſer Napoleon [11l., gehört ; aus dieſer 

Zeit ſtammt der in moderner „Kümmelgotik“, wie ſich unſer Führer 
ausdrücte, errichtete Mittelbau, dem die alten Räume bis auf die zwei 

gewaltigen Türme weichen mußten ; dieſe aber ſind, weithin aus dem 

Grün der Bäume ragend, das Erkennungszeichen des Sc<loſſes ge- 
blieben und haben ihm ſeine Eigenart in der Hauptſa<e bewahrt. 

hatte, da er oft mit den Worten eines Chroniſten anziehende Einzel-
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Unter der temperamentvollen und liebenswürdigen Führung 

des Herrn v. Fabrice wurden die Beſuher nun dur<h die reih mit 

Bildern, Möbeln und Bücern ausgeſtatteten Räume geleitet. Von 
dem alten Hausrat des Sc<loſſes iſt u. a. no<H eine gotiſ<e Truhe 

zu ſehen; auc< eine ſchöne, di>balkige De>e ſtammt no< aus der 

früheren Zeit ; von dem kunſt- und geſchichtsfreundlihen Sinn des 
jetzigen Hausherrn aber zeugt jedes Bild, jedes Stü> ſeiner Sammlung, 
von der nur die wichtigſten Gegenſtände in die Augen fielen bei 

der Fülle des Vorhandenen. Ein Zimmer birgt Napoleonerinnerungen, 

3. B. einen Teil ſeiner wertvollen Bücerei; ein anderes ſprah mit 

ſeinen Gemälden beredt von den ungariſchen Freiheitskämpfern und 
ihrem Unterdrü>ker (Haynau!). Auc< war im Turm nod die Zelle 
zu ſehen, in der Hus gefangen lag. Sie wird von ſeinen tſhechiſhen 

Landsleuten häufig beſu<ht und ein beſonderes Zimmer birgt die 
Zeichen ihrer Verehrung für den großen Landsmann. 

Na< einer in freundliher Weiſe gebotenen Erfriſchung ſc<hieden 

die Gäſte dankbar von dem Sc<loßherrn ; einige ſahen ſi< no<h die 

Altertümer und die Weinſorten der gegenüberliegenden „Drachen- 

burg“ an, andere zogen bei dem argen Regenwetter eine frühere Heim- 
kehr vor. Es war eine intereſſante Tagung geweſen, an die troß der 

Ungunſt des Himmels wohl jeder Teilnehmer gern zurüdenken wird. 

Th. v. Greyerz.



dJeberſicht über die Jahresrechnung pro 1910. 

Einnahmen, 
1. Saldo lezter Rehnung .- . - Fr. 

Jahresbeitrag der Regierung des Kt5 Tl)urgau « y 
8. Jahresbeitrag der Thurg. Gememnutztgen Ge[ell- 

fck)aft . . „ 

- Jahresbeiträge der Mitglteder SEG 
Verkauf von Jahresheften 

6. Verſchiedenes und Zinſen . 

E
a
 

„ 

„ 

792. 91 

300. --- 

150. -- 
945. -- 

46. 15- 
35. 15- 

Summa der Emnahmen Fr. 2269. 21 

Ausgaben. 
1. Jahresheit - - - - - . Fr. 980.41 
2. Leſezirkel - -«e s y 15185 
3. Hiſtoriſche Sammlung e ee e e « y 14595 
4. Verſchiedenes SEENSSESSESSESSN „ 102.90: 

Summa der Auggaben Fr. 1381.11 

Summa der Einnahmen - .= e - + Fr 226921 
Summa der Ausgaben . 

„ 1381.11 

Vermögen per 31. Dezember 1910 Fr. 888.10 

Frauenfeld, den 1. Februar 1911. 

Der Quäſtor: G. Büeler, Prof..
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St. Gallen. 

Genf. 

Glarus. 
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Teſſin. 
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Uri. 
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Wallis. 

Zürich. 
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k . Hiſtoriſ<e und antiquariſche Geſellſchaft. 

. Schweiz. Geſellſchaft für Volkskunde. 
. Hiſtoriſcher Verein des Kantons („Archiv“). 
. Eidgenöſſiſ<e Bibliothek. 
. Schweizeriſche Landesbibliothek. 

. Societe d'histoire (Archives et Recueil diplom.) 
. Geſchichtsforſhender Verein des Kantons 
(„Geſchichtsblätter“). 

Hiſtoriſcher Verein des Kantons. 
Societe Mhistoire et d' archsologie Geneve. 

Hiſtoriſ<er Verein des Kantons („Jahrbuch“) 

in Glarus. 

Hiſtoriſch-antiquariſche Geſellſchaft des Kantons. 

(„Iahresbericht“). 

Hiſtoriſſ<er Verein der fünf Orte („Geſchichts- 
freund“). 

Hiſtoriſch-antiquariſcher Verein des Kantons. 

(„Beiträge“.) 
Dr. Motta, Redakteur des „Bollettino storico 

della Svizzera italiana“, Bellinzona. 

1. Gemeinnüßige Geſellſchaft. 
2. Naturforſhende Geſellſchaft. 

Verein für Geſchihte und Altertümer von Uri. 

1. Soeiete A'histoire de la Suigge romande 4 
Lausganne („Memoires et Documents“). 

2. Societe Vaudoise M'Histoire et d'Arch&ologie 

4 Lausanne. 

Geſchichtsforſchender Verein von DOberwallis. 

1. Winterthur. Stadtbibliothek (Neujahrsblätter). 
2. Allgemeine geſchichtsforſhende Geſellſchaft der 
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Zürich. 4. Antiquariſche Geſellſchaft („Mitteilungen“). 
5. Stadtbibliothek- („Neujahrsblätter der Stadt- 

bibliothek, des Waiſenhauſes und der Hülfs- 

geſellſchaft“). 
5. Landesmuſeum. 

b) Im Ausland. 

Baden. 1. Kir<lih-hiſtoriſher Verein für Geſchichte, 
Altertumskunde u. <hriſtl. Kunſt der Erzdiözeſe 

Freiburg („Freiburger Diözeſan-Ar<hiv“). 
2. Geſellſhaft für Geſchichts-, Altertums- und 

Volkskunde („Zeitſchrift“), Freiburg. 
3. Verein für Geſchihte und Naturgeſhichte der 

Baar in Donaueſchingen („Scriften“). 
4. Breisgauverein Shau-ins-Land („Sau-ins- 

Land“). 
5. Hiſtoriſ<-philoſophiſ<er Verein zu Heidel- 

berg („Neue Heidelberger Jahrbücher“). 

Bayern. 1. Verein für Geſchihte des Bodenſees und 

Umgebung („Sdriften“). 
2. Germaniſcches Muſeum Nürnberg („Anzeiger“). 

3. Hiſtoriſ<er Verein der Stadt Nürnberg 
(„Mitteilungen“). 

4. Hiſtoriſcher Verein für S<hHwaben und Neu- 

burg („Zeitſchrift“). 

Heſſen. 1. Hiſtoriſcher Verein des Großherzogtums Heſſen 
(Arc<hiv). 

2. Oberheſſiſcher Geſchichtsverein in Gießen. 

Hohenzollern. Verein für Geſchihte und Altertumskunde 

. („Mitteilungen“) in Sigmaringen. 

Liehtenſtein. Hiſtoriſher Verein Vaduz. 

Med&lenburg. Verein für Medlenburgiſ<he Geſchihte und 

Altertumskunde zu Schwerin („Jahrbuch“). 

ODeſterreich. 1. Vorarlberger Muſeumsverein (Jahresbericht) 
in Bregenz. 

2. Ferdinandeum für Tyrol und Vorarlberg 

(„Zeitſchrift“). 
3. Hiſtoriſher Verein für Steyermark (,„Mit- 

teilungen und Beiträge“) in Graz.



Preußen. 

Reichslande. 

Rußland. 

S<weden. 

Thüringen. 

Württemberg. 

()
 

Scriftenaustauſch 1910. 183 

. Geſellſhaft für pommerſ<e Geſhichte und 
Altertumskunde, Stettin („Baltiſche Studien“). 

Aachener Geſchichtsverein („Zeitſchrift“). 
. Frankfurt a. M., Verein für Geſhichte und 
Altertumskunde (Ar<hiv für Frankfurts Ge- 

ſchihte und Kunſt“) in Frankfurt a. M. 

Hiſtoriſch-literariſcher Zweigverein des Vogeſen- 
Klubs („Jahrbuch“). 

Kurländiſche Geſellſchaft für Literatur und 

p 

Kunſt. Sektion für Genealogie, Heraldik 

Sphragiſtik, in Mitau, Kurland. 

. Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets 
Akademien („Akademiens Monadsblat“) in 

Stockholm. 
Nordiska Mugeet, Stockholm. 

3. Kgl. Univerzitätsbibliothek in Upsala. 

(a 

. Verein für thüringiſche Geſchichte und Alter- 
tumskunde („Zeitſchrift“) in Iena. 
Thüringiſch-ſächſiſ<er Verein für Erforſchung 
des vaterländiſhen Altertums („Neue Mit- 

teilungen“) in Halle a. d. Saale. 

. Hiſtoriſcher Verein f. württembergiſc< Franken 
(„Zeitſchrift“) in Hall a. K. 
Herrn Amtsrichter Be>, Ravensburg („Did- 

zeſanarc<hiv“). 
Königl. ſtatiſtiſch - topographiſches Bureau 

(„Vierteljahresheft für Landesgeſchichte"“) in 

Stuttgart. 
Königl. Haus- und Staatsarchiv. 

. Kgl. Landesbibliothek in Stuttgart („Würt- 

tembergiſhes Urkundenbud)“).
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12. 

13. 
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Mitglieder-Verzeichnis 
des 

Thurgauiſchen Hiltoriſchen Vereins. 

1911 

(Das Datum hinter den Namen bezei<hnet die Zeit der 
Aufnahme in den Verein.) 

Ehrenpräsident : 

. Dr. Johannes Meyer in Frauenfeld. 13. Juni 1870. 

Komitee : 

Präſident: Prof. Guſt. Büeler in Frauenfeld. 22. Aug. 
1882. - 
Vizepräſident: Dr.E. Hofmann, Regierungsrat, in Frauen- 

feld. 2. Juni 1890. 
Aktuar: Dr. v. Greyerz, Th., Prof. in Frauenfeld. 17. Aug. 

1908. 

Quäſtor: Dr. Leiſi, E., Prof. in Frauenfeld. 1908. 
Konſervator: Pfarrer Ulr. Biſ<Hoff in Warth. 9. Okt. 1905. 

Fr. Shaltegger, a. Pfarrer, in Frauenfeld. 2. Juni 1889, 

Brodtbe>, Ad., Zahnarzt, in Frauenfeld. 9. Oktober 1905. 

Ehrenmitglieder : 

- Dr. Keſſelring, H., Profeſſor, in Zürich V. 16. März 1868. 
. Dr. Höpli, UlriHh, Buchhändler, in Mailand. 1885. 

Mitglieder: 

Ammann, Adolf, zum Algiſſer, Frauenfeld. 13. Sept. 1907. 

Ammann, Alfr., Pfarrer in Dießenhofen. 27. Juli 1896. 
Ammann, Aug. F., Renens 8ur Roche, prös Lausanne. 1888. 

. Äpli, A. O., Reg.-Rat, Frauenfeld. 6. Aug. 1907. 

1. Sollten Unrichtigkeiten m Namen oder Daten vorkommen, ſo bitten wir, die 

Korrekturen verſelben vem Verein3präſiventen mitzuteilen. 

2. Mitglieder, welche den Leſezirkel zu benußen wünſchen, mögen ſich de3wegen an 
den Kurator, Hrn. Breitenmoſer, Kanzleigehülfen auf vem Regierungsgebäude, wenden.
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. Aus-der-Au, P., Bankverwalter, Weinfelden. 14. Okt. 1907. 

. Bächler, Alb., Major, in Kreuzlingen. 22. Auguſt 1882. 

. Dr. Bahßmann, H. I., a. Bundesrichter, in Stettfurt. 22. Aug. 
1882. 

- Baumann, Emil, Fachlehrer für Zeichnen, 20 Archivſtraße, 

Kirc<henfeld, Bern. Sept. 1911. 

. Beerli, Adolf, Gerichtspräſident, in Kreuzlingen. 2. Juni 1890. 
Dr. Beyerle, Karl, Rechtsanwalt, in Konſtanz. 2. Juni 1900. 

. Dr. Bins wanger, Arzt, in Kreuzlingen. 4. Juni 1879. 

. Dr. Biſſegger, W., Redakteur, in Züri<. 22. Auguſt 1882. 

. Blatter, Salomon, Sekundarlehrer, Kreuzlingen. 3. Okt. 1910. 

- Böhi, Albert, Ständerat, in Bürglen. 1891. 
. Dr. Böhi, B., Fürſpre<h, Kreuzlingen. 27. Auguſt 1907. 

. Bohnenbluſt, Karl, Pfarrer, Biſchofszell. 9. September 1907. 
- Bornhauſer, J., Gerichtspräſ., Weinfelden. 14. Oktober 1907. 
. Frl. Bra>F, Hanna, Frauenfeld. 20. Januar 1910. 

. Braudlin, Hermann, Fabrikbeſizer, Frauenfeld. 6. Sept. 1886. 

. Brugger, Emil, Seeſtraße, Konſtanz. 1891. 

- Brugger-Schoop, J., in Kreuzlingen. 22. Auguſt 1882. 

. Brunner, A., Apotheker, in Dießenhofen. Auguſt 1904. 
- Dr. Brunner, Hans, Arzt, in Dießenhofen. 17. Oktober 1883. 

. Brüſc<hweiler, Joh., Notar, in Sho<hersweil. Oktober 1899. 

- Bühi, Joſ., Profeſſor, in Frauenfeld. 7. September 1876. 

. Bürgi, Karl, Shloß Wolfsberg. 15. Juli 1901. 

- Bürgis, J. K, Notar, in Sulgen. 1893. 
» Dr. Buſer, Hans, Seminarlehrer, Kreuzlingen. Sept. 1909. 

. Deuc<er, Antiquar, Sonnenquai 30, Zürih. Mai 1911. 

Dr. Dikenmann, U,, Pfarrer, in Wigoltingen. 1895. 

. Dünnenberger, Konr., Kaufm., in Weinfelden. 22. Aug. 1882. 

. Dürſt, Georg, Pfarrer, Leutmerken. 10. September 1907. 

. Eberle, J. J., 3. Mühle, Ri>enbach. 1. Januar 1909, 

. Feer, Max, Fabrikant, in Frauenfeld. 27. April 1900. 
. Frau Dr. Fehr, Aline, in Frauenfeld. Juni 1906. 

. Fehr, Viktor, Oberſt, in Ittingen. 4. Juni 1879. 

- Fehr-Häberlin, Abr., in Mannenbach. 1891. 
. Fenner, Joh., Profeſſor, in Frauenfeld. 14. Oktober 1878. 

. Fopp, J. P., Dekan, in Sc<hönholzerswilen. 1863. 

. Forrer, C., Buchdrucereibeſizer, in Dießenhofen. 6. Okt. 1904, 

. Freyenmuth, W.C., Steuerkommiſſär, Wellhauſen. 14. Auguſt. 

1907.
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. Dr. Germann, Ad., Nat.-Rat, in Frauenfeld. 12. Aug. 1882. 

. Geß, Karl, Hofbuchhändler, Konſtanz. 13. Dezember 1906. 

. Gimel-Näf, E., Arbon. Oktober 1908. 

. Gimpert, Heinrih, Märſtetten. 24. Auguſt 1907. 

- Gnehm, Robert, Pfarrer, Neukirh a. Th. 25. September 1907. 
. Göpper-Rüttimann, W., Nußbaumen. 8. Nov. 1907. 

. Graf, Ernſt, Pfarrer, Sitterdorf. 29. Auguſt 1907. 

. Graf, Konr., Pfarrer, in Mammern. 15. Oktober 1906. 

. Gſell, Ulrich, Pfarrer, Cure Villamont Lausanne. 27. Sep- 

tember 1907. 

- Guhl, Ed., Bezirksarzt, in Ste>born. 5. Oktober 1903. 
. Guhl, Ulr., Präſident des evang. Kir<Henrates, in Frauenfeld. 

26. Oktober 1864. 

. Guhl, Ulr., Kaufmann, in Ste>born. 5. Oktober 1903. 

. Gull, Ferd., Kaufmann, Winkelriedſtraße 60, in St. Gallen. 
3. Oktober 1887. 

. Güttinger, Johann, Kaufmann, Weiningen. Mai 1907. 
- Häberlin, F. E., Fabrikant, in Müllheim. 27. April 1900. 

. Frau Regierungsrat Haffter, Frauenfeld. Mai 1911. 

. Haffter, Herm,, Apotheker, in Weinfelden. 22. Auguſt 1882. 
. Haffter, Paul, Sc<hloß Berg. 1899. 

. Hagen, I. E., Redakteur, in Frauenfeld. 1891. 

. Halter, A., Major, Grüne>. 13. Auguſt 1907. 
. Haſenfraßt, J., Bankdirektor, in Frauenfeld. 6. Sept. 1886. 

. FrUl. Dr. Haſenfrat, Helene, in Frauenfeld. Oktober 1910. 

.- Hausmann, Guſtav, Lehrer, in Ste>born. 7. Oktober 1895. 
. Hebting, Alb., Statthalter, in Weinfelden. 22. Auguſt 1882. 

- Heim, Herm., Pfarrer, in Wängi. 17. Juni 1880. 

. Heman, Ridchard, Pfarrer, Stettfurt. 10. Oktober 1907. 
.- Herzog, Walter, Pfarrer, Tägerwilen. 3. Oktober 1910. 

. Heß, Karl, in Berlingen. 9. Oktober 1899. 

. Dr. Hey>>, Eduard, Profeſſor, Ermatingen. Februar 1911. 
- Sohermuth, Auguſt, Gemeindeammann, in Riedt. 1893. 

. Huber, Rud., Redakteur, in Frauenfeld. 8. Oktober 1894. 
. Hurter, Gottfr., Lithograph, in Frauenfeld. 22. Aug. 1882. 
- Kappeler, Alfr., Pfarrer, Züric<h. 1866. 

. Kappeler, E. A., Negotiant, Bahnhofſtr., St. Gallen. 1893. 

. Kappeler, Ernſt, Pfarrer, in Zollikon. 1893. 
> Frl. Kappeler, Hedwig, Frauenfeld. September 1910. 
- Keller, Auguſt, Pfarrer, in Egelshofen. 1898.
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. Keller, Konrad, Pfarrer, in Arbon. 22. Auguſt 1892. 
Keller, R., Verwaltungsrat, Frauenfeld. 7. Sept. 1908. 

. Keſſelring, Friedrich, Oberſtleutenant, Bachtobel. 1886. 

. Keſſelring, J., Notar, in Ste>born. 5. Oktober 1903. 

.- Keßler, A., Shulinſpektor, in Müllheim. 27. April 1900.. 
. Kienle, J., Friedensrihter, SirnaM. 5. Auguſt 1907. 

. Kling, Frz3. Joſ., Pfarrer, in Aadorf. Mai 1907. 

. Kornmeier, J., Dekan, in Fiſhingen. 3. Oktober 1887. 

. Köpfli, J., Pfarrer, in Ste>born. Oktober 1910. 
- Krähenmann, Karl, z. Linde, Wängi. 22. Auguſt 1907. 

. Dr. Kreis, Alfr., Reg.-Rat, in Frauenfeld. 22. Aug. 1882. 

. Kreis, Seb., Poſthalter, in Ermatingen. 15. Oktober 1906. 
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Kuhn, Joh., Kaplan, in Frauenfeld. 2. Juni 1890. 

Kundert, Direktor der Nationaldank, in Zürich. 22. Aug. 1882.. 

Kurz3z, Johann, Pfarrer, in Güttingen. 13. Oktober 1902. 

Labhart, Hr<., Pfarrer, in Romanshorn. 6. Sept. 1886. 

P. Lautenſ<lager, Andreas, Propſt zu St. Gerold im 
Vorarlberg. 8. Oktober 1894. 

Leiner, Otto, Stadtrat, Konſtanz. Jan. 1902. 

Dr. Leumann, E., Univerſitäts-Prof., in Straßburg. 11. Juni- 
1900. 

Dr. Leutenegger, Alb., Seminarlehrer, Kreuzlingen. 14. Aug. 

1909. 
Lötſ<her, Alois, Stadtpfarrer, in Frauenfeld. Dez. 1901. 

Maud, Hafner, in Maßingen. 22. Auguſt 1882. 

Meier, Jakob, Dekan, in Frauenfeld. 1893. 
Meier, Karl, Friedensrichter, Hasli-Wigoltingen. 16. Aug. 1907. 

Meier, Louis, Sekundarlehrer, Baſel. Mai 1910. 

Meyer, Otto, Arhitekt, in Frauenfeld. 9. Oktober 1905. 
Meyerhans, Auguſt, Fürſprech, in Zürich. 1891. 

Mi< el, Alfred, Pfarrer, Märſtetten. 27. Juli 1896. 
Milz3, A., Lehrer, Frauenfeld. 13. September 1907, 
Moppert, O., Pfarrer, Frauenfeld. 8. Auguſt 1909. 

Müller, Frid., Buchdruereibeſitzer, in Frauenfeld. 1902. 

Frl. Munz, Eliſabeth, in Frauenfeld. Oktober 1911. 
Nagel, Fr. Xav., Pfarrer, in Horn. 9. Okt. 1905. 

Nägeli, A., Kaufmann, in Berlingen. 15. Oktober 1906. 
Dr. Nägeli, O., Bezirksarzt, in Ermatingen. 19. Juni 1872.. 
Nater, Alfr., Major, in Kurzdorf. 15. Oktober 1906. 
Nüßle, Joſef, Pfarrer, Klingenzell. Mai 1907.
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Piſ<hl, C., Apotheker, in Ste>born. 15. Juli 1901. 

v. Planta, Gutsbeſizer, in Tänikon. 20, Dezember 1895. 

v. Rade>, Fr., Freiherr, Dezeln, Amt Waldshut. 15. Juli 1901. 
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